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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten 
Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und 
Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen (GEPA NRW) 
 
 
A Problem 
 
Der demographische Wandel stellt Staat und Gesellschaft vor die Herausforderung, Struktu-
ren zu schaffen bzw. vorzuhalten, in denen eine wachsende Zahl älterer Menschen ihren 
Wunsch nach einer aktiven gesellschaftlichen Teilhabe bis ins hohe Alter verwirklichen und 
bei ggf. hinzutretendem Pflege- und Betreuungsbedarf gemeinsam mit ihren Angehörigen 
eine angemessene Unterstützung finden kann. 
 
Da die weit überwiegende Zahl aller Menschen ihr Leben bis ins hohe Alter in der vertrauten 
häuslichen Umgebung oder zumindest im vertrauten Umfeld gestalten möchte, bedarf es 
Rahmenbedingungen, die ein Wohnen im Alter und die gesellschaftliche Teilhabe quartiers-
nah ermöglichen und zudem die gesundheitliche und pflegerische Versorgung im Bedarfsfall 
im unmittelbaren Wohnumfeld gewährleisten. 
 
Zwei Drittel der Pflege findet in der eigenen Häuslichkeit statt. Pflegende Angehörige leisten 
einen sehr hohen Anteil des Pflegegeschehens. Es sind insbesondere Frauen, die zu zwei 
Dritteln die häusliche Pflege übernehmen. Pflegende Angehörige werden bisher jedoch 
überwiegend nicht als eigene Gruppe mit eigenen Bedarfen gesehen und unterstützt. Im 
Rahmen der sozialen und pflegerischen Infrastruktur sind deshalb die pflegenden Angehöri-
gen stärker mit in den Blick zu nehmen. Ein weiterer Punkt ist, dass Frauen wegen ihrer hö-
heren Lebenserwartung zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen stellen. Auf Grund der 
o.g. Feststellungen können jedoch vor allem männliche Pflegebedürftige damit rechnen, zu 
Hause gepflegt zu werden. Hier manifestiert sich eine erhebliche ungleiche Betroffenheit von 
Frauen und Männern.  
 
Zudem sind die klaren Vorgaben der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen hinsichtlich des alters- und hilfebedarfsunabhängigen 
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Anspruchs auf Selbstbestimmung besonders zu berücksichtigen und durch die maßgebli-
chen gesetzlichen Regelungen zur Gestaltung der sozialen und pflegerischen Infrastruktur, 
namentlich das bisherige Landespflegegesetz und das Wohn- und Teilhabegesetz, abzusi-
chern. 
Die durch die demographische Entwicklung verlängerte nachberufliche Lebensphase ist aber 
keineswegs durchgängig durch einen erhöhten Unterstützungs- und Pflegebedarf gekenn-
zeichnet, sondern bietet oft in weit höherem Maße die Chance zu einer gegenüber früheren 
Generationen deutlich aktiveren Lebensgestaltung. Altersentsprechenden Möglichkeiten zu 
gesellschaftlicher Teilhabe in jeder Phase des nachberuflichen Lebens kommt daher ebenso 
eine deutlich gewachsene Bedeutung zu wie der aktiven Einbeziehung älterer Menschen in 
politische Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse im Gemeinwesen. Gesellschaftliche 
Teilhabe kann dabei sowohl individuell als auch für die Gesellschaft sehr gewinnbringend 
gestaltet werden. Gerade unter dem Gesichtspunkt einer präventiven Sozialpolitik bietet ein 
Ineinandergreifen von gemeinwesenorientierter Seniorenarbeit, bürgerschaftlichem Enga-
gement Älterer, gesundheitsfördernden und sportlichen Angeboten, haushaltsnahen Dienst-
leistungen und professionellen Pflege- und Betreuungsangeboten große Potentiale. 
 
Hinsichtlich der beiden bisherigen Landesgesetze ergeben sich zudem folgende konkrete 
Handlungserfordernisse: 
 
1. Die Evaluation des Landespflegegesetzes durch die Technische Universität Dortmund hat 
unter Einbeziehung der Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landtags Nordrhein-Westfalen am 27. Januar 2010 zum Evaluationsbericht des ehemaligen 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 21. Dezember 2009 vor allem zu fol-
genden Erkenntnissen geführt: 
 

 Die sog. „Alte Last“ wird für viele Einrichtungen dadurch zum Problem, dass sie ins-
besondere bei Rückbau höherer Platzzahlen auf die als angemessen geltende Zahl 
von 80 Plätzen eine solche Belastung darstellt, dass die eigentlichen Modernisie-
rungskosten nicht im Rahmen der anerkennungsfähigen Investitionskosten aufge-
bracht werden können 

 Die Anforderungen des Wohn- und Teilhabegesetzes sind nicht mit denen des  
PfG NW kongruent. Beide Gesetze müssen aufeinander abgestimmt werden 

 Die vorhandenen Beratungsangebote bedürfen der Weiterentwicklung 

 Das Pflegewohngeld wurde hinsichtlich Beibehaltung und Ausgestaltung kontrovers 
diskutiert 

 
Das Bundessozialgericht hat sich in jüngerer Vergangenheit in vier Urteilen zur gesonderten 
Berechnung von Investitionskosten geäußert, die vom Träger einer Einrichtung der Bewoh-
nerin oder dem Bewohner in Rechnung gestellt werden dürfen (Bundessozialgericht Urteile 
vom 08.09.2011 - B 3 P 4/10 R, B 3 P 3/11 R, B 3 P 6/10 R und B 3 P 2/11 R). Das Gericht 
hat sich mit unterschiedlichen Aspekten der Investitionskostenanteile der Pflegesätze be-
schäftigt - sowohl zur grundsätzlichen Berücksichtigungsfähigkeit einzelner Kostenanteile, 
der Art ihrer Berücksichtigungsfähigkeit, zu Prüfungsmaßstäben der zuständigen Behörde, 
der Reichweite von Feststellungsbescheiden und zur weiteren Anwendbarkeit der geltenden 
Rechtslage. Hierauf hat der Bundesgesetzgeber mit einer Änderung des § 82 SGB XI rea-
giert (Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs in stationären Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtungen vom 20. Dezember 2012 (BGBL. I S. 2789), die Eingang gefunden 
hat. 
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2. Durch das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ist sicherzustellen, dass pflegebedürftige 
Menschen und Menschen mit Behinderung wie alle anderen Menschen in den Wohnformen 
leben können, die ihren individuellen Wünschen entsprechen. 
 
Dies erfordert, dass Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe, gleich ob 
ambulant oder stationär, pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung ein 
selbstbestimmtes Leben und Wohnen ermöglichen – und das in ganz normalen Nachbar-
schaften. Daher müssen neue quartiersbezogene Wohn- und Betreuungsformen gefördert 
werden.  
 
Nach Inkrafttreten des WTG 2008 ist jedoch in der Praxis deutlich geworden, dass das Ge-
setz gerade diesen "Neuen Wohnformen" nicht ausreichend gerecht wurde, da die Anforde-
rungen des Gesetzes zu eng an der klassischen stationären Einrichtung orientiert waren. Es 
war daher in vielen Fällen erforderlich, durch Befreiungen im Einzelfall, insbesondere nach  
§ 7 Absatz 5 WTG, die Anforderungen an die Erfordernisse von neuen Wohnformen anzu-
passen. Gerade dieses Erfordernis von zahlreichen Einzelfallentscheidungen hat zu Rechts-
unsicherheit geführt, die die Entstehung von neuen Wohnformen als Alternativen zu stationä-
ren Einrichtungen erschwert hat.  
Das das Wohn- und Teilhabegesetz - anders als das Landespflegegesetz (PfG NW) - aus-
drücklich und altersunabhängig auch Regelungen für Wohn- und Betreuungsleistungen für 
Menschen mit Behinderung trifft, kommt den Anforderungen aus der Konvention der Verein-
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine besondere Bedeutung 
zu. Zwar trägt bereits das aktuelle WTG diesen Anforderungen in wesentlichen Punkten 
Rechnung. Im Rahmen der Überarbeitung wurde das Gesetz dennoch an diesen Regelun-
gen gemessen und weiter fortentwickelt. 
 
 
B Lösung 
 
Um eine demographiefeste Infra- und Beteiligungsstruktur für ältere Menschen,  pflegebe-
dürftige Menschen und deren Angehörige auch zukünftig zu sichern, musste eine Weiterent-
wicklung des Landespflegerechtes und eine Überarbeitung des - auch den Schutz von Men-
schen mit Behinderung, umfassenden - Wohn- und Teilhabegesetzes erfolgen. Dabei war 
insbesondere auch eine enge Abstimmung der durch das Landespflegegesetz gestalteten 
Rahmenbedingungen mit den ordnungsrechtlichen Vorgaben des Wohn- und Teilhabegeset-
zes erforderlich, so dass die Reformprozesse gemeinsam gestaltet wurden. 
 
Die nicht vollständig deckungsgleichen Zielgruppen des Landespflegerechts und des Wohn- 
und Teilhabegesetzes sind dabei besonders berücksichtigt worden.  
 
Mit der Weiterentwicklung des Landespflegegesetzes sowie des Wohn- und Teilhabegeset-
zes werden nunmehr Grundlagen geschaffen, um den Herausforderungen eines sich be-
schleunigenden demographischen Wandels zu begegnen. 
 
1. Die Weiterentwicklung des Landespflegegesetzes zu einem Landesalten- und  
-pflegegesetz führt zu einer Abkehr von der bislang vorherrschenden Fokussierung auf die 
Strukturen der professionellen Pflege. Damit einher geht auch ein verändertes Verständnis 
der Aufgabenschwerpunkte von Land und Kommunen. Ausbau und Stärkung der Infrastruk-
tur sollen künftig nicht länger vorwiegend durch - eine überdies kaum mögliche - Steigerung 
der Refinanzierungsanstrengung der im SGB XI angesprochenen überkommenen Dienste 
und Einrichtungen erreicht werden. Vielmehr soll eine Neuausrichtung zum Ziel haben, die 
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Lebenslagen im Vorfeld von Pflege, die Pflege und ihre Herausforderungen selbst unter Ein-
bindung in das jeweilige lokale soziale Geschehen und Umfeld für die Zukunft zu stabilisie-
ren und zu stärken. 
 
Hierzu gehört insbesondere die längst überfällige Einbindung, Unterstützung und Wertschät-
zung der familialen Pflege, die künftig noch mehr als bisher als integraler Teil der Pflegeinf-
rastruktur Nordrhein-Westfalens Anerkennung finden soll. 
Dieser Ansatz folgt fachlich zwei Leitvorstellungen:  
 
Die Erste zielt im Sinne einer altengerechten Quartiersgestaltung darauf, für eine bewusst 
quartiersnah bezogene und ausgerichtete Pflege-, Betreuungs- und Beratungsstruktur Sorge 
zu tragen. Da rund zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen und Demenzerkrankten in 
der eigenen Häuslichkeit betreut und versorgt werden, ist der quartiernahe Ansatz empirisch 
wohlbegründet und zwingend. Dieser Ansatz eröffnet die natürliche Möglichkeit, ein inklusi-
ves Gemeinwesen zu gestalten. Vorhandene lokale soziale Strukturen (Initiativen, Vereine, 
Kirchengemeinden, individuelles Engagement) bilden die historisch gewachsene Grundlage, 
zu einer nichtpflegerischen sozialen Stabilisierung beizutragen und können in ihrer gesamt-
gesellschaftlich wichtigen Rolle aktiv werden. Nur bei einer quartiersnahen Versorgung treten 
zu Selbstverantwortung und Selbstbestimmung bei den älteren und pflegebedürftigen Men-
schen die Bewahrung der sozialen Einbindung im vertrauten Wohn- und Lebensumfeld in 
gewünschtem Maße hinzu. 
 
Die zweite leitende Vorstellung liegt in der Zielsetzung, Alten- und Pflegepolitik gemeinsam 
zu denken, um politische und gesellschaftliche Ansätze in diesen Bereichen besser als bis-
her aufeinander beziehen und weiterentwickeln zu können. Hierdurch sollen zum einen die 
Chancen zu einer aktiven Lebensgestaltung, die mit der längeren Lebenserwartung verbun-
den sind, genutzt werden. Zum anderen ermöglicht eine themenübergreifende Gestaltung 
der Rahmenbedingungen die bestmögliche Erschließung von Präventionspotentialen. Diese 
Zielsetzung spiegelt sich nicht zuletzt im nun veränderten Namen des vormaligen Landes-
pflegegesetzes wieder. 
Dieser neue Ansatz wird konkret mit folgenden neuen Maßnahmen unterstützt: 
 

 Implementierung eines Landesförderplans zur abgestimmten und gezielten Förde-
rung alten- und pflegepolitischer Maßnahmen 

 Einführung einer Altenberichterstattung, um eine bessere und hinreichende Datenba-
sis zu schaffen und politische Entscheidungen auf verlässlicherer empirischer Grund-
lage zu ermöglichen 

 Stärkung der Beratungsangebote durch eine planmäßige Weiterentwicklung auf der 
Grundlage einer Rahmenvereinbarung unter Moderation und Verantwortung der Lan-
desregierung 

 Bildung eines Landesausschusses Alter und Pflege zur Beratung von pflege- und al-
tenpolitischen Fragen, die über die Themen nach § 92 SGB XI hinausgehen 

 Die Möglichkeiten, Investitionsaufwendungen für Modernisierungen abschreiben zu 
können, werden verbessert. Sie sollen im Interesse einer zügigen Modernisierung 
von fünfzig auf fünfundzwanzig Jahre geändert werden, um auskömmliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen 

 Das Investitions-Förderinstrument des Pflegewohngeldes wird beibehalten. Es hat 
sich sozialpolitisch bewährt. Die derzeitige Regelung, dass Berechtigte nach dem 
Bundesversorgungsgesetz auch einen Anspruch auf Pflegewohngeld nach Landes-
recht haben, wird aufgehoben, da das Bundesversorgungsgesetz für seinen an-
spruchsberechtigten Personenkreis hier einen eigenen Anspruch vorsieht, der aus 
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Bundesmitteln finanziert wird. Ein diese Leistung ersetzender landesrechtlicher An-
spruch ist damit nicht erforderlich und kann aufgegeben werden 

 Das geltende Landesrecht zur Berechnung der Investitionskostenanteile im Pflege-
satz wird unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes überarbei-
tet 

 Alle bisher in eigenständigen Verordnungen geregelten Sachverhalte der Investiti-
onskostenförderung werden in einer gemeinsamen Verordnung zusammengefasst, 
um den Umgang mit den Vorschriften für die Praxis zu erleichtern. Die neugefasste 
Verordnung umfasst darüber hinaus künftig auch die Regelungen zum Landespflege-
ausschuss nach § 92 SGB XI und zum neugeschaffenen Landesausschuss Alter und 
Pflege 

 
Die konkrete rechtliche Ausgestaltung des Pflegewohngeldes, die Abstimmung des Wohn- 
und Teilhabegesetzes (Regelung von Standards) mit dem Landesalten- und -pflegegesetz 
(Regelung von Fördervoraussetzungen), die Änderungen der Investitionskostenrahmenbe-
dingungen, die Umsetzung der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und die Berück-
sichtigung des SGB XI vom 20. Dezember 2012 werden im Detail durch die neugefasste 
Verordnung geleistet. 
 
2. Mit der Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG 2013) und der Durch-
führungsverordnung erfolgt die Vereinheitlichung der Anforderungen zwischen dem bisheri-
gen WTG und dem bisherigen Landespflegegesetz.  
Zudem wird die Entstehung neuer Wohnformen im Quartier als Alternativen zu stationären 
Einrichtungen gefördert, ohne dabei den notwendigen ordnungsrechtlichen Schutz, dessen 
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung bedürfen, aufzugeben.  
 
Um dies zu ermöglichen wird der Anwendungsbereich des WTG 2013 durch eine Ausdiffe-
renzierung der Anforderungen an verschiedene Wohn- und Betreuungsangebote völlig neu 
gestaltet werden. Zukünftig soll es neben Vorschriften für klassische stationäre Einrichtungen 
(demnächst: Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot) auch solche für Wohnge-
meinschaften und das Service-Wohnen sowie eigene Regelungen für Gasteinrichtungen 
(Kurzzeitbetreuung, Tages- und Nachtbetreuung und Hospize) geben. Bei den Wohnge-
meinschaften wird zwischen selbstverantworteten und anbieterverantworteten Wohngemein-
schaften unterschieden. Für diese Wohn- und Betreuungsangebote wird es eigenständige, 
gegenüber den Vorschriften für Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot abgestuf-
te Anforderungen geben.  
Bei selbstverantworteten Wohngemeinschaften wird dabei nur geprüft werden, ob die 
Selbstverantwortung, die an Hand gesetzlich vorgegebener Kriterien festgestellt wird, tat-
sächlich vorhanden ist.  
 
Da es im Schutzbereich des WTG um den ordnungsrechtlichen Schutz von pflegebedürftigen 
Menschen und Menschen mit Behinderungen geht und dieser nicht von vertraglichen Kon-
struktionen oder baulichen Strukturen abhängig gemacht werden kann, werden konsequen-
terweise auch die Tages- und Nachtbetreuungseinrichtungen wieder und die ambulanten 
Dienste neu in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen. 
 
Insgesamt verfolgen damit beide Gesetzesreformen im Hinblick auf die pflegerische Versor-
gungsstruktur das eindeutige Ziel, die ambulante Versorgung in der eigenen Häuslichkeit 
oder alternativen Wohnformen im Quartier zu stärken, um die wachsenden Zahlen von pfle-
gebedürftigen Menschen bedarfsgerecht versorgen zu können. Bestehende stationäre Ein-
richtungen sollen im Prozess der Modernisierung und Qualifizierung ihrer Angebote unter-
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stützt werden. Sie werden weiterhin eine wichtige Säule der künftigen Versorgungsstruktur 
sein. Allerdings strebt die Landesregierung ausdrücklich keinen weiteren Ausbau der Kapazi-
täten im stationären Bereich an. Wünschenswert wäre mittelfristig - z. B. im Rahmen von 
Ersatzneubaumaßnahmen - vielmehr ein Abbau stationärer Kapazitäten zugunsten von quar-
tiersnahen, kleinräumigen Versorgungsangeboten. 
 
 
C Alternativen 
 
Beibehaltung des als veränderungswürdig erkannten Zustandes. 
 
 
D Kosten 
 
1. Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Landespflegegesetzes zu einem Landesalten- und 
-pflegegesetz entstehen keine zusätzlichen Kosten.  
 
Etwaige mit der Umsetzung der Gesetze und Verordnungen verbundenen Ausgaben werden 
vollständig aus bereiten Mitteln des MGEPA (Epl. 15) finanziert. 
 
Soweit in Artikel 1 § 18 ein Landesförderplan neu eingeführt wird, werden zukünftig (begin-
nend mit dem Haushalt 2014) die bislang im Einzelplan 15 (MGEPA), Kapitel 15 044 „Pflege, 
Alter, demographische Entwicklung“, etatisierten Titelgruppen 85, 90 und 93 haushaltstech-
nisch in einer Titelgruppe zusammengefasst. Es erfolgt unverändert eine Förderung auf der 
Grundlage der §§ 23, 24 LHO und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften; es entsteht 
keine neue gesetzliche Leistung.  
 
2. Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes entstehen für das 
Land Kosten für den Verwaltungsvollzug, die nicht höher als die bisherigen Kosten sind.  
 
 
E Zuständigkeit 
 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter unter Beteiligung aller Ressorts. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
1. Bzgl. der Weiterentwicklung des Landespflegegesetzes zu einem Landesalten- und  
-pflegegesetz: 
 
Die gesetzlichen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Selbstverwaltung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände. Soweit es durch die Ausgestaltung zur Investitionskosten-
förderung bei vollstationären Einrichtungen nach § 12 in der Verordnung zu Kosteneinspa-
rungen der Kommunen kommen kann, sind diese derzeit nicht bezifferbar. Die Landschafts-
verbände werden durch die Änderung beim Pflegewohngeld für Berechtigte nach dem Bun-
desversorgungsgesetz um rd. 16 Mio. Euro entlastet. 
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2. Bzgl. der Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes: 
 
Mit Inkrafttreten des Wohn- und Teilhabegesetzes am 10. Dezember 2008 ist der Aufga-
bencharakter geändert worden: Das Heimgesetz wurde bis 2008 in kommunaler Selbstver-
antwortung vollzogen, das Wohn- und Teilhabegesetz wird als Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung durchgeführt. An diesem Aufgabencharakter ändert sich nichts. Das zuständi-
ge Ministerium und die Bezirksregierungen als Aufsichtsbehörden sind weiterhin in den Ver-
waltungsvollzug eingebunden, soweit es um allgemeine Fragen und um die zentrale Steue-
rung der Aufsicht geht. 
Zwar werden über die bisherigen Betreuungseinrichtungen nach § 2 WTG 2008 hinaus wei-
tere Wohn- und Betreuungsangebote in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen. 
Damit wird der Geltungsbereich erweitert. Da diese Erweiterung jedoch durch die Möglichkeit 
der Verlängerung der Prüfintervalle sowie einer teilweisen Reduzierung des Prüfumfangs 
und einer effektiveren Verfahrensgestaltung kompensiert wird, entsteht insgesamt kein höhe-
rer Prüfaufwand für die Kommunen.  
Die gesetzlichen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Selbstverwaltung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände. Der Aufgabencharakter der Pflichtaufgabe zur Erfüllung 
nach Weisung wird unverändert beibehalten. 
Auch auf die Finanzlage der der Gemeinden und Gemeindeverbände haben die Änderungen 
keine Auswirkungen, da die Ausweitung des Anwendungsbereiches durch eine Veränderung 
des Prüfungsumfanges und des Prüfintervalls kompensiert wird.  
 
Insgesamt entsteht daher bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch das vorlie-
gende Gesetz nebst Rechtsverordnungen keine konnexitätsrelevante ausgleichspflichtige 
Mehrbelastung. Hierüber besteht nach Durchführung der nach dem Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz durchgeführten Kostenfolgenabschätzung Einigkeit mit den kommunalen Spit-
zenverbänden. 
 
 
G Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
1. Bzgl. der Weiterentwicklung des Landespflegegesetzes zu einem Landesalten- und  
-pflegegesetz: 
Auswirkungen auf die Unternehmen sind weder im Sinne einer Be- noch Entlastung erkenn-
bar.  
 
2. Bzgl. der Weiterentwicklung des Wohn- und Teilhabegesetzes: 
 
Für die Unternehmen, vornehmlich für die freien, freigemeinnützigen und privaten Leistungs-
anbieterinnen und Leistungsanbieter, ergeben sich insgesamt keine zusätzlichen Kosten auf 
Grund höherer Anforderungen.  
Zwar führt die Beschreibung von verschiedenen Angebotsformen zu einer Erweiterung des 
Geltungsbereiches des Gesetzes, dies führt aber nicht zu einer Ausdehnung der Anforde-
rungen, des Prüfwesens und der Bürokratie. 
 
Dies wird zum einen dadurch sichergestellt, dass an die Stelle der bisher einheitlich ausge-
stalteten umfassenden Anforderungen und Prüfverfahren nunmehr abgestufte und passge-
naue Vorgaben und Verfahren treten. 
 
Diese Einführung angebotsbezogener Anforderungen soll vor allem die zur Entwicklung und 
Umsetzung alternativer Wohn- und Betreuungskonzepte erforderliche Flexibilität auf der ei-
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nen Seite sowie Planungssicherheit auf der anderen Seite geben. Die Schaffung der insbe-
sondere an die anbieterverantworteten Wohngemeinschaften angepassten Anforderungen 
mit entsprechenden Befreiungen von zu engen ordnungsrechtlichen Vorgaben hat eine deut-
lich Kosten entlastende Wirkung.  
 
Auch die Einbeziehung der ambulanten Dienste führt nur zu einer geringfügigen zusätzlichen 
Belastung. Zwar werden mit dem WTG 2013 erstmals ordnungsrechtliche Anforderungen 
gestellt, diese entsprechen allerdings weit überwiegend dem, was die ambulanten Dienste 
bisher schon nach leistungsrechtlichen Regelungen bieten mussten. Die Prüfung nicht leis-
tungsrechtlich zugelassener Dienste erfolgt praktisch ausschließlich nach den Vorgaben des 
bisher schon zu beachtenden allgemeinen Ordnungsrechts. 
 
Zudem werden die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter durch die Reduzierung 
des Prüfumfangs sowie einer effektiveren Verfahrensgestaltung entlastet. Durch den Ab-
schluss von Kooperationsvereinbarungen zwischen den WTG-Prüfbehörden und den Medi-
zinischen Diensten der Krankenversicherung bzw. den Prüfdiensten der privaten Pflegever-
sicherung sollen Synergieeffekte besser genutzt werden und insbesondere die für die Leis-
tungsanbieterinnen und Leistungsanbieter belastenden Doppelprüfungen vermieden werden.  
 
Insgesamt werden die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter daher nicht höher be-
lastet. Das Gesetz leistet vielmehr einen wirksamen Beitrag dazu, die Bürokratieeffizienz zu 
steigern und den Prozess der Deregulierung voranzubringen. 
 
 
H Befristung 
 
Dem Befristungserfordernis wird durch die Berichtspflicht nach §§ 23 APG - E, 51 WTG - E 
zum 31. Dezember 2018 Rechnung getragen. 
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Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten 
Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und 

Betreuungsangeboten für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen (GEPA NRW) 

 
 
 

Artikel 1 
 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechtes und Sicherung einer  
unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen  

und deren Angehörige 
 

(Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen - APG NRW) 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1  Ziele 
§ 2  Gestaltung der Angebote 
§ 3  Trägerinnen und Träger, Kooperationsgebot, Landesausschuss 
§ 4  Sicherstellung und Koordinierung der Angebotsstruktur 
§ 5  Zusammenwirken von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Vorsorge- und Reha-

bilitationseinrichtungen 
§ 6  Beratung 
§ 7  Örtliche Planung 
§ 8  Kommunale Konferenz Alter und Pflege 
§ 9  Auskunftspflichten 
 
 

Teil 2 
Förderung der pflegerischen Angebotsstruktur 

 
§ 10  Allgemeine Grundsätze der Förderung von Pflegeeinrichtungen 
§ 11  Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen 
§ 12  Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
§ 13  Förderung vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld) 
§ 14  Gesonderte Berechnung nicht geförderter Aufwendungen 
 
 

Teil 3 
Weitere Angebote 

 
§ 15  Komplementäre ambulante Dienste 
§ 16  Angebote zur Unterstützung pflegender Angehöriger 
§ 17  Einrichtungen der Behindertenhilfe 
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Teil 4 
Maßnahmen des Landes 

 
§ 18  Landesförderplan  
§ 19  Bericht der Landesregierung zur Lage der Älteren in Nordrhein-Westfalen 
 
 

Teil 5 
 
§ 20  Verordnungsermächtigungen 
§ 21  Verfahren, Datenschutz 
§ 22  Übergangsregelungen 
§ 23  Inkrafttreten, Außerkrafttreten; Berichtspflicht  
 
 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1  
Ziele 

 
(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Sicherstellung einer leistungsfähigen und nachhaltigen Un-
terstützungsstruktur für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen sowie deren Ange-
hörige durch die Förderung der Entstehung, Entwicklung und Qualität von Dienstleistungen, 
Beratungsangeboten, Pflegeeinrichtungen und alternativen Wohnformen.  
 
(2) Sämtliche Maßnahmen nach diesem Gesetz sind darauf auszurichten, das Selbstbe-
stimmungsrecht von älteren Menschen und pflegebedürftigen Menschen in jeder Lebens-
phase zu sichern.  
 
(3) Die Bedürfnisse der Pflegepersonen im Sinne von § 19 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I 
S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 14 des Gesetzes vom 8. April 2013 
(BGBl. I S. 730) geändert worden ist und aller anderen Menschen, die auf der Basis von 
Selbstverpflichtung, ohne kommerzielle Interessen, verlässlich und auf frei bestimmte Dauer 
Verantwortung für andere Menschen, denen sie sich zugehörig fühlen, übernehmen (Ange-
hörige), sind bei der Gestaltung der Versorgungsstruktur nach diesem Gesetz besonders zu 
berücksichtigen. Angehörige sind in ihrer eigenen Rolle anzuerkennen, in Planung und Um-
setzung strukturell einzubinden und zu unterstützen. 
 
 

§ 2  
Gestaltung der Angebote 

 
(1) Ausgangspunkt für Planungen und die Gestaltung der Angebote sind die Bedarfe älterer 
Menschen, pflegebedürftiger Menschen und deren Angehöriger. Dabei sind die besonderen 
Bedürfnisse von Frauen und Männern durchgängig zu berücksichtigen. Die Angebote sollen 
orts- bzw. stadtteilbezogen vorgehalten und weiterentwickelt werden und den älteren oder 
pflegebedürftigen Menschen weitestgehend ermöglichen, an dem Ort ihrer Wahl wohnen zu 
können. Dabei sind Wohn- und Pflegeangebote vorrangig einzubeziehen, die eine Alternati-



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

11 

 

ve zu einer vollständigen stationären Versorgung darstellen. Maßnahmen nach diesem Ge-
setz sollen auch kultursensible Aspekte berücksichtigen, insbesondere die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Menschen, die sich durch Migrationsgeschichte, sexuelle Orientierung und 
geschlechtliche Identität ergeben können. 
 
(2) Bei Pflegeeinrichtungen haben Sanierung, Modernisierung, Umbau und Ersatzneubau 
Vorrang vor Neubau.  
 
 

§ 3  
Trägerinnen und Träger, Kooperationsgebot, Landesausschuss 

 
(1) Trägerinnen und Träger der Angebote nach diesem Gesetz können insbesondere die 
Kommunen, die Landschaftsverbände, die Trägerinnen und Träger der Pflegeversicherung, 
die Freie Wohlfahrtspflege, andere gemeinnützige oder privat-gewerbliche Anbieter sozialer 
Dienstleistungen, die Verbraucherzentralen, die Seniorenvertretungen und die Vertretungen 
der pflegebedürftigen Menschen, Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranken und An-
gehörigen sowie die zuständigen Landesbehörden sein. Diese sollen ihre Angebote best-
möglich aufeinander abstimmen und unter Berücksichtigung der Vorschriften zum Daten-
schutz zur Erreichung der in § 1 bestimmten Ziele eng und vertrauensvoll im Interesse der 
pflegebedürftigen Menschen zusammenarbeiten.  
 
(2) Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Alten- und Pflegepolitik nach diesem 
Gesetz wird vom zuständigen Ministerium ein "Landesausschuss Alter und Pflege" gebildet. 
Ihm gehören Vertretungen der in Absatz 1 genannten Institutionen und Verbände sowie Inte-
ressenvertretungen der Beschäftigten an. 
 
 

§ 4  
Sicherstellung und Koordinierung der Angebotsstruktur 

 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, eine den örtlichen Bedarfen entspre-
chende pflegerische Angebotsstruktur nach Maßgabe dieses Gesetzes sicherzustellen, und 
beziehen hierbei die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein. 
 
(2) Die Verpflichtung des Absatz 1 erstreckt sich auch auf nicht pflegerische Angebote für 
ältere, pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen, wenn diese Ange-
bote nachweisbar dazu beitragen, den aktuellen oder späteren Bedarf an pflegerischen An-
geboten zu vermeiden oder zu verringern. Dies gilt nur, soweit der den Kreisen und kreis-
freien Städten für diese Angebote entstehende Aufwand höchstens dem Aufwand entspricht, 
den sie zur Sicherstellung der durch diese Angebote entbehrlich werdenden pflegerischen 
Angebote hätten aufwenden müssen. Einklagbare Rechtsansprüche werden hierdurch nicht 
begründet. 
 
(3) Öffentliche Träger sollen neue eigene Einrichtungen und Angebote nur schaffen, soweit 
sich keine geeigneten freigemeinnützigen oder privaten Träger finden. 
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§ 5  
Zusammenwirken von Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern  

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
 
(1) Die zugelassenen Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (§ 107 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 4 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I. S. 868) geändert worden ist,) sind ver-
pflichtet, mit zugelassenen Pflegeeinrichtungen (§ 72 Elftes Buch Sozialgesetzbuch), dem 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder dem Prüfdienst des Verbandes der Pri-
vaten Pflegeversicherung e.V. und den Angehörigen mit dem Ziel zusammenzuwirken, den 
Übergang von der Krankenhausbehandlung oder Rehabilitationsbehandlung in die eigene 
Wohnung oder unter Wahrung der Wahlfreiheit in eine Pflegeeinrichtung sicherzustellen. 
Einem Wunsch nach Rückkehr in die eigene Wohnung oder einer quartiersnahen Versor-
gung ist dabei durch Ausnutzung aller präventiven und rehabilitativen Angebote möglichst zu 
entsprechen. 
 
(2) Über die Zusammenarbeit nach Absatz 1 schließen die Landesverbände der Pflegekas-
sen mit den Vereinigungen der Trägerinnen und Träger und, soweit solche nicht existieren, 
mit den Trägerinnen und Trägern von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und 
Pflegeeinrichtungen Vereinbarungen. Diese Vereinbarungen sind für die zugelassenen 
Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen sowie die Pflegeeinrichtungen und Pflege-
kassen im Land unmittelbar verbindlich. 
 
 

§ 6  
Beratung 

 
Personen, die sich auf eine Situation der eigenen Pflegebedürftigkeit vorbereiten oder bei 
denen diese bereits eingetreten ist, sowie deren Angehörige sind trägerunabhängig über die 
Ansprüche und Unterstützungsmöglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Bedarfe zu 
beraten. Die Beratung soll im abgestimmten Zusammenwirken der Beratungsangebote, ins-
besondere der Kommunen und Pflegekassen, vorgehalten werden. Hierbei soll insbesondere 
auf gemeinsame, unabhängige Beratungsangebote vor Ort mit der Möglichkeit von zuge-
hender Beratung und Fallmanagement hingewirkt werden. Das zuständige Ministerium 
schließt hierzu Rahmenvereinbarungen mit den Kreisen und kreisfreien Städten, den Land-
schaftsverbänden, den Pflegekassen und Dachverbänden sonstiger in der Beratung tätiger 
Institutionen. 
 
 

§ 7  
Örtliche Planung 

 
(1) Die Planung der Kreise und kreisfreien Städte umfasst 
1. die Bestandsaufnahme der Angebote,  
2.  die Feststellung, ob qualitativ und quantitativ ausreichend Angebote zur Verfügung 

stehen und 
3.  die Klärung der Frage, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen zur Herstellung, 

Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind. 
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Sie umfasst insbesondere komplementäre Hilfen, Wohn- und Pflegeformen sowie zielgrup-
penspezifische Angebotsformen wie persönliche Assistenz und die Weiterentwicklung der 
örtlichen Infrastruktur. Die Planung hat übergreifende Aspekte einer altengerechten Quartier-
sentwicklung zur Sicherung eines würdevollen, inklusiven und selbstbestimmten Lebens, 
bürgerschaftliches Engagement und das Gesundheitswesen einzubeziehen. 
 
(2) Die Kreise beziehen die kreisangehörigen Gemeinden in den Planungsprozess ein. 
 
(3) Zur Umsetzung der Planung teilen die Kreise und kreisfreien Städte anderen Behörden, 
die über Entscheidungsbefugnisse bei der Gestaltung der kommunalen Infrastruktur verfü-
gen, die Ergebnisse des Planungsprozesses mit und stimmen sich mit diesen ab. Dies gilt 
insbesondere für die die Bauleitplanung verantwortenden Trägerinnen und Träger. 
 
(4) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen die Ergebnisse der örtlichen Planung sowie die 
Umsetzung von Maßnahmen zum Stichtag 31. Dezember jedes zweite Jahr, beginnend mit 
dem Jahr 2015, zusammen.  
 
(5) Sie haben die örtliche Planung nach Absatz 4 verständlich sowohl im Internet als auch in 
anderer geeigneter Form kostenfrei zu veröffentlichen und darüber hinaus dem zuständigen 
Ministerium zur Verfügung zu stellen.  
 
 

§ 8  
Kommunale Konferenz Alter und Pflege 

 
(1) Zur Umsetzung der in diesem Gesetz und in den §§ 8 und 9 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch beschriebenen Aufgaben richten die Kreise und kreisfreien Städte örtliche Konfe-
renzen ein. 
 
(2) Die Konferenzen wirken mit bei der Sicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Ange-
bote. Hierzu gehören insbesondere: 
 
1.  die Mitwirkung an der kommunalen Pflegeplanung, 
2.  die Mitwirkung an der Schaffung von altengerechten Quartiersstrukturen, 
3.  die Beratung stadt- beziehungsweise kreisübergreifender Gestaltungsnotwendigkeiten 

im Zusammenwirken mit den angrenzenden Kommunen, 
4.  die Mitwirkung beim Aufbau integrierter Unterstützungs-, Entlastungs- und Vernet-

zungsstrukturen für pflegende Angehörige, 
5.  die Beteiligung der Gruppen nach § 3 Absatz 1 an Fragen der zukünftigen Sicherung 

der Pflege in den Kommunen, 
6.  die Unterstützung der örtlichen Aufgabenkoordination, insbesondere im Bereich der 

Beratung und des Fallmanagements und 
7.  die Beratung und Bedarfseinschätzung von Investitionsvorhaben bei Einrichtungen im 

Sinne von § 13. 
 
(3) Mitglieder der örtlichen Konferenzen sind: 
 
1.  die jeweils einrichtende Kommune, 
2. in Kreisen die kreisangehörigen Gemeinden, die es wünschen, 
3. die Ombudspersonen nach § 16 Wohn- und Teilhabegesetz  
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sowie Vertreterinnen oder Vertreter 
 
4.  der vor Ort tätigen Pflegeeinrichtungen,  
5.  der entsprechenden Interessenvertretungen zur Mitwirkung und Mitbestimmung in den 

Pflegeeinrichtungen (Beiräte, Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen), 
6.  der Pflegekassen,  
7.  des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung,  
8.  der kommunalen Seniorenvertretung,  
9.  der kommunalen Integrationsräte und  
10.  der örtlichen Selbsthilfegruppen und Interessenvertretungen pflegebedürftiger Men-

schen, Behinderter und chronisch Kranker sowie der Angehörigen, 
 
Andere an der Angebotsversorgung beteiligte Institutionen oder Organisationen können be-
teiligt werden. 
 
(4) Die Berichte der Behörden nach § 14 Absatz 10 des Wohn- und Teilhabegesetzes sind 
regelmäßig in die Beratungen einzubeziehen.  
 
(5) Über die Ergebnisse der Beratungen der kommunalen Konferenzen Alter und Pflege ist 
dem zuständigen Ministerium zum 31. Dezember eines jeden Jahres zu berichten. Den Trä-
gerinnen und Trägern ist zu ihren Investitionsvorhaben das etwaige Ergebnis der Beratung 
mitzuteilen. 
 
 

§ 9  
Auskunftspflichten 

 
Die Pflegekassen, die Trägerinnen und Träger der Sozialhilfe, die Trägerinnen und Träger 
der Pflegeeinrichtungen, die privaten Versicherungsunternehmen sowie die Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherungen sind verpflichtet, dem zuständigen Ministerium und den 
Kreisen und kreisfreien Städten die für die Zwecke der Planung und der Investitionskosten-
förderung im Pflegebereich erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Personenbezogene Daten 
sind zu anonymisieren. Das zuständige Ministerium kann die Erfassung und Auswertung der 
Daten durch den Einsatz eines Verfahrens zur elektronischen Datenverarbeitung unterstüt-
zen und dessen Nutzung verbindlich vorgeben.  
 
 

Teil 2 
Förderung der pflegerischen Angebotsstruktur 

 
 

§ 10  
Allgemeine Grundsätze der Förderung von Pflegeeinrichtungen 

 
(1) Für Einrichtungen nach § 71 des Elften Buches Sozialgesetzbuch werden betriebsnot-
wendige Investitionsaufwendungen gemäß § 82 Absatz 2 Nummer 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch und Aufwendungen gemäß § 82 Absatz 2 Nummer 3 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch (förderungsfähige Aufwendungen) nach Maßgabe dieses Gesetzes gefördert. 
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(2) Voraussetzungen für die Förderung sind der Abschluss eines Versorgungsvertrages nach 
§ 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch und eine vertragliche Regelung nach  
§ 85 oder § 89 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.  
 
(3) Voraussetzung für die Bewilligung der Förderung ist die Beachtung der Qualitätsanforde-
rungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie des Wohn- und Teilhabegesetzes und 
der jeweils darauf beruhenden Vorschriften. Zuständige Stellen für diese Feststellungen sind 
die Kreise und kreisfreien Städte. 
(4) Werden öffentliche Zuschüsse zu den förderungsfähigen Aufwendungen gewährt, handelt 
es sich hierbei um öffentliche Förderungen im Sinne des § 9 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch. 
 
(5) Zuständig für die Förderung ist der örtliche Träger der Sozialhilfe. Die Kreise können 
kreisangehörige Gemeinden zur Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden 
Aufgaben durch Satzung heranziehen; diese entscheiden dann in eigenem Namen. In den 
Satzungen ist zu bestimmen, welche Aufgaben ganz oder teilweise zu erfüllen sind. 
 
(6) Die der Förderung zugrunde gelegte gesonderte Berechnung bedarf der Zustimmung des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die Aufwendungen sind für alle pflegebedürftigen Men-
schen nach einheitlichen Grundsätzen zu bemessen; eine Differenzierung nach Kostenträ-
gern ist unzulässig. 
 
 

§ 11  
Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen 

 
Die durchschnittlichen Aufwendungen nach § 10 Absatz 1, die durch unmittelbar pflegerische 
Leistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch bedingt sind, werden bei Pflegediensten 
nach § 71 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch durch angemessene Pauschalen 
gefördert. Betreibt der Träger eines Pflegedienstes eine Wohngemeinschaft nach § 24 Ab-
satz 3 Wohn- und Teilhabegesetzes und stellt die Nutzung dieses Angebotes eine angemes-
sene Alternative zur Nutzung einer nach § 10 geförderten Einrichtung dar, so umfasst die 
Förderung nach Satz 1 auch die Aufwendungen, die dem Träger für diese Wohngemein-
schaft entstehen. 
 
 

§ 12  
Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen 

 
Die Förderung von Plätzen in Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen, die von als 
pflegebedürftig im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch anerkannten Personen genutzt 
werden, erfolgt zur Finanzierung der anerkennungsfähigen und gesondert ausgewiesenen 
Aufwendungen nach § 10 durch einen auf die einzelne Nutzerin beziehungsweise. den ein-
zelnen Nutzer bezogenen Aufwendungszuschuss.  
 
 

§ 13  
Förderung vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld) 

 
(1) Durch Pflegewohngeld werden Plätze in vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen gefördert, die von gemäß § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
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pflegebedürftigen und nach § 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch anspruchsberechtigten 
Personen genutzt werden, deren Einkommen und Vermögen unter Berücksichtigung des 
Einkommens und Vermögens ihrer nicht getrennt lebenden Ehegattinnen, Ehegatten, einge-
tragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern zur Finanzierung der förderfähigen Auf-
wendungen ganz oder teilweise nicht ausreicht. Hiervon ist auszugehen, wenn der Träger 
der Sozialhilfe die Kosten nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe -  
(SGB XII, Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (BGBl. I S. 1167) geändert worden ist, end-
gültig trägt oder im Falle der Sozialhilfeberechtigung zu tragen hätte.  
 
(2) Pflegewohngeld wird nicht gezahlt, wenn durch Einsatz eigenen Einkommens und Ver-
mögens die Zahlung der gesondert berechneten Investitionskosten möglich ist oder wenn die 
erforderliche Leistung von Dritten oder Trägern anderer Sozialleistungen außerhalb des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vorgesehen ist. Pflegewohngeld wird nicht gezahlt für 
Berechtigte, die als Kriegsopfer einen Anspruch auf Gewährung von Versorgung nach § 1 in 
Verbindung mit § 26 c des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I. S. 21), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. Juni 2012 (BGBl. I. S. 1391) geändert worden ist, haben oder Leistungen in den Fällen 
des § 25 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes mittelbar erhalten.  
 
(3) Pflegewohngeld wird nur für die Plätze von pflegebedürftigen Menschen gewährt, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 30 Absatz 3 Satz 2 Erstes Buch Sozialgesetz-
buch - Allgemeiner Teil - (Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl I S. 3015), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254) 
geändert worden ist, vor Heimeintritt im Land Nordrhein-Westfalen gehabt haben. Dies gilt 
nicht, sofern die pflegebedürftige Person nachweist, dass in dem Kreis oder der kreisfreien 
Stadt, in dem oder in der die Pflegeeinrichtung ihren Sitz hat, eine in gerader oder nicht ge-
rader Linie verwandte Person des ersten oder zweiten Grades im Sinne des § 1589 Bürgerli-
ches Gesetzbuch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
 
(4) Pflegewohngeld ist kein Einkommen der Bewohnerin und des Bewohners im Sinne des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. 
 
 

§ 14  
Gesonderte Berechnung nicht geförderter Aufwendungen 

 
Pflegeeinrichtungen können pflegebedürftige Menschen die durch öffentliche Förderung 
nicht gedeckten Aufwendungen nach § 10 Absatz 1 gesondert berechnen. Die gesonderte 
Berechnung bedarf der Zustimmung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. 
 
 

§ 15  
Komplementäre ambulante Dienste 

 
(1) Zu den komplementären ambulanten Diensten gehören insbesondere hauswirtschaftliche 
Hilfen, Beratungsdienste zur Wohnraumanpassung, Hausbetreuungsdienste, Hausnotruf-
dienste und andere ergänzende ambulante Hilfen wie persönliche Assistenz für ältere und 
pflegebedürftige Menschen und Angehörige.  
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(2) Die Kreise und kreisfreien Städte stellen die zur Umsetzung des Vorranges der häusli-
chen Versorgung erforderlichen komplementären ambulanten Dienste sicher.  
 
 

§ 16  
Angebote zur Unterstützung pflegender Angehöriger 

 
(1) Die Kreise und kreisfreien Städte sind für ein bedarfsgerechtes Angebot an Unterstüt-
zungsleistungen für pflegende Angehörige verantwortlich. Hierbei sind mindestens solche 
Angebote vorzuhalten, ohne deren Inanspruchnahme den pflegenden Angehörigen die Fort-
setzung ihrer pflegenden Tätigkeiten nicht möglich wäre. § 4 Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Als Angebote nach Absatz 1 kommen insbesondere Schulungsangebote, Rechtsinforma-
tionen, und Erfahrungsaustausch in Betracht. Zudem sind bei der Gestaltung der Pflege- und 
Betreuungsangebote, die die Pflege durch Angehörige ergänzen, die Bedarfe der pflegenden 
Angehörigen zu berücksichtigen.  
 
 

§ 17  
Einrichtungen der Behindertenhilfe 

 
Soweit in Einrichtungen der Behindertenhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
Pflegeleistungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erbracht werden, sind die be-
triebsnotwendigen Investitionsaufwendungen oder Aufwendungen für Miete, Pacht, Erbbau-
zins, Nutzung oder Mitbenutzung gemäß § 82 Absatz 3 Satz 1 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch vom zuständigen überörtlichen Träger der Sozialhilfe zu fördern, soweit nicht ande-
re Leistungsträger zur Finanzierung verpflichtet sind. 
 
 

§ 18  
Landesförderplan 

 
(1) Das zuständige Ministerium erstellt für jede Legislaturperiode einen Landesförderplan, in 
dem die Maßnahmen der Landesregierung zur Erreichung der Ziele nach § 1 gebündelt und 
planmäßig aufbereitet werden. Hierzu können insbesondere gehören 
 
1.  die Förderung landesweiter Strukturen der Partizipation älterer Menschen, 
2.  die Förderung landesweiter Beratungsstrukturen zur Unterstützung der kommunalen 

Beratungsangebote und Maßnahmen zur Koordinierung und Qualifizierung von Bera-
tungsangeboten einschließlich der Wohnberatungsstellen, 

3.  besondere Maßnahmen zur Förderung alternativer Wohn- und Betreuungsformen, 
4.  die Förderung von Maßnahmen zur Implementierung von altengerechten Quartiers-

strukturen, 
5.  Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in der Pflege unter besonderer Berücksich-

tigung einer kultur- und geschlechtersensiblen Ausrichtung der Pflege, 
6.  die Förderung landesweit wirksamer Strukturen und Initiativen zur Unterstützung pfle-

gender Angehöriger,  
7.  besondere Maßnahmen zur Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe von älteren 

Männern und Frauen sowie die Unterstützung und Entwicklung von bedarfsgerechten 
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Angeboten für Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtli-
cher Identität, 

8.  Rahmenbedingungen für mögliche strukturelle Anteilsförderungen kommunaler Struk-
turen der Beratung, der Unterstützung pflegender Angehöriger und des sorgenden Um-
felds,  

9.  Maßnahmen zur Unterstützung der politischen Teilhabe älterer Menschen und Förde-
rung der Arbeit der Landesseniorenvertretung und 

10.  Hilfeangebote für eine gewaltfreie, autonomiestärkende Pflege und Maßnahmen zur 
Reduzierung der Anwendung freiheitsbeschränkender Maßnahmen in der Pflege,  

 
Rahmenbedingungen und Zielsetzungen für Modellförderungen in den Themenbereichen 
Alter, Pflege und demographische Entwicklung.  
 
(2) Der Landesförderplan soll eine verlässliche und transparente Fördergrundlage schaffen 
und regelmäßig für die Dauer einer Legislaturperiode erstellt werden. 
 
(3) Das für die Pflege zuständige Ministerium erarbeitet den Förderplan nach Absatz 1 unter 
Beteiligung der Vertretungen aller in § 3 genannten Trägerinnen und Träger. Vor der Veröf-
fentlichung des Förderplans ist dem zuständigen Ausschuss des Landtags Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.  
 
(4) Das Land fördert die Maßnahmen im Rahmen der Alten- und Pflegepolitik auf der Grund-
lage des Förderplans nach Absatz 1 nach Maßgabe des Landeshaushaltes.  
 
 

§ 19  
Bericht der Landesregierung zur Lage der Älteren in Nordrhein-Westfalen 

 
Das für die Altenpolitik zuständige Ministerium erarbeitet und veröffentlicht einmal in jeder 
Legislaturperiode einen Bericht als Gesamtanalyse zur Lage der Älteren in Nordrhein-
Westfalen. Dieser dient zugleich als Planungsgrundlage für den Landesförderplan nach § 18. 
 
 

§ 20  
Verordnungsermächtigungen 

 
Das für die Pflegeversicherung zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit 
dem für Alter und Pflege zuständigen Ausschuss des Landtags durch Rechtsverordnung:  
 
1. zu § 3 Absatz 2 das Nähere zu bestimmen; insbesondere die dem Landesausschuss Alter 
und Pflege angehörenden Organisationen unter Berücksichtigung der Interessen aller an der 
Alten- und Pflegepolitik im Land Beteiligten zu benennen, 
2. zu § 7 Absatz 5 das Nähere zu bestimmen, insbesondere zu Aufbau und Mindestinhalten, 
3. zu § 9 das Nähere zu bestimmen, insbesondere, welche Daten zu Planungszwecken 
übermittelt werden sollen und zur Art der Datenübermittlung und  
4. zu den §§ 10 bis 13 das Nähere zu Art und Umfang der Förderung, Voraussetzungen der 
Leistungsgewährung, Verfahren sowie das Verfahren zur gesonderten Berechnung nicht 
geförderter Aufwendungen gemäß § 82 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zu 
regeln. 
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§ 21  
Verfahren 

 
Für Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz und nach den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Vorschriften 
des Sozialgesetzbuches entsprechend. 
 
 

§ 22  
Übergangsregelungen 

 
(1) Für die Refinanzierung der förderfähigen Aufwendungen gemäß § 10 Absatz 1, für die 
vor Inkrafttreten des Landespflegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 19. März 1996  
(GV. NRW. S. 137), Vereinbarungen zwischen den am Pflegesatzverfahren beteiligten Par-
teien getroffen wurden, gelten die bisherigen Vorschriften insoweit fort, als durch dieses Ge-
setz keine anderen Regelungen getroffen werden. 
 
(2) Für die Pflegeeinrichtungen, denen in der Zeit zwischen dem 1. Juli 1996 und dem  
31. Juli 2003 eine Förderung der Investitionskosten gemäß den §§ 11 bis 14 des Landes-
pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. S. 137) in der jeweils geltenden Fassung 
bewilligt worden ist, gelten § 15 des Landespflegegesetzes Nordrhein-Westfalen in der je-
weils geltenden Fassung, die Verordnung über die gesonderte Berechnung nicht geförderter 
Investitionsaufwendungen von vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der 
Tages-, Nacht-, Kurzzeitpflege nach dem Landespflegegesetz vom 4. Juni 1996 (GV. NRW. 
S.196) und § 5 Absatz 2 der Verordnung über die Förderung von Investitionen von Tages-, 
Nacht-, Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie von vollstationären Pflegeeinrichtungen vom  
4. Juni 1996 (GV. NRW. S.198) weiter. 
 
(3) Bereits bestehende Pflegeeinrichtungen, die einen Anspruch auf Förderung nach den  
§§ 11 oder 12 des Landespflegegesetzes Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas-
sung haben, die baulichen Voraussetzungen nach § 6 Absatz 1 der Durchführungsverord-
nung zum Wohn- und Teilhabegesetz aber nicht erfüllen, wird die Förderung bis zum Ablauf 
von 15 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des  Gesetzes zur Umsetzung 
des Pflegeversicherungsgesetzes vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 380) gewährt. 
 
(4) Für Pflegeeinrichtungen, denen in der Zeit ab dem 1. August 2003 bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eine Förderung der Investitionskosten gemäß den §§ 11 und 12 des Lan-
despflegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 380) in der jeweils 
geltenden Fassung bewilligt worden ist, gelten § 13 des Landespflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung vom 8. Juli 2003, die Verordnung über die gesonderte Berechnung 
nicht geförderter Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflege-
gesetz vom 15. Oktober 2003 (GV. NRW. S. 611) und die Pflegeeinrichtungsförderverord-
nung vom 15. Oktober 2003 (GV. NRW. S 613) weiter. 
 
 

§ 23  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Landespfle-
gegesetz Nordrhein-Westfalen vom 19. März 1996 (GV. NRW. 1996 S. 137), zuletzt geän-
dert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498), außer Kraft.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3007&vd_back=N380&sg=0&menu=1
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Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis 31. Dezember 2018 über die Erfahrungen 
mit diesem Gesetz und der hierzu ergangenen Verordnung. 
 
 
 

Artikel 2 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 
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Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
 

§ 1  
Zweck des Gesetzes 

 
(1) Dieses Gesetz hat den Zweck, die Würde, die Rechte, die Interessen und Bedürfnisse 
der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder pflegebedürftige Men-
schen und Menschen mit Behinderung nutzen, vor Beeinträchtigungen zu schützen, die 
Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pflegekräfte positiv zu gestalten und die Einhal-
tung der den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu si-
chern. Es soll älteren oder pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung ein 
selbstbestimmtes Leben gewährleisten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung unterstützen, 
die Transparenz über Gestaltung und Qualität von Betreuungsangeboten fördern und zu 
einer besseren Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden beitragen. Dabei soll es insbe-
sondere kleinere Wohn- und Betreuungsangebote fördern und eine quartiersnahe Versor-
gung mit Betreuungsleistungen ermöglichen. 
 
(2) Das Gesetz soll die angemessene Berücksichtigung der kulturellen und religiösen Belan-
ge der älteren oder pflegebedürftigen Menschen und der Menschen mit Behinderung und die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen sowie von Menschen unterschiedli-
cher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität sicherstellen. Es soll ältere oder 
pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung vor Gewalt, Ausbeutung und 
Missbrauch schützen. 
 
(3) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben ihre Leistungserbringung auch 
auf eine Förderung der Teilhabemöglichkeiten auszurichten. Sie sollen den Menschen, die 
Angebote nach diesem Gesetz nutzen, eine angemessene und individuelle Lebensgestal-
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tung insbesondere durch die gleichberechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturel-
len Leben in der Gesellschaft ermöglichen.  
 
(4) Die Menschen, die Angebote nach diesem Gesetz nutzen, sollen insbesondere 
 
1.  ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können, 
2.  in der Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung unterstützt werden, 
2.  vor Gefahren für Leib und Seele geschützt werden, 
3.  in ihrer Privat- und Intimsphäre geschützt sowie in ihrer sexuellen Orientierung und 

geschlechtlichen Identität geachtet werden, 
4.  eine am persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte 

Betreuung erhalten, 
5.  umfassend über Möglichkeiten und Angebote der Beratung, der Hilfe, der Pflege und 

der Behandlung informiert werden, 
6.  Wertschätzung erfahren, sich mit anderen Menschen austauschen und am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben, 
7.  ihrer Kultur und Weltanschauung entsprechend leben und ihre Religion ausüben kön-

nen und 
8.  in jeder Lebensphase in ihrer unverletzlichen Würde geachtet und am Ende ihres Le-

bens auch im Sterben respektvoll begleitet werden. 
 
 

§ 2  
Geltungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für Betreuungsleistungen sowie die Überlassung von Wohnraum, 
wenn diese Angebote entgeltlich sind und im Zusammenhang mit den durch Alter, Pflegebe-
dürftigkeit oder Behinderung ausgelösten Unterstützungsbedarfen und darauf bezogenen 
Leistungen stehen. 
 
(2) Angebote im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1.  Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 
2.  Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, 
3.  Angebote des Servicewohnens, 
4.  ambulante Dienste und 
5.  Gasteinrichtungen. 
 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, soweit diese der 
Erlaubnispflicht nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - 
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) unterliegen, Krankenhäuser im Sinne des 
§ 2 Nummer 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. April 2013 (BGBl. I S. 617), Internate der Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke und 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne des § 107 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBl. I S. 2477), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2789) geändert worden ist,und des § 15 des Sechsten  Buches Sozialgesetz-
buch– Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom  
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19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geändert durch Artikel 9 Absatz 3 des 
Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610).  
 
(4) Die Feststellung, ob ein Angebot dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfällt, lässt 
dessen Einordnung nach anderen Rechtsvorschriften unberührt. Dies gilt insbesondere auch 
für leistungsrechtliche Regelungen. 
 
 

§ 3  
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Betreuung und Betreuungsleistungen im Sinne dieses Gesetzes umfassen Pflege im Sin-
ne des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Geset-
zes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 14 
des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 730) und soziale Betreuung. Soziale Betreuung 
umfasst Tätigkeiten, die Menschen in einer selbstbestimmten Lebensführung und insbeson-
dere der Erfüllung ihrer sozialen und kognitiven Bedürfnisse unterstützen sowie der Förde-
rung einer unabhängigen Lebensführung und der vollen Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft dienen. Hierzu gehören darüber hinaus die Hilfestellung bei der Gestaltung und Struk-
turierung des Alltagslebens, die Erhaltung oder Wiederherstellung der körperlichen Mobilität 
und Arbeitsfähigkeit zugleich mit der anleitenden Unterstützung bei der Ausübung einer Er-
werbstätigkeit wie auch bei der Gestaltung der sozialen Beziehungen und der Freizeit. Nicht 
umfasst sind allgemeine unterstützende Tätigkeiten, die nicht vorwiegend auf Grund eines 
durch hohes Alter, Pflegebedürftigkeit oder eine Behinderung begründeten Unterstützungs-
bedarfes erbracht werden.  
 
(2) Leistungsanbieterin oder Leistungsanbieter ist, wer allein oder gemeinschaftlich mit einer 
anderen natürlichen oder juristischen Person älteren oder pflegebedürftigen Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen Wohn- oder Betreuungsleistungen nach diesem Gesetz anbie-
tet. 
 
(3) Nutzerinnen und Nutzer sind ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit 
Behinderungen, denen Wohn- oder Betreuungsleistungen nach diesem Gesetz angeboten 
werden oder die diese Leistungen tatsächlich in Anspruch nehmen. 
 
(4) Beschäftigte sind Personen, die im Rahmen eines entgeltlichen Beschäftigungsverhält-
nisses in den Angeboten tätig sind, unabhängig davon, mit wem das Beschäftigungsverhält-
nis besteht. Für Personen, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Leistungsanbiete-
rin oder zum Leistungsanbieter stehen, gilt dies nur, soweit sie betreuende Tätigkeiten im 
Sinne dieses Gesetzes erbringen. 
 
(5) Fachkräfte sind Beschäftigte, die in einer mindestens dreijährigen Ausbildung oder einem 
Studium die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben, um Tätigkeiten auf 
dem Gebiet der Pflege oder sozialen Betreuung unter Beachtung des jeweils aktuellen Stan-
des der fachlichen Erkenntnisse auszuüben. Hauswirtschaftsfachkräfte sind Beschäftigte, die 
in einer dreijährigen Ausbildung oder einem Studium besondere Fähigkeiten und Kenntnisse 
erworben haben, um die hauswirtschaftliche Versorgung (Ernährung, Verpflegung, Reini-
gung, Wäscheversorgung) der Nutzerinnen und Nutzer zu organisieren, zu planen, durchzu-
führen sowie dabei durch Einhaltung der Hygieneanforderungen einen ausreichenden 
Schutz vor Infektionen zu gewährleisten.  
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(6) Mitwirkung der Nutzerinnen und Nutzer umfasst Informations-, Mitsprache- und Bera-
tungsrechte bei Entscheidungen der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters, wobei 
die Entscheidung nicht von der Zustimmung der Nutzerinnen und Nutzer abhängig ist. 
 
(7) Mitbestimmung bezeichnet die Form der Mitwirkung, bei der Entscheidungen oder Maß-
nahmen der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter erst durch Zustimmung der Nut-
zerinnen und Nutzer wirksam werden.  
 
 
 

Kapitel 2 
Gemeinsame Anforderungen an alle Wohn- und Betreuungsangebote 

 
 

§ 4  
Allgemeine Anforderungen 

 
(1) Angebote und Leistungen nach diesem Gesetz müssen so erbracht werden, wie es dem 
jeweiligen Stand der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse einschließlich der Bar-
rierefreiheit entspricht. Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben hierfür die 
angebotsbezogen erforderlichen personellen, sächlichen, baulichen und organisatorischen 
Vorraussetzungen zu schaffen und zu unterhalten. Maßstab für Leistungserbringung und 
Angebotsgestaltung müssen im Rahmen der vertraglich vereinbarten Leistungen die indivi-
duellen Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer sein. 
 
(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter müssen die notwendige Zuverlässigkeit 
besitzen. Sie müssen angebotsbezogen sicherstellen, dass der Zweck des Gesetzes in die 
Konzeption der Leistungserbringung eingeht und sich die Umsetzung daran ausrichtet. 
 
(3) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von Betreuungsleistungen müssen ein 
Qualitätsmanagement betreiben, das mindestens umfasst: 
 
1.  eine Beschreibung der Qualitätsziele, 
2.  eine verbindliche und dokumentierte Festlegung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten 

und Maßnahmen für die Entwicklung und Sicherung von Qualität, 
3.  ein verbindliches Konzept für die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten, 
4.  ein Verfahren zur regelmäßigen Evaluation der Zufriedenheit der Beschäftigten, 
5.  eine Beschreibung der Kernprozesse des Betriebes 
6.  eine geeignete Dokumentation der Maßnahmen. 
 
(4) Sie haben zudem sicherzustellen, dass bei der Leistungserbringung ein ausreichender 
Schutz vor Infektionen gewährleistet ist und die Beschäftigten die Hygieneanforderungen 
nach dem anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse einhalten. 
 
(5) Zur Gewährleistung einer angemessenen Palliativversorgung haben Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbieter die Inanspruchnahme der Leistungen der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung durch eine Kooperation mit den entsprechenden Angeboten zu 
ermöglichen. Dies gilt nur, wenn auch Nutzerinnen und Nutzer mit nicht heilbaren, fortschrei-
tenden und weit fortgeschrittenen Erkrankungen bei einer zugleich eng begrenzten Lebens-
erwartung betreut werden sollen und die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sich 
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insoweit nicht zur vollständigen Leistungserbringung durch eigene Beschäftigte entschieden 
haben. 
 
(6) Wohnangebote nach diesem Gesetz sollen in räumlicher Anbindung an Wohnsiedlungen 
errichtet werden und so gelegen sein, dass den Nutzerinnen und Nutzern eine Teilhabe am 
Leben in der örtlichen Gemeinschaft möglich ist.  
 
(7) Sofern in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes keine besonderen Anforderun-
gen an die Ausführung baulicher Anlagen gestellt werden, gelten die Vorschriften der Lan-
desbauordnung und der aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Vorschriften. 
 
(8) Alle Beschäftigten müssen die erforderliche persönliche und fachliche Eignung für die von 
ihnen ausgeübte Tätigkeit besitzen. Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter über-
zeugen sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Abständen von der persönlichen Eig-
nung der Beschäftigten und stellen den Fortbestand der fachlichen Eignung durch Umset-
zung des Fort- und Weiterbildungskonzeptes nach Absatz 3 Nummer 3 sicher. 
 
(9) Leitungskräfte (Einrichtungsleitung, verantwortliche Fachkraft und Pflegedienstleitung) 
müssen Fachkräfte sein oder über einen Studienabschluss verfügen, der in besonderer Wei-
se die für eine Leitungskraft erforderlichen Kompetenzen vermittelt. Sie müssen darüber hin-
aus über eine mindestens zweijährige einschlägige hauptberufliche Berufstätigkeit verfügen. 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
zählen in vollem Umfang, Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte zäh-
len entsprechend ihrem Verhältnis zur hälftigen Beschäftigung. 
 
(10) Betreuende Tätigkeiten dürfen nur durch Fachkräfte oder unter deren angemessener 
Beteiligung wahrgenommen werden. Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter hat 
schriftlich mindestens festzulegen, 
 
1. welche betreuenden Tätigkeiten im Einzelnen ausgeführt werden und welchen Beschäftig-
ten dabei welche Aufgaben und Verantwortungen zuzuordnen sind, 
2. welche fachlichen Standards es für die Ausübung der betreuenden Tätigkeiten gibt und 
wie deren Umsetzung gesichert wird, 
3. wie die oder der Beschäftigte für die Ausübung der betreuenden Tätigkeiten qualifiziert 
wurde und 
4. wie die Überwachung der Ausübung dieser betreuenden Tätigkeit organisiert ist. 
 
Die Beschäftigten sind von den Festlegungen in Kenntnis zu setzen und deren Umsetzung 
ist zu dokumentieren. 
 
(11) Ausschließlich von Fachkräften wahrzunehmende Tätigkeiten sind: 
 
1.  die Steuerung und Überwachung von Pflegeprozessen sowie die Zielfestlegung und 

Planung der Maßnahmen im Pflege- und Betreuungsprozess einschließlich der Kon-
trolle und Auswertung der Pflege- und Betreuungsqualität und der wesentlichen Ab-
stimmungen mit anderen Leistungserbringern der medizinischen Versorgung, 

2.  die Beratung der Nutzerinnen und Nutzer über fachlich begründete Maßnahmen zur 
Sicherung der gesundheitlichen und psychosozialen Versorgung sowie die Mitwirkung 
bei Entscheidungen über deren Anwendung und 

3.  die Überprüfung der Erforderlichkeit und Angemessenheit sowie die Überwachung der 
Durchführung freiheitsbeschränkender und freiheitsentziehender Maßnahmen. 
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(12) Soweit die Tätigkeiten nach Absatz 11 auf pflegerische Prozesse bezogen sind, sind sie 
Fachkräften in der Pflege vorbehalten, die über die angebotsbezogen erforderliche Fachkun-
de verfügen. 
 
(13) Bei der Planung und Durchführung individueller Pflege- und Betreuungsprozesse sowie 
des Wohnens ist die Freiheit der Nutzerinnen und Nutzer, eigene Entscheidungen zu treffen, 
zu beachten und ihre Selbstbestimmung zu fördern. Sie sind deshalb rechtzeitig zu beteili-
gen und ihre Wünsche sind zu berücksichtigen. Die Durchführung von Pflege und Betreuung 
bedarf des Einverständnisses der Nutzerin oder des Nutzers.  
 
 

§ 5  
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

 
(1) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben im Rahmen der jeweiligen Leis-
tungsvereinbarungen die gleichberechtigte Teilhabe der Nutzerinnen und Nutzer am Leben 
in der Gesellschaft zu unterstützen und zu fördern. Zu diesem Zweck sollen sie mit Angehö-
rigen, sonstigen Vertrauenspersonen der Nutzerinnen und Nutzer, bürgerschaftlich Engagier-
ten und Institutionen der Gemeinde, des Sozialwesens, der Kultur und des Sports zusam-
menwirken und diese möglichst in die Gestaltung der Angebote einbeziehen. 
 
(2) Der Sicherung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe der Nutzerinnen 
und Nutzer am Leben in der Gesellschaft dient unter anderem 
 
1.  die Einbeziehung von Angehörigen und anderen Bezugspersonen sowie bürgerschaft-

lich Engagierten in das von dem jeweiligen Angebot unterstützte Alltagsleben sowie die 
Öffnung der Angebote für Kooperationen und Veranstaltungen mit externen Institutio-
nen, Vereinen und anderen Stellen, 

2.  zielgruppenbezogen Betätigungen anzubieten, die die Fertigkeiten der Nutzerinnen 
und Nutzer in alltagsnahen und gewohnten Handlungen zur Geltung bringen, 

3.  in Zusammenarbeit mit geeigneten Einrichtungen und Organisationen regelmäßig über 
Veranstaltungen und Aktivitäten im Quartier zu informieren und die Teilnahme daran zu 
unterstützen und zu fördern und 

4.  die Wahrnehmung auswärtiger Termine zu unterstützen und zu fördern. 
 
 

§ 6  
Informationspflichten, Beschwerdeverfahren 

 
(1) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sind vorbehaltlich weitergehender zivil-
rechtlicher Ansprüche der Nutzerinnen und Nutzer verpflichtet, 
 
1.  alle Interessierten über ihr Leistungsangebot nach Art, Umfang und Preis in geeigneter 

Weise zu informieren, 
2.  die Nutzerinnen und Nutzer schriftlich über vorhandene Beratungs- und Beschwerde-

stellen zu informieren, 
3.  die aktuellen Prüfberichte über Regelprüfungen der Aufsichtsbehörde an gut sichtbarer 

Stelle auszuhängen oder auszulegen sowie die Prüfberichte über Regelprüfungen der 
letzten drei Jahre zur Einsichtnahme durch die gegenwärtigen oder künftigen Nutzerin-
nen und Nutzer oder von ihnen beauftragte Personen bereitzuhalten, 
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4.  den aktuellen Prüfbericht über Regelprüfungen der Aufsichtsbehörde gegenwärtigen 
sowie künftigen Nutzerinnen und Nutzern auf Wunsch in Kopie auszuhändigen und 

5.  Nutzerinnen und Nutzern oder ihren Vertreterinnen und Vertretern Einblick in die Do-
kumentation der Betreuungsleistungen zu gewähren und ihnen im Einzelfall erforderli-
che Kopien zu überlassen. 

 
(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben ein Beschwerdeverfahren sicherzu-
stellen. Dieses muss mindestens beinhalten: 
 
1.  die Information der Nutzerinnen und Nutzer über ihr Beschwerderecht einschließlich 

eines Hinweises auf die Erreichbarkeit der zuständigen Behörde, 
2.  die Benennung der für die Bearbeitung der Beschwerden verantwortlichen Person, 
3.  die Bestimmung einer angemessenen Bearbeitungsfrist und 
4.  die geeignete Dokumentation und Auswertung der Beschwerden und der Art ihrer Er-

ledigung. 
 
 

§ 7  
Leistungen an Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter und deren Beschäftigte 
 
(1) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern und deren Beschäftigten ist es untersagt, 
sich von oder zugunsten von gegenwärtigen oder zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern 
Geld- oder geldwerte Leistungen über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinaus verspre-
chen oder gewähren zu lassen, soweit es sich dabei nicht nur um geringwertige Aufmerk-
samkeiten handelt. 
 
(2) Das Verbot gilt nicht für Leistungen, die im Zusammenhang mit der Überlassung eines 
Platzes in einem Wohn- und Betreuungsangebot von der Nutzerin oder dem Nutzer der Leis-
tungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter darlehensweise gewährt werden oder im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb oder Besitz von Genossenschaftsanteilen oder mit dem 
Wohnangebot stehen und deren Rückzahlung angemessen abgesichert ist. 
 
(3) Spenden an gemeinnützige Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter fallen nicht 
unter die Regelung des Absatzes 1. Dies gilt auch für Spenden im zeitlichen Zusammenhang 
mit der Aufnahme in ein Wohn- und Betreuungsangebot. Es ist sicherzustellen, dass den 
Spenderinnen oder Spendern oder ihren Angehörigen weder bei der Aufnahme in ein Ange-
bot noch während der Nutzung eines Angebotes eine günstigere oder weniger günstige Be-
handlung zukommt als jeder anderen Person in einer vergleichbaren Situation. Spenden um-
fassen sowohl Verfügungen zu Lebzeiten als auch Verfügungen von Todes wegen. Die Leis-
tungsanbieterin oder der Leistungsanbieter hat das Verfahren zur Spendenannahme der 
zuständigen Behörde vorher anzuzeigen und die Einnahme sowie ihre Verwendung zu do-
kumentieren. 
 
(4) Die zuständige Behörde kann weitere Ausnahmen zulassen, wenn die Leistung noch 
nicht gewährt wurde und das Verbot zur Sicherung des Schutzes der Nutzerinnen und Nut-
zer nicht erforderlich ist.  
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§ 8  
Gewaltprävention, freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 

 
(1) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter treffen geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte. 
 
(2) Freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen sind auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken und unter Angabe der Genehmigung des Betreuungsge-
richts oder der rechtswirksamen Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers sowie der oder 
des für die Anordnung und Überwachung der Durchführung der Maßnahme Verantwortlichen 
zu dokumentieren. Sofern im Rahmen des Angebotes freiheitsbeschränkende oder freiheits-
entziehende Maßnahmen umgesetzt werden, müssen die Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter schriftlich in einem Konzept Möglichkeiten der Vermeidung freiheitsbeschrän-
kender und freiheitsentziehender Maßnahmen festlegen. Die Beschäftigten sind mit Alterna-
tiven zu freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen vertraut zu ma-
chen.  
 
 

§ 9  
Anzeigepflichten 

 
(1) Wer Angebote nach diesem Gesetz betreiben will, hat seine Absicht spätestens zwei Mo-
nate vor der vorgesehenen Betriebsaufnahme der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die 
Anzeige muss die für die behördliche Qualitätssicherung erforderlichen Angaben enthalten. 
Die zuständige Behörde kann weitere Angaben verlangen, soweit sie zur zweckgerichteten 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 
 
(2) Soweit die zuständige Behörde den Einsatz einer internetgestützten, elektronischen Da-
tenbank zur Verfügung stellt, haben die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter diese 
Datenbank zur Erfüllung ihrer Anzeigepflicht nach Absatz 1 zu nutzen. Verfügt eine Leis-
tungsanbieterin oder ein Leistungsanbieter nicht über die dafür erforderlichen technischen 
Voraussetzungen, kann ausnahmsweise auch eine schriftliche Meldung der erforderlichen 
Daten erfolgen. 
 
(3) Eine beabsichtigte vollständige oder teilweise Einstellung des Angebotes ist unverzüglich 
der zuständigen Behörde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Angaben über die zukünftige 
Unterkunft und Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer und die geplante ordnungsgemäße 
Abwicklung der Vertragsverhältnisse mit den Nutzerinnen und Nutzern zu verbinden. 
 
(4) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben eine bereits eingetretene Über-
schuldung oder eine eingetretene oder drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine sonstige 
Unfähigkeit, die Verpflichtungen gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern zu erfüllen, unver-
züglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
 

§ 10  
Dokumentationspflichten 

 
(1) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben zu dokumentieren, dass und wie sie 
die Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erfüllen. Aufzeich-
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nungen, die für andere Stellen als die zuständige Behörde angelegt worden sind, können 
seitens der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zum Nachweis der Erfüllung der 
Anforderungen des Satzes 1 verwendet werden, wenn sie nicht älter als ein Jahr sind. Die 
Dokumentation muss sich je nach Angebotstyp und Leistungsumfang erstrecken auf  
 
1.  die tatsächliche Art der Nutzung des Wohn- und Betreuungsangebots,  
2.  Angaben über die in dem Angebot Beschäftigten, die ihnen übertragenen Aufgaben 

und die ihnen zugeordneten Verantwortungen,  
3.  den Betreuungs- und Pflegebedarf der Nutzerinnen und Nutzer,  
4.  die Umsetzung der Pflege- und Betreuungsplanung,  
5.  die Umsetzung der Konzepte zur Sicherung der Betreuungsqualität und Teilhabeförde-

rung sowie der Gewaltprävention,  
6.  die Versorgung mit Arzneimitteln, 
7.  die Durchführung freiheitsentziehender oder freiheitsbeschränkender Maßnahmen, 
8.  bestehende Vereinbarungen mit Haus-, Fach- und Zahnärzten, 
9.  bestehende Kooperationen mit den besonderen Angeboten der ambulanten Palliativ-

versorgung und 
10.  die Verwaltung von Geldern der Nutzerinnen und Nutzer. 
 
(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben die Dokumentation am Ort der Leis-
tungserbringung zur Prüfung vorzuhalten. Die strukturbezogene Dokumentation kann auch 
am Ort der Verwaltung der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters vorgehalten 
werden. Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben die Aufzeichnungen sowie die 
sonstigen Unterlagen und Belege nach Absatz 1 mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Die 
Aufzeichnungen sind, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, so aufzubewahren, 
dass nur Berechtigte Zugang haben.  
 
 
 

Kapitel 3 
Qualitätssicherung 

 
 

§ 11  
Anspruch auf Information und Beratung 

 
(1) Die zuständigen Behörden informieren und beraten Personen, die ein berechtigtes Inte-
resse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie-
ter und der Nutzerinnen und Nutzer solcher Wohn- und Betreuungsangebote informiert zu 
werden. Ein berechtigtes Interesse haben insbesondere Nutzerinnen und Nutzer, deren Ver-
treterinnen und Vertreter, Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beschäftigte und ihre Vertretun-
gen, Mitglieder von Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen und diejenigen, die Leistungen 
nach diesem Gesetz erbringen oder erbringen wollen. Die Behörde kann auf geeignete In-
formations- und Beratungsangebote Dritter verweisen. 
 
(2) Einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen steht der 
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen regelmäßig nicht entgegen, soweit sich 
die Informationen auf die Mitteilung von festgestellten Rechtsverstößen, die zu einer Gefähr-
dung von Leben, Gesundheit oder Freiheit geführt haben, und die zu deren Beseitigung er-
gangenen Anordnungen beschränken. Soweit die Vorgänge personenbezogene Daten ent-
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halten, sind diese zu anonymisieren, sofern nicht das Einverständnis des Betroffenen vor-
liegt. Im Übrigen findet das Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen Anwendung. 
 
 

§ 12  
Abwägungsgebot und einheitliche Rechtsanwendung 

 
(1) Ermessensentscheidungen der Behörden sollen so getroffen werden, dass die Teilhabe 
der Nutzerinnen und Nutzer am Leben in der Gesellschaft gefördert wird. Maßstab für die 
Entscheidung soll das Alltagsleben in einer privaten Häuslichkeit sein. Bei Verwaltungsent-
scheidungen ist darzulegen, wie der Gesichtspunkt der selbstbestimmten Teilhabe berück-
sichtigt wurde. 
 
(2) Beim Vollzug aller Rechtsvorschriften, die in Wohn- und Betreuungsangeboten ange-
wandt werden, übernehmen die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behör-
den die koordinierende Funktion. Dies gilt nicht für das Baugenehmigungsverfahren und das 
Verfahren nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nord-
rhein-Westfalen. 
 
 

§ 13  
Möglichkeit begründeter Abweichung von Anforderungen 

 
(1) Von den Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes kann mit 
Genehmigung der zuständigen Behörde abgewichen werden, wenn hierdurch der Zweck des 
Gesetzes nicht gefährdet wird und 
 
1.  ohne die Abweichung ein besonderes Betreuungskonzept nicht umgesetzt werden 

kann oder 
2.  die Abweichung im Sinne der Erprobung neuer Betreuungs- oder Wohnformen geboten 

ist oder 
3.  die Abweichung auf Grund einer geringen Größe der Einrichtung und einer geringen 

Zahl von Nutzerinnen und Nutzern geboten ist. 
 
Die mit Hilfe der Abweichung umzusetzenden Konzepte und Angebotsformen müssen auf 
eine bessere Umsetzung besonderer Bedarfe und Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer 
ausgerichtet sein. 
 
(2) Von den Anforderungen an die Wohnqualität kann auch dann abgewichen werden, wenn 
der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter die Erfüllung einer Anforderung zur 
Wohnqualität im vorhandenen Gebäudebestand technisch oder aus denkmalschutzrechtli-
chen Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist und die 
Abweichung mit den Maßstäben des Alltags eines häuslichen Lebens, der Sicherung der 
Privatsphäre sowie den durch dieses Gesetz geschützten Interessen und Bedürfnissen der 
betroffenen Nutzerinnen und Nutzern vereinbar ist. 
 
(3) Die zuständige Behörde soll binnen sechs Wochen nach Eingang des Antrags über den 
Antrag entscheiden oder Gründe für eine Verzögerung der Entscheidung mitteilen. Die Leis-
tungsanbieterin oder der Leistungsanbieter ist vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Ent-
scheidung über den Antrag für die beantragten Tatbestände von der Verpflichtung zur Um-
setzung der Anforderungen vorläufig befreit. 
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§ 14  

Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung 
 
(1) Die zuständigen Behörden prüfen die Wohn- und Betreuungsangebote daraufhin, ob sie 
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallen und die Anforderungen nach diesem Gesetz 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erfüllen. Soweit in die-
sem Gesetz vorgesehen, prüfen die zuständigen Behörden die Wohn- und Betreuungsange-
bote regelmäßig in festgelegten Zeitabständen (Regelprüfungen). Eine Prüfung erfolgt dar-
über hinaus, wenn Anhaltspunkte oder Beschwerden vorliegen, die darauf schließen lassen, 
dass die Anforderungen nach diesem Gesetz oder der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen nicht erfüllt sind (anlassbezogene Prüfungen). 
 
(2) Die Prüfungen können unangemeldet und zu jeder Zeit erfolgen. Prüfungen zur Nachtzeit 
sind nur zulässig, wenn und soweit das Überwachungsziel zu anderen Zeiten nicht erreicht 
werden kann. Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sowie ihre verantwortlichen 
Beschäftigten haben den zuständigen Behörden die für die Durchführung dieses Gesetzes 
und den hierzu ergangenen Rechtsverordnungen erforderlichen mündlichen und schriftlichen 
Auskünfte auf Verlangen und unentgeltlich zu erteilen.  
 
(3) Prüfergebnisse anderer gesetzlich vorgesehener Prüfinstitutionen, die nicht älter als ein 
Jahr sind, sind der Prüfung hinsichtlich des jeweils festgestellten Sachverhaltes zugrunde zu 
legen. Die erneute Prüfung eines bereits anderweitig geprüften Sachverhaltes ist zu vermei-
den. Ergeben sich jedoch Beanstandungen oder liegen unabhängig von der Prüfung An-
haltspunkte für eine Gefährdung der Interessen und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer 
vor, kann die zuständige Behörde eine eigenständige Prüfung durchführen.  
Bei der Prüfung ist in Bezug auf die bauliche Barrierefreiheit grundsätzlich die Baugenehmi-
gung zugrunde zu legen. Sofern Anhaltspunkte für eine Änderung der baulichen Anlage und 
für einen Verstoß gegen die baurechtlich geforderte Barrierefreiheit festgestellt werden, ist 
die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu informieren. 
 
(4) Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung der Wohn- und Betreuungsange-
bote beauftragten Personen sind befugt, 
 
1.  die für die Wohn- und Betreuungsangebote genutzten Grundstücke und Räume - so-

weit diese einem Hausrecht der Nutzerinnen und Nutzer unterliegen, nur mit deren Zu-
stimmung - sowie Geschäftsräume der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
zu betreten,  

2.  Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, 
3.  Einsicht in die Dokumentation über die Erfüllung der Anforderungen nach diesem Ge-

setz oder auf Grund dieses Gesetzes zu nehmen, 
4.  sich mit den Nutzerinnen und Nutzern sowie den Mitwirkungsgremien oder Vertrau-

enspersonen in Verbindung zu setzen, 
5.  bei pflegebedürftigen Nutzerinnen und Nutzern den Pflegezustand in Augenschein zu 

nehmen und 
6.  die Beschäftigten zu befragen.  
 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben diese Maßnahmen zu dulden. Es steht 
der zuständigen Behörde frei, zu ihren Prüfungen weitere fach- und sachkundige Personen 
hinzuzuziehen. Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter kann eine Vertretung der 
Vereinigung, der sie oder er angehört, hinzuziehen, soweit dies die zeitgerechte Durchfüh-
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rung der Prüfung nicht behindert. Die hinzugezogenen Personen sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. 
 
(5) Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung können 
Grundstücke und Räume, die einem Hausrecht der Nutzerinnen und Nutzer unterliegen oder 
Wohnzwecken des oder der Auskunftspflichtigen dienen, jederzeit betreten werden. Der oder 
die Auskunftspflichtige und die Nutzerinnen und Nutzer haben die Maßnahmen nach Satz 1 
zu dulden. 
 
(6) Soweit bei der behördlichen Tätigkeit personenbezogene Daten erhoben werden, ist dies 
nur zulässig, soweit es zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Die Inaugen-
scheinnahme des Pflegezustandes ist nur mit Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer zu-
lässig. Sofern die Nutzerinnen oder die Nutzer nicht mehr einwilligungsfähig sind, genügt 
abweichend von den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften die Erteilung der Ein-
willigung in mündlicher Form durch die Vertreterinnen oder Vertreter der Nutzerinnen oder 
Nutzer, wenn die Einholung der Einwilligung in schriftlicher Form Zweck oder Durchführbar-
keit der unangemeldeten Prüfung vereiteln würde. Mündlich erteilte Einwilligungen dieser Art 
sind im Rahmen der Prüfungsunterlagen zu dokumentieren. 
 
(7) Die Ergebnisse der Prüfungen werden von den zuständigen Behörden in einem schriftli-
chen Prüfbericht festgehalten.  
 
(8) Um die Nutzerinnen und Nutzer, ihre Angehörigen und an der Nutzung des Wohn- und 
Betreuungsangebotes Interessierte zu informieren, werden die wesentlichen Ergebnisse der 
Regelprüfungen in einem Ergebnisbericht im Internet-Portal der zuständigen Behörde veröf-
fentlicht. Der Ergebnisbericht soll Angaben über die Feststellungen von Mangelfreiheit, ge-
ringfügigen Mängeln oder wesentlichen Mängeln zu den Prüfgegenständen Wohnqualität, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung, Information und 
Beratung, Mitwirkung und Mitbestimmung, personelle Ausstattung, Pflege und Betreuung, 
freiheitsentziehende Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt enthalten. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisberichte wird jeweils zu dem auf den Zeitraum von zwei Jahren 
folgenden 1. Oktober beendet.  
Bei der Veröffentlichung werden auf Antrag der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie-
ter von der zuständigen Behörde überprüfte Selbstdarstellungen der Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter in angemessenem Umfang berücksichtigt. Die sich aus dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen ergebenden Rechte bleiben unberührt. Der veröf-
fentlichte Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 
 
(9) Die Veröffentlichung des Ergebnisberichts soll bis zur rechtskräftigen gerichtlichen Ent-
scheidung unterbleiben, wenn im Ergebnisbericht festgestellte Mängel und getroffene An-
ordnungen mit Rechtsbehelfen angegriffen werden und die Behörde die Veröffentlichung 
nicht dennoch zur Verwirklichung des Gesetzeszwecks für geboten hält. Die Veröffentlichung 
hat zu unterbleiben beziehungsweise ist einzustellen, wenn ein Gericht die aufschiebende 
Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen die Mängelfeststellung oder die Anordnungen angeord-
net hat. 
 
(10) Die zuständigen Behörden müssen die Durchführung der behördlichen Qualitätssiche-
rung durch Personen mit der hierzu erforderlichen Fachkunde und persönlichen Eignung 
sicherstellen und alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht über ihre Arbeit erstellen. Dieser 
Bericht ist zu veröffentlichen und den kommunalen Vertretungsgremien sowie den Aufsichts-
behörden zur Verfügung zu stellen. Absatz 8 Satz 6 gilt entsprechend. 
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§ 15  

Mittel der behördlichen Qualitätssicherung 
 
(1) Wird festgestellt, dass die Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses 
Gesetzes nicht erfüllt werden, soll die zuständige Behörde zunächst über die Möglichkeiten 
zur Abstellung dieser Mängel beraten. Die Beratung findet auf Wunsch an einem gesonder-
ten Termin statt, wenn die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter eine Vertreterin 
oder einen Vertreter der Vereinigung, der sie oder er angehört, hinzuziehen will. 
 
(2) Werden festgestellte oder drohende Mängel nicht abgestellt, können gegenüber den Leis-
tungsanbieterinnen und Leistungsanbietern Anordnungen erlassen werden, die zur Beseiti-
gung einer eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung des Wohls der 
Nutzerinnen und Nutzer und zur Durchsetzung der den Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbietern obliegenden Pflichten erforderlich sind. Kann auf Grund der festgestellten 
Mängel die Betreuung weiterer Nutzerinnen und Nutzer nicht sichergestellt werden, kann für 
einen bestimmten Zeitraum die Aufnahme weiterer Nutzerinnen und Nutzer untersagt wer-
den. Wenn Anordnungen zur Beseitigung der Mängel nicht ausreichen, ist der Betrieb des 
Wohn- und Betreuungsangebotes zu untersagen. 
 
(3) Der Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebotes kann ferner untersagt werden, wenn 
die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter 
 
1.  die Anzeige über die beabsichtigte Aufnahme des Wohn- und Betreuungsangebotes 

unterlassen oder unvollständige Angaben gemacht hat, 
2.  Anordnungen zur Mängelbeseitigung nicht innerhalb der gesetzten Frist befolgt oder 
3.  Personen entgegen einem Beschäftigungsverbot beschäftigt oder gegen § 7 Absatz 1 

oder gegen eine nach § 45 Absatz 1 Nummer 2 erlassene Rechtsverordnung verstößt.  
 
(4) Sind in einem Wohn- und Betreuungsangebot mit pflegerischer Betreuung, das der leis-
tungsrechtlichen Qualitätssicherung nach dem Elften Buch des Sozialgesetzbuches unter-
fällt, Mängel festgestellt worden, die eine gegenwärtige Gefahr für die Nutzerinnen und Nut-
zer darstellen, so fordert die zuständige Behörde die verantwortlichen Landesverbände der 
Pflegeversicherungen auf, eine umgehende Durchführung einer Qualitätsprüfung durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder den Prüfdienst des Verbandes der Pri-
vaten Pflegeversicherung e. V. nach den Vorschriften des Elften Buches des Sozialgesetz-
buches sicherzustellen. Die Einzelheiten des Verfahrens werden in einer Vereinbarung nach 
§ 44 Absatz 3 geregelt. 
 
(5) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern kann der Einsatz einer oder eines Be-
schäftigten oder einer anderen im Wohn- und Betreuungsangebot tätigen Person ganz oder 
für bestimmte Funktionen oder Tätigkeiten untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie oder er die für ihre oder seine Tätigkeit erforderliche Eignung nicht 
besitzt. 
 
(6) Stellt die zuständige Behörde fest, dass eine Einrichtungsleitung, eine Pflegedienstleitung 
oder eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter nicht über die erforderliche persönliche oder 
fachliche Eignung verfügt, so ist sie berechtigt und verpflichtet, allen anderen für die Durch-
führung dieses Gesetzes sowie die Durchführung der Berufszulassungsverfahren zuständi-
gen Behörden Namen, Geburtsdatum und Anschrift der betreffenden Person mitzuteilen, 
wenn die fehlende Eignung bereits zu einem Beschäftigungsverbot geführt hat oder ein sol-
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ches im Fall der Aufnahme einer Beschäftigung unmittelbar rechtfertigen würde. Soweit be-
kannt wird, dass die betreffende Person beabsichtigt, eine Tätigkeit in einem Wohn- und Be-
treuungsangebot aufzunehmen, ist die Behörde, die die Feststellung der mangelnden Eig-
nung getroffen hat, berechtigt und verpflichtet, alle personenbezogenen Daten, die Grundla-
ge der Feststellung waren, im erforderlichen Umfang an die nunmehr örtlich zuständige Be-
hörde zu übermitteln. Liegen Gründe für ein Beschäftigungsverbot vor, ist die zuständige 
Behörde auch berechtigt, insoweit personenbezogene Daten einer Leistungsanbieterin oder 
einem Leistungsanbieter mitzuteilen, soweit dies zur Begründung eines erneuten Beschäfti-
gungsverbotes erforderlich ist. Die Behörden haben die genannten Daten streng vertraulich 
zu behandeln und nur für den Dienstgebrauch zu verwenden. 
 
(7) Wirken mehrere Leistungsanbieterinnen oder Leistungsanbieter zur Erbringung eines 
Angebotes nach diesem Gesetz zusammen, so soll eine behördliche Anordnung gegenüber 
demjenigen von ihnen erfolgen, der den Mangel zu vertreten hat oder in dessen Verantwor-
tungsbereich die nicht erfüllte Anforderung fällt. Die Anordnung und ihre Vollziehung sind von 
den anderen beteiligten Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern zu dulden. 
 
(8) Anfechtungsklagen gegen Maßnahmen zur Durchführung der behördlichen Qualitätssi-
cherung und gegen Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
 

§ 16  
Ombudsperson 

 
Die Kreise und kreisfreien Städte können ehrenamtlich engagierte Personen zu Ombudsper-
sonen bestellen. Bei der Wahl geeigneter Personen sollen örtlich tätige Organisationen zur 
Wahrnehmung der Interessen älterer oder pflegebedürftiger Menschen oder von Menschen 
mit Behinderungen sowie aus Selbsthilfeorganisationen von Menschen unterschiedlicher 
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität um Vorschläge gebeten werden. Die 
Ombudspersonen vermitteln auf Anfrage bei Streitigkeiten zwischen Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbietern und Nutzerinnen und Nutzern beziehungsweise Angehörigen über 
alle Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung der Angebote nach diesem Gesetz. Die 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sind verpflichtet, die Wahrnehmung der Auf-
gaben der Ombudspersonen zu ermöglichen und ihnen zu den üblichen Geschäftszeiten den 
Zutritt zu den gemeinschaftlichen Räumen zu gewähren. Ombudspersonen kann eine Auf-
wandsentschädigung gezahlt werden. 
 
 

§ 17  
Arbeitsgemeinschaft zur Beratung der Landesregierung 

 
(1) Zur Beratung der Landesregierung wird eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Ihr gehören 
an: 
 
1.  Vertreterinnen und Vertreter  
 a) der kommunalen Spitzenverbände,  
 b)  der Landschaftsverbände,  

c)  der Landesverbände der gesetzlichen Pflegeversicherungen und des Verbandes 
der Privaten Krankenversicherung e. V.,  

d)  der Medizinischen Dienste der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der 
Prüfdienste des Verbandes der Privaten Pflegeversicherung e. V.,  
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e)  der nach diesem Gesetz zuständigen Beratungs- und Prüfbehörden sowie der 
Bezirksregierungen,  

f)  der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 
g)  der Verbände der privaten und kommunalen Anbieter von Betreuungs- und Pfle-

geleistungen,  
h)  der Verbände und Institutionen zur Interessenvertretung von Nutzerinnen und 

Nutzern sowie ihren Angehörigen,  
i)  der Behindertenverbände,  
j) der Verbände der Pflegeberufe und Gewerkschaften,  
k)  des Hospiz- und Palliativverbandes, 
l)  der Betreuungsbehörden,  
m)  der Betreuungsvereine,  
n)  der Verbraucherzentrale,  
o)  der Landesseniorenvertretung und des Landesintegrationsrates, 
p)  der Verbände der freien und genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft 

2.  die oder der Beauftragte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Patientinnen 
und Patienten und  

3.  die oder der Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen. 

 
(2) Die Arbeitsgemeinschaft berät die Landesregierung bei der Umsetzung und Weiterent-
wicklung dieses Gesetzes. Sie soll unter anderem beteiligt werden: 
 
1.  bei der Erarbeitung von Verfahrensregeln zur Koordination der Prüftätigkeit, 
2.  bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Prüfungen im Rahmen der behördlichen Quali-

tätssicherung,  
3.  bei der Erarbeitung von Vorgaben zur Anerkennung von Ausbildungsgängen als 

gleichwertige Ausbildung zur sozialen Betreuung, 
4.  vor Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften durch die oberste Landesbehörde. 
 
(3) Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft werden auf Vorschlag der betreffenden Verbände 
durch das zuständige Ministerium berufen; dieses führt den Vorsitz und die Geschäfte. Das 
Ministerium kann weitere Sachverständige hinzuziehen. Eine geschlechtsparitätische Beset-
zung der Arbeitsgemeinschaft ist anzustreben. Die Arbeitsgemeinschaft tagt mindestens 
zweimal jährlich. 
 
(4) Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft tragen die ihnen durch die Zusammenarbeit ent-
stehenden Kosten grundsätzlich selbst. Mitgliedern, die in keinem Beschäftigungsverhältnis 
zu ihren Verbänden stehen und auch sonst keine Vergütung erhalten, können die notwendi-
gen Fahrtkosten in entsprechender Anwendung der jeweils geltenden Fassung des Aus-
schussmitglieder-Entschädigungsgesetzes vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193),, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2008 (GV. NRW. S. 771), erstattet werden. 
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Teil 2 
Besonderer Teil 

 
 

Kapitel 1 
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

 
 

§ 18 
Begriffsbestimmung 

 
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sind Einrichtungen, 
 
1.  die den Zweck haben ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Be-

hinderungen aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie ihnen Betreuungs-
leistungen und Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung zur Verfügung zu stel-
len, 

2.  die in ihrem Bestand vom Wechsel der Nutzerinnen und Nutzer unabhängig sind und 
3.  die entgeltlich betrieben werden. 
 
Eine Einrichtung ist eine organisatorisch selbständige Einheit mit einer einheitlichen Lei-
tungsstruktur und einer einheitlichen Personaleinsatzplanung. Es ist unerheblich, ob die Leis-
tungen Gegenstand verschiedener Verträge sind oder von mehreren Leistungsanbieterinnen 
oder Leistungsanbietern erbracht werden.  
 
 

§ 19  
Grundsätzliche Anforderungen 

 
(1) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter müssen 
 
1.  die haus-, zahn- und fachärztliche sowie die gesundheitliche Betreuung der Nutzerin-

nen und Nutzer organisieren, 
2.  gewährleisten, dass Pflegeplanungen, Förder- und Hilfepläne aufgestellt, umgesetzt 

und ihre Umsetzung aufgezeichnet werden, 
3.  sicherstellen, dass die Arzneimittel nutzerbezogen und ordnungsgemäß aufbewahrt, 

die in der Betreuung tätigen Beschäftigten mindestens alle zwei Jahre über den sach-
gerechten Umgang mit Arzneimitteln beraten und Qualitätsinstrumente implementiert 
werden, um Über-, Unter- oder Fehlversorgung vorbehaltlich der ärztlichen Anord-
nungsbefugnis zu vermeiden, 

4.  die soziale Betreuung sowie die hauswirtschaftliche Versorgung sicherstellen und 
5.  Maßnahmen zur Gewaltprävention durchführen und die Beschäftigten zur Vermeidung 

von Gewalt durch ihr Verhalten und Handeln schulen. 
 
Sie müssen zudem nach einer fachlichen Konzeption handeln, die gewährleistet, dass die 
Vorgaben der Nummern 1 bis 5 umgesetzt werden. 
 
(2) Besuche dürfen von den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern oder der Ein-
richtungsleitung ganz oder teilweise nur untersagt werden, wenn dies unerlässlich ist, um 
eine unzumutbare Beeinträchtigung der Interessen von Nutzerinnen und Nutzern oder des 
Betriebes der Betreuungseinrichtung abzuwenden. Das gleiche gilt, wenn mit der Nutzung 
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eines Angebots nach § 18 ein besonderer therapeutischer Zweck verfolgt wird und dieser 
durch mögliche Besuche gefährdet würde. Besuchsuntersagungen und -einschränkungen 
sind unverzüglich gegenüber der Nutzerin oder dem Nutzer sowie betroffenen Besucherin-
nen oder Besuchern schriftlich zu begründen und der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
(3) Wirken mehrere Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zusammen, so trägt jeder 
die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. 
 
 

§ 20  
Anforderungen an die Wohnqualität 

 
(1) Die Gestaltung der Wohn- und Gemeinschaftsräume muss sich insbesondere im Hinblick 
auf Wohnlichkeit, Raumangebot, Sicherheit, Möglichkeiten der Orientierung und das Recht 
auf Privatsphäre an den Bedürfnissen von älteren Menschen, Menschen mit Behinderung 
und pflegebedürftigen Menschen auf gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ausrichten 
und soll ein an den Maßstäben des Alltags eines häuslichen Lebens orientiertes Zusammen-
leben in kleinen Gruppen erlauben und fördern. 
 
(2) Den Nutzerinnen und Nutzern ist auf Wunsch bei Verfügbarkeit ein Einzelzimmer zur Ver-
fügung zu stellen. Um dies zu gewährleisten, muss der Anteil der Einzelzimmer bei mindes-
tens 80 vom Hundert innerhalb eines Gebäudes oder eines räumlich verbundenen Gebäu-
dekomplexes liegen. In neu errichteten Einrichtungen sind nur Einzelzimmer zulässig, wobei 
Personen, die in einer Partnerschaft leben, auf Wunsch die Zusammenlegung von zwei 
Zimmern zu einer Nutzungseinheit ermöglicht werden kann. 
 
(3) Zimmer für mehr als zwei Nutzerinnen und Nutzer sind unzulässig.  
 
(4) Über die Gestaltung der Individualbereiche entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer im 
Rahmen des gesetzlich Zulässigen selbst. Eine gegen ihren Willen getätigte Veränderung ist 
nur zulässig, wenn diese auch nach zivilrechtlichen Vorschriften zu dulden wäre. Die Nutze-
rinnen und Nutzer haben ein Mitspracherecht, soweit es um die Belegung eines Zweibett-
zimmers mit einer anderen Nutzerin oder einem anderen Nutzer geht.  
 
 

§ 21  
Personelle Anforderungen 

 
(1) Die Einrichtung muss unter der Leitung einer persönlich und fachlich ausreichend qualifi-
zierten Person stehen (Einrichtungsleitung). Diese muss zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
ergänzend zu den Qualifikationserfordernissen des § 4 Absatz 9 sowohl über grundlegende 
betriebs- und personalwirtschaftlichen Kenntnisse sowie angebotsbezogen auch über grund-
legende pflege- oder betreuungsfachlichen Kompetenzen verfügen. Sie soll eine mindestens 
zweijährige Leitungserfahrung nachweisen können. Einrichtungen, die vornehmlich auf die 
Erbringung von Pflegeleistungen ausgerichtet sind, müssen außerdem über eine verantwort-
liche Pflegefachkraft (Pflegedienstleitung) verfügen.  
 
(2) Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter und die Einrichtungsleitung haben 
sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten und ihre Qualifikation für die von 
ihnen zu leistende Tätigkeit ausreichen. Dies wird vermutet, wenn mindestens das Personal 
eingesetzt wird, das nach Zahl und Qualifikation der Beschäftigten in Verträgen nach dem 
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Fünften, Elften oder Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches vereinbart ist. Jeweils mindes-
tens die Hälfte der mit sozialen und pflegerischen betreuenden Tätigkeiten beauftragten Be-
schäftigten müssen Fachkräfte sein. Die Berechnung erfolgt anhand der Vollzeitäquivalente 
und, soweit vorhanden, auf der Grundlage der in den Vereinbarungen nach Satz 2 festge-
setzten Personalmengen. Sofern über diese Vereinbarungen hinaus Personal eingesetzt 
wird, ist gesondert darzulegen, wie die fachliche Anleitung, Beratung und Aufsicht der durch 
dieses Personal ausgeübten Tätigkeiten gewährleistet wird; im Übrigen bleibt dieses zusätz-
liche Personal bei der Berechnung der Fachkraftquote außer Betracht.  
 
(3) Zusätzlich muss mindestens eine Hauswirtschaftsfachkraft vorhanden sein. Darüber hin-
aus muss jederzeit, auch nachts und an Wochenenden, mindestens eine zur Leistung des 
konkreten Betreuungsbedarfes der Nutzerinnen und Nutzer geeignete Fachkraft anwesend 
sein. Die zuständige Behörde kann bei entsprechendem Bedarf höhere Anforderungen fest-
legen.  
 
 

§ 22  
Mitwirkung und Mitbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer 

 
(1) Die Nutzerinnen und Nutzer vertreten ihre Interessen im Rahmen von Mitwirkung und 
Mitbestimmung. Hierzu wird in jeder Einrichtung ein Beirat der Nutzerinnen und Nutzer ge-
wählt. Ein Beirat kann für einen Teil einer Betreuungseinrichtung, aber auch für mehrere Be-
treuungseinrichtungen zusammen gebildet werden, wenn dadurch die Mitwirkung und Mitbe-
stimmung der Nutzerinnen und Nutzer besser gewährleistet wird. 
 
(2) Der Beirat vertritt die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer ohne Unterscheidung nach 
sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, Herkunft, religiöser Weltanschauung 
oder anderen persönlichen Merkmalen. Seiner Mitwirkung unterliegen Fragen der Unterkunft, 
Betreuung und der Aufenthaltsbedingungen. Der Mitbestimmung unterliegen die Grundsätze 
der Verpflegungsplanung, die Freizeitgestaltung und die Hausordnung in der Einrichtung. 
 
(3) Wahlberechtigt bei den Wahlen zum Beirat sind Personen, die am Wahltag in der Einrich-
tung wohnen, ohne Beschäftigte, Leistungsanbieterin oder Leistungsanbieter zu sein (Wahl-
berechtigte). Neben den Wahlberechtigten dürfen auch Angehörige und sonstige Vertrau-
enspersonen, etwa Mitglieder von örtlichen Seniorenvertretungen oder Behindertenorganisa-
tionen, zu Mitgliedern eines Beirates gewählt werden. Nicht gewählt werden kann, wer mit 
der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter, mit denjenigen, die die Betreuungsein-
richtung auf sozialrechtlicher Grundlage finanzieren, oder mit einer für die Prüfung der Be-
treuungseinrichtung zuständigen Behörde in einem entgeltlichen Beschäftigungsverhältnis 
steht oder mit einer dort in verantwortlicher Funktion tätigen Person verwandt oder ver-
schwägert ist. 
 
(4) Der Beirat soll mindestens einmal im Jahr die Nutzerinnen und Nutzer zu einer Versamm-
lung einladen, zu der jede Nutzerin oder jeder Nutzer eine andere Person beiziehen kann. Im 
Rahmen der Versammlung erstattet der Beirat Bericht über seine Tätigkeit. Auf Verlangen 
des Beirats muss auch die Einrichtungsleitung an der Sitzung vollständig teilnehmen oder 
aber auf einzelne Fragen der Nutzerinnen- und Nutzerversammlung Antwort geben. 
 
(5) Auf Wunsch des Beirates soll in der Einrichtung neben dem Beirat ein Beratungsgremium 
gebildet werden, das den Beirat bei seinen Aufgaben unterstützt und dem Vertreterinnen und 
Vertreter sowie sonstige Vertrauenspersonen der Nutzerinnen und Nutzer angehören kön-
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nen. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. Das Beratungsgremium be-
rät die Einrichtungsleitung und den Beirat bei ihrer Arbeit und unterstützt sie durch Vorschlä-
ge und Stellungnahmen. Die Senioren- und Behindertenvertretungen können ebenfalls bera-
ten. 
 
(6) Die zuständige Behörde fördert die Unterrichtung der Nutzerinnen und Nutzer und ihrer 
gemeinschaftlichen Interessensvertretungen über die Wahl, die Zusammensetzung und die 
Befugnisse der Interessensvertretung. Sie kann in Einzelfällen auf Antrag der Mehrheit der 
Nutzerinnen und Nutzer einer Betreuungseinrichtung Abweichungen von den Bestimmungen 
zur Mitwirkung, insbesondere zur Zahl der Mitglieder eines Beirates und zum Wahlverfahren 
zulassen, wenn dadurch eine wirksame Interessenvertretung im Sinne dieses Gesetzes un-
terstützt wird. Vor der Entscheidung der Behörde ist die Leistungsanbieterin oder der Leis-
tungsanbieter zu hören. 
 
(7) Kann ein Beirat nicht gebildet werden, werden seine Aufgaben durch ein Vertretungs-
gremium aus Angehörigen oder Vertreterinnen und Vertreter wahrgenommen. Gibt es kein 
Vertretungsgremium, das die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer wie ein Beirat wahr-
nehmen kann, bestellt die zuständige Behörde nach Beratung mit den Nutzerinnen und Nut-
zern mindestens eine Vertrauensperson. In Einrichtungen, die von rechtsfähigen Religions-
gemeinschaften betrieben werden, ist hierbei zusätzlich das Einvernehmen mit der Leis-
tungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter herzustellen. 
 
(8) Die Tätigkeit als Beiratsmitglied, als Mitglied des Beratungs- oder Vertrauensgremiums 
oder als Vertrauensperson ist unentgeltlich und ehrenamtlich. Keine Nutzerin oder kein Nut-
zer darf auf Grund ihrer oder seiner Tätigkeit oder der Tätigkeit eines Angehörigen oder einer 
Vertrauensperson im Beirat, im Vertretungsgremium oder im Beratungsgremium Vorteile 
oder Nachteile haben. 
 
(9) Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter hat den Mitgliedern der genannten 
Gremien und der Vertrauensperson Zutritt zur Einrichtung zu gewähren. 
Auf Verlangen ist einer Vertretung der genannten Gremien und der Vertrauensperson Gele-
genheit zu geben, die jeweiligen Standpunkte in den Gremien der Leistungsanbieterin oder 
des Leistungsanbieters darzulegen. 
 
 

§ 23  
Behördliche Qualitätssicherung 

 
(1) Die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter werden von 
den zuständigen Behörden durch Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen über-
wacht. Die Prüfungen finden unangemeldet statt. 
 
(2) Die zuständige Behörde nimmt bei jeder Einrichtung mindestens eine Regelprüfung im 
Jahr vor. Abweichend von Satz 1 können Regelprüfungen in größeren Abständen bis zu 
höchstens zwei Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung durch die zuständige Be-
hörde keine Mängel festgestellt wurden, zu deren Beseitigung eine Anordnung erforderlich 
wurde (wesentliche Mängel). 
 
(3) Hat die zuständige Behörde die Beschäftigung einer Einrichtungsleitung gemäß § 15 Ab-
satz 5 verboten und hat die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter keine neue ge-
eignete Einrichtungsleitung eingesetzt, kann die zuständige Behörde, um die Betreuung in 
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dem Wohn- und Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten, auf Kosten der Leistungsanbieterin 
oder des Leistungsanbieters eine kommissarische Einrichtungsleitung für eine begrenzte Zeit 
einsetzen. Die kommissarische Einrichtungsleitung übernimmt die Rechte und Pflichten der 
bisherigen Einrichtungsleitung, bis die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde eine geeignete Einrichtungsleitung bestimmt hat. 
 
 
 

Kapitel 2 
Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen 

 
 

§ 24  
Begriffsbestimmung 

 
(1) Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen sind Wohn- und Betreuungsangebote, in 
denen mehrere ältere oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen in 
einer Wohnung mit einem gemeinsamen Hausstand leben und ihnen von einem oder mehre-
ren Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern Betreuungsleistungen angeboten wer-
den. Dies gilt nicht für Personen, die in einer Partnerschaft leben oder verwandt sind und in 
einem gemeinsamen Haushalt leben. Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen kön-
nen selbstverantwortet oder anbieterverantwortet sein. 
 
(2) Eine Wohngemeinschaft ist selbstverantwortet, wenn  
 
1.  die Ansprüche auf Wohnraumüberlassung und Betreuungsleistungen rechtlich vonei-

nander unabhängig sind und 
2.  die Nutzerinnen und Nutzer oder ihre Vertreterinnen und Vertreter mindestens 
 

a)  bei der Wahl und dem Wechsel der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie-
ter frei sind, 

b)  das Hausrecht ausüben,  
c)  über die Aufnahme neuer Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, 
d)  die Gemeinschaftsräume selbst gestalten, 
e)  die gemeinschaftlichen Finanzmittel selbst verwalten und 
f)  die Lebens- und Haushaltsführung sowie das Alltagsleben selbstbestimmt ge-

meinschaftlich gestalten. 
 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter dürfen auf diese Entscheidungen keinen be-
stimmenden Einfluss haben. Sofern Leistungsanbieterinnen oder Leistungsanbieter bei der 
Gründung einer Wohngemeinschaft bestimmend mitwirken, ist eine selbstverantwortete 
Wohngemeinschaft nur dann gegeben, wenn nach Abschluss der Gründungsphase die unter 
Nummern 1 und 2 genannten Voraussetzungen vorliegen. 
 
(3) Eine Wohngemeinschaft ist anbieterverantwortet 
 
1.  bei fehlender rechtlicher Unabhängigkeit von Wohnraumüberlassung und Betreuungs-

leistungen im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 oder  
2.  wenn die Kriterien der Selbstverantwortung nach Absatz 2 Nummer 2 nicht erfüllt sind. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

42 

 

§ 25  
Selbstverantwortete Wohngemeinschaften 

 
(1) Selbstverantwortete Wohngemeinschaften sind vorbehaltlich anderer gesetzlicher Rege-
lungen frei in der Gestaltung des Zusammenlebens, der Auswahl und der Gestaltung der 
Räumlichkeiten für die Wohngemeinschaft und der Organisation der Betreuung. Sie unterfal-
len nicht den Anforderungen nach diesem Gesetz oder den aufgrund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen.  
 
(2) Für Angebote ambulanter Dienste, die in selbstverantworteten Wohngemeinschaften tätig 
werden, gelten die Anforderungen nach Teil 2 Kapitel 4.  
 
 

§ 26  
Grundsätzliche Anforderungen an anbieterverantwortete Wohngemeinschaften 

 
(1) Wohngemeinschaften sollen in den Sozialraum integriert werden, um eine umfassende 
Teilhabe der Nutzerinnen und Nutzer am Leben in der örtlichen Gemeinschaft zu ermögli-
chen.  
 
(2) Wirken mehrere Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter im Rahmen einer Wohn-
gemeinschaft zusammen, so haben sie schriftlich festzuhalten, wer die Verantwortung und 
Abstimmung für welche Unterstützungsleistungen und Abläufe in der Wohngemeinschaft 
übernimmt. Die Regelung muss den Nutzerinnen und Nutzern oder Vertreterinnen und Ver-
tretern bekannt sein. Erbringt eine Leistungsanbieterin oder ein Leistungsanbieter in der 
Wohngemeinschaft lediglich einzelvertraglich vereinbarte Leistungen für einzelne Nutzerin-
nen und Nutzer, so sollen diese sich mit den für die Wohngemeinschaft verantwortlichen 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern abstimmen.  
 
(3) Im Rahmen der Regelung nach Absatz 2 ist insbesondere festzulegen, dass und durch 
wen 
 
1.  die haus-, zahn- und fachärztliche sowie die gesundheitliche Betreuung der Nutzerin-

nen und Nutzer organisiert werden, 
2.  die Aufstellung und Umsetzung von Pflegeplanungen, Förder- und Hilfeplänen gewähr-

leistet werden, 
3.  die nutzerbezogene und ordnungsgemäße Aufbewahrung der Arzneimittel und die re-

gelmäßige Beratung der in der Betreuung tätigen Beschäftigten über den sachgerech-
ten Umgang mit Arzneimitteln sichergestellt werden sowie die Implementierung von 
Qualitätsinstrumenten erfolgt, um vorbehaltlich der ärztlichen Anordnungsbefugnis 
Über-, Unter- oder Fehlversorgung zu vermeiden und 

4.  die soziale Betreuung sichergestellt wird. Gleiches gilt für die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, sofern die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sich zu deren Über-
nahme vertraglich verpflichtet haben. 

 
Auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer können diese die Regelungen nach Satz 1 Num-
mern 1, 3 und 4 auch eigenverantwortlich treffen. 
 
(4) Wird das Angebot insgesamt nur von einer Leistungsanbieterin oder einem Leistungsan-
bieter alleine erbracht, müssen sich die Festlegungen nach Absatz 3 aus einer den Nutzerin-
nen und Nutzern bekannten schriftlichen Konzeption erkennen lassen.  
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(5) Besuche dürfen von den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern ganz oder teil-
weise nur untersagt werden, wenn dies unerlässlich ist, um eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der Interessen von Nutzerinnen und Nutzern abzuwenden, und mietrechtliche Rege-
lungen nicht entgegenstehen. Das gleiche gilt, wenn mit der Nutzung eines Angebots nach  
§ 24 Absatz 3 ein besonderer therapeutischer Zweck verfolgt wird und dieser durch mögliche 
Besuche gefährdet würde. Besuchsuntersagungen und -einschränkungen sind gegenüber 
der Nutzerin oder dem Nutzer sowie betroffenen Besucherinnen oder Besuchern schriftlich 
zu begründen und der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
 
(6) Für Wohngemeinschaften mit Wohnraum für mehr als zwölf Nutzerinnen und Nutzer gel-
ten insgesamt die Regelungen für Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (§§ 18 
bis 23) entsprechend. Das Gleiche gilt, wenn eine Leistungsanbieterin oder ein Leistungsan-
bieter in einem Gebäude Wohnraum für mehr als vierundzwanzig Nutzer in Wohngemein-
schaften bereitstellt. 
 
 

§ 27 Anforderungen an die Wohnqualität 
 
(1) In den Wohngemeinschaften sind nur Einzelzimmer zulässig. Auf Wunsch kann Perso-
nen, die miteinander in einer Partnerschaft leben, die Zusammenlegung von zwei Zimmern 
zu einer Nutzungseinheit ermöglicht werden. 
 
(2) Größe, Anzahl und Gestaltung der Räume haben eine Erfüllung der gesetzlichen Vorga-
ben aus anderen Rechtsnormen sicherzustellen und sowohl dem Recht auf Privatsphäre als 
auch den Erfordernissen einer funktionierenden Hausgemeinschaft zu entsprechen. 
 
(3) Über die Gestaltung der Individualbereiche entscheiden die Nutzerinnen und Nutzer im 
Rahmen des gesetzlich Zulässigen selbst. Eine gegen ihren Willen vorgenommene Verände-
rung ist nur zulässig, wenn diese auch nach zivilrechtlichen Vorschriften zu dulden wäre oder 
aus Gründen der Betreuung oder medizinischen Versorgung zwingend erforderlich ist.  
 
 

§ 28 Personelle Anforderungen 
 
(1) Die Betreuung in der Wohngemeinschaft muss unter der Verantwortung einer fachlich 
und persönlich geeigneten Fachkraft stehen (verantwortliche Fachkraft).  
 
(2) Sofern es der Betreuungsbedarf mindestens einer Nutzerin oder eines Nutzers erfordert, 
kann die zuständige Behörde die ständige Anwesenheit einer Fachkraft anordnen. Erfordert 
der konkrete Betreuungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer nicht die ständige Anwesenheit 
einer Fachkraft, ist durch geeignete organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 
jederzeit in angemessener Zeit im Bedarfsfall eine zur Leistung des konkreten Betreuungs-
bedarfes geeignete Fachkraft zur Verfügung steht.  
 
(3) Soweit sich die Leistungsanbieterinnen oder Leistungsanbieter zur Erbringung hauswirt-
schaftlicher Leistungen verpflichtet haben, muss diese Leistungserbringung unter Beteiligung 
einer Hauswirtschaftsfachkraft erfolgen. Hierzu genügt deren verantwortliche Einbindung in 
die Konzeption und Überwachung der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung. 
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§ 29 Mitwirkung und Mitbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer 
 
(1) Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte insbesondere in Fragen der Unterkunft, Be-
treuung, Aufenthaltsbedingungen, Ordnung des Zusammenlebens, Verpflegung und Frei-
zeitgestaltung werden durch eine mindestens jährlich stattfindende Versammlung aller Nut-
zerinnen und Nutzer wahrgenommen. Soweit diese Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
durch die Vertreterinnen und Vertreter wahrgenommen werden, ist diesen Personen Zutritt 
zu den gemeinschaftlich genutzten Räumen der Wohngemeinschaft zu gewähren.  

 
(2) Der Mitwirkung unterliegen alle für das Leben in der Wohngemeinschaft wesentlichen 
Entscheidungen. Der Mitbestimmung unterliegen die Grundsätze der Verpflegungsplanung 
sowie der Unterkunft und Betreuung, die Freizeitgestaltung und die Hausordnung in der 
Wohngemeinschaft. 
 
 

§ 30 Behördliche Qualitätssicherung 
 
(1) In selbstverantworteten Wohngemeinschaften prüft die zuständige Behörde bei Bekannt-
werden der Wohngemeinschaft und in regelmäßigen Abständen das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 24 Absatz 2. Dabei ist die Selbsteinschätzung der Nutzerinnen und Nutzer 
vorrangig zu berücksichtigen. Im Übrigen bezieht sich die behördliche Qualitätssicherung nur 
auf die in der Wohngemeinschaft erbrachten Leistungen ambulanter Dienste nach § 33. 
 
(2) In anbieterverantworteten Wohngemeinschaften wird die Erfüllung der Pflichten der Leis-
tungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von den zuständigen Behörden durch Regelprü-
fungen und anlassbezogene Prüfungen überwacht. 
 
(3) Die zuständige Behörde nimmt bei jeder anbieterverantworteten Wohngemeinschaft min-
destens eine Regelprüfung im Jahr vor. Abweichend von Satz 1 können Regelprüfungen in 
größeren Abständen bis zu höchstens zwei Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung 
durch die zuständige Behörde keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden. 
 
 
 

Kapitel 3 
Servicewohnen 

 
 

§ 31 Begriffsbestimmung 
 
Angebote des Servicewohnens sind Angebote, in denen die Überlassung einer Wohnung 
rechtlich verpflichtend mit der Zahlung eines Entgelts für allgemeine Unterstützungsleistun-
gen wie Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung, die Vermittlung von Betreuungs-
leistungen oder Notrufdienste (Grundleistungen) verbunden ist, die über die Grundleistungen 
hinausgehenden Leistungen von den Nutzerinnen und Nutzern hinsichtlich des Umfangs und 
der Person der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters aber frei wählbar sind.  
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

45 

 

§ 32 Anforderungen und Qualitätssicherung 
 
(1) Angebote des Servicewohnens unterfallen mit Ausnahme der Anzeigepflicht nach § 9 
Absatz 1 Satz 1 nicht den Anforderungen nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Geset-
zes.  
 
(2) Die zuständigen Behörden können an Stelle der nach dem Ordnungsbehördengesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) zuständigen örtli-
chen Ordnungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle 
bestehende Gefahr für eine Nutzerin oder einen Nutzer abzuwehren. 
 
 
 

Kapitel 4 
Ambulante Dienste 

 
 

§ 33 Begriffsbestimmung 
 
Ambulante Dienste sind mobile Pflege- und Betreuungsdienste, die entgeltlich Betreuungs-
leistungen im Sinne dieses Gesetzes erbringen. 
 
 

§ 34 Grundsätzliche Anforderungen 
 
Die Regelungen des Kapitels 2 des Allgemeinen Teils dieses Gesetzes gelten für ambulante 
Dienste nur insoweit, als sie ihre Leistungen in Angeboten nach § 24 Absatz 1 erbringen. Die 
Anzeigepflicht nach § 9 gilt für alle ambulanten Dienste. 
 
 

§ 35 Behördliche Qualitätssicherung 
 
(1) Soweit ambulante Dienste ihre Leistungen in Angeboten nach § 24 Absatz 2 erbringen, 
wird die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von den 
zuständigen Behörden durch anlassbezogene Prüfungen überwacht. Vor einer Prüfung 
durch die zuständige Behörde hat diese die Landesverbände der Pflegekassen, den Ver-
band der privaten Krankenversicherungen, den Medizinischen Dienst der Krankenversiche-
rung oder den Prüfdienst des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e.V. zu informieren 
und ihm Gelegenheit zur vorrangigen Prüfung zu geben, soweit die Leistungserbringung in 
deren gesetzlichen Zuständigkeitsbereich fällt. Eine eigene Prüfung durch die zuständige 
Behörde erfolgt in diesen Fällen nur, sofern eine umgehende eigene Prüfung wegen einer 
akuten Gefahr für die Nutzerinnen und Nutzer ausnahmsweise geboten ist, die Prüfung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder des Prüfdienstes des Verbandes der 
privaten Pflegeversicherung e.V. nicht zeitnah erfolgt oder keine hinreichende Entschei-
dungsgrundlage erbringt. Soweit ein anlassbezogenes Prüfergebnis des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung oder des Prüfdienstes des Verbandes der privaten Pfle-
geversicherung e.V. vorliegt, ist dieses den weiteren Entscheidungen der zuständigen Be-
hörde zugrunde zulegen.  
 
(2) Werden die Leistungen in Angeboten nach § 24 Absatz 3 erbracht, erfolgt die behördliche 
Qualitätssicherung im Rahmen der Prüfungen nach § 30 Absatz 2 und 3. 
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(3) Soweit ambulante Dienste ihre Leistungen außerhalb der Angebote nach § 24 erbringen, 
können die zuständigen Behörden an Stelle der nach dem Ordnungsbehördengesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. 528) zuständigen örtlichen 
Ordnungsbehörde die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle beste-
hende Gefahr für eine Nutzerin oder einen Nutzer abzuwehren. 
 
 
 

Kapitel 5 
Gasteinrichtungen 

 
 

§ 36 Begriffsbestimmung 
 
Gasteinrichtungen sind entgeltlich betriebene Einrichtungen, die dem Zweck dienen, ältere 
oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nur vorübergehend auf-
zunehmen und ihnen Betreuungsleistungen anzubieten. Gasteinrichtungen sind Hospize, 
Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen.  
 
 

§ 37 Grundsätzliche Anforderungen 
 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter in Gasteinrichtungen haben eine an der ent-
sprechenden Zielgruppe orientierte personelle, bauliche und sonstige Ausstattung vorzuhal-
ten. Unter Beachtung dieses Grundsatzes richten sich die Anforderungen an Einrichtungen 
der Tages- und Nachtpflege nach den Regelungen des Teils 1 Kapitel 2 und an Hospize und 
Kurzzeiteinrichtungen zusätzlich nach Teil 2 Kapitel 1 dieses Gesetzes, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 38 Anforderungen an die Wohnqualität 
 
(1) In Hospizen sind nur Einzelzimmer zulässig. 
 
(2) In Hospizen müssen Grundriss, Gebäudeausstattung und räumliche Gestaltung geeignet 
sein, um eine palliativ-medizinische und palliativ-pflegerische Versorgung sowie eine psy-
chosoziale und spirituelle Betreuung zu gewährleisten und den besonderen Bedürfnissen 
schwer kranker, sterbender Menschen angemessen Rechnung zu tragen. 
 
(3) Die Räumlichkeiten in Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege müssen sich insbeson-
dere im Hinblick auf Wohnlichkeit, Raumangebot, Sicherheit, Möglichkeiten der Orientierung 
und Rückzugsmöglichkeiten (Recht auf Privatsphäre) an den Bedürfnissen von älteren Men-
schen, Menschen mit Behinderung und pflegebedürftigen Menschen ausrichten. 
 
 

§ 39 Personelle Anforderungen 
 
Bei der fachlichen Eignung der Beschäftigten in Hospizen sind die für die Palliativversorgung 
erforderliche Kenntnisse besonders zu berücksichtigen. 
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§ 40 Mitwirkung und Mitbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer 
 
Für Gasteinrichtungen bestellt die zuständige Behörde eine Vertrauensperson. In Einrichtun-
gen, die von rechtsfähigen Religionsgemeinschaften betrieben werden, ist hierbei das Ein-
vernehmen mit der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter herzustellen. Die Ver-
trauensperson vertritt die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer in Angelegenheiten wie 
Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Ordnung des Zusammenlebens, Verpfle-
gung und Freizeitgestaltung im Rahmen von Mitwirkung und Mitbestimmung und setzt sich 
für ein Miteinander in der Einrichtung ein. 
 
 

§ 41 Qualitätssicherung 
 
Die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter in Gasteinrich-
tungen werden von den zuständigen Behörden anlassbezogen sowie regelmäßig im Abstand 
von höchstens drei Jahren geprüft. 
 
 

Teil 3 
Ordnungswidrigkeit, Zuständigkeit, Zusammenarbeit, Verordnungsermächtigung 

 
 

§ 42 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen §§ 7 Absatz 3 Satz 5, 9 Absatz 1, 3 oder 4 , 19 Absatz 2 Halbsatz 2 oder 26 

Absatz 5 Satz 2 eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 
2. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 3 eine Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig erteilt,  
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15 Absatz 2 Satz 1, 2 oder 3 oder Absatz 3 

Nummer 1, 2 oder 3 zuwiderhandelt, 
4. als Leistungsanbieterin oder Leistungsanbieter entgegen § 14 Absatz 4 Satz 2 oder 

Absatz 5 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,  
5. entgegen § 7 Absatz 1 sich Geld- oder geldwerte Leistungen versprechen oder gewäh-

ren lässt, 
6. entgegen § 22 Absatz 8 Satz 2 Nutzerinnen und Nutzer wegen ihrer Tätigkeit im Beirat 

oder wegen der Tätigkeit eines Angehörigen oder einer rechtlichen Vertreterin oder ei-
nes rechtlichen Vertreters im Beirat, im Vertretungsgremium oder im Beratungsgremi-
um benachteiligt oder begünstigt, 

7. es als Leiterin oder Leiter einer Einrichtung oder als verantwortliche Fachkraft einer 
anbieterverantworteten Wohngemeinschaft zulässt, dass einer Nutzerin oder einem 
Nutzer ohne rechtfertigenden Grund die Freiheit entzogen wird, 

8. einer Rechtsverordnung nach § 45 Absatz 1 oder Absatz 2 zuwiderhandelt, soweit sie 
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet 
werden. 
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§ 43 Zuständigkeit 
 
(1) Sachlich zuständig für die Durchführung dieses Gesetzes und die Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten sind die Kreise und kreisfreien Städte als Beratungs- und Prüfbehörden. 
Sie nehmen diese Aufgabe als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Bei Gefahr 
im Verzug können sie an Stelle der örtlichen Ordnungsbehörde die Befugnisse nach dem 
Ordnungsbehördengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980  
(GV. NRW.S. 528) wahrnehmen. 
 
(2) Örtlich zuständig ist die Beratungs- und Prüfbehörde, in deren Bezirk das Leistungsange-
bot nach diesem Gesetz erbracht wird. 
 
(3) Aufsichtsbehörden über die Kreise und kreisfreien Städte sind die Bezirksregierungen. 
Diese stellen insbesondere sicher, dass es bei zuständigen Behörden, die zugleich rechtlich 
oder wirtschaftlich an Leistungsbieterinnen oder Leistungsanbietern von Angeboten nach 
diesem Gesetz beteiligt sind, nicht zu Interessenkollisionen kommt. 
 
(4) Oberste Aufsichtsbehörde ist das zuständige Ministerium. 
 
(5) Die Aufsichtsbehörden können sich jederzeit über die Aufgabenwahrnehmung durch die 
Kreise und kreisfreien Städte unterrichten. Sie können allgemeine oder besondere Weisun-
gen erteilen, um die rechtmäßige Erfüllung der Aufgaben zu sichern. 
 
(6) Zur zweckmäßigen Erfüllung der Aufgaben dürfen die Aufsichtsbehörden 
 
1.  allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu 

sichern, 
2.  besondere Weisungen erteilen, wenn dies im Einzelfall zur Sicherung des Zwecks die-

ses Gesetzes geboten erscheint. 
 
 

§ 44 Zusammenarbeit der Behörden 
 
(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Weiterentwicklung einer angemessenen 
Betreuungsqualität sind die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden, die Landesverbän-
de der Pflegekassen, die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung und die Prüfdiens-
te des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e.V. sowie die zuständigen Träger der 
Sozialhilfe verpflichtet, unter Berücksichtigung der Vorschriften zum Datenschutz zusam-
menzuarbeiten und sich gegenseitig zu informieren. Soweit Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter nach anderen Rechtsvorschriften verpflichtet sind, gegenüber anderen als den 
nach diesem Gesetz zuständigen Behörden Anzeigen oder Mitteilungen zu machen, sind 
diese Behörden verpflichtet, die für die Durchführung dieses Gesetzes relevanten Informati-
onen den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden zuzuleiten. § 67d des Zehnten Buchs 
Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden, Sozialversicherungsträger und Prüfinstitutionen 
sind berechtigt und verpflichtet, die bei der Durchführung ihrer Prüfungen gewonnenen Er-
kenntnisse über die Erfüllung der fachlichen Anforderungen an Pflege und Betreuung sowie 
die personelle Ausstattung der Wohn- und Betreuungsangebote untereinander auszutau-
schen, soweit dies für ihre Zusammenarbeit und für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben erforderlich ist. § 67d des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
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(3) Die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden schließen mit den zu-
ständigen Verbänden der Kranken- und Pflegeversicherungen innerhalb eines Jahres nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes unter Beteiligung der Aufsichtsbehörden, der Medizinischen 
Dienste der Krankenversicherung und der Prüfdienste des Verbandes der privaten Pflege-
versicherung e.V., der Landschaftsverbände und der kommunalen Spitzenverbände eine 
Vereinbarung über die Koordination ihrer jeweiligen Prüftätigkeiten. Diese Vereinbarungen 
sollen insbesondere Regelungen zum Informationsaustausch, zur Vermeidung inhaltlicher 
Doppelprüfungen und zur zeitlichen Abstimmung der Prüftätigkeiten enthalten. 
(4) Im Rahmen der Vereinbarung nach Absatz 3 können die genannten Stellen mit Zustim-
mung des zuständigen Ministeriums vereinbaren, dass gesetzliche Aufgaben befristet von 
anderen als den eigentlich zuständigen Stellen oder gemeinsam wahrgenommen werden. 
Zur Ermöglichung solcher Modellvorhaben im Bereich der Qualitätssicherung kann das zu-
ständige Ministerium die zuständige Behörde von ihren Verpflichtungen nach diesem Gesetz 
teilweise entbinden. 
 
 

§ 45 Rechtsverordnungen 
 
(1) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes Rechts-
verordnungen zu erlassen 
 
1.  über die Anforderungen an die persönliche und fachliche Eignung der Einrichtungs- 

und Pflegedienstleitungen, der Fachkräfte im Sinne des § 3 Absatz 5, § 4 Absatz 11 
und der Beschäftigten im Sinne des § 3 Absatz 4 und deren Fort- und Weiterbildung,  

2.  über die Zahl und Qualifikation der Beschäftigten im Verhältnis zur Anzahl und zum 
Pflege- und Betreuungsbedarf der zu betreuenden Nutzerinnen und Nutzer, 

3.  über die Voraussetzungen, Absicherungen und sonstigen Anforderungen bezüglich der 
Leistungen nach § 7 Absatz 1, 

4.  zur Regelung der Einzelheiten zu den Informationspflichten der Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter in Betreuungseinrichtungen mit umfassendem Leistungsange-
bot, 

5.  zur Regelung der Einzelheiten zu den Anzeige- und Dokumentationspflichten; dabei 
kann sie abweichend von § 9 angebotsbezogen auch längere Anzeigefristen festset-
zen,  

6.  über die Wahl oder Einsetzung, die Amtszeit, das Verfahren und die Zusammenset-
zung der Mitwirkungsgremien nach §§ 22 Absatz 1, Absatz 7 Satz 1 und 29 sowie die 
Bestellung einer Vertrauensperson nach §§ 22 Absatz 7 Satz 2 und 40 und über Art, 
Umfang und Form ihrer Mitwirkung und Mitbestimmung,  

7.  im Einvernehmen mit dem für Bauen und Wohnungsbau zuständigen Ministerium über 
die Anforderungen an die Wohnqualität, insbesondere die Anforderungen an Wohn-, 
Aufenthalts-, Therapie- und Wirtschaftsräume sowie die Verkehrsflächen, sanitären An-
lagen und die technischen Einrichtungen, 

8.  über hygienerechtliche Anforderungen für Wohn- und Betreuungsangebote, um einen 
ausreichenden und dem Konzept angepassten Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor 
Infektionen sowie die Einhaltung der für ihren Aufgabenbereich einschlägigen Anforde-
rungen der Hygiene durch die Beschäftigten zu gewährleisten. 

 
(2) Das zuständige Ministerium wird zudem ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten über das Verfahren bei Prüfungen, die Kriterien der Veröffentlichung von Prüfergebnis-
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sen und die an eine Selbstdarstellung der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zu 
stellenden Anforderungen nach § 14 Absatz 8 zu erlassen.  
 
(3) Die Rechtsverordnungen werden von der Landesregierung im Benehmen mit dem für das 
Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Ausschuss des Landtags erlassen. 
 
 
 

Teil 4 
Schlussvorschriften 

 
 

§ 46 Einschränkung von Grundrechten 
 
Durch §§ 14 Absatz 4 und 5, 16, 22 Absatz 9 und 29 wird das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I  
S. 1478)) eingeschränkt. 
 
 

§ 47 Übergangsregelungen 
 
(1) Wohn- und Betreuungsangebote, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ihren Be-
trieb aufgenommen haben und bisher nicht in den Geltungsbereich dieses Gesetzes in der 
bis vor Ablauf des (Inkrafttreten dieses Ablösungsgesetzes) geltenden Fassung fielen, müs-
sen dies bei der zuständigen Behörde bis zum 30. Juni 2014 anzeigen. Für sie gelten die 
Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes erst ein Jahr nach dem 
(Inkrafttreten dieses Ablösungsgesetzes). Sofern dies zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Nutzerin oder eines Nutzers erforderlich ist, hat die zuständige Be-
hörde jedoch schon vorher das Recht zur Wahrnehmung der ihr nach diesem Gesetz zu-
stehenden Befugnisse. 
 
(2) Soweit auf Grund einer Änderung der rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse ein 
Wohn- und Betreuungsangebot die Merkmale eines anderen Wohn- und Betreuungsangebo-
tes erfüllt, sind spätestens drei Monate nach Feststellung dieser Tatsache durch die zustän-
dige Behörde die Anforderungen an das neue Wohn- und Betreuungsangebot zu erfüllen. 
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall diese Frist im Rahmen ihres pflichtgemäßen Er-
messens auf bis zu ein Jahr verlängern. 
 
(3) Die Anforderung nach § 20 Absatz 2 Sätze 1 und 2 ist für bestehende Einrichtungen spä-
testens bis zum 31. Juli 2018 umzusetzen. Die Frist kann im Einzelfall für Einrichtungen, die 
auf die Regelung des § 17 Absatz 3 Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen vom  
19. März 1996 (GV.NRW. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
3. Mai 2005 (GV.NRW. S. 498), vertraut haben und ab dem 31. Juli 2018 auf die Inan-
spruchnahme von Pflegewohngeld verzichten, bis längstens zum 31. Juli 2023 verlängert 
werden. 
 
(4) Die Regelung des § 20 Absatz 2 Satz 3 gilt für nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb 
genommene Einrichtungen ausnahmsweise nicht, wenn diese Einrichtungen bereits vor dem 
1. Juni 2013 über eine Abstimmungsbescheinigung verfügten beziehungsweise sämtliche 
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zur Erteilung einer solchen Bescheinigung wesentlichen Unterlagen bei der zuständigen Be-
hörde eingereicht hatten und den Bau des Vorhabens innerhalb von anderthalb Jahren nach 
dem Erhalt der Abstimmungsbescheinigung tatsächlich begonnen haben. 
 
(5) Die Anforderung nach § 27 Absatz 1 Satz 1 ist für bestehende anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften spätestens bis zum 31. Dezember 2023 umzusetzen; bis zum  
31. Juli 2018 ist auch in diesen Angeboten die Anforderung nach § 20 Absatz 2 Sätze 1 und 
2 entsprechend umzusetzen. 
 
(6) Im Übrigen richten sich die Anforderungen an die Wohnqualität nach diesem Gesetz und 
den Rechtsverordnungen auf Grund dieses Gesetzes für  
 
1. Heime im Sinne des Heimgesetzes, deren Bau bis zum Ablauf des 9. Dezember 2008 

genehmigt wurde, nach dem Heimgesetz vom 7. August 1974 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl. I S. 2970) und der Heimmindestbauver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 1983 (BGBL. I S. 550), 

2. Betreuungseinrichtungen, deren Bau in der Zeit vom 10. Dezember 2008 bis vor Ablauf 
des (Inkrafttreten dieses Ablösungsgesetzes) genehmigt wurde, nach dem Wohn- und 
Teilhabegesetz und der Durchführungsverordnung zum Wohn- und Teilhabegesetz in 
der bis vor Ablauf des (Inkrafttreten dieses Ablösungsgesetzes) geltenden Fassung. 

 
(7) Der Bestandsschutz nach dieser Vorschrift gilt auch beim Wechsel einer Leistungsanbie-
terin oder eines Leistungsanbieters, jedoch nicht für wesentliche Umbauten und Ersatzbau-
ten. Umbaumaßnahmen, die zur Erfüllung der Anforderungen nach § 20 Absatz 2 Satz 1 und 
2 oder § 27 Absatz 1 vorgenommen werden, haben keine Auswirkungen auf den Bestand-
schutz. 
 
 

§ 48 Bestandsschutzregelung für personelle Anforderungen 
 
(1) Beschäftigte, die keine Fachkräfte sind, aber nach dem Heimgesetz, der Heimpersonal-
verordnung oder diesem Gesetz in der bis vor Ablauf des (Inkrafttreten dieses Ablösungsge-
setzes) geltenden Fassung als Fachkräfte bei der Ermittlung der Fachkraftquote berücksich-
tigt worden sind, werden auch weiterhin berücksichtigt, soweit und solange ihre Tätigkeit 
nicht Anlass zur Beanstandung in Form von entsprechenden ordnungsbehördlichen Anord-
nungen gibt. Sie können berücksichtigt werden, wenn sie in anderen Ländern nach landes-
rechtlichen Vorschriften als Fachkraft anerkannt wurden. 
 
(2) Einrichtungsleitungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits ihre Tätigkeit aufge-
nommen haben, aber die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 nicht erfüllen, können ihre Tä-
tigkeit weiterhin ausüben, soweit und solange ihre Tätigkeit nicht Anlass zur Beanstandung 
in Form von entsprechenden ordnungsbehördlichen Anordnungen gibt. Soweit Einrichtungs-
leitungen die erforderlichen Kenntnisse nach § 21 Absatz 1 noch nicht nachweisen können, 
sind entsprechende Fort- und Weiterbildungen innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nachzuholen.  
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§ 49 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Ersetzung von Bundesrecht, Berichtspflicht 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz 
über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen (Wohn- und Teilhabegesetz) 
vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 738) außer Kraft.  
 
(2) Dieses Gesetz ersetzt im Land Nordrhein-Westfalen gemäß Artikel 125a Absatz 1 Satz 2 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland das Heimgesetz vom  
7. August 1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl. I  
S. 2970).  
 
(3) Die Landesregierung überprüft unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft nach § 17 die 
Wirksamkeit dieses Gesetzes und unterrichtet den Landtag über das Ergebnis bis zum  
31. Dezember 2018. 
 
(4) Das für Pflege zuständige Ministerium überprüft in Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
sowie dem Finanzministerium zum 1. Januar 2017 und danach alle fünf Jahre, ob das Ge-
setz bei den betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbänden zu einer wesentlichen Belas-
tung im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes (KonnexAG) führt. Maßstab ist ein Ver-
gleich mit dem Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen (Wohn- 
und Teilhabegesetz) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 738). Im Falle der Feststellung 
einer wesentlichen Belastung, ist das Gesetz  so anzupassen, dass bei den betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbänden zukünftig keine konnexitätsrelevante wesentliche Belas-
tung mehr entsteht. 
 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A Allgemeiner Teil 
 
1. Die aktuelle Situation für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und ihre Angehöri-
gen wird dadurch geprägt, dass der sog. Demographische Wandel nicht mehr nur bevor-
steht. Er vollzieht sich täglich mit wachsender Dynamik und Geschwindigkeit. Die kontinuier-
lich wachsende Zahl alter Menschen mit einem überwiegenden Anteil von Frauen bei gleich-
zeitigem Rückgang des Anteils jüngerer Menschen macht die Organisation von ausreichen-
den und passgenauen Wohn-, Unterstützungs-, Hilfe- und Pflegeangeboten zu einer der ge-
samtgesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind von den 17.845.154 Einwohnerinnen und Einwohnern 3.617.342 
älter als 65 Jahre1. Bis 2030 wird ein Anwachsen dieser Bevölkerungsgruppe auf 4.618.152 
Menschen und bis 2050 auf 4.891.666 Menschen prognostiziert2. Der vermeintlich geringe 
Zuwachs von 273.514 zwischen 2030 und 2050 täuscht auf den ersten Blick über beachtli-
che Veränderungen in der Binnenaufteilung der Altersstruktur dieser Gruppe hinweg. So 
ändert sich das Verhältnis der Gruppe der 65- bis 80-jährigen von 3.282.878 zu 1.335.274 
Menschen (2030) zu einem Verhältnis in 2050 von 2.692.125 zu 2.199.541 Menschen3. Da-
mit gehen die Vorhersagen von einem rasanten Anstieg der Zahl hochbetagter Menschen 
aus. Dieser überproportionale Anstieg des Anteils der Hochbetagten an der Gesamtbevölke-
rung muss schon heute leitend für Planungen und Handlungen sein. 
 
Zeitgleich leben in Nordrhein-Westfalen 509.145 Menschen, die Leistungen der Pflegeversi-
cherung in Anspruch nehmen4. Die Vorausberechnungen gehen hier von einer Steigerung 
auf 749 200 (2030) und weiter auf bis zu 992 400 in 2050 aus5. Hinzu kommt eine nicht ge-
nau bezifferbare Zahl dementiell Erkrankter. Die Zahl für Deutschland wird auf 1,2 Millionen 
geschätzt, was einem Bevölkerungsanteil von rd. 1,5% entspräche6. Übertragen auf Nord-
rhein-Westfalen lässt sich eine Zahl von rd. 268.000 Menschen errechnen, die nach Auffas-
sung der Landesregierung eher einen unteren Wert darstellt, da sie davon ausgeht, dass 
nicht alle Demenzerkrankungen auch diagnostiziert sind. Ebenso ist offen, wie viele demen-
tiell Erkrankte schon Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen. Damit kann 
nicht gesagt werden, in welchem Ausmaß sich die Zahlen der dementiell Erkrankten mit den 
Zahlen derjenigen, die Leistungen nach der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen, über-
schneiden. 
 
Zusammenfassend kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit einem Anteil von 
2,85 v.H. bis 4,35 v.H. der nordrhein-westfälischen Bevölkerung schon jetzt von Pflegebe-
dürftigkeit und bzw. oder Demenz betroffen ist. 
 
Von den 509.145 pflegebedürftigen Menschen erhalten 154.587 Menschen pflegerische Ver-
sorgung in stationären Einrichtungen, 236.006 organisieren die Pflege mit Pflegegeld und 

                                                
1
 Stand 31.12.2010 - Quelle IT.NRW 

2
 Quelle IT.NRW 

3
 Quelle IT.NRW 

4
 Stand 31.12.2009 - Quelle IT.NRW 

5
 Quelle IT.NRW 

6
 Barmer GEK Pflegereport 2012, S. 12 
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118.552 mit ambulanter Pflege7. Daraus lässt sich ableiten, dass rund zwei Drittel der Pflege 
in der eigenen Häuslichkeit stattfindet und dass Pflege zu einem sehr hohen Anteil von An-
gehörigen und hier überwiegend von Frauen geleistet wird. 
 
2. Grundlagen und Leitentscheidungen des Pflegerechts stammen im Wesentlichen noch 
aus Zeiten der Einführung der Pflegeversicherung und tragen den Entwicklungen, Erkennt-
nissen und Erfahrungen seitdem nur bedingt Rechnung. Dies ist den letzten beiden Jahren 
besonders deutlich geworden im Rahmen der - bislang leider vergeblichen - Bemühungen 
um eine umfassende Reform der Sozialen Pflegeversicherung einschließlich der Einführung 
des sog. neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und einer Reform der Finanzierungsgrundlagen. 
Die Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und 
Soziales der Länder – Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) hat dies ebenfalls durch 
einen Beschluss mit umfangreichen Änderungsvorschlägen im Herbst 2011 zum Ausdruck 
gebracht8. 
 
Auch auf Landesebene besteht Handlungsbedarf.  
 
I. Landespflegerecht  
 
Das nordrhein-westfälische Landespflegegesetz ist erstmalig zum Juli 1996 in Kraft getreten. 
Es hatte in der Hauptsache das Ziel, Regelungen zur Pflegeinfrastruktur und ihrer Förde-
rung, zum Sicherstellungsauftrag sowie zur praktischen Zusammenarbeit der an der Pflege 
Beteiligten zu treffen.  
 
Generell war die Situation 1995 und 1996 dadurch gekennzeichnet, dass sowohl ein neues 
Sozialgesetzbuch in die Praxis eingeführt werden musste, als auch dadurch, dass die bis 
dahin bestehende Aufgabenzuordnung im Bereich der pflegerischen Versorgung nach dem 
SGB XII an die gesetzlichen Vorgaben des SGB XI anzupassen war. 
 
Zur Umsetzung dessen wurden konkrete Regelungen zur Finanzierung von Investitionskos-
ten getroffen, die gemäß § 9 Satz 3 SGB XI, der den Einsatz von mit der Leistungsgewäh-
rung der Pflegeversicherung entstehenden Ersparnisse vorschreibt, in Nordrhein-Westfalen 
den Kommunen als Trägern der Sozialhilfeträger übertragen wurden, da die Sozialhilfe durch 
die Pflegeversicherungsleistungen entlastet wurde. Das Land engagierte sich darüber hinaus 
mit einem 3-Jahres-Programm über insgesamt 420 Millionen DM, mit dem gezielt der Aus-
bau der unzureichenden Strukturen im Bereich von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege geför-
dert werden sollte. 
 
Durch umfassende Regelungen zur Organisation der zur Umsetzung des neuen Pflegerechts 
erforderlichen Kommunikation unter den Umsetzungs- und Praxisbeteiligten - gerade auch 
auf kommunaler Ebene - wurde im Landespflegegesetz mit der Einrichtung örtlicher Pflege-
konferenzen, der Verpflichtung zur Beratung und mit Vorgaben zur - damals noch so be-
zeichneten - Pflegebedarfsplanung bewusst herausgestellt, dass sich Infrastrukturgestaltung 
nicht auf Refinanzierungsregelungen beschränken kann, sondern auch Regelungen zu tref-
fen sind, die sicherstellen, dass die verschiedenen Teilstrukturen im Pflegebereich zu einem 
sinnvollen und konstruktiven Miteinander befähigt werden. 
 

                                                
7
 Quelle IT.NRW 

8
 http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=290568article_id=1012678_psmand=17 
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Die zum 1. August 2003 in Kraft getretene Novelle des Landespflegegesetzes trug den ver-
änderten finanziellen Rahmenbedingungen von Land und Kommunen dadurch Rechnung, 
dass die Förderung der Einrichtungen durch das Pflegewohngeld auf diejenigen pflegebe-
dürftigen Menschen begrenzt wurde, die dieser Hilfe auf Grund ihrer geringen Einkünfte und 
wegen fehlenden Vermögens aus sozialen Gründen bedurften. Beendet wurde gleichzeitig 
die vorschüssige Förderung über Darlehen (50 vom Hundert der Errichtungskosten einer 
Einrichtung), mit der Folge, dass das Pflegewohngeld seit 2003 alleiniger Förderweg der 
Investitionskostenfinanzierung in Nordrhein-Westfalen ist. Um Investitionen angesichts des 
damals nicht hinreichenden Neubaus und schleppender Modernisierung und Sanierung sta-
tionärer Pflegeeinrichtungen anzureizen, wurden die Abschreibungsmöglichkeiten in diesem 
Bereich durch Verdoppelung des Satzes von 2 auf 4 vom Hundert verbessert, d. h. der Ab-
schreibungszeitraum von 50 auf 25 Jahre verkürzt9. 
 
3. Auch außerhalb und in Ergänzung der im Landespflegegesetz getroffenen Rahmenset-
zungen wurden wichtige Schritte getan, um für die Menschen eine qualitativ hochwertige 
Angebotsstruktur zu schaffen. Mit dem Aufbau und der Verankerung von Wohnberatungsan-
geboten, zweier Regionalagenturen zur Entwicklung und Beratung neuer Wohnformen im 
Alter, der Landesstelle Pflegende Angehörige und dem Abschluss einer Rahmenvereinba-
rung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Landesverbänden der Pflegekassen 
zur Umsetzung der neuen, durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz eingeführten Pflege-
stützpunkte wurden Strukturbausteine geschaffen, die heute bedeutsam sind und in die ak-
tuellen Diskussionen einbezogen werden müssen. 
 
Die Landesregierung hat zudem 2004 sehr frühzeitig gemeinsam mit den pflegerelevanten 
Akteuren die Herausforderung in Angriff genommen, eine ergänzende Unterstützungsinfra-
struktur für Demenzerkrankte und die sie betreuenden Familien aufzubauen. Mit der Grün-
dung und dem Aufbau der sog. "Landesinitiative Demenzservice" ist auf der Grundlage ge-
meinsamer Überzeugungen ein wichtiger infrastruktureller Baustein für Nordrhein-Westfalen 
geschaffen worden, der dem Ziel dienen soll, Strukturen und Dienstleistungen für die Bedar-
fe und Anliegen demenziell Erkrankter und ihrer Angehörigen zu sensibilieren und zu rüs-
ten10. Die Diskussion um den bundesgesetzlich immer noch nicht eingeführten neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff zeigt, wie wichtig der Schritt auf Landesebene war, ist aber auch zu-
gleich Beleg, dass eine Anpassung des Rechts der Sozialen Pflegeversicherung selbst alter-
nativlos ist. 
 
4. Wichtige gesamtgesellschaftliche Erkenntnisse über Stand und Perspektiven der pflegeri-
schen Versorgung hat Nordrhein-Westfalen zunächst dadurch gewonnen, dass der Landtag 
Nordrhein-Westfalen mit seiner Enquête-Kommission "Situation und Zukunft der Pflege in 
NRW" Werte und Bedarfe umfassend aufgearbeitet und dokumentiert hat11. 
Die Novelle des Landespflegegesetzes von 2003 verpflichtet das zuständige Ministerium zu 
einer Evaluation 5 Jahre nach dem Inkrafttreten der Neuregelungen. Diese Evaluation ist 
vom damals zuständigen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales beginnend im Jahr 
2008 in Zusammenarbeit mit den Kommunen und unterstützt von der Technischen Universi-
tät Dortmund durchgeführt worden. Über das Ergebnis ist dem nordrhein-westfälischen 
Landtag 2009 berichtet worden12. Auch in der auf der Grundlage dieses Berichts am 27. Ja-
nuar 2010 durchgeführten Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

                                                
9
 vgl. auch Bericht der TU Dortmund „Evaluation des Landespflegegesetzes NRW“ 2009, S. 5 - 7 

10
 vgl auch http://www.demenz-service-nrw.de/ziele.html 

11
 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/EKALT/13_EK3/Abschlussbericht.jsp 

12 
 Landtag Vorlage 14/3100 vom 21.12.2009 

http://www.demenz-service-nrw.de/ziele.html
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des Landtags Nordrhein-Westfalen sind vielfältige Erwartungen an eine Veränderung des 
geltenden Rechts artikuliert worden13.  
In der Konsequenz hat das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des 
Landes Nordrhein-Westfalen den potenziellen Veränderungsbedarf intensiv in Fachgesprä-
chen vor allem in 2011 in einem breit angelegten partizipativen Verfahren mit allen am Pfle-
gegeschehen in Nordrhein-Westfalen Beteiligten erörtert. Die Ergebnisse der Fachgespräche 
haben zu Eckpunkten geführt, die das Landeskabinett am 7. Februar 2012 beschlossen hat. 
Die Eckpunkte beschreiben die Handlungsnotwendigkeiten und mögliche Handlungsschritte. 
Auf ihrer Grundlage wurden seitdem die weiteren Diskussionen geführt und die Entwürfe der 
konkreten Normtexte erarbeitet. 
 
5. Der vorgelegte Gesetzentwurf greift die Ergebnisse und Erkenntnisse dieses umfangrei-
chen Prozesses auf und setzt sie um. Die Landesregierung hat sich bei allen Vorschlägen 
davon leiten lassen, auf Vorhandenem möglichst aufzubauen und alle nordrhein-
westfälischen Akteurinnen, Akteure und Institutionen auf dem vor uns liegenden Weg mitzu-
nehmen. 
 
Wichtigste Leitschnur und Startpunkt ist, alle Maßnahmen und Veränderungsschritte von den 
Menschen aus zu denken. Das bedeutet, ihre Wünsche und Bedarfe in den Mittelpunkt zu 
stellen und zum Ausgangspunkt allen Denkens und Handelns zu machen. Eine der wichtigs-
ten Erkenntnisse sollte hierbei sein, dass die meisten Menschen so lange wie möglich zu 
Hause leben bleiben und gepflegt werden wollen. Menschen wollen in der Regel dort alt 
werden können, wo sie ihren Lebensmittelpunkt gefunden oder gewählt haben. Selbstbe-
stimmung und das Verwirklichen individueller Lebensentwürfe enden nicht ab einem be-
stimmten Alter oder einer bestimmten Unterstützungsbedürftigkeit. Eine die Menschen mit 
am stärksten berührende Entscheidung betrifft die Frage, wo, wie und mit wem sie leben 
wollen. 
 
Leben im Alter und Pflege der Zukunft - unabhängig vom Alter - konsequent vom Menschen 
aus gedacht sind deshalb Leben und Pflege im Quartier als Ort oder Umgebung des selbst-
gewählten Lebensmittelpunktes. Deshalb setzt sich die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung für einen Paradigmenwechsel ein: weg von einem weiteren Ausbau von Groß- und 
Sondereinrichtungen hin zu quartiersbezogenen Wohn- und Pflegearrangements. Dieses 
Ziel zu erreichen, ist allein mit Mitteln der pflegerischen Infrastruktur nicht möglich. Genau so 
wichtig ist es, Strukturen und Hilfen vorzuhalten, die geeignet sind Pflegebedürftigkeit zu 
vermeiden oder hinauszuzögern. Hierzu gehört es zum Beispiel, sich mit den Potenzialen 
und Defiziten der einzelnen sozialräumlichen Umgebung zu befassen. Hilfen, Strukturen, die 
Möglichkeiten, Verantwortungen und Interessen zuständiger Stellen sind kein Selbstzweck, 
sondern haben eine dienende Funktion, die sich daran messen lassen muss, ob und inwie-
weit sie den Bedarfen der Menschen gerecht wird. Diese Haltung verfestigt sich nach der 
Wahrnehmung der Landesregierung täglich mehr, ist aber noch keine Selbstverständlichkeit. 
 
Die Landesregierung verbindet deshalb mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Landes-
pflegerechtes und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pfle-
gebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-
Westfalen - APG NRW) den Anspruch, die Grundlagen zu schaffen, die erforderlich sind, 
damit auf örtlicher, überörtlicher und Landes-Ebene eine Infrastruktur entsteht, die auch 
übergreifende Aspekte wie den der Teilhabe für Alle, der Lebensqualität im Alter und der 
entsprechenden Weiterentwicklung der Lebensumwelt miteinander verbindet. Die Sorge um 

                                                
13

 Ausschuss-Protokoll 14/1060 vom 27.01.2010 94.AGS S.1-43 
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die älteren sowie unterstützungs- und pflegebedürftigen Mitglieder unserer Gesellschaft darf 
sich nicht in der Weiterentwicklung des Rechts der Sozialen Pflegeversicherung nach dem 
Sozialgesetzbuch XI und seiner Umsetzung auf Landesebene erschöpfen. Entsprechend 
sind die Normen des ehemaligen Landespflegegesetzes, die zum Beispiel das Gesetzesziel, 
Fragen der Beratung, der Willensbildung vor Ort oder der Planung regeln, so gefasst wor-
den, dass sie die Lebenswirklichkeit erfassen, auch wenn die Situation einer Pflegebedürftig-
keit noch nicht eingetreten ist. 
 
6. Von den Menschen aus denken bedeutet zwingend, endlich auch eine Gruppe in den Blick 
zu nehmen, in den Regelwerken mitzudenken und ihre Bedarfe zu berücksichtigen, bei der 
es nach Wahrnehmung der Landesregierung in der Vergangenheit eher nicht und schon gar 
nicht selbstverständlich war14. Gemeint ist die große Gruppe der pflegenden Angehörigen. 
Sie sorgen sich um Menschen meist schon sehr früh, bevor es andere tun und auch dann 
noch, wenn das Hilfesystem aktiviert ist. Sie tragen als Pflegepersonen maßgeblich dazu bei, 
den Verbleib von  pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit stabilisierend zu 
ermöglichen und kümmern sich als Betreuende in Pflegeeinrichtungen weiter um deren Inte-
ressenwahrnehmung. Dabei geraten sie in vielen Fällen an die Grenzen ihrer körperlichen, 
seelischen, organisatorischen und finanziellen Belastbarkeit. Es ist wichtig, sie in ihrer eigen-
ständigen Rolle wertschätzend anzuerkennen, strukturell einzubinden und gezielt zu unter-
stützen. Dem dienen die neugeschaffenen zentralen Vorschriften des § 1 Absatz 3, der in 
alle Vorschriften ausstrahlt und des § 16, der die bestehende Verantwortung der Kommunen 
für Angebote auch für Pflegende Angehörige verdeutlicht. 
 
7. Pflegekassen, Krankenkassen und die kommunale Familie haben konkret geregelte Ver-
antwortungen und Zuständigkeiten15, die als Gemeinsame Verantwortung von § 8 SGB XI 
eigens betont werden. Das Land hat zudem nach § 9 SGB XI die Verantwortung, dafür Sor-
ge zu tragen, dass eine leistungsfähige, zahlenmäßig ausreichende und wirtschaftlich pflege-
rische Infrastruktur vorgehalten wird. Die Landesregierung sieht es auch weiterhin als ihre 
Aufgabe an, einen Beitrag zu Themen und Instrumenten zu leisten, die nicht unbedingt von 
den gesetzlichen Zuständigkeiten erfasst sind.  
 
Das Thema Beratung ist angesichts einer Vielzahl einschlägiger Vorschriften weniger als 
Normsetzungsherausforderung, denn als eine Gestaltungs-, Organisations- und Vernet-
zungsaufgabe zu bewerten, die unter den Vorzeichen eines quartiersnahen Angebotes neu 
zu betrachten ist. Die Ergebnisse sollen in eine verbindliche Rahmenvereinbarung einmün-
den. Das Gesetz schafft hierfür die Grundlagen. 
 
Planung und sichernde Begleitung örtlicher Unterstützung sind wesentliche Voraussetzun-
gen für das Angebot eines verlässlichen Lebensumfeldes. Es sollen deshalb Instrumente 
geschaffen werden, die vor allem eine örtliche und quartiersbezogene Bedarfsanalyse und 
darauf aufbauend Planungen ermöglichen.  
 
8. Das Pflegewohngeld hat sich sozialpolitisch als Förderinstrument grundsätzlich bewährt. 
Allerdings bestehen Schwierigkeiten der Kommunen in der Praxis bei einer zielgenauen An-
wendung der Pflegewohngeldförderung. Mit den nun in Gesetz und Ausführungsverordnung 
getroffenen Änderungen sollen soweit möglich Fehlsteuerungen und vermeidbarer bürokrati-
scher Aufwand in den Verwaltungsverfahren behoben werden. Die bewahrt die Städte und 

                                                
14

 vgl. auch Bericht der TU Dortmund „Evaluation des Landespflegegesetzes NRW“ 2009, S. 155, 156, 158 
15

 vgl. §§ 21, 21a, 28 SGB I, §§ 2, 8 GO NW,   
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Kreise vor unnötigen Kosten und führt zu Entlastungen, die nicht beziffert werden können16. 
Ob in grundsätzlicher Hinsicht Änderungen geboten sind, soll mit einer wissenschaftlich fun-
dierten Wirkungsanalyse unter besonderer Berücksichtigung sozialpolitischer Zielsetzungen 
und der Reform der Sozialen Pflegeversicherung unter Einbeziehung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs vorbehalten bleiben. 
9. Das Land fördert gegenwärtig im Rahmen der durch den Landeshaushalt bereit gestellten 
Mittel in verschiedenen Bereichen Angebote zur Verbesserung und Sicherung der Infrastruk-
tur in den Bereichen Pflege und Alter. Hierzu stehen im Haushaltsplan 2013 für Angebote 
der Alten- bzw. Seniorenarbeit, Partizipation etc. 3.006.600 Euro (Kapitel 15044 TG 85),  
für die Förderung der Pflegeinfrastruktur 3.636.000 Euro (Kapitel 15044 TG 90) sowie 
1.500.000 Euro (Kapitel 15044 TG 93) für die Co-Finanzierung von Mitteln der Pflegekassen 
für Projekte für dementiell erkrankte alte und pflegebedürftige Menschen gemeinsam mit den 
Pflegekassen und 572.100 Euro für Förderung der Wissenschaft im Themenfeld Pflege und 
Alter (Kapitel 15044 Titel 686 10 und 686 20) zur Verfügung. Die Förderung erfolgt auf der 
Grundlage der §§ 23, 24 LHO und den dazu durch FM erlassenen Verwaltungsvorschriften.  
Um dem „Fördergeschäft“ eine transparentere Struktur für die Öffentlichkeit zu geben, 
schlägt die Landesregierung mit ihrem Entwurf vor, eine Rechtsgrundlage für einen Landes-
förderplan zu schaffen (§ 18). Die einzelnen Förderungen bleiben dabei freiwillige Zuwen-
dungen, die auf der Grundlage der §§ 23, 44 LHO bewilligt werden.  
 
10. Strukturverantwortung, Struktursicherung und Planungsgrundlagen bedingen einander. 
Es liegt in der Konsequenz des Ansatzes der Landesregierung, eine verbindliche wiederkeh-
rende Berichterstattung zur Lage der Älteren in Nordrhein-Westfalen als neues Instrument 
einzuführen (§ 19). 
 
11. Die nordrhein-westfälischen Kommunen tragen kraft ihres Auftrags zur Daseinsvorsorge 
Verantwortung für die Sicherstellung der strukturellen Rahmenbedingungen für ihre Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Alle demographie- und pflegepolitischen Entscheidungen stehen 
deshalb auch in der besonderen Verantwortung, die kommunale Familie in ihren Möglichkei-
ten zu stärken und unnötige Belastungen zu vermeiden. In der Umsetzung dieser Zielset-
zung sollen die nachfolgenden Reformvorschläge die den Kommunen zur Verfügung ste-
henden Instrumente zur Schaffung und Gewährleistung einer demographiefesten Infrastruk-
tur optimieren. Die Landesregierung hat bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die 
finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen durch Verbesserungen ihrer Finanzaus-
stattung generell und auch im Bereich freiwilliger Leistungen zu erweitern. Dies wird sich 
auch auf die Rahmenbedingungen für ältere Menschen positiv auswirken können. 
Von besonderer Bedeutung ist das Engagement der Kommunen bei der Unterstützung prä-
ventiver Angebote für ältere Menschen. Die Landesregierung ist überzeugt davon, dass sich 
– generationsübergreifend - durch Investition in präventive Angebote einerseits spätere um-
fangreichere Folgekosten vermeiden und andererseits für die Betroffenen eine höhere indivi-
duelle Lebensqualität sichern lassen. Kommunen sehen sich aus rechtlichen Gründen aber 
oft selbst dann nicht zur Umsetzung präventiver Angebote in der Lage, wenn sie deren Not-
wendigkeit erkannt haben. Der Gesetzentwurf trägt dem dadurch Rechnung, dass die Kom-
munen zur Umsetzung entsprechender Angebote verpflichtet sind, soweit hierdurch nach-
weisbar andere zwingende Ausgaben vermieden werden.  
Aus eigener Überzeugung und um der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu 
werden, hat die Landesregierung den Prozess zur Weiterentwicklung des Landespflegerech-
tes und zur Sicherung einer demographiefesten Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebe-

                                                
16

 vgl. auch Bericht der TU Dortmund „Evaluation des Landespflegegesetzes NRW“ 2009, S. 168 – 179, 246 - 248 
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dürftige Menschen und deren Angehörige einschließlich des sorgenden Umfelds im Sinne 
einer breitestmöglichen Partizipation angelegt und gestaltet und will dies auch weiterhin tun.  
 
II. Wohn- und Teilhaberecht 
12. Seit dem Inkrafttreten des Wohn- und Teilhabegesetzes haben sich trotz Anerkennung 
der Zielsetzung des Gesetzes in kurzer Zeit zahlreiche Umsetzungsprobleme gezeigt, die an 
verschiedenen Stellen gerade der Entwicklung einer zukunftsfähigen Angebotsstruktur für 
Menschen mit einer Behinderung oder mit Pflegebedarf entgegenstehen.  
 
Die Wohn- und Betreuungsbedürfnisse von Menschen im Alter und bei Behinderung haben 
sich nachhaltig verändert. Gefordert werden mehr Wohn- und Betreuungsformen, die mög-
lichst lange oder sogar auf Dauer ein selbstbestimmtes Wohnen auch bei Pflegebedürftigkeit 
ermöglichen. Die Landesregierung hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Gründung 
und Entwicklung neuer Wohn- und Betreuungsformen zu fördern. 
 
Das jetzige WTG mit seinem einheitlichen Anwendungsbereich ist jedoch zu sehr am klassi-
schen "Heimbegriff" orientiert, was insbesondere neue Wohnformen vor Probleme stellt. Die 
Landesregierung hält daher eine Überarbeitung des Wohn- und Teilhabegesetzes für gebo-
ten. Das Gesetz hat sich stärker am konkreten Schutzbedarf älterer und auf Betreuung an-
gewiesener Menschen zu orientieren und ihren Bedürfnissen sowie den sich verändernden 
Wohnangeboten Rechnung zu tragen. 
 
Mit der Zielsetzung, Schutzrechte für ein selbstbestimmtes Leben mit hoher Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten, muss der gesetzgeberische Anspruch verbunden sein, ein sol-
ches "Schutzgesetz" auch für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst verständlich zu formulie-
ren und ihnen so die Wahrnehmung der Rechte zu erleichtern. Unter bewusster Inkaufnah-
me eines Zuwachses beim Normumfang wurde daher auf Verweisketten verzichtet und Wert 
auf eine weitgehend in sich geschlossene Darstellung der Anforderungen für die einzelnen 
Angebote gelegt. Für alle Angebote gültige Anforderungen wurden in einem allgemeinen Teil 
zusammengefasst. 
 
12. Das bisherige Wohn- und Teilhabegesetz stellt hinsichtlich des Schutzbedarfes vor allem 
auf eine rechtlich oder tatsächlich gegebene strukturelle Abhängigkeit der betreuten Men-
schen von einem oder mehreren Leistungsanbieterinnen und -anbietern ab. In der bisherigen 
Umsetzung des Gesetzes haben sich zum einen zahlreiche Rechtsunsicherheiten hinsicht-
lich der Feststellung einer (tatsächlichen) strukturellen Abhängigkeit ergeben. Zum anderen 
hat sich gezeigt, dass das System eines einheitlichen Einrichtungsbegriffs mit im Grundsatz 
allgemeinverbindlichen und gleichen Anforderungen der Vielfalt der Wohn- und Betreuungs-
konzepte nicht gerecht wird.  
An die Stelle dieses Systems tritt daher eine Regelung, die nach Wohn- und Betreuungsfor-
men differenziert. Unter Wahrung einer landesweit vergleichbaren Umsetzung soll das Ge-
setz durch die Einführung angebotsbezogener Anforderungen vor allem die zur Entwicklung 
und Umsetzung alternativer Wohn- und Betreuungskonzepte erforderliche Flexibilität und 
Planungssicherheit geben. Eine große Flexibilität in den Anforderungen an Angebote, die 
Wohnen und Betreuung bzw. Pflege verbinden, setzt vor allem voraus, dass die in diesen 
Einrichtungen ambulant erbrachten pflegerischen Dienstleistungen qualitätsgesichert er-
bracht werden. Ziel ist es, durch eine gute Qualitätssicherung insbesondere die Gründung 
und Entwicklung neuer Wohnformen sowie den Aufbau quartiersnaher Strukturen zu unter-
stützen. Vor diesem Hintergrund erfolgt auch eine Erweiterung des Anwendungsbereiches. 
Mit der Erweiterung soll auch bei der Versorgung älterer oder pflegebedürftiger Menschen 
oder von Menschen mit Behinderungen im eigenen Wohnraum, in Wohngemeinschaften 
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oder in Angeboten des Servicewohnens ein Mindestmaß an ordnungsrechtlichem Schutz 
gewährleistet sein. 
 
Der Geltungsbereich gliedert sich in fünf Kategorien: 
 

 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 

 Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, 

 Angebote des Servicewohnens, 

 ambulante Dienste, 

 Gasteinrichtungen. 
 
13. Der Angebotstyp „Betreuungseinrichtung mit umfassendem Leistungsangebot“ soll die 
bereits dem Heimgesetz wie auch dem WTG unterliegenden „typischen" stationären Pflege-
heime bzw. Betreuungseinrichtungen umfassen, in diesen Einrichtungen sind Wohnraum-
überlassung und umfassende Betreuungs-/Pflegeleistungen miteinander verbunden. Die 
Einrichtungen sind in ihrem Bestand vom Wechsel der Nutzerinnen und Nutzer unabhängig. 
 
14. Als neue Angebotsform sollen künftig Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen 
gesondert erfasst werden. Diese zeichnen sich durch ein Zusammenleben mehrerer auf pro-
fessionelle Unterstützung und/oder Pflege angewiesener Menschen in einer Wohnung mit 
gemeinsamem Haustand aus, in der zugleich Betreuungsleistungen im Sinne des Gesetzes 
erbracht werden. Unterschieden wird dabei zwischen anbieterverantworteten und selbstver-
antworteten Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen. 
 
15. Das Servicewohnen umfasst Angebote, die eine Wohnraumüberlassung verbindlich mit 
der Abnahme bestimmter allgemeiner Unterstützungsleistungen verknüpfen. Sie zeichnen 
sich dadurch aus, dass über eine Grundleistung hinausgehende Pflege- und Betreuungsleis-
tungen frei wählbar sind. Zu dieser Angebotsform zählt u. a. das etablierte "Betreute Wohnen 
für ältere Menschen", aber auch Wohnformen für andere auf Betreuung angewiesene Ziel-
gruppen, wie zum Beispiel körperbehinderte Menschen, die in vergleichbarer Wohnsituation 
leben und allgemeine Betreuungsleistungen benötigen.  
 
16. Der Geltungsbereich soll zukünftig zudem auch ambulante Pflege- und Betreuungsdiens-
te erfassen. Diesen kommt bei der Gestaltung einer demographiefesten und quartiersnahen 
Infrastruktur, insbesondere vor dem Hintergrund der Ermöglichung von selbstverantwortetem 
Wohnen, eine Schlüsselrolle zu. Sie stellen nicht nur eine bedarfsgerechte Versorgung in der 
eigenen Häuslichkeit sicher, sondern erbringen auch in den Angebotsformen der Wohnge-
meinschaften die relevanten Pflege- und Betreuungsdienstleistungen.  
 
Um in diesen Wohnformen durch den Verzicht auf zu detaillierte Qualitätsanforderungen ein 
hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen und gleichwohl kultursensible Betreuungs- und 
Pflegequalität im Rahmen des WTG verlässlich gewähren zu können, werden die dort tätigen 
ambulanten Dienste künftig in den Geltungsbereich des Gesetzes einbezogen.  
 
Außerhalb von Wohngemeinschaften unterliegen ambulante Dienste zunächst nur einer 
Meldepflicht. Zudem werden der zuständigen Behörde die Kompetenzen des allgemeinen 
Ordnungsrechts übertragen, um im Gefahrenfall das schnelle Eingreifen einer pflege- und 
betreuungsfachlich kompetenten Behörde zu ermöglichen. 
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17. Unter den Begriff "Gasteinrichtungen" werden folgende besonderen Pflege- und Betreu-
ungsangebote zusammengefasst: 
 

 Hospize 

 Einrichtungen der Kurzzeitpflege 

 Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege. 
 
18. Die Neuregelung sieht jeweils abgestufte, mit an den jeweiligen Angebotstypen orientier-
ten, passgenauen Anforderungen vor. Dadurch sollen Hemmnisse für die Entwicklung zu-
kunftsorientierter, flexibler Angebote abgebaut werden. Denn die Erfahrungen mit dem bishe-
rigen WTG haben gezeigt, dass insbesondere eine Spezifizierung der personellen und bauli-
chen Anforderungen für die Weiterentwicklung von Wohn- und Betreuungsangeboten von 
entscheidender Bedeutung sind. 
 
Entsprechend bestehen für die einzelnen Wohn- und Betreuungsangebote auch an dem je-
weiligen Angebotstyp orientierte, abgestufte Maßnahmen zur Qualitätssicherung. So sind 
insbesondere bei den ambulanten Diensten ausschließlich anlassbezogene Prüfungen vor-
gesehen und diese auch nur, soweit Leistungen in Wohngemeinschaften erbracht werden. 
Dagegen wird es bei Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowie bei anbieter-
verantworteten Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen auf Grund der größeren Ab-
hängigkeit von in der Regel einer Leistungsanbieterin oder einem Leistungsanbieter neben 
anlassbezogenen Prüfungen auch Regelprüfungen geben. 
 
19. Der Abbau von Bürokratie ist ein weiteres Ziel der Abkehr von den derzeitigen Regelun-
gen mit einem einheitlich gestaltetem Geltungsbereich und entsprechenden Anforderungen 
mit den diversen Befreiungsmöglichkeiten hin zu einer typenorientierten Ausrichtung des 
WTG mit abgestuften Anforderungen. Derzeit herrscht erhebliche Unsicherheit bei der 
Rechtsanwendung, die ihren Ausdruck in zahlreichen von den WTG-Prüfbehörden zu bear-
beitenden Befreiungsanträgen findet. Mit der Aufnahme von an der jeweiligen Wohnform 
orientierten Anforderungen soll die Rechtssicherheit in der Anwendung steigen, wobei keine 
neuen, sondern lediglich angepasste Anforderungen aufgenommen werden. Damit wird ins-
gesamt nicht mehr Verwaltungsaufwand hervorgerufen, sondern vielmehr das Verfahren 
vereinfacht werden und dadurch die Bürokratieeffizienz steigen. 
 
Zudem sollen schon vorhandene Datenbanken, wie z. B. pfad.nrw, genutzt und zu einer Da-
tenbasis ausgebaut werden, die unter anderem zur Unterstützung des Prüfablaufs genutzt 
werden können. 
 
Außerdem wird eine Modellklausel zur Schaffung klarer Kooperationsrahmenbedingungen 
zwischen den MDK und den WTG-Prüfbehörden aufgenommen. Gegenstand dieser Verein-
barung könnte sein: eine verbindliche Abstimmung der Prüfgegenstände, des Prüfverfah-
rens, der Prüftermine und der Berücksichtigung jeweils anderweitig erhobener Tatsachen-
feststellungen sowie strukturierte Regelungen der gegenseitigen Information. Das Ziel ist die 
Herbeiführung eines einheitlichen Prüfverfahrens. 
 
Darüber hinaus werden die WTG-Prüfbehörden durch die Möglichkeit einer eingeschränkten 
Regelprüfpflicht nur alle zwei Jahre entlastet, soweit keine wesentlichen Mängel bei der letz-
ten Regelprüfung durch die WTG-Aufsicht festgestellt wurden  
 
Soweit möglich wurde auf Regelungen, die abschließend bereits in anderen Gesetzen getrof-
fen sind, verzichtet. Wegen der vorrangigen Bundeskompetenz zur Regelung des Vertrags- 
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und Leistungsrecht wurden hier gegenüber dem WTG 2008 verschiedene Prüfgegenstände 
nicht mehr aufgenommen. Anforderungen an Gebäude, die bereits bauordnungsrechtlich 
abschließend geregelt sind, wurden ebenfalls nicht mehr aufgenommen. 
 
Auch die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens erfolgte Abstimmung der Regelungen 
des bisherigen Landespflegerechts mit denen des bisherigen WTG dient der Deregulierung 
und bringt einen Gewinn an rechtlicher Klarheit. 
 
20. Kostenfolgen 
Für die Gemeinden als zuständige Behörden ergeben sich insgesamt keine konnexitätsrele-
vanten Mehrbelastungen. Maßstab für den Vergleich ist der Verwaltungsaufwand für eine 
rechtmäßige Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz vom  
10. Dezember 2008. 
Mit den kommunalen Spitzenverbänden wurde eine Kostenfolgenabschätzung nach dem 
Konnexitätsausführungsgesetz durchgeführt. Danach besteht Einigkeit, dass mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf keine wesentliche Belastung der Gemeinden und Gemeindeverbände 
verbunden ist und daher kein finanzieller Ausgleich durch das Land zu leisten ist. Die Verän-
derung der Aufgabenwahrnehmung nach dem WTG stellt sich im Überblick wie folgt dar:  
 
20.1 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 
Die Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot entsprechen den Betreuungseinrich-
tungen nach § 2 Absatz 1 WTG 2008. Die Legaldefinition wird redaktionell verändert, aber 
inhaltlich übernommen und entspricht im Wesentlichen der Definition aus § 1 HeimG. Es 
handelt sich dabei um Einrichtungen, die leistungsrechtlich regelmäßig als stationäre Pflege-
einrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu qualifizieren sind. Die Anforde-
rungen, die an den Betrieb einer solchen Einrichtung gestellt werden, werden weitgehend 
aus dem geltenden WTG übernommen. Jedoch entfällt die Prüfung von vertraglichen Ver-
einbarungen. Hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarungen hat der Bundesgesetzgeber 
nunmehr mit Inkrafttreten des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes am 01.09.2009 ab-
schließend von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht. 
Darüber hinaus tritt in zweifacher Hinsicht noch eine Entlastung ein: Zum einen können die 
Kommunen das Intervall für die Regelprüfung, die bisher jährlich stattfinden musste, auf zwei 
Jahre verlängern, wenn das Ergebnis der letzten Regelprüfung) entsprechend ohne wesent-
liche Mängel war. Zum anderen sieht das WTG 2013 den Abschluss einer Vereinbarung zwi-
schen den kommunalen Prüfbehörden, den Pflegekassen und den MDK vor, wonach doppel-
te Prüfungen vermieden werden sollen. Beides wird zu einer erheblichen Verringerung des 
Prüfaufwandes führen.  
 
20.2 Selbstverantwortete Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen 
Selbstverantwortete Wohngemeinschaften unterfielen nicht dem WTG 2008, fallen aber un-
ter das WTG 2013. Nach dem WTG 2013 findet jedoch eine Prüfung nur insoweit statt, als 
die Einordnung als Wohngemeinschaft und die Frage der Selbstverantwortung oder Fremd-
verantwortung geprüft werden muss. Diese Prüfung entspricht aber der bisherigen Prüfung 
zur Einordnung einer Wohngemeinschaft als Betreuungseinrichtung nach § 2 WTG 2008. 
Dort musste geprüft werden, ob Leistungen voneinander rechtlich unabhängig sind, § 2 Ab-
satz 1, eine Aufnahme durch zwei rechtlich verbundene Anbieterinnen oder Anbieter vorlag, 
§ 2 Absatz 2 WTG 2008 oder die Wahlfreiheit tatsächlich eingeschränkt war, § 2 Absatz 3 
WTG 2008. Insofern ist der Prüfaufwand vergleichbar. Seitens der WTG-Prüfbehörden zu 
prüfende Anforderungen werden an selbstverantwortete Wohngemeinschaften nicht gestellt. 
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20.3 Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen 
Bisher fielen anbieterverantwortete Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen je  
nach konkreter Ausgestaltung entweder nach § 2 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 regel-
mäßig bereits in den Geltungsbereich des WTG 2008. So lag bei einer zwingenden rechtli-
chen Verknüpfung von Wohnraumüberlassung und Betreuung eine Einrichtung nach  
§ 2 Absatz 1 WTG 2008 vor. Bei einer rechtlichen Verbundenheit der Anbieterinnen und An-
bieter lag eine Betreuungseinrichtung nach § 2 Absatz 2 WTG 2008 vor, auch wenn formal 
die Verträge über Wohnraumüberlassung und Betreuungsleistungen getrennt und von ei-
nander unabhängig waren, sofern nur pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behin-
derung in der Einrichtung "aufgenommen" wurden, § 4 Absatz 3 Satz 1 WTG 2008. Im Übri-
gen waren nach der Rechtsprechung (vgl. zuletzt OVG Niedersachen, 25. Mai 2011,  
Az 4 LA 306/08 m. w. N.) anbieterverantwortete Wohngemeinschaften schon regelmäßig 
Heime im Sinne des Heimgesetzes, da es auf die objektive Zweckbestimmung (Aufnahme 
von pflegebedürftigen Menschen und Eingliederung in einen anbieterbestimmten Gesche-
hensablauf) ankam und nicht auf die von den Anbieterinnen und Anbietern gewählte Be-
zeichnung. 
Trotz anderslautender Bezeichnung waren anbieterverantwortete Wohngemeinschaften da-
mit in der Regel bisher schon Gegenstand der aufsichtsrechtlichen Prüfung.  
Anforderungen und Prüfumfang nach dem WTG 2013 sind im Gegensatz zum Heimgesetz 
und dem WTG 2008 jedoch bei anbieterverantworteten Wohngemeinschaften deutlich ver-
ringert: Insbesondere Mindestflächen, die Fachkraftquote und die ständige Präsenz einer 
Fachkraft (§§ 2 Absatz 4 WTG-DVO, 12 Absatz 3 Satz 4 und 6 WTG 2008) werden für an-
bieterverantwortete Wohngemeinschaften nicht mehr regelhaft gefordert. In der Praxis muss-
te häufig eine Prüfung eines Befreiungsantrages nach § 7 Absatz 5 WTG 2008 erfolgen, die 
entsprechend aufwändig war. Dieser Aufwand entfällt zukünftig auf Grund der passgenaue-
ren Anforderungen weitgehend. 
 
20.4 Servicewohnen 
Angebote des Service-Wohnens waren je nach konkreter Ausgestaltung bisher schon Be-
treuungseinrichtungen im Sinne des WTG 2008. Wenn entweder verpflichtend oder aber auf 
Grund rechtlicher Verbundenheit neben der Wohnraumüberlassung pflegerische Betreu-
ungsleistungen angeboten wurden, handelte es sich ungeachtet der Tatsache, dass auch 
solche Angebote häufig als "Service-Wohnen" bezeichnet wurden, um Betreuungseinrich-
tungen nach §§ 2 Absatz 1 oder Absatz 2 WTG 2008. Gleiches galt, wenn mehr als gering-
fügige allgemeine oder soziale Betreuungsleistungen angeboten wurden, §§ 2 Absatz 1 oder 
Absatz 2, 3 Absatz 1 WTG 2008. Die Geringfügigkeitsgrenze für die Leistungen der allge-
meinen und sozialen Betreuung betrug nach dem WTG 2008 grundsätzlich 25% der jeweili-
gen Nettomiete, mindestens aber den sozialhilferechtlichen Eckregelsatz nach dem SGB XII. 
Regelmäßig war von der zuständigen Behörde die im Einzelfall schwierige Prüfung der recht-
lichen Verbundenheit und der Aufnahme im Sinne der §§ 2 Absatz 2, 4 Absatz 3 WTG 2008 
vorzunehmen. Wenn nach dem Ergebnis der Prüfung der Geltungsbereich eröffnet war,  
so handelte es sich um eine Betreuungseinrichtung, für die dann zunächst alle Anforderun-
gen des WTG 2008 galten. Die regelmäßig erforderlichen Befreiungen nach den  
§§ 6 Absatz 5, 7 Absatz 5 und 11 Absatz 3 WTG 2008 mussten dann in einem aufwändigen 
Verfahren erteilt werden. Dieser Prüfaufwand verringert sich erheblich. Zum einen wird die 
Statusprüfung durch eine wesentlich klarere Legaldefinition erleichtert, zum anderen werden 
bis auf eine Anzeigepflicht keine Anforderungen an das Service-Wohnen gestellt.  
 
20.5 Ambulante Dienste 
Ambulante Dienste werden neu in den Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen. Inso-
weit wird der Prüfaufwand für dieses Wohn- und Betreuungsangebot erhöht. Es gibt derzeit 
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ca. 2.500 ambulante Pflegedienste mit einer Zulassung nach dem SGB XI (Angaben der 
amtlichen Pflegestatistik) und ca. 1.100 ambulante Dienste der Eingliederungshilfe (Angaben 
der Landschaftsverbände). Daneben bietet eine nicht bekannte Zahl von Diensten Betreu-
ungsleistungen im Sinne des WTG 2013 ohne Zulassung durch einen SGB XI oder SGB XII 
Kostenträger an.  
Für diese Dienste sieht das WTG nur dann eine lediglich anlassbezogene Prüfung vor, wenn 
die Dienstleistung in Wohngemeinschaften im Sinne des WTG 2013 erfolgt. Bei der Durch-
führung der Prüfung sind zudem vorrangige Prüfzuständigkeiten (MDK etc.) vollständig aus-
zunutzen. Außerhalb von Wohngemeinschaften werden der WTG-Behörde lediglich die 
Kompetenzen der allgemeinen Ordnungsbehörde übertragen, die somit schon bisher von 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden wahrzunehmen waren.  
 
Den neu dem Gesetz unterfallenden ambulanten Diensten stehen ca. 2.000 Pflegeeinrich-
tungen mit umfassendem Leistungsangebot (stationäre Pflegeeinrichtungen nach der Pfle-
gestatistik) und ca. 1.000 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot der Eingliede-
rungshilfe (stationäre Einrichtungen nach Angaben der Landschaftsverbände) gegenüber. 
Bei diesen "stationären Einrichtungen" verringert sich der Prüfaufwand wie bereits beschrie-
ben.  
 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

 Regelprüfungen der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot grundsätzlich 
Vollprüfungen sind,  

 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot erheblich umfangreicher als am-
bulante Dienste geprüft werden, 

 die Prüfungen der ambulanten Dienste innerhalb von Wohngemeinschaften aus-
schließlich anlassbezogen und damit nur auf die Prüfung einzelner Anforderungen 
ausgerichtet und zudem subsidiär zur Prüftätigkeit anderer Prüfinstanzen sind, 

 die Gefahrenabwehr bei ambulanten Diensten außerhalb von Wohngemeinschaften 
nur nach dem allgemeinen Ordnungsrecht erfolgt und auf diese Weise schon bisher 
den kommunalen Ordnungsbehörden oblag 

wird der Aufwand für die Prüfung ambulanter Dienste durch die entsprechende Entlastung 
bei der Prüfung der Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot überkompensiert. 
Außerdem ist der bereits dargestellte verringerte Prüfaufwand bei den anbieterverantworte-
ten Wohngemeinschaften zu berücksichtigen. 
 
20.6 Gasteinrichtungen 
Bei den Gasteinrichtungen ist zu differenzieren: Hospize und Einrichtungen der Kurzzeitbe-
treuung fielen schon in den Geltungsbereich des Heimgesetzes und des WTG 2008. Einrich-
tungen der Tages- und Nachtpflege waren nicht vom Geltungsbereich des WTG 2008 er-
fasst. Im Hinblick auf den umfassenden Schutzauftrag des WTG 2013, der auch die ambu-
lanten Dienste einbezieht, sollen auch Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen wieder in den 
Geltungsbereich des Gesetzes aufgenommen werden. Das bedingt einerseits zwar eine 
Ausweitung der Zahl der zu überwachenden Wohn- und Betreuungsangebote. Andererseits 
wird der Aufwand für die Prüfungen reduziert: Die Regelprüfung findet nur noch im Abstand 
von höchstens drei Jahren statt. Bisher musste diese Prüfung in Hospizen und Einrichtungen 
der Kurzzeitbetreuung mindestens jährlich durchgeführt werden.  
 
Es gibt in Nordrhein-Westfalen derzeit 230 Einrichtungen der Kurzzeit-, Tages- und Nacht-
pflege. Dies sind fast ausschließlich Einrichtungen der Kurzzeitpflege; solitäre Einrichtungen 
der Tagespflege sind selten und solitäre Einrichtungen der Nachtpflege kommen fast gar 
nicht vor (vgl. Bericht des BMFSFJ zur Situation der Heime, 2006, S. 38 f.). Der Großteil der 
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Tages- und Nachtpflegeplätze wird in stationären Dauerpflegeeinrichtungen angeboten. Die-
se unterlagen aber schon bisher der Überwachung nach dem Heimgesetz und dem  
WTG 2008.  
Durch die Verlängerung der Prüfintervalle wird also trotz der Einbeziehung der wenigen soli-
tären Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen der Gesamtaufwand für die Behörden nicht er-
höht. 
 
20.7 allgemeine Tätigkeit als Aufsicht 
Auf Grund der zum Teil ausgeweiteten Prüfungszuständigkeit ist davon auszugehen, dass 
die WTG-Behörden in der Öffentlichkeit verstärkt als zentrale oder zumindest zusätzliche 
Anlaufstelle für Fragen der Qualität der pflegerischen Versorgung wahrgenommen werden. 
Der hierdurch entstehende Aufwand ist schwer abzuschätzen. Da er zum Teil bereits von der 
kommunalen Beratungsaufgabe nach § 4 Absatz 2 PfG NW umfasst war und zudem die Re-
duzierung des Prüfaufwands bei den stationären Einrichtungen durch die teilweise veränder-
ten bzw. zusätzlichen Prüfaufwände bei Wohngemeinschaften und ambulanten Diensten wie 
oben dargestellt nicht kompensiert wird, ist davon auszugehen, dass auch unter Berücksich-
tigung etwaiger zusätzlicher Beratungsanforderungen bei den Kommunen keine wesentli-
chen Mehraufwände entstehen. 
 
 
B Besonderer Teil  
 
Zu Artikel 1 - Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen 
 
Zu § 1  
Mit der Neuformulierung des Absatzes 1 wird der Erweiterung des Geltungsbereichs des 
Gesetzes um ältere Menschen und die Angehörigen von älteren und pflegebedürftigen Men-
schen Rechnung getragen. Absatz 2 Satz 1 ist inhaltlich unverändert bei redaktioneller An-
passung. Eine Konkretisierung der Pflicht zur Zusammenarbeit durch vereinzelte Beispiele, 
wie sie bislang die Sätze 2 und 3 beinhalteten, erscheint angesichts des allgemeinen Be-
wusstseins um die Herausforderungen des demographischen Wandels verzichtbar. 
Mit dem neu geschaffenen Absatz 3 wird die Bedeutung von Angehörigen für die persönliche 
Unterstützung und den Verbleib von Menschen in der selbstbestimmt gewählten Wohn- und 
Pflegesituation herausgestellt. Die sehr große Bereitschaft - vor allem von Frauen - in unse-
rer Gesellschaft, Angehörige oder persönlich nahe stehende Menschen zu pflegen, ist ein 
hohes Gut, das es ebenso wie die Leistungsfähigkeit der Pflegenden zu erhalten gilt. Die 
Unterstützung anbietenden Menschen tun dies häufig in Ergänzung, "Teil-Ersetzung" ihrer 
eigenen Lebensziele oder während der Verwirklichung eigener Lebensentwürfe. Es darf von 
der Gesellschaft nicht als selbstverständlich entgegen und zur Kenntnis genommen werden. 
Diese Leistungsbereitschaft verdient tatkräftige Anerkennung und Unterstützung.  
Satz 1 definiert den Begriff "Angehörige" im Sinne eines weitgefassten Angehörigenbegriffes, 
um alle Menschen einzubeziehen, die sich konkret engagieren. Über die in § 19 SGB XI ge-
nannten Personen hinaus gehören deshalb auch diejenigen dazu, die einen Pflegeprozess 
über die mögliche Bandbreite von Pflegearrangements begleiten und aus Selbstverpflichtung 
nicht kommerziell, verlässlich, auf eine bestimmte Dauer Verantwortung für andere Men-
schen übernehmen, denen sie sich zugehörig fühlen. 
Satz 2 verdeutlicht, dass die Leistungsbereitschaft, andere zu unterstützen, eigene auf die 
Person, die sich engagiert, bezogene Inhalte haben kann, die Wertschätzung, Teilhabe und 
Unterstützung zur Folge haben müssen.  
Zu den Regelungen des § 2 alter Fassung wird auf die Ausführungen zu § 8 neu verwiesen. 
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Zu § 2 
§ 2 wird neu eingefügt.  
Durch seinen Ansatz, die Bedarfe der älteren Menschen, der Pflegebedürftigen und  
ihrer Angehörigen als Ausgangspunkt für die Planungen und Gestaltung der Angebote  
festzulegen, transferiert Absatz 1 die Wertegarantien des Artikel 1 Absatz 1 UN-
Behindertenrechtskonvention für einen vollständigen und gleichberechtigten Genuss der 
Grundfreiheiten und die Achtung der den Menschen innewohnenden Würde sowie des Arti-
kel 3 der UN-Behindertenrechtskonvention über die Achtung der Würde (Art. 3 Buchst. a)), 
der Nichtdiskriminierung (Art. 3 Buchst. b)), der Teilhabe (Art. 3 Buchst. c)), der Achtung der 
Individualität (Art. 3 Buchst. d)), der Chancengleichheit (Art. 3 Buchst. e)), Zugänglichkeit 
(Art. 3 Buchst. f) und Chancengleichheit (Art. 3 Buchst. g) in das Alten- und Pflegegesetz 
und konkretisiert in seinen verschiedenen Normaussagen die vielschichtigen Facetten, die 
es zu beachten gilt, wenn man den Ansatz "von den Menschen aus denken" konsequent 
umsetzen will. Die Norm strahlt in alle Vorschriften des Gesetzes aus. 
Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass in Nordrhein-Westfalen mit erheblichen priva-
ten und öffentlichen Investitionen Pflegeangebote geschaffen wurden. Dem Ziel, diese Werte 
zu erhalten und wo nötig zu modernisieren, wird der Vorrang vor Neubau eingeräumt. 
 
Zu § 3 
Absatz 1 benennt entsprechend des erweiterten Gesetzesziels alle Institutionen, Akteurinnen 
und Akteure, die einen Beitrag zur Sicherung einer leistungsfähigen Unterstützungsstruktur 
leisten können und betont die Bedeutung von abgestimmter vertrauensvoller Zusammenar-
beit.  
Absatz 2 neu schafft für die Landesregierung die Ermächtigung, einen "Landesausschuss 
Alter und Pflege" zu bilden. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass die Landesregierung 
wertvolle Erfahrungen mit der Beratung durch den Landespflegeausschuss gemacht hat und 
eine derartige Beratung zukünftig auch zu Themen in Anspruch nehmen möchte, die über 
den Auftrag des § 92 SGB XI hinausgehen. Es liegt in der Konsequenz der Ausrichtung einer 
demographiefesten Politik, in die Beratung Fragestellungen einer altersgerechten sozialen 
Infrastruktur einzubeziehen und durch ein entsprechendes Beratungsgremium den praktizier-
ten partizipativen Ansatz nachhaltig zu festigen. 
Zu § 4 
Absatz 1 entspricht in redaktioneller Überarbeitung dem bisherigen § 2 Absätze 1 und 2. Der 
bisherige Absatz 4 des § 2 kann entfallen, da eine entsprechende Pflicht zur Zusammenar-
beit in § 3 Absatz 1 Satz 2 neu enthalten ist. 
Absatz 2 zeichnet landesrechtlich komplementär den Präventionsansatz nach, der leistungs-
rechtlich in den §§ 5 Absatz 2 SGB XI, 14 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 SGB IX normiert 
ist, indem er ihn entsprechend auf infrastrukturelle Maßnahmen, durch die pflegerische An-
gebote verringert werden oder entbehrlich werden könnten, überträgt. Die Beschränkung der 
Leistungsverpflichtung auf nachweisbar einzusparende Aufwendungen für entbehrlich wer-
dende pflegerische Angebote sichert eine Kostenneutralität für die Kommunen. Der Nach-
weis kann auch durch wissenschaftlich fundierte Prognosen geführt werden. Er bezieht sich, 
soweit er eine Leistungspflicht begründet, nur auf einzusparende Aufwendungen der Kom-
munen. Da daneben auch weitere Kostenträger und vor allem die betroffenen Menschen 
selbst von präventiven Angeboten profitieren werden, sind zusätzliche freiwillige Angebote 
selbstverständlich möglich und oft sicher sinnvoll. Individuelle Ansprüche gegen die Kommu-
nen werden hierdurch nicht geschaffen. 
Absatz 3 entspricht § 2 Absatz 3 alter Fassung. 
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Zu § 5 
Die Vorschrift entspricht § 3 alter Fassung und wird dahin klarstellend ergänzt, dass auch 
Angehörige im Sinne von § 2 neu zu dem Kreis gehören, mit denen Krankenhäuser und Re-
habilitationsträger zusammenarbeiten müssen. Gerade in Übergangssituationen sind vor 
allem pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Demenz allein oft überfordert und auf 
die vertraute kontinuierliche Hilfe ihres persönlichen Umfeldes angewiesen. Es ist daher 
konsequent, dies in einschlägigen Normen klarzustellen.  
 
Zu § 6 
Die Überschrift des ehemaligen § 4 wurde mit „Beratung“ neu gefasst.  
Absatz 1 Satz 1 bis 3 entsprechen dem bisherigen Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 3, die re-
daktionell überarbeitet wurden.  
Absatz 2 Satz 2 alter Fassung betrifft Aufgaben der örtlichen Pflegekonferenzen, die nun in  
§ 8 Absatz 2 Nummer 5 erfasst sind. Absatz 2 Satz 2 alter Fassung konnte daher hier ersatz-
los entfallen. 
Absatz 1 Satz 4 wird neu eingefügt. Er trägt dem Ergebnis der Diskussionen und Vorarbeiten 
zu diesem Gesetz Rechnung. Danach wird in Nordrhein-Westfalen an vielen Stellen eine 
fachlich fundierte und ausreichende Beratung zu verschiedenen Bereichen des Sozialen 
Sicherungssystems angeboten. Hinzu kommt, dass die umfangreichen gesetzlichen Rege-
lungen auf Bundes- und Landesebene eigentlich ausreichend sein müssten, um eine umfas-
sende und passgenaue Beratung zu gewährleisten. Die Erfahrungen, nicht zuletzt mit der 
Implementierung von Pflegestützpunkten zeigen aber auch, dass normative Festlegungen oft 
allein nicht reichen.  
Das Land sieht für sich die Verantwortung und Moderatorenrolle, das Ziel einer landesweit 
gut aufgestellten und bedarfsorientierten Beratungsinfrastruktur zu verfolgen. Satz 3 verdeut-
licht dies. Es geht darum, konkrete Angebote vor Ort in den Quartieren zu schaffen, damit 
Menschen auch in ihrem persönlichen Umfeld in Pantoffelnähe gute Beratung erfahren kön-
nen. Dies ist in erster Linie eine organisatorische Herausforderung auf der Basis der beste-
henden Beratungsangebote der Kostenträger, die einzubinden sind. Insoweit bedeutet "trä-
gerunabhängig" eine inhaltliche Ausrichtung der Beratung im Sinne passgenauer, Bedürfnis 
orientierter Beratung. Damit ist nicht die Schaffung einer neuen Trägerstruktur gemeint. Dem 
trägt die Selbstverpflichtung, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung anzustreben, Rech-
nung. 
 
Zu § 7 
Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechen inhaltlich § 6 Absatz 1 Satz 1 und 2 alter Fassung in re-
daktioneller Überarbeitung. Satz 3 wird neu angefügt und verdeutlicht die Notwendigkeit, die 
Bedeutung der Quartiersentwicklung und die Umsetzung eines teilhabeorientierten inklusiven 
Gemeinwesens in die Planungsmaßnahmen einzubeziehen. 
Absatz 2 schreibt die Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden für den Prozess der Pla-
nung fort. 
Eine Neugestaltung einer demographiefesten Infrastruktur ist in der Sache das Ringen um 
eine ganzheitliche, aufeinander abgestimmte Gestaltung der Lebensumwelt und nicht das 
Ergebnis der Summe einzelner versäulter Aktivitäten. Absatz 3 verfügt deshalb, dass die 
Kreise und kreisfreien Städte von sich aus aktiv andere wesentliche Akteure über ihre Pla-
nungen informieren müssen, wenn diese durch eigene Entscheidungsbefugnis Gestaltungs-
macht haben und dadurch die Umsetzung der Planungen beeinflussen können. 
Die Absätze 4 und 5 konkretisieren die schon nach § 6 Absatz 2 alter Fassung bestehende 
kommunale Berichtspflicht dahin, die Ergebnisse des Planungsgeschehens in öffentlich zu-
gänglichen stichtagsorientierten Plänen darzulegen. Dabei kann auch auf vor Ort beschlos-
sene, mehrjährige Planungen abbildende Pläne verwiesen werden. 
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Bestehende Formate können zum "Bericht" genutzt werden. Ein in der Zukunft liegendes Ziel 
der Landesregierung ist eine aufwandsneutrale Erstellung mittels einer vom Land angebote-
nen Planungssoftware. 
 
Zu § 8 
Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 5 und wurde entsprechend des Gesetzesziels 
neugefasst und lautet: „Kommunale Konferenz Alter und Pflege".  
Absatz 1 wurde redaktionell angepasst und entspricht inhaltlich § 5 Absatz 1 alter Fassung. 
Die Kommunen nehmen eine Schlüsselstellung ein, wenn es um die Nähe zu den Menschen 
und die Gestaltungen der Rahmenbedingungen vor Ort geht. Zu der Vorgabe örtlicher parti-
zipativer Konferenzen in Eigenverantwortung der Kommunen zur Mitwirkung bei der Siche-
rung und Weiterentwicklung örtlicher Angebotsstrukturen (Pflegekonferenzen) sind Alternati-
ven nicht ersichtlich.  
Auch Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 5 Absatz 2 alter Fassung. Die überarbeitete 
regelbeispielhafte Aufzählung spiegelt den aktuellen fachlichen Diskussionsstand wider und 
bezieht perspektivisch neueste Entwicklungen, wie die der Quartiersplanung, schon mit ein. 
Die Organisation der Kommunalen Konferenz Alter und Pflege ist Teil der kommunalen 
Selbstverwaltung und kann von jeder Kommune einschließlich etwaiger Regeln wie Ge-
schäftsordnung, Berufung der Mitglieder etc eigenverantwortlich und passgenau vorgenom-
men werden. 
Durch Absatz 2 Nummer 7 werden die Aufgaben der örtlichen für Pflege zuständigen Konfe-
renzen dahin erweitert, dass Neubauvorhaben von Pflegeheimen dort umfassend vorgestellt 
und beraten werden müssen, wenn nach Aufnahme des Betriebs der Einrichtung Ansprüche 
auf Investitionskostenförderung durch Pflegewohngeld zulässig sein sollen. Diese Regelung 
trägt dem im Rahmen der Vorarbeiten zu diesem Gesetz wiederholt vorgetragenen Wunsch 
Rechnung, gerade bei Neubauvorhaben ergänzend zu reinen Planungsinstrumentarien auch 
Steuerungsmöglichkeiten zu erhalten. Absatz 2 eröffnet kein hartes, im Sinne eines Veto 
untersagenden Instruments. Angelegt wird vielmehr ein Prozess der gegenseitigen Überzeu-
gungsbildung. Die verpflichtende Verbindung von Präsentationspflicht und nachfolgender 
Fördermöglichkeit eröffnet zu einem frühen Zeitpunkt den potenziellen Bauherren bzw. Ein-
richtungsbetreibern und den vor Ort in der Verantwortung Stehenden die Möglichkeit, sich 
umfassend zu allen Aspekten der örtlichen Situation einschließlich der Nutzer-, Nachfrager-
potenziale, möglicher Angebotsmodifizierungen oder lokaler Bauleitplanungen und Altenhil-
feplanungen auszutauschen und die jeweiligen Leitgedanken kennenzulernen. Auf Seiten 
der Verantwortlichen für die geplante neue Einrichtung wird dies sicherlich Erkenntnisse dar-
über zeitigen, wie sich die Bedarfslage vor Ort bezüglich potenzieller Nutzerinnen und Nut-
zer, vorhandener Konkurrenten und damit auch bezüglich perspektiver Auslastung und Refi-
nanzierung der anstehenden Investitionen darstellt. Ein Aspekt, der für die Aufnahme etwai-
ger Kapitalmarktdarlehen von Bedeutung sein und Hinweise auf die Bonität des Vorhabens 
geben kann. Für die Beteiligten der örtlichen Alten- und Pflegekonferenz wird die Möglichkeit 
eröffnet, sich anlassbezogen kritisch mit der vorhandenen Situation auch unter perspektivi-
schen Gesichtspunkten auseinander zu setzen. Insbesondere für die Kommunen wird es 
darauf ankommen, neue Investitionsvorhaben nicht nur unter baurechtlichen Gesichtspunk-
ten zu würdigen, sonder ihre Planungs-, Wirtschaftsförderungs-, Einwohnerinnen- bzw. Ein-
wohnererkenntnisse einzubringen und zu hinterfragen.  
Absatz 4 entspricht in redaktioneller Anpassung § 5 Absatz 2 Satz 3 alter Fassung. 
Absatz 5 begründet die Pflicht der örtlichen Alten- und Pflegekonferenzen, auch der Landes-
regierung ein Exemplar der Berichte über die Beratungen zukommen zu lassen. Zum einen 
werden diese Berichte der Landesregierung regelmäßig wertvolle Erkenntnisse über die 
Entwicklungen vor Ort in Nordrhein-Westfalen eröffnen und damit einen wichtigen Beitrag für 
eine kontinuierliche Politikweiterentwicklung leisten, die letztlich wieder den Beteiligten vor 
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Ort zu Gute kommt. Dabei wird davon ausgegangen, dass schon bislang Beratungsergeb-
nisse selbstverständlich schriftlich festgehalten wurden. Daran soll die Landesregierung le-
diglich teilhaben. Es ist nicht daran gedacht, einen neuen eigens für das zuständige Ministe-
rium zu fertigenden Bericht vorzugeben. Zum anderen ist diese Maßnahme geeignet dazu 
beizutragen, dass in allen Kommunen die schon jetzt rechtsverbindlichen Beratungen auch 
tatsächlich stattfinden – ein Umstand, der bislang wohl nicht selbstverständlich war.  
 
Zu § 9 
Satz 1 und 2 entsprechen den bisherigen Vorschriften. Der neuangefügte Satz 3 trägt der 
technischen Entwicklung Rechnung und eröffnet dem zuständigen Ministerium, durch Nut-
zung moderner Technologien die Kommunen zu unterstützen. Leitend ist die Erkenntnis, 
dass die nach SGB XI über die Pflegekassen erfassten Daten weder zeitnah noch postleit-
zahlzugeordnet für örtliche Planungszwecke genutzt werden können. Dies ist vor dem Hin-
tergrund, dass die Bedarfe der Menschen im Vordergrund stehen sollen, nicht hinnehmbar. 
Die Landesregierung prüft deshalb aktuell, die im Rahmen der Altenpflegeausbildung einge-
richtete Datenbank so zu erweitern, dass auch Informationen über pflegerische Angebote 
von den Kommunen für planerische Zwecke genutzt werden können. Der neugeschaffenen 
Satz 3 schafft die erforderliche Erlaubnisnorm.  
 
Zu § 10 
Die Neufassung des bisherigen § 9 trägt der im Rahmen der Evaluation des Landespflege-
rechts erhoben Forderung und der objektiven Notwendigkeit Rechnung, die Regelungen des 
Landespflegerechts und des Wohn- und Teilhaberechts miteinander zu harmonisieren. Dem 
wird dadurch entsprochen, dass im neuen Alten- und Pflegegesetz ausschließlich Fördervo-
raussetzungen beschrieben werden, Aussagen zu qualitativen Standards dagegen dem 
Wohn- und Teilhabegesetz vorbehalten bleiben. 
Absatz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 9 Absatz 1 und wurde redaktionell neu ge-
fasst. Der Verweis auf § 72 SGB XI entspricht inhaltlich dem ersatzlos gestrichenen § 8, der 
§ 72 SGB XI lediglich wiederholt hatte. 
Absatz 2 entspricht dem bisherigen Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 2 bis 4 alter Fassung 
enthielten Standards, die neu im Wohn- und Teilhaberecht geregelt werden. Absatz 2 Satz 5 
kann entfallen, da in § 8 Absatz 2 Nummer 6 erfasst. 
Absatz 3 alter Fassung ist entbehrlich. Die Regelung von Standards erfolgt nach dem Wohn- 
und Teilhaberecht. 
Absatz 3 neu regelt als immanente Voraussetzung für etwaige Förderungen, dass Förder-
recht und ordnungsrechtliche Standards gleichauf behandelt werden. 
Absatz 4 macht von der Ermächtigungsgrundlage nach § 9 Satz 2, 2. Halbsatz SGB XI Ge-
brauch und bestimmt, dass Zuschüsse zu den betriebsnotwendigen Investitionsaufwendun-
gen als öffentliche Förderungen im Sinne des § 9 SGB XI gelten. 
Absatz 5 Satz 1 entspricht Absatz 2 Satz 6 alter Fassung. Durch Satz 2 erhalten die Kreise 
die Möglichkeit, die Durchführung der Verwaltungsverfahren auf die kreisangehörigen Ge-
meinden zu übertragen. Leistungsrechtliche Kostenträger bleiben dabei die Kreise. Eine 
Übertragung der Verwaltungsverantwortung kann sich z.B. in Fällen anbieten, in denen die 
Kreise auch andere ähnliche Aufgaben etwa aus dem Bereich des SGB XII auf die kreisan-
gehörigen Gemeinden delegiert haben. 
Absatz 6 entspricht § 13 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 alter Fassung. 
Zu § 9 Absatz 3 alter Fassung vgl. § 20 neu. 
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Zu § 11 
Satz 1 entspricht in seiner Zielsetzung § 10 Absatz 1 alter Fassung. Er stellt durch die redak-
tionelle Neufassung klar, dass nicht jegliche Leistungen ambulanter Pflegeeinrichtungen aus-
reichen, um die Förderung auszulösen. Entscheidend ist vielmehr, dass Auslöser unmittelbar 
pflegerische Leistungen nach dem SGB XI sein müssen. Leistungen nach § 45 b SGB XI 
zählen zum Beispiel nicht hierzu. Die Neufassung trägt bisherigen Abgrenzungsschwierigkei-
ten Rechnung. 
Satz 2 entspricht in seiner Zielsetzung auch im Bereich der Angebote von Trägern ambulan-
ter Dienste das Präventionsgebot aufzugreifen und im Bereich der Strukturverantwortung 
nach § 9 SGB XI umzusetzen. Anbieterverantwortete Wohngemeinschaften nach § 24 Ab-
satz 3 WTG sind eine Alternative zur vormaligen eigenen Wohnung, die geeignet ist, eine 
vollstationäre pflegerische Betreuung zu vermeiden. Sie entfalten damit die Wirkungen eines 
Instrumentes zur Präventionsumsetzung im Sinne der §§ 5 Absatz 2 SGB XI, 14 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 3 SGB IX. 
Der Landesregierung liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, welcher Betrag als ange-
messene Förderung von Investitionskosten für Einrichtungen nach § 24 Absatz 3 WTG an-
gesetzt werden könnte. Sie will hierzu ein wissenschaftliches Gutachten einholen, auf dieser 
Grundlage Gespräche mit den Anbietern und Kostenträgern führen und nachfolgend unver-
züglich einen Regelungsvorschlag für die Verordnung unterbreiten.  
 
Zu § 10 Absatz 2 alter Fassung vgl. die Ausführungen zu § 20. 
 
Zu § 12 
Die Regelung entspricht den Absätzen 1 und 2 § 11 alter Fassung mit redaktionellen Anpas-
sungen. 
Zu den Absätzen 3 und 4 vgl. die Ausführungen zu § 20. 
 
Zu § 13 
Das Instrument eines Pflegewohngeldes hat sich im Grundsatz bewährt und wird beibehal-
ten. Die bisherige rechtliche Ausgestaltung hat an einzelnen Punkten jedoch Entwicklungen 
in der Praxis zur Folge gehabt, die mit Sinn und Zweck nur noch schwerlich vereinbar waren, 
zu vermeidbaren Arbeiten und Ausgaben der für das Pflegewohngeld zuständigen Stellen 
führten und faktisch die Diskussion um die Gefahr einer Erbenschutzregelung zu Lasten der 
Solidargemeinschaft heraufbeschworen. Die rechtliche Ausgestaltung wurde deshalb umfas-
send einschließlich der bisherigen Festlegung der Kostenlast der Landschaftsverbände für 
Berechtigte nach § 1 Bundesversorgungsgesetz (BVG) auf Änderungsnotwendigkeiten über-
prüft und hat zu Änderungen geführt.  
Die landesgesetzlichen Bestimmungen des neugefassten Absatzes 1 Satz 1 und Absatz 2 
fassen die grundsätzlichen Regelungen der bisherigen Absätze 1 bis 3 zusammen. Die re-
daktionelle Neufassung trägt der seit 1. Juli 2008 geltenden Neufassung des § 9 SGB XI in 
der Fassung des Pflegeversicherungs-Weiterentwicklungsgesetzes Rechnung. Detailrege-
lungen wie zum Beispiel die Frage einer objekt- oder subjektorientierten Ausgestaltung des 
Pflegewohngeldes oder von Schonbeträgen bleiben der konkretisierenden Verordnung vor-
behalten.  
Berechtigte nach § 1 BVG haben die Möglichkeit einer Absicherung nach dem für sie zu-
ständigen Sozialen Entschädigungsrecht, § 26 c Absatz 11 Buchstabe a) BVG in Verbindung 
mit § 27 d Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 c) und Satz 2. Die bisherige Regelung hatte zur Folge, 
dass die Landschaftsverbände aus kommunalen Mitteln Pflegewohngeldzahlungen leisteten, 
die nach BVG aus Bundesmitteln vorrangig geleistet werden können. Aus heutiger Sicht ist 
nicht mehr nachzuvollziehen, warum das Landespflegegesetz so angelegt wurde. Es sind 
keine Gründe ersichtlich, die bisherige Entlastung des Bundes für diesen Personenkreis fort-
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zuschreiben. Einer ersetzenden Investitionskostenerstattung nach Landesrecht bedarf es 
nicht. Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos.  

- Die Einkommensgrenzen von Kriegsopferfürsorgerecht und Sozialhilfe- bzw. Pflege-
wohngeldrecht sind nicht deckungsgleich. Es ist nicht auszuschließen, dass es Fälle gibt, 
die nach bisher geltendem Recht Pflegewohngeld erhalten, bei einem zukünftigen Ver-
weis auf das BVG keinen Anspruch mehr hätten. Mit der Neuregelung ist nicht beabsich-
tigt, Menschen Leistungen zu entziehen, sondern im Interesse der Kostenlastgerechtig-
keit einen Beitrag zur Entlastung der kommunalen Familie zu leisten. Die Formulierung 
von Absatz 2 Satz 2 wurde deshalb so gefasst, dass Berechtigte nach § 1 BVG nur dann 
zukünftig herausfallen, wenn sie keinen Anspruch nach BVG haben.  
- Für Berechtigte nach anderen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts (Opferent-
schädigungsgesetz [OEG], Zivildienstgesetz [ZDG], Häftlingshilfegesetz [HHG], Infekti-
onsschutzgesetz [IfSG], Soldatenversorgungsgesetz [SVG], Strafrechtliches Rehabilitie-
rungsgesetz [StrRehaG] und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz [VwRehaG]) 
verbleibt es bei den bisherigen Regelungen. Diese Gesetze unterscheiden sich vom 
Bundesversorgungsgesetz dadurch, dass Bund und Land anteilig bzw. das Land allein 
(IfSG) die Kosten tragen. Eine der zum Bundesversorgungsgesetz vergleichbare Rege-
lung hätte hier zur Folge, dass auch das Land mit Kosten belastet würde. Die Situation 
des Landeshaushalts im Zusammenhang mit der im Grundgesetz festgeschriebenen 
Schuldenbremse bietet zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Spielraum für neue Kosten-
belastungen des Landes. 
 

Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechen Absatz 2 alter Fassung. 
Absatz 3 entspricht § 12 Absatz 6 alter Fassung. 
Absatz 4 entspricht Absatz 5 alter Fassung 
Zu Absatz 7 alter Fassung vgl die Ausführungen zu § 20. 
 
Zu § 14 
Die Norm entspricht in redaktioneller Überarbeitung § 13 Absatz 1 und 2 alter Fassung. 
Zu Absatz 3 alter Fassung vgl die Ausführungen zu § 20 
 
Zu § 15 
Die Norm entspricht dem bisherigen § 14.  
Absatz 1 wird entsprechend der Regelung in § 1 Absatz 3 neu um die Angehörigen ergänzt. 
Absatz 2 bleibt unverändert. 
Absatz 3 alter Fassung betrifft freiwillige Landesleistungen, die zukünftig vom Landesalten- 
und pflegeförderplan nach § 16 erfasst werden. Absatz 3 alter Fassung kann daher in § 14 
entfallen. 
 
Zu § 16 
Es handelt sich um eine neue Vorschrift, mit der konkretisiert wird, wie die notwendige Stär-
kung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen gestaltet werden kann. Die Vorschrift 
erfasst zunächst Angebote konkret für die pflegende Angehörigen selbst (Satz 1). Sie trägt 
aber auch dem Umstand Rechnung, dass gerade passgenaue ergänzende Pflegeangebote 
wie Kurzzeitpflege, Verhinderungs- oder Tagespflege für die Entlastung pflegender Angehö-
riger von zentraler Bedeutung sind (Satz 2). 
Da die Leistungen, die durch pflegende Angehörige erbracht werden, ansonsten oft auf Kos-
ten der Kommunen und anderer öffentlicher Leistungsträger durch professionelle Dienste 
erbracht werden müssen, sind auch Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige ein 
wichtiger Teil einer präventiven Sozial- und Pflegepolitik vor Ort. Daher ist es konsequent, 
insoweit eine Leistungsverpflichtung der Kommunen zu begründen, die allerdings in entspre-
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chender Anwendung des § 4 Absatz 2 Satz 2 begrenzt ist. Zusätzliche freiwillige Angebote 
sind selbstverständlich möglich und oft sicher sinnvoll. Individuelle Ansprüche gegen die 
Kommunen werden hierdurch nicht geschaffen. 
 
Zu § 17 
Absatz 1 des § 15 alter Fassung wurde gestrichen. Er entsprach dem Bundesrecht. Einer 
wiederholenden landesgesetzlichen Regelung bedarf es nicht. 
Der einzige Absatz neu entspricht Absatz 2 alter Fassung. 
 
Zu § 18 
Mit dem Instrument eines Landesförderplans sollen die Maßnahmen der Landesregierung 
zur Stärkung und Qualifizierung der Strukturen der Altenhilfe und der pflegerischen Versor-
gung im Landeshaushalt gebündelt und planmäßig aufbereitet werden. Die regelbeispielhafte 
Aufzählung spiegelt den aktuellen Erkenntnisstand im Zeitpunkt der Gesetzesneufassung 
wider, wie er sich in den umfangreichen und intensiven Fachgesprächen im Vorfeld der Ar-
beiten am Gesetz herausgebildet hat. In die konkrete Erarbeitung können im Rahmen eines 
breit angelegten Partizipationsprozesses weitere Vorschläge einfließen. 
Zur Finanzierung des Landesförderplans werden zunächst die im Haushalt des für Pflege 
und Alter zuständigen Ministeriums für die Themenbereiche bereitstehenden Mittel – aktuell 
rd. 8,7 Mio Euro p.a. - zusammengefasst. Damit bündelt der Förderplan die derzeit verfügba-
ren Finanzressourcen und bietet den strukturellen Rahmen dafür, die Förderinstrumente und 
Finanzressourcen im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung - insbesondere im Hinblick auf 
die Auswirkungen des demographischen Wandels - anzupassen. Die Verteilung und Nut-
zung der Mittel wird dadurch transparenter und für die Förderempfänger auch hinsichtlich der 
Zielsetzungen berechenbarer.  
 
Zu § 19 
Eine Landespolitik als Gestaltungsauftrag ist ohne verlässliche und belastbare Planungs- 
und Datengrundlage nicht leistbar. Hier fehlt es bislang an umfassenden, belastbaren und 
aufbereiteten Erkenntnissen. Die neugeschaffene Vorschrift verpflichtet deshalb die Landes-
regierung erstmals zur einer kontinuierlichen Berichterstattung zur Lage der Älteren in Nord-
rhein-Westfalen mit entsprechender Datenerhebung und Analyse und konkretisiert verbind-
lich die landespolitische Verantwortung. 
 
Zu § 20 
Die Vorschrift fasst die bisherigen vereinzelt geregelten Ermächtigungsnormen zur Ausge-
staltung durch Verordnungen in den §§ 9 Absatz 3, 10 Absatz 2, 11 Absatz 4, 12 Absatz 7 
und 13 Absatz 3 alter Fassung in eine einzige Verordnungsermächtigung zusammen, er-
gänzt um die neugeschaffene Befugnis zur Ausgestaltung eines Landesalten- und Pflege-
ausschusses nach § 4 Absatz 2 sowie nach § 7 Absatz 5 zu Aufbau und Mindestinhalten der 
Berichte der kommunalen Alten- und Pflegekonferenzen und nach § 9 zur Bestimmung, wel-
che Daten zu Planungszwecken übermittelt werden sollen und zur Art der Datenübermitt-
lung. 
Für letztere ist es im Sinne einer landesweiten Betrachtung, Auswertung und Nutzung mehr 
als sinnvoll, eine Verständigung auf Mindestanforderungen und Standarisierungen vorzu-
nehmen. 
Von dieser Verordnungsermächtigung soll erst Gebrauch gemacht werden, nachdem die 
Regelungsgegenstände und -möglichkeiten intensiv mit allen Betroffenen erörtert worden 
sind. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Begründung zu § 11 Bezug genommen. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

73 

 

Zu § 21 
§ 21 neu entspricht § 16 alter Fassung. 
 
Zu § 22 
Die Norm entspricht § 17 in der bisherigen Fassung. 
 
Zu § 23 
Die demographische Entwicklung sowie Grundsätze der Normgültigkeit gebieten es, in kurz-
fristigen Abständen die Wirkungen der landesgesetzlichen Regelungen zu überprüfen und 
auf Veränderungsnotwendigkeiten hin zu untersuchen. Dem trägt die Vorschrift mit der Fünf-
jahresfrist Rechnung. 
 
 
Zu Artikel 2 - Wohn- und Teilhabegesetz 
 
Zu § 1 
 
Zu Absatz 1 und 2 
Die Vorschrift beschreibt den Zweck des Gesetzes und wird wegen ihrer zentralen Bedeu-
tung für die einzuhaltenden Anforderungen an Wohn- und Betreuungsangebote an den An-
fang des Gesetzes gestellt. Zweck des Gesetzes ist der umfassende Schutz der Würde, der 
Interessen und Bedürfnisse der Menschen, die in Wohn- und Betreuungsangeboten leben 
und betreut werden. Satz 2 der Vorschrift unterstreicht, dass diesen Menschen die Möglich-
keit gegeben werden muss, ihre Persönlichkeit zu entfalten und am Leben in der Gesell-
schaft Teil zu haben. Es handelt sich bei den in § 1 Absatz 1 genannten Aspekten nicht um 
symbolische Bekundungen, sondern um konstitutive Regelungen, die zum Kernbestand des 
Gesetzes gehören. Die dort genannten Zwecke stellen zwar nicht unmittelbar eigene Anfor-
derungen dar, sie sind aber, wie im Heimgesetz und im bisherigen Wohn- und Teilhabege-
setz auch, bei der Auslegung von Vorschriften heranzuziehen. Neu aufgenommen als 
Zweckbestimmung wird die positive Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Beschäftig-
ten, da diese unabdingbare Voraussetzungen auch für eine gute Betreuung der Menschen 
sind. Darüber hinaus soll das Gesetz im Rahmen seiner ordnungsrechtlichen Möglichkeiten 
auch die Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ fördern und die Bedingungen 
für einen Paradigmenwechsel setzen: Den Wechsel von großen Einrichtungen zu kleineren 
Angeboten, die in das Quartier eingebunden sind. 
Die Betonung der Gewaltprävention in Absatz 2 dient in besonderer  Weise der Umsetzung 
des Art. 16 Absatz 1 UN-BRK. 
 
Zu Absatz 3 
Die Regelung erlegt den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern die Verpflichtung 
auf, die Förderung der Teilhabe in ihre Leistungserbringung mit einzubeziehen. Bisher war 
dies nur indirekt durch die §§ 7 Absatz 1 Nr. 1, 1 Absatz 2 Nr. 1, 6 und 7 WTG 2008 erfasst. 
Nunmehr wird dies ausdrücklich geregelt. Durch die jetzt ausdrückliche Regelung wird ver-
deutlicht, dass das Gesetz dem Auftrag nachkommt, die Konvention der Organisation der 
Vereinten Nationen über die Rechte der Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) umzuset-
zen. Detaillierte inhaltliche Vorgaben für die Umsetzung der Vorgabe und den Umfang der 
Ressourcen für eine Teilhabeförderunge sind ordnungsrechtlich jedoch nicht möglich, sie 
bleiben den leistungsvertraglichen Ausgestaltungen und der grundsätzlichen Angebotskon-
zeption überlassen. 
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Zu Absatz 4 
Die Interessen und Bedürfnisse der Menschen in Wohn- und Betreuungsangeboten werden 
explizit benannt. Die Nummern 1 bis 8 nehmen Bezug auf die „Charta der Rechte hilfe- und 
pflegebedürftiger Menschen“ des „Runden Tisches Pflege“ und sind im Wortlaut nahezu un-
verändert übernommen worden. Die Erläuterungen zu dieser „Charta“ können damit auch 
zur Auslegung herangezogen werden (z.B. ergibt sich die Verpflichtung einer Betreuungsein-
richtung, alle organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine gleichgeschlechtliche 
Pflege zu gewährleisten, aus Art. 3 der Charta (Schutz der Privat- und Intimsphäre) und letzt-
lich aus Art. 1 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes; unter einer qualifizierten Betreuung im 
Sinne der Nr. 4 ist eine solche zu verstehen, die dem jeweils aktuellen Stand der fachlichen 
Erkenntnisse entspricht). Gesetzestechnisch dienen die Formulierungen der Präzisierung der 
Interessen und Bedürfnisse, die in Absatz 1 genannt sind. Gegenüber dem WTG 2008 er-
folgt eine Erweiterung dahingehend, dass auch die Achtung der sexuellen Orientierung und 
geschlechtlichen Identität in den Katalog der zu schützenden Rechte, Interessen und Be-
dürfnisse aufgenommen wird. 
 
Mit dem Katalog des Absatzes 4 werden keine neuen subjektiv-öffentlichen Rechte begrün-
det. Es handelt sich lediglich um die textliche Zusammenfassung von (Grund-) Rechten, die 
anderweitig bereits begründet sind. Die vor allem im Grundgesetz und in der Europäischen 
Sozialcharta begründeten Rechte verpflichten zwar unmittelbar nur den Staat. Ihn trifft je-
doch die Verpflichtung, der möglichen Beeinträchtigung dieser Rechte durch Dritte entgegen 
zu treten. In Wahrnehmung des staatlichen Fürsorgeauftrages wird den Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbietern die Beachtung der Charta durch dieses Gesetz auferlegt. Die 
Beachtung dieser Rechte durch sie unterliegt der ordnungsrechtlichen Kontrolle. Der Staat 
kommt damit seinem Schutzauftrag nach.  
 
Zu § 2 
 
Zu Absatz 1, 2 und 3 
Die Vorschrift regelt den Geltungsbereich des Gesetzes.  
Gegenüber dem einheitlichen Begriff der Betreuungseinrichtung im WTG 2008 wird nunmehr 
zwischen den fünf genannten Wohn- und Betreuungsangeboten differenziert. Da es sich 
nicht mehr zwingend um eine Einrichtung handelt, wird der umfassendere Begriff des Wohn- 
und Betreuungsangebotes gewählt. Die einzelnen Angebotsformen werden in den §§ 18, 24, 
31, 33 und 36 legaldefiniert. Ausgenommen vom Geltungsbereich sind Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Diese ausdrücklich normierte Gesetzeskonkurrenz ersetzt die Be-
schränkung des Geltungsbereichs des bisherigen WTG auf Einrichtungen für Volljährige. Der 
Ausschluss der genannten Einrichtungen ist gerechtfertigt, weil für diese Einrichtung bereits 
nach § 45 SGB VIII Erlaubnispflicht und Aufsicht gesetzlich geregelt sind. Entscheidend ist 
daher ausschließlich, das die Einrichtungen unter die Regelung des § 45 SGB VIII fallen, 
nicht aber die Rechtsgrundlage der Leistungsgewährung dort (SGB VIII oder SGB XI). 
Wie bisher sind auch Krankenhäuser und Internate der Berufsförderungswerke aus dem Gel-
tungsbereich des WTG ausgenommen. Eindeutig wird jetzt auch geregelt, dass Vorsorge- 
oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne des § 107 SGB V und des § 15 SGB VI nicht in 
den Geltungsbereich des Gesetzes fallen, da der Aufenthalt in diesen Einrichtungen regel-
mäßig auf eine begrenzte Zeit ausgerichtet ist.  
 
Zu Absatz 4 
Die Vorschrift übernimmt die bisherige Regelung, wonach Statusfeststellungen nach diesem 
Gesetz keine Auswirkungen auf andere Gesetze haben. Damit kann dann aus der Feststel-
lung, dass z. B. eine Wohngemeinschaft als anbieterverantwortet gilt, nicht geschlossen 
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werden, es handle sich dabei um eine vollstationäre Einrichtung im Sinne des SGB XI oder 
XII, einen Sonderbau im Sinne der Landesbauordnung oder eine Einrichtung im Sinne des  
§ 36 IfSG. Die Tatbestandsvoraussetzungen leistungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher 
oder anderer Vorschriften sind ausschließlich den jeweiligen Gesetzen zu entnehmen.  
 
Zu § 3 
Diese Vorschrift regelt die Begriffsbestimmungen. 
 
Zu Absatz 1 
Hier werden die Begriffe der Pflege und sozialen Betreuung definiert. Der Begriff der Pflege 
wird dabei aus dem SGB XI übernommen, wo er mittelbar über den Begriff der Pflegebedürf-
tigkeit definiert wird, § 18 SGB XI; der Begriff der sozialen Betreuung, der bisher nirgendwo 
sonst definiert ist, aus dem bisherigen WTG. Nicht mehr in den Begriff der Betreuung nach 
dem WTG einbezogen werden Tätigkeiten der allgemeinen Betreuung. Diese werden, wie 
Satz 2 klarstellt, aus dem Begriff der Betreuung herausgenommen, da sie für die Anwendung 
des Gesetzes keine Rolle spielen. Die Veränderung der Definition hat Auswirkungen z. B. 
auf die Fachkrafterfordernisse, die sich jetzt nur noch auf Pflege und soziale Betreuung be-
ziehen. 
Vor allem durch die Zielsetzung „Unterstützung der Selbstbestimmung“ macht die Definition 
klar, dass dem Betreuungsbegriff ein anderes Verständnis als etwa im Betreuungsrecht zu-
grunde liegt. 
 
Zu Absatz 2 
Leistungsanbieterin oder Leistungsanbieter ist, wer den in Absatz 3 definierten Nutzerinnen 
und Nutzern Wohn- oder Betreuungsleistungen anbietet. Neben der Wohnraumüberlassung 
werden damit Pflege und soziale Betreuungsleistungen erfasst. Es kommt nicht darauf an, 
dass die Leistungen tatsächlich erbracht werden, sondern dass sie angeboten werden, so 
dass sie von den Nutzerinnen und Nutzern bei Bedarf in Anspruch genommen werden kön-
nen. Die Begriffe „Leistungsanbieter/Leistungsanbieterin“ erfassen aber natürlich erst Recht 
(ggf. juristische) Personen, die die Leistungen dann tatsächlich auch erbringen. Die Einord-
nung einer Person als „Leistungsanbieter/Leistungsanbieterin“ alleine hat noch keine konkre-
ten Folgen, da sie noch nichts über die an die jeweiligen Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter zu stellenden Anforderungen aussagt.  
 
Zu Absatz 3 
Die Regelung definiert den Begriff der Nutzerinnen und Nutzer: Das sind wie im bisherigen 
Heimrecht und im WTG 2008 ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und Menschen 
mit Behinderungen, denen Wohn- oder Betreuungsleistungen angeboten werden. Dies gilt 
jedoch nur, soweit der Geltungsbereich des Gesetzes überhaupt eröffnet ist. Damit wird z. B. 
ein pflegebedürftiger Mensch, dem nur Wohnraum überlassen wird, ohne dass in diesem 
Zusammenhang Betreuungsleistungen oder Leistungen des Service-Wohnens angeboten 
werden, nicht zur Nutzerin oder zum Nutzer, sondern bleibt Mieterin oder Mieter. 
 
Zu Absatz 4 
Die Vorschrift wird aus dem bisherigen WTG 2008 übernommen, jedoch klarer gefasst. Be-
schäftigte sind grundsätzlich alle Personen, die im Rahmen eines entgeltlichen Beschäfti-
gungsverhältnisses in den Angeboten tätig sind. Sofern das Beschäftigungsverhältnis nicht 
zur Leistungsanbieterin oder zum Leistungsanbieter besteht, wie z. B. im Rahmen der Ar-
beitnehmerüberlassung, gilt dies nur, wenn betreuende Tätigkeiten ausgeübt werden. Damit 
fallen Pflegekräfte, die als "Leih-Arbeitnehmerinnen" tätig sind, unter den Beschäftigtenbe-
griff. Nicht darunter fallen z. B. Handwerkerinnen oder Handwerker oder Hauswirtschaftskräf-
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te, weil diese keine Betreuung im Sinne dieses Gesetzes ausüben. Sie werden aber vom 
Gesetz erfasst, wenn sie in einem Beschäftigungsverhältnis zur Leistungsanbieterin oder 
zum Leistungsanbieter stehen (z. B. eigenes Küchenpersonal). An diese Beschäftigten sind 
die fachlichen und persönlichen Anforderungen dieses Gesetzes zu stellen. 
 
Zu Absatz 5 
Die Regelung definiert in Satz 1 erstmals den Begriff der Fachkraft, der für die Berechnung 
der Fachkraftquote wichtig ist. Voraussetzung ist wie bisher der Abschluss einer dreijährigen 
Ausbildung oder eines Studiums. Hinsichtlich der Ausbildungsdauer ist dabei auf die gesetz-
lich vorgesehene Regeldauer zur Erlangung des jeweiligen Ausbildungsabschlusses abzu-
stellen. Wird diese Regeldauer ausnahmsweise (z.B. aufgrund der Anrechnung von Vor-
kenntnisse o.ä.) individuell in einem ausbildungsrechtlich vorgesehenen Verfahren verkürzt, 
ändert das ein der Einordnung als „dreijährige“ Ausbildung im Rahmen dieser Norm nichts. 
Der im bisherigen WTG verwendete Begriff der "förderlichen" Ausbildung wird durch die Vor-
gabe ersetzt, das Ausbildung und Studium besondere Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln 
müssen, um Tätigkeiten auf dem Gebiet der Pflege oder sozialen Betreuung unter Beach-
tung des jeweils aktuellen Standes der fachlichen Erkenntnisse auszuüben. In nachfolgen-
den Normen und in der DVO wird daher auch zwischen Fachkräften in der Pflege und in der 
sozialen Betreuung unterschieden, wobei nicht jede Berufsausbildung beide Kompetenzprofi-
le beinhaltet. 
Die Regelung trifft im Übrigen keine Aussage über einzelne beruflich erforderliche Kenntnis-
se, z.B. im Bereich der medizinischen Behandlungspflege. Dies zu regeln ist Aufgabe des 
Berufsrechts.  
 
Die Regelungen zur Fachkrafteinordnung können gemäß § 45 Absatz 1 Nr. 1 durch Rechts-
verordnung konkretisiert werden. 
Auch für die Hauswirtschaftsfachkraft, die in Satz 2 definiert wird, ist der Abschluss einer 
dreijährigen Ausbildung oder eines Studiums Voraussetzung. Dabei müssen besondere Fä-
higkeiten und Kenntnisse im Bereich der Organisation und Planung der hauswirtschaftlichen 
Versorgung sowie der Einhaltung von Hygieneanforderungen vermittelt werden. Die haus-
wirtschaftliche Versorgung umfasst dabei insbesondere die Bereiche der Ernährung und 
Verpflegung sowie der Reinigung und Wäscheversorgung der Nutzerinnen und Nutzer. 
Hauswirtschaftsfachkraft kann z.B. eine Hauswirtschaftsmeisterin/ein Hauswirtschaftsmeis-
ter, eine Köchin/ein Koch, eine staatlich geprüfte Wirtschafterin oder Betriebsleiterin oder ein 
staatlich geprüfter Wirtschafter oder Betriebsleiter mit einer entsprechenden abgeschlosse-
nen Ausbildung sein. 
 
Zu Absätzen 6 und 7 
Die Regelungen definieren erstmals die Begriffe der Mitwirkung und Mitbestimmung. Wäh-
rend die Mitwirkung im Wesentlichen Informations- und Anhörungsrechte umfasst, handelt es 
sich bei der Mitbestimmung um eine echte Mitentscheidung.  
 
Zu § 4 
§ 4 enthält die allgemeinen Anforderungen, die an alle Angebote nach dem WTG zustellen 
sind (Ausnahme nur selbstverantwortete Wohngemeinschaften vgl. § 25 Satz 2, Angebote 
des Servicewohnens (vgl. § 32 Absatz 2) und ambulante Dienste außerhalb von Wohnge-
meinschaften vgl. § 36 Satz1). 
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Zu Absatz 1 
Die Vorschrift verpflichtet die Leistungsanbieterinnen und Leitungsanbieter die dem jeweili-
gen Stand entsprechenden fachlichen und wissenschaftlichen Standards einzuhalten. Die 
bundesrechtlichen Regelungen des Sozialgesetzbuches bleiben unberührt. Wichtig ist, dass 
diese Anforderungen nur angebotsbezogen gelten (Satz 2). Die allgemeinen Anforderungen 
sind daher spezifisch auf das jeweilige Wohn- und Betreuungsangebot zu sehen: Während 
im Bereich der pflegerischen Angebotsteile vor allem pflegefachliche Standards angebots-
prägend sind, kommt im Bereich der Eingliederungshilfe den am Inklusionsgedanken orien-
tierten Standards (Teilhabe in der Gesellschaft. Vermeidung von Sonderwelten etc.) eine 
besondere Bedeutung zu. Auch müssen ambulante Dienste keine Anforderungen an die 
Wohnqualität erfüllen. Dies wird in den folgenden Absätzen auch noch dadurch klargestellt, 
dass sich die Anforderungen zum Teil nur an die Leistungsanbieterinnen und Leistungsan-
bieter von Betreuungsleistungen richten. 
Soweit eine Weiterentwicklung von fachlichen Standards Änderungen baulicher Art erfordern 
würde, ist der bauliche Bestandsschutz im Rahmen einer Abwägung, ob eine Änderung ver-
langt werden kann, zu beachten. Soweit das Gesetz dies nicht ausdrücklich vorsieht (Einzel-
zimmerquote) können außerhalb ohnehin anstehender Modernisierungs- Instandhaltungsar-
beiten keine (kostenmäßig) wesentlichen Änderungen an einem einmal rechtmäßig herge-
stellten Baukörper verlangt werden. 
Gemäß Satz 3 sind die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer maßgeblich für die Gestaltung 
der Leistungserbringung. Die Vorschrift erhält aber einen eindeutigen Bezug zum vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang. Die Verpflichtung des Leistungsanbieters oder der Leis-
tungsbieterin kann nur soweit greifen wie es durch den vertraglichen Leistungsumfang abge-
deckt ist. Ob die vertraglich vereinbarten Leistungen und deren Finanzierung durch die Kos-
tenträger bedarfsgerecht sind, ist keine Frage des Ordnungsrechts. 
 
Zu Absatz 2 
Nach Absatz 2 Satz 1 müssen Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter die für den 
Betrieb eines Angebotes nach diesem Gesetz erforderliche Zuverlässigkeit besitzen. Damit 
soll verhindert werden, dass offensichtlich ungeeignete Personen in Macht- und Kontrollposi-
tionen gegenüber pflegebedürftigen Menschen oder Menschen mit Behinderungen gelangen. 
 
Der Begriff der Zuverlässigkeit ist an § 34 Absatz 1 Gewerbeordnung angelehnt und durch 
die hierzu erfolgte Rechtsprechung bestimmt. Zuverlässig ist danach, wer nach dem Ge-
samteindruck seines Verhaltens die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er das von ihr oder 
ihm betriebene Angebot in Zukunft ordnungsgemäß betreiben wird. Das Angebot wird nicht 
ordnungsgemäß betrieben, wenn die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter nicht 
willens oder in der Lage ist, die für den Betrieb maßgeblichen Rechtsvorschriften einzuhal-
ten. Dazu gehören insbesondere auch die Beachtung von Ausbildungsvorschriften und die 
einschlägigen Regelungen der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung. Erforderlich ist 
eine Prognoseentscheidung unter Berücksichtigung des früheren Verhaltens der Leistungs-
anbieterin oder des Leistungsanbieters. 
 
Satz 2 verpflichtet die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter auf die Sicherstellung 
des Gesetzeszwecks, wie er in § 1 zum Ausdruck kommt. Die Konzeption der Leistungser-
bringung und ihre Umsetzung haben sich dann insbesondere an der "Charta der Rechte hil-
fe- und pflegebedürftiger Menschen" auszurichten, § 1 Absatz 4.  
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Zu Absatz 3 
Die Verpflichtung zu einem Qualitätsmanagementsystem bestand schon im Heimgesetz und 
im WTG 2008. Die Regelung wird im Wesentlichen aus dem WTG 2008 übernommen. Sie 
wird ergänzt durch die Anforderung, dass ein Konzept zur regelmäßigen Evaluation der Zu-
friedenheit der Beschäftigten aufgenommen werden muss. Die Regelung setzt damit den 
Gesetzeszweck, die Rahmenbedingungen der Beschäftigten positiv zu gestalten um. Die 
Auswahl des konkreten Qualitätsmanagementsystems obliegt der Entscheidung der Leis-
tungsanbieterin oder des Leistungsanbieters.  
Durch die Beschränkung der Konzeptverpflichtung auf Anbieterinnen und Anbieter von Be-
treuungsleistungen wird deutlich, dass Anbieterinnen und Anbieter, die gesetzlich nur für die 
Bereitstellung von Wohnraum verantwortlich sind, von der Konzeptverpflichtung nicht erfasst 
sind. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 bestimmt, dass ein ausreichender Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor Infektio-
nen sicherzustellen ist. Mit der Formulierung des ausreichenden Schutzes vor Infektionen 
soll sichergestellt werden, dass der Infektionsschutz dem Grad der Gefährdung der das je-
weilige Angebot nutzenden Personen entspricht. Die Leistungsanbieterinnen und Leistungs-
anbieter müssen im erforderlichen Umfang dafür Sorge tragen, dass ein vermeidbares Infek-
tionsrisiko für Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich ausgeschlossen wird ohne dabei jedoch 
klinische Bedingungen herstellen zu müssen. Für einen Schutz der Nutzerinnen und Nutzer 
entscheidend ist insoweit auch, dass die Beschäftigten die Hygieneanforderungen einhalten. 
Bei der Überprüfung dieser Anforderungen sollen sich die WTG-Behörden intern mit den 
Gesundheitsämtern abstimmen, um Doppelprüfungen zu vermeiden. 
 
Zu Absatz 5 
Zur Gewährleistung der angemessenen Palliativversorgung und zur Deckung des damit ver-
bundenen besonderen Bedarfs der Nutzerinnen und Nutzer ist in bestimmten medizinischen 
Bedarfskonstellationen eine die Regelkompetenz von Pflegeeinrichtungen und Pflegefach-
kräften übersteigende spezialisierte palliative Versorgung erforderlich. Um diese zu gewähr-
leisten bedarf es - über die diesbezügliche Sensibilisierung der Beschäftigten hinaus - der 
Verfügbarkeit einer spezialisierten Palliativversorgung (SAPV) nach dem Fünften Abschnitt 
des SGB V. Es bleibt den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern überlassen, ob sie 
die an diesen Maßstäben auszurichtende Palliativversorgung auf der Grundlage eines ge-
sonderten SGB V - Leistungsvertrages zu Lasten der SGB V-Kostenträger durch eigenes 
Personal erbringen oder durch Kooperationen mit den in NRW grundsätzlich flächendecken-
den Angeboten der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung vorhandenen ambulanten 
Spezialdiensten ermöglichen. Der Sicherstellungsauftrag der nach dem SGB V verpflichteten 
Stellen bleibt unberührt.  
 
Zu Absatz 6 
Zu Förderung der Teilhabemöglichkeiten sollen Wohnangebote nach diesem Gesetz mög-
lichst quartiersnah errichtet werden. Daher regelt Absatz 6, dass die Wohnangebote in räum-
licher Anbindung an Wohnsiedlungen errichtet werden. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen 
möglichst fußläufig Anschluss an die örtliche Gemeinschaft finden können. 
 
Zu Absatz 7 
Die Regelung stellt klar, dass die allgemeinen baurechtlichen Regelungen gelten. Dies gilt 
insbesondere auch für die Anforderungen an die bauliche Barrierefreiheit. Diese ist - ein-
schließlich der Bezugnahme auf die entsprechenden DIN-Normen - zwischenzeitlich umfas-
send in baurechtlichen Vorschriften und im BGG NRW geregelt, so dass auf eigene Rege-
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lungen im WTG ohne Qualitätseinbusse verzichtet werden kann. Der Verzicht auf die Nor-
mierung baurechtlich ohnehin geregelter Sachverhalte vermeidet auch doppelte Überwa-
chungs- und Prüfzuständigkeiten. Für Regelungen zur baulichen Barrierefreiheit ist davon 
auszugehen, dass die in den genannten Gesetzen enthaltenen Regelungen den jeweils ak-
tuellen Stand der fachlichen Erkenntnisse abbilden. Aus dem WTG sind daher - auch aus der 
Erwähnung der Barrierefreiheit in Absatz 1 im Zusammenhang mit dem "jeweiligen Stand der 
fachlichen Erkenntnisse" - keine von den baurechtlichen Vorgaben abweichende Anforde-
rungen zu entnehmen. 
Die Nichtanwendung der Krankenhausbauverordnung, die noch im WTG 2008 geregelt war, 
musste nicht mehr aufgenommen werden, da die Krankenhausbauverordnung mittlerweile 
aufgehoben wurde.  
 
Zu Absatz 8 
Nach dieser Regelung müssen alle Beschäftigten die persönliche und fachliche Eignung be-
sitzen. Der Begriff des Beschäftigten ist in § 3 Absatz 4 legaldefiniert. Die fachliche Eignung 
kann angenommen werden bei Fachkräften, im Übrigen muss im Einzelfall geprüft werden, 
ob die Beschäftigten die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für die von ihnen ausge-
übten Tätigkeiten besitzen. Bei den Nichtfachkräften setzt dies nicht regelmäßig eine institu-
tionalisierte Ausbildung voraus, sondern es kann auch eine entsprechende Anleitung genü-
gen. Die persönliche Eignung wird in der Durchführungsverordnung konkretisiert. In jedem 
Fall müssen die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sich bei der Einstellung und 
in regelmäßigen Abständen von der persönlichen Eignung überzeugen, wobei sie die Art und 
Frequenz dieser „regelmäßigen Überzeugung“ in Ansehung der jeweiligen Beschäftigen be-
gründet selbst festlegen. 
Die Sicherstellung der fachlichen Eignung erfordert eine Umsetzung des in Absatz 3 Nr. 3 
(nur) für die Anbieterinnen und Anbieter von Betreuungsleistungen geforderten Qualifizie-
rungskonzepts.  
Die fachliche Eignung muss insbesondere auch Kenntnisse zur Gewaltprävention im Sinne 
des § 8 umfassen.    
 
Zu Absatz 9 
Diese Vorschrift regelt die fachlichen Voraussetzungen für Leitungskräfte wie Einrichtungslei-
tung und Pflegedienstleitung in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach  
§ 18 ff. oder verantwortliche Fachkräfte nach § 28. Grundsätzlich müssen diese Fachkräfte 
im Sinne des § 3 Absatz 5 sein und über eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit verfü-
gen. Studienabschlüsse, die eine gerade für die Leitungsfunktion erforderliche besondere 
Kompetenz vermitteln (Betriebswirtschaftslehre, Pflegewissenschaft oder -management etc.) 
sind eine Fachkraftausbildung insoweit gleichzustellen. Im Einzelfall sollte vorab die Ein-
schätzung zur Gleichwertigkeit bei der zuständigen Behörde erfragt werden.  
 
Weitergehende Anforderungen an Leitungskräfte sind angebotsbezogen im besonderen Teil 
geregelt. 
 
Zu Absatz 10 
Schon nach bisherigem Recht durften Tätigkeiten der Betreuung auch durch Nicht-
Fachkräfte ausgeübt werden, wenn die angemessene Beteiligung der Fachkräfte sicherge-
stellt war. Absatz 10 präzisiert die Voraussetzungen einer Delegation von betreuenden Tä-
tigkeiten auf Nicht-Fachkräfte. Berufsrechtliche Regelungen bleiben unberührt. Durch die 
nach diesem Gesetz zulässige Delegation werden daher keine Befugnisse eingeräumt, die 
berufsrechtlich nicht bestehen. 
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Die Frage der erforderlichen „Angemessenheit“ der Fachkraftbeteiligung kann nur angebots-
bezogen entschieden werden. Hierzu enthält der besondere Teil ggf. konkrete Vorgaben 
(vgl. Fachkraftquote § 21 Absatz 2; Anforderungen an Leitungskräfte). Daneben setzt eine 
angemessene Fachkraftbeteiligung definitionsgemäß voraus, dass jedenfalls auch bzw. 
überhaupt Fachkräfte in den Betreuungsprozess eingebunden sind und zwar mindestens in 
der Anzahl, dass die ihnen vorbehaltenen Aufgaben (s. nachfolgender Absatz) von Fachkräf-
ten wahrgenommen werden können. Solange für die jeweiligen Angebotsformen nicht auf ein 
anerkanntes Personalbemessungssystem mit konkreten Aussagen zum Fachkrafteinsatz 
zurückgegriffen werden kann, geben die jeweiligen Leistungsvereinbarungen und leistungs-
/abrechnungsrechtlichen Vorgaben weitere Anhaltspunkte. 
 
Zu Absatz 11 
Erstmals werden Vorbehaltsaufgaben für Fachkräfte definiert. Die dort genannten Tätigkeiten 
sind von Fachkräften wahrzunehmen und können daher nicht delegiert werden. Für pflegeri-
sche Prozesse wird eine Pflegefachkraft vorausgesetzt. Nach § 45 Absatz 1 Nr. 1 können 
zudem im Verordnungswege besondere fachliche Anforderungen für Fachkräfte festgelegt 
werden, wenn dies angebotsbezogen erforderlich ist (z. B. Beatmungspflege). 
 
Zu Absatz 12 
Die Vorschrift konkretisiert das Selbstbestimmungsrecht der Nutzerinnen und Nutzer für die 
Planung und Durchführung der Pflege- und Betreuungsprozesse. Soweit eine rechtliche Be-
treuung eingerichtet ist, vereinbaren die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter indi-
viduell mit den Betreuerinnen und Betreuern ein verfahren, wie die Mitwirkung so umgesetzt 
wird, dass die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer sichergestellt werden, ohne einen nicht 
erforderlichen Verwaltungsaufwand auszulösen. 
 
Zu § 5 
Die Vorschrift nennt konkrete Anforderungen zur Förderung der Teilhabe der Nutzerinnen 
und Nutzer. Insoweit wird die in der Vorschrift des § 1 Absatz 2 Nr. 1, 6 und 7 eher abstrakt 
beschriebene Zwecksetzung des Gesetzes konkretisiert, die so auch schon Bestandteil des 
WTG 2008 und über die Bezugnahme in § 7 Absatz 1 Nr. 1 WTG 2008 auch schon Anforde-
rung an den Betreiber war. Wohn- und Betreuungsangebote sollen den Nutzerinnen und 
Nutzern eine aktive Teilhabe am Leben im Quartier ermöglichen. 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift steht – wie andere Vorschriften des WTG auch – im Spannungsverhältnis zwi-
schen ordnungsrechtlichem Schutz der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer und der Rück-
sicht auf mögliche leistungsrechtliche Restriktionen der Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter. Zu den ordnungsrechtlich zu schützenden Rechten der Betroffenen gehören 
unzweifelhaft aufgrund der bundesgesetzlichen Vorgaben auch die durch die UN-BRK fest-
gestellten Rechtspositionen. Werden diese verletzt, liegt eine Gefahr im ordnungsrechtlichen 
Sinne vor. Dieser zu begegnen erfordert ein Zusammenwirken aller Akteure u.a. des Ord-
nungs- und Leistungsrechts. Feststellungen ordnungsrechtlicher Defizite können dabei 
durchaus auch einen Veränderungsbedarf im Leistungsrecht auslösen. Aufgrund der Einheit-
lichkeit der Rechtsordnung und der übergreifenden Wirkung der UN-BRK kann es hierbei 
nicht zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Falls diese sich in der Praxis dennoch 
zeigen, müssen die beteiligten Institutionen im Dialog eine Lösung suchen. Hierfür halten 
Rechtsstaat und Verwaltungspraxis Verfahren vor, die auch in anderen Rechtsbereichen 
Anwendung finden. 
Die Vorschrift des § 5 trägt dieser Situation dadurch Rechnung, dass sie hinsichtlich der 
Teilhabeförderung auf die konkreten Leistungsvereinbarungen abstellt, wobei davon auch 
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die Vereinbarungen zum persönlichen Budget umfasst werden. Es wird also grundsätzlich 
nicht mehr verlangt, als leistungsrechtlich vereinbart wurde. Die teilhabeorientierte Umset-
zung der Vereinbarungen aber wird einer ordnungsrechtlichen Aufsicht unterworfen. Genü-
gen die leistungsrechtlichen Rahmenbedingungen insgesamt nicht, um einen ordnungsrecht-
lich unbedenklichen Zustand zu gewährleisten, wird die WTG-Behörde die Leistungsanbiete-
rinnen und Leistungsanbieter auffordern, unter Bezug auf ordnungsrechtliche Anforderungen 
eine rechtmäßige Ausgestaltung der Leistungsvereinbarungen herbeizuführen. 
 
Zu Absatz 2 
Die Vorschrift nennt beispielhaft Bereiche der Teilhabeförderung. Nr. 1 betont dabei die Be-
deutung der Kooperation mit Angehörigen etc. innerhalb der jeweiligen Angebote. Diese Ko-
operation wird naturgemäß in Wohn- und Pflegeangeboten anders ausgeprägt sein als in 
ambulanten Angeboten. Nach Nr. 2 soll das Grundbedürfnis betreuungsbedürftiger Men-
schen nach einer sinnvollen Beschäftigung und der Einbindung in die Gemeinschaft geför-
dert werden. Dies bezieht sich auf alltägliche Verrichtungen, wie z. B. hauswirtschaftliche 
Arbeiten. Maßgeblich sind die individuellen Erfahrungen, Wünsche und Fähigkeiten, die z. B. 
im Rahmen der Biographiearbeit ermittelt werden. Nach Nr. 3 ist über Veranstaltungen und 
Aktivitäten im Stadtteil, die für die Nutzerinnen und Nutzer von Interesse sind, zu informieren. 
Wie dies geschieht, obliegt grundsätzlich der Entscheidung der Leistungsanbieterin oder des 
Leistungsanbieters, muss sich aber an den Fähigkeiten der Nutzerinnen und Nutzer ausrich-
ten. Aus der Verpflichtung zur Unterstützung und Förderung folgt beispielsweise auch die 
Verpflichtung, einen Fahrdienst und erforderlichenfalls Begleitpersonal zu organisieren. Dies 
gilt auch für die Wahrnehmung auswärtiger Termine nach Nr. 4. Solche Termine sind insbe-
sondere Familienfeiern oder Feiern im Freundeskreis, Besuche bei Ärztinnen und Ärzten und 
bei Behörden.  
 
Zu § 6 
 
Der ordnungsrechtlich zu überwachende Anspruch nach dieser Vorschrift tritt neben ggf. 
bestehende zivilrechtliche Ansprüche. 
 
Zu Absatz 1 
Die Regelung übernimmt in Nr. 1 und 2 Vorschriften aus dem WTG 2008 und dient insge-
samt der Transparenz über das Leistungsgeschehen. Neben der Verpflichtung, alle Interes-
sierten über das Leistungsangebot zu informieren und die Nutzerinnen und Nutzer über Be-
schwerdestellen zu informieren - dabei handelt es sich um vorhandene externe Beschwerde-
stellen, nicht das interne Beschwerdemanagement - sind Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter verpflichtet, die aktuellen Prüfberichte der Aufsichtsbehörde an gut sichtbarer 
Stelle auszuhängen oder auszulegen sowie die Prüfberichte der letzten drei Jahre bereitzu-
halten und auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. Das Merkmal "an gut sichtbarer Stelle" ist 
insbesondere dann erfüllt, wenn der Prüfbericht im Eingangsbereich der Einrichtung oder 
Wohngemeinschaft ausgehängt oder ausgelegt wird. Nach Nr. 4 ist der aktuelle Prüfbericht 
zudem auf Wunsch auch in Kopie auszuhändigen.  
Die Nrn. 3 und 4 gelten natürlich nur insoweit, als die zuständige Behörde in dem jeweiligen 
Angebot zur Durchführung von Regelprüfungen verpflichtet ist, da nur die Berichte über die-
se nach § 14 Absatz 8 zu veröffentlichen sind.  
 
Mit Nr. 5 wird zudem erstmals ein Einsichtsrecht in die Pflege- und Betreuungsdokumentati-
on für die Nutzerinnen und Nutzer bzw. deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter ge-
schaffen. Vertreterinnen und Vertreter der Nutzerinnen und Nutzer im Sinne dieses Gesetzes 
sind sowohl ihre gesetzlichen als auch die durch Rechtsgeschäft bevollmächtigten Vertrete-
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rinnen und Vertreter. In begründeten Fällen kann es erforderlich sein, auch Kopien der Do-
kumentation für eine intensivere Prüfung zu erhalten. Auch wenn der wirtschaftliche Aufwand 
für die Anfertigung der Kopien begrenzt ist, würde ein umfassendes Verlangen von Kopien 
einen erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursachen. Der Anspruch ist daher 
eng auf solche begründeten Fälle und auch auf die erforderlichen Teile der Dokumentation 
beschränkt. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung verpflichtet die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter, ein wirksames 
Beschwerdeverfahren sicherzustellen: Die Nutzerinnen und Nutzer müssen auf ihr Be-
schwerderecht hingewiesen werden, auch auf die Möglichkeiten der Erreichbarkeit der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde. Ferner muss eine für die Bearbeitung der Beschwerden ver-
antwortliche Person benannt und gleichzeitig eine angemessene Bearbeitungsfrist bestimmt 
werden. Die Beschwerden und die Art ihrer Erledigung müssen dokumentiert werden; diese 
Dokumentation gehört zu den Unterlagen, die der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen 
sind. 
 
Zu § 7 
 
Zu Absatz 1  
Die Vorschrift lehnt sich an das bisherige Bundesrecht und an § 10 WTG 2008 an. Danach 
ist es allgemein der Leistungsanbieterin, dem Leistungsanbieter sowie den Beschäftigten 
untersagt, sich von oder zu Gunsten von Nutzerinnen und Nutzern Geld oder geldwerte Leis-
tungen versprechen oder gewähren zu lassen, die über das vereinbarte Entgelt hinaus ge-
hen. Sinn der Vorschrift ist es, zu verhindern, dass einzelne Nutzerinnen und Nutzern wegen 
der Zahlung von zusätzlichen Beträgen begünstigt oder benachteiligt werden oder dass die 
Erfüllung der Anforderungen nach diesem Gesetz von zusätzlichen Zahlungen abhängig 
gemacht wird. Sinn der Vorschrift ist damit auch ein Schutz der Testierfreiheit. Die grund-
sätzliche Vereinbarkeit der Vorschrift mit dem Grundgesetz hat das Bundesverfassungsge-
richt bestätigt. 
 
Ein Verstoß liegt insbesondere immer dann vor, wenn die Einrichtung die Aufnahme oder die 
Erbringung von Betreuungsleistungen von einer Geld- oder geldwerten Leistung einer Nutze-
rin oder eines Nutzers abhängig macht oder sich im Zusammenhang mit der Aufnahme eine 
solche Leistung versprechen lässt, die über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinausgeht 
(z. B. durch Erheben einer Bearbeitungsgebühr o. ä.). Das gilt nicht, wenn die Leistungen 
nur geringfügig sind und anlassbezogen, beispielsweise auf Grund eines Geburtstages, er-
folgen. Eine Leistung ist nur dann geringfügig, wenn sie einen Wert von maximal 25 Euro 
nicht übersteigt. Hier wird eine Gefährdung der Interessen der Nutzerinnen und Nutzer re-
gelmäßig nicht vorliegen. 
 
Zu Absatz 2 
Eine Ausnahme vom Annahmeverbot gilt für so genannte Finanzierungsbeiträge, also Darle-
hen, die im Zusammenhang mit der Überlassung eines Platzes von der Nutzerin oder dem 
Nutzer gewährt werden. Voraussetzung ist, dass die Rückzahlung angemessen abgesichert 
ist, was neben einer zumindest die Inflation ausgleichenden Verzinsung auch Sicherungen 
für den Fall einer Insolvenz beinhaltet.  
 
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift enthält eine weitere Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot des Absatzes 1. 
Danach sind Spenden an gemeinnützige (im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung) Leis-
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tungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zulässig. Voraussetzung ist, dass die Spende 
nicht zu einer Benachteiligung oder günstigeren oder weniger günstigen Behandlung einer 
Nutzerin oder eines Nutzers führt. Die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter hat 
dies nachzuweisen. Sowohl die Einnahme der einzelnen Spenden und deren Verwendung 
als auch das Verfahren zur Spendeneinnahme sind zu dokumentieren. Damit soll eine sach-
lich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung einzelner Nutzerinnen oder Nutzer ausge-
schlossen werden. Die bisherige Streitfrage, ob auch Verfügungen von Todes wegen unter 
den Spendenbegriff fallen, wird jetzt ausdrücklich bejaht.   
 
Zu Absatz 4 
Die zuständige Behörde hat das Recht, Ausnahmen von dem Verbot zuzulassen. Dabei wird 
sie prüfen, ob die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer nicht gefährdet und insbesondere ihre 
Freiheit zur Willensentschließung nicht durch die Leistungsanbieterin, den Leistungsanbieter 
oder Beschäftigte beeinträchtigt werden. Die Ausnahmegenehmigung muss vor der Leis-
tungsgewährung erteilt werden. 
 
Zu § 8 
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 formuliert die generelle Verantwortlichkeit zur Gewaltprävention mit besonderer 
Betonung der Vermeidung von Eingriffen in das Freiheitsrecht der Nutzerinnen und Nutzer. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung des Absatz 2 stellt zunächst klar, dass freiheitsentziehende und freiheitsbe-
schränkende Maßnahmen - hierzu zählt auch die wirkungsgleiche Gabe sedierender Medi-
kamente - immer nur im Rahmen der Erforderlichkeit zulässig sind. Es reicht damit ord-
nungsrechtlich nicht aus, dass eine richterliche Genehmigung bzw. eine Einwilligung der 
einwilligungsfähigen Nutzerin oder des einwilligungsfähigen Nutzers vorliegt, da diese nur 
die freiheitsentziehende bzw. freiheitsbeschränkende Maßnahme erlaubt, jedoch nicht vor-
schreibt. Die Entscheidung für die Maßnahme muss im Einzelfall unter betreuungsfachlichen 
Erwägungen getroffen werden, die der Intensität dieses Grundrechtseingriffs angemessen 
Rechnung tragen. Daher muss neben den in Satz 1 genannten Dokumentationspflichten 
auch ein schriftliches Konzept zur Vermeidung freiheitsentziehender und freiheitsbeschrän-
kender Maßnahmen vorliegen. Hierzu kann auf die entwickelten Instrumente (z. B. "redufix", 
"Werdenfelser Weg") zurückgegriffen werden. 
Gerade weil die fachlich-wissenschaftlichen Erkenntnisse gerade zur Anwendung der frei-
heitseinschränkenden Maßnahmen heute über den Inhalt der Regelausbildung hinausgehen 
und  bereits Wege zur völligen Verzichtbarkeit von freiheitseinschränkenden Maßnahmen 
aufzeigen, ist eine fortlaufende Schulung der Beschäftigten in diesem grundrechtssensiblen 
Bereich besonders wichtig. Daher ist nachzuweisen, dass die Beschäftigten mit den Konzep-
ten zur Reduzierung/Vermeidung von Fixierungen vertraut sind. 
Die Konzept- und Unterweisungspflichten betreffen nur Angebote, in deren Rahmen frei-
heitseinschränkende Maßnahmen tatsächlich erfolgen oder zu erwarten sind. Im Fall der 
unvorhergesehenen Umsetzung entsprechender Maßnahmen sind die Konzepterstellung 
und Beschäftigtenunterweisung umgehend nachzuholen. 
 
Zu § 9 
 
Die Vorschrift regelt wie bisher im WTG 2008 die Anzeigepflichten der Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbieter. Gleichzeitig wird in § 45 Absatz 1 Nr. 4 - um praktischen Erfor-
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dernissen rascher Rechnung tragen zu können - die Ermächtigung eingeräumt, die Einzel-
heiten durch Verordnung zu regeln. 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift erlegt die Verpflichtung auf, den Betrieb eines Wohn- und Betreuungsangebo-
tes zwei Monate vor der Aufnahme anzuzeigen. Mit der Anzeige müssen die für die Quali-
tätssicherung erforderlichen Angaben verbunden werden. Das bedeutet, dass darzulegen ist, 
wie die Anforderungen nach diesem Gesetz und auf Grund dieses Gesetzes erfüllt werden, 
da die Erfüllung dieser Anforderungen Gegenstand der behördlichen Qualitätssicherung ist. 
Die Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung geregelt. 
 
Zu Absatz 2  
Soweit eine Datenbank zur Verfügung gestellt wird, in der die anzeigepflichtigen Daten er-
fasst werden können, sind die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter verpflichtet, 
diese auch zu nutzen. Sie kommen damit ihrer Anzeigepflicht nach. Ziel ist es, mit einem 
einheitlichen Datenerfassungssystem im Sinne von Bürokratieeffizienz die Arbeit aller Betei-
ligten zu erleichtern. 
 
Zu Absatz 3  
Hier wird grundsätzlich das schon bisher geltende Recht übernommen. Unter dem Gesichts-
punkt des Schutzes der Nutzerinnen und Nutzer muss von der Leistungsanbieterin oder vom 
Leistungsanbieter verlangt werden können, dass sie oder er sich bei einer geplanten voll-
ständigen oder teilweisen Einstellung des Angebotes um die anderweitige Betreuung der 
Menschen kümmert. Das bedeutet keine Sicherstellungsverpflichtung zur Anschlussversor-
gung, aber eine Verpflichtung zur Mitteilung bekannter Tatsachen, die für die weitere Versor-
gung der Nutzerinnen und Nutzer relevant sind. Dabei kann die Beratung der zuständigen 
Behörde in Anspruch genommen werden. Im Unterschied zum WTG 2008 wird nicht mehr 
verlangt, eine Änderung der Vertragsbedingungen mitzuteilen, da es keine grundsätzliche 
Kompetenz der zuständigen Behörde zur Beratung in zivilrechtlichen Fragen gibt. 
 
Zu Absatz 4 
Um eine Gefährdung der Nutzerinnen und Nutzer bei einer drohenden Insolvenz oder einer 
sonstigen Unfähigkeit, die Anforderungen an den Betrieb des Angebotes zu erfüllen, zu ver-
meiden, wird der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter eine bußgeldbewährte 
Anzeigepflicht auferlegt.  
 
Zu § 10 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift übernimmt die Dokumentationspflichten aus dem bisherigen Recht. Aufzeich-
nungen, die für andere Stellen als die für die Qualitätssicherung nach diesem Gesetz zu-
ständige Behörde angefertigt wurden, sind zur Erfüllung der Anforderungen der Dokumenta-
tionspflicht zu verwenden, wenn sie nicht älter als ein Jahr sind. Wenn nicht ausnahmsweise 
besondere Gründe dies erfordern, wird die zuständige Behörde daher auch die für eine an-
dere Behörde oder einen Behördenteil (z. B. das Gesundheitsamt) angefertigten Unterlagen 
übernehmen. Insofern wird die Zweckbindung der von den anderen Stellen vorgenommenen 
Datenerhebung erweitert, § 13 Absatz 1 Satz 2 DSG NW. Auch dies gebietet eine möglichst 
frühe Abstimmung mit den anderen Prüfbehörden. Die Einzelheiten der Dokumentationsver-
pflichtung werden in der Rechtsverordnung zu diesem Gesetz geregelt. 
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Zu Absatz 2 
Grundsätzlich ist die Dokumentation am Ort der Prüfung vorzuhalten, damit diese auch vor 
Ort durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Behörde eingesehen werden 
kann. Dies gilt uneingeschränkt für die Dokumentation über die Pflege und Betreuung. Ledig-
lich die strukturbezogene Dokumentation, insbesondere über die Erfüllung der Anforderun-
gen an die Wohnqualität, kann am Ort der Verwaltung der Leistungsanbieterin oder des Leis-
tungsanbieters, von dem aus die Pflege und Betreuung organisiert wird, vorgehalten werden. 
Die Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren, 
wobei sich aus anderen Regelungen auch längere Aufbewahrungsfristen ergeben können. 
 
Zu § 11 
 
Zu Absatz 1 
Die Regelung übernimmt bisheriges Recht. Der Beratungsauftrag bezieht sich auf alle Per-
sonen, die ein berechtigtes Interesse haben; die Aufzählung in Absatz 1 Satz 2 ist nur bei-
spielhaft. Die Beratung bleibt eine zentrale Aufgabe der zuständigen Behörde und hängt 
nicht von einem Antrag ab. Sofern andere geeignete Beratungsmöglichkeiten existieren, 
kann die Behörde auch darauf verweisen. Soweit über die Pflichten der Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbieter beraten wird, sind die Bezüge zum Leistungsrecht zu beachten. 
 
Zu Absatz 2 
Diese Vorschrift enthält eine Spezialvorschrift zu dem grundsätzlich gegebenen, vorausset-
zungslosen Anspruch auf Information nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Danach besteht schon jetzt ein Anspruch auf Information über die bei 
der zuständigen Behörde vorhandenen Informationen, die sich aus der Prüfung der Wohn- 
und Betreuungsangebote ergeben. Absatz 2 enthält eine Spezialregelung zu § 8 IFG. Da-
nach kann ein Antrag auf Informationsgewährung jedoch abgelehnt werden, soweit damit 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbart würden. Ggf. müsste zunächst eine Abwä-
gung der Interessen der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters und der oder des 
Informationssuchenden vorgenommen werden. Um diese Rechtsunsicherheit auszuräumen, 
bestimmt die Vorschrift, dass bei Mängeln, die zu einer Gefährdung der sehr wichtigen 
Rechtsgüter Leben, Gesundheit oder Freiheit geführt haben, eine Berufung auf Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse nicht zulässig ist. Insoweit wird ggf. in das Grundrecht der Leis-
tungsanbieterinnen oder Leistungsanbieter aus Artikel 12 Grundgesetz eingegriffen. Dieser 
Eingriff ist jedoch verhältnismäßig und damit zulässig, da der Informationsanspruch auf die 
Verletzung weniger, herausragender Rechtsgüter beschränkt wird und der Leistungsanbiete-
rin oder dem Leistungsanbieter die Gelegenheit gegeben wird, zu dem Informationsbegehren 
Stellung zu nehmen. Die Regelung orientiert sich an der entsprechenden Regelung im Ver-
braucherinformationsgesetz des Bundes. Diese Spezialregelung zum IFG wird aus dem 
WTG 2008 übernommen. Im Übrigen richten sich Anspruch und Verfahren nach dem IFG.  
 
Zu § 12 
 
Zu Absatz 1 
Diese Regelung statuiert das so genannte Normalitätsprinzip: Das Leben auch in einem 
Wohn- und Betreuungsangebot soll so weit wie möglich dem Normalitätsprinzip folgen: Die 
Menschen sollen soweit wie möglich so leben können, wie sie es von zu Hause gewohnt 
sind, gleich ob sie in einer Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot, in einer anbie-
terverantworteten Wohngemeinschaft oder im Service-Wohnen leben. Die Regelung er-
streckt sich auf alle Rechtsvorschriften, die in einem Wohn- und Betreuungsangebot Anwen-
dung finden. Sie verpflichtet die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden bei der Anwen-
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dung von Vorschriften, die ihnen einen Ermessensspielraum einräumen, den Gesichtspunkt 
der selbst bestimmten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu berücksichtigen, sich bei 
ihren Entscheidungen von den Maßstäben in einer privaten Häuslichkeit leiten zu lassen und 
dies in ihren Entscheidungen auch zu begründen. Die Ermessensentscheidung soll dadurch 
nicht determiniert werden; der Gesichtspunkt des „Alltags in einer privaten Häuslichkeit“ ist 
jedoch zwingend in die Entscheidung einzustellen.  
 
Zu Absatz 2 
Die Vorschrift wird im Wesentlichen aus dem WTG 2008 übernommen. Sie überträgt den 
Kommunen, die für die Durchführung dieses Gesetzes zuständig sind, die Funktion der Ko-
ordinierung aller Prüfungen, z. B. der Bauämter, Gesundheitsämter, allgemeinen Ordnungs-
ämter der Feuerwehren. Dies gilt weiterhin jedoch nicht für das Baugenehmigungsverfahren 
und das Verfahren nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum. So wird 
erreicht, dass die Bewilligung von Fördermitteln und die Nutzung von geförderten Mietwoh-
nungen (z.B. die Vergabe eines Wohnberechtigungsscheins) nicht ohne Not verzögert wer-
den. Der bisherige Bezug auf die Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes wird we-
gen mangelnder Praktikabilität nicht mehr aus dem WTG 2008 übernommen.  
 
Zu § 13 
 
Zu Absatz 1 
Die Regelung fasst die im WTG 2008 verstreut geregelten Möglichkeiten der Abweichung 
von Anforderungen zusammen und fasst sie teilweise neu. 
Abweichungen können grundsätzlich von allgemeinen und besonderen Anforderungen zuge-
lassen werden, wenn ohne sie ein bestimmtes Betreuungskonzept nicht umgesetzt werden 
kann. Gleiches gilt, wenn die Abweichungen zur Erprobung neuer Wohn- und Betreuungs-
formen geboten erscheinen. Neue Wohn- und Betreuungsformen sind vornehmlich solche, 
die sich als Alternativen zu klassischen stationären Einrichtungen darstellen, die regelmäßig 
Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sind. Es ist aber auch nicht ausgeschlos-
sen, dass Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot ein neues Betreuungskonzept 
verfolgen, das sie zur Alternative zu klassischen Einrichtungen macht, insbesondere, wenn 
es sich um kleine Wohn- und Betreuungsangebote handelt, die etwa eine ausgeprägte Ein-
bindung in den Stadtteil haben. Sämtliche dieser möglichen Konzepte und Angebote müssen 
das Ziel haben, noch besser als die Regelangebote den Bedarfen und Wünschen der Nutze-
rinnen und Nutzer entsprechen. Die Zielsetzungen dieses Gesetzes sind dabei insgesamt als 
Richtschnur zu berücksichtigen. Alleine Wirtschaftlichkeitserwägungen etc. können eine Ab-
weichung von ansonsten zwingenden Anforderungen nicht begründen. 
 
Auch für kleine Wohn- und Betreuungsangebote mit einer geringen Anzahl von Nutzerinnen 
und Nutzern kann es erforderlich werden, auf Grund der geringen Größe Abweichungen von 
Anforderungen zuzulassen. Dies ist möglich, sofern die Abweichung geboten erscheint. In 
allen Fällen ist jedoch Voraussetzung, dass der Zweck des Gesetzes dabei nicht gefährdet 
wird. Von einer Gefährdung des Gesetzeszwecks ist umso mehr auszugehen, je genauer 
das Gesetz bestimmte Anforderungen festschreibt und z.B. selbst Bestandsschutzaspekte 
bereits auf Ebene des Gesetzes ausschließt (Bsp. Einzelzimmerquote). Die im WTG 2008 
enthaltene Befristungsregelung wird nicht übernommen, da eine Befristung schon nach den 
Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes möglich ist. Hier gelten – wie bei allen an-
deren verfahrensrechtlichen Fragen – sämtliche Regelungen des VwVfg NRW. 
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Zu Absatz 2 
Die Vorschrift soll den Fällen Rechnung tragen, in denen entweder aus technischen oder 
denkmalschutzrechtlichen Gründen die Erfüllung einer Anforderung an die Wohnqualität 
nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist. Das kann insbesondere 
der Fall sein, wenn ein Wohn- und Betreuungsangebot in einem bestehenden Gebäude be-
trieben werden soll und die Erfüllung der Anforderungen an die Wohnqualität zu einer wirt-
schaftlichen Belastung führen würde, die das Angebot letztlich in seiner Existenz gefährden 
würde.  
Die Regelung gilt nur für Angebote, die in bereits bestehenden Gebäuden ("im Gebäudebe-
stand") eingerichtet werden sollen. Sie soll im Sinne einer quartiersnahen Versorgung die 
Nutzung von Bestandsimmobilien ermöglichen, solange eine dem Gesetzeszweck insgesamt 
noch entsprechende Qualität gewährleistet ist. Die Abweichung muss vor allem mit den Inte-
ressen der Nutzerinnen und Nutzer vereinbar sein.  
 
Grundsätzlich ist bei dieser Abweichungsmöglichkeit ein enger Maßstab anzulegen. Die zu-
ständige Behörde muss sich als Grundlage für ihre Entscheidung einen Gesamteindruck von 
dem beabsichtigten Angebot verschaffen und alle das Angebot kennzeichnenden Aspekte, 
wie z.B. auch eine Kompensierung fehlender Anforderungen an die Wohnqualität durch an-
dere das Angebot auszeichnende Besonderheiten, mit einbeziehen. Die Bezugnahme zur 
wirtschaftlichen Belastung schließt eine Undurchführbarkeit bestimmter Angebot keinesfalls 
aus. Eine den Gesetzeszweck noch gewährleistende Qualität kann und muss sich nicht 
überall umsetzen lassen. Dann aber ist ein entsprechendes Angebot unzulässig.  
 
Das Risiko der Genehmigung liegt beim Erwerb entsprechender Bestandsimmobilien bei den 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern, so dass diese sich vorab um eine Klärung 
der Zulässigkeit von Abweichungen bemühen müssen. Die Tatsache, dass eine Immobilie 
bereits erworben wurde und ohne Abweichungsgenehmigung nicht wirtschaftlich genutzt 
werden kann, ist im Rahmen der Abwägung unbeachtlich.  
 
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift dient der Verfahrensbeschleunigung. Die Behörde soll entweder innerhalb von 
sechs Wochen entscheiden oder, wenn sie dazu nicht in der Lage ist, die Gründe für die 
Verzögerung mitteilen.   
Bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde ist der Betreiber nicht verpflichtet, eine u. U. 
kostenintensive Angleichung an die Anforderungen vorzunehmen. Sofern eine konkrete Ge-
fahr für eine Nutzerin oder einen Nutzer vorliegt, bleibt eine Anordnung nach den allgemei-
nen Grundsätzen der Gefahrenabwehr dennoch möglich. 
 
Mit dieser Regelung wird ein erster Schritt hin zu einer Beschleunigung des Verfahrens im 
Interesse der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter vorgenommen, ohne mit dem 
Ablauf der vorgegebenen Frist auch schon die Genehmigung als erteilt anzusehen. Insoweit 
sind zunächst weiterhin die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden, 
insbesondere § 42a Absatz 2 VwVfG. 
 
Zu § 14 
 
Die Vorschrift regelt im Einzelnen das Verfahren der Qualitätssicherung durch die zuständige 
Behörde. Sie orientiert sich dabei weitgehend an den bisherigen Vorschriften, da insoweit ein 
Reformbedarf nicht erkennbar war. 
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Zu Absatz 1 
Nach diesem Gesetz werden bei einigen Angeboten Regelprüfungen vorgenommen. Absatz 
1 Satz 2 definiert diese als regelmäßig in festgelegten Zeitabständen stattfindende Prüfun-
gen. Anlassbezogene Prüfungen erfolgen nach Satz 3 darüber hinaus, wenn Anhaltspunkte 
oder Beschwerden vorliegen, die darauf schließen lassen, dass die Anforderungen nach 
diesem Gesetz oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht 
erfüllt sind. Dabei muss nicht jeder bekannt gewordene „Anhaltspunkt“ automatisch eine be-
hördliche Prüfung nach sich ziehen. Vielmehr entscheiden die Behörden im eigenen üblichen 
ordnungsbehördlichen Ermessen, ob der Anhaltspunkt hinreichender Anlass für eine Prüfung 
ist. Im Sinne der Gefahrenabwehr besteht aber kein Anspruch der Leistungsanbieterinnen 
und Leistungsanbieter auf Unterlassen eine Prüfung. 
 
Zu Absatz 2 
Die Prüfungen können unangemeldet erfolgen. Dies ist im Hinblick auf die Sicherung der 
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer erforderlich. Prüfungen zur Nachtzeit sind, wie bisher 
auch, nur dann zulässig, wenn und soweit das Überwachungsziel zu anderen Zeiten nicht 
erreicht werden kann, etwa wenn ein besonderer Anlass besteht oder aber um die Betreuung 
während der Nachtzeit überprüfen zu können. Die Regelprüfungen werden daher grundsätz-
lich tagsüber stattfinden. Da ohnehin die Verpflichtung besteht, die Anforderungen an den 
Betrieb sicherzustellen und dies auch zu dokumentieren, erfordert eine unangemeldete Prü-
fung keinen besonderen Vorbereitungsaufwand. Bedenken gegen eine unangemeldete Re-
gelprüfung unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit bestehen daher nicht. Es ver-
bleibt bei der bisherigen Regelung, wonach die Leistungsanbieterin und der Leistungsanbie-
ter sowie ihre verantwortlichen Beschäftigten (also z. B. die Einrichtungsleitung und die Pfle-
gedienstleitung) verpflichtet sind, die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
mündlichen und schriftlichen Auskünfte auf Verlangen und unentgeltlich zu erteilen. Dazu 
gehört auch die unentgeltliche Überlassung von Fotokopien in erforderlichem Umfang,  
vgl. VG Würzburg, Urteil vom 15.01.2008 - Az W 1 K 07.884.   
 
Zu Absatz 3 
Die Regelung soll Doppelprüfungen verhindern. Ergebnisse anderer Prüfinstitutionen, das 
sind auch Organisationseinheiten derselben Behörde wie z. B. die Gesundheitsämter, sind 
der Prüfung zugrunde zu legen. Auch insoweit handelt es sich datenschutzrechtlich um eine 
Erweiterung der Zweckbindung. Das gilt nur hinsichtlich des festgestellten Sachverhaltes. 
Die rechtliche Bewertung dieses Sachverhaltes und die Maßnahmen, die daran anknüpfen 
können, liegen in der Entscheidung der nach diesem Gesetz zuständigen Behörde. Wenn 
jedoch Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Anforderungen nicht erfüllt sind, kann die Behör-
de eine umfassende Prüfung vornehmen und ist auch in der Sachverhaltsaufklärung nicht 
beschränkt. 
 
Zu Absatz 4 
Diese Regelung wird aus dem WTG 2008 übernommen. Sie wird nach wie vor in diesem 
Umfang für erforderlich gehalten; ein Reformbedarf ist insoweit nicht erkennbar. Die zustän-
dige Behörde ist daher berechtigt, die Räumlichkeiten des Wohn- und Betreuungsangebotes 
zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und Einsicht in alle Aufzeich-
nungen zu nehmen, die der Erfüllung der Anforderungen an den Betrieb des Wohn- und Be-
treuungsangebotes dienen. Sie kann sich mit allen Nutzerinnen und Nutzern, dem Beirat 
bzw. der Nutzerinnen- und Nutzerversammlung, dem Vertretungsgremium oder der Vertrau-
ensperson in Verbindung setzen und bei pflegebedürftigen Nutzerinnen und Nutzern mit de-
ren Zustimmung den Pflegezustand überprüfen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

89 

 

Ebenso kann sich die zuständige Behörde in Einrichtungen der Eingliederungshilfe durch 
Gespräche mit den Nutzerinnen und Nutzern nach der Umsetzung der individuellen Hilfeplä-
ne erkundigen und, wie bisher, die Beschäftigten befragen, die berechtigt sind, die Fragen zu 
beantworten, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. 
 
Zu Absatz 5 
Die Vorschrift wird aus dem WTG 2008 mangels weiterer Regelungsnotwendigkeit unverän-
dert übernommen. Die zuständige Behörde ist daher berechtigt, zur Verhütung einer drin-
genden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch die Räume, die einem Haus-
recht der Nutzerinnen und Nutzern unterliegen, jederzeit zu betreten. 
 
Zu Absatz 6 
Die Inaugenscheinnahme des Pflegezustandes der Nutzerinnen und Nutzern ist nur mit de-
ren Einwilligung möglich. Sofern sie sie nicht mehr erklären können, muss die Einwilligung 
der rechtlichen Betreuerinnen oder Betreuer eingeholt werden. Nach den allgemeinen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften, § 4 Absatz 1 Satz 3 DSG NRW, bedarf eine Einwilligung 
grundsätzlich der Schriftform, sofern nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Da eine Betreuerin oder ein Betreuer bei einer unangemeldeten Prüfung 
nicht notwendigerweise vor Ort ist, lässt es die Vorschrift daher genügen, dass die Einwilli-
gung mündlich, also z. B. auch telefonisch, erteilt wird.  
 
Zu Absatz 7 und 8 
Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen werden veröffentlicht. Da die Veröffentlichung 
der Ergebnisse einer ordnungsrechtlichen Prüfung ein nicht vollständiges Bild des Wohn- 
und Betreuungsangebotes vermittelt, haben die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie-
ter die Möglichkeit, eine Selbstdarstellung abzugeben, die von der zuständigen Behörde 
überprüft und gemeinsam mit dem behördlichen Prüfbericht veröffentlicht wird. Entsprechend 
der Rechtsprechung werden die Einzelheiten zu den Inhalten des Ergebnisberichts, zur Ver-
öffentlichungsdauer und zum Löschungszeitpunkt unmittelbar im Gesetz geregelt.  
 
Zu Absatz 9 
Die Vorschrift beschränkt die Veröffentlichungspflicht für den Fall anhängiger gerichtlicher 
Auseinandersetzungen über die Inhalte des Prüfberichts. 
 
Zu Absatz 10 
Die Vorschrift übernimmt das bisher geltende Recht. Sie soll sicherstellen, dass die Beschäf-
tigten der Behörde sowohl fachlich als auch persönlich geeignet sind, die Qualitätssicherung 
auszuüben. Wie bisher auch, sind die Behörden verpflichtet, alle zwei Jahre einen Tätig-
keitsbericht zu erstellen, aus dem sich Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen, die 
Zahl der Wohn- und Betreuungsangebote, die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die Anzahl 
der durchgeführten Beratungen und Maßnahmen sowie ein Überblick über die in der Praxis 
auftretenden Probleme ergibt. Bei der Veröffentlichung der Berichte sind die datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zu beachten. Die Kommunen sind verpflichtet, diese Berichte auch 
ihren kommunalen Vertretungsgremien zur Verfügung zu stellen, um damit eine Diskussion 
über die Situation der Nutzerinnen und Nutzer auf kommunaler Ebene zu initiieren. Das Ge-
setz regelt nun ausdrücklich auch die Vorlage bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
 
Zu § 15 
 
§ 15 beschreibt die Mittel der zuständigen Behörde, wenn sie feststellt, dass die Anforderun-
gen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes nicht erfüllt werden. Es regelt da-
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bei ein abgestuftes, dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit folgendes Verfahren von der Bera-
tung über verschiedene Sanktionen bis zur vollständigen Untersagung des Betriebes. Im 
Gegensatz zum bisherigen Recht werden alle Maßnahmen zur Verdeutlichung ihres inneren 
Zusammenhangs in einer Vorschrift zusammengefasst. 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift definiert zunächst einen Mangel als Nichterfüllung der Anforderungen nach 
diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes durch die Leistungsanbieterin oder den 
Leistungsanbieter oder die Beschäftigten der Einrichtung. Wie bisher auch, soll die zuständi-
ge Behörde zunächst ihren Beratungsauftrag wahrnehmen. Als Konsequenz aus der Tatsa-
che, dass die Regelprüfungen unangemeldet stattfinden, gibt diese Regelung jetzt einen 
Anspruch, die Beratung an einem gesonderten Termin stattfinden zu lassen, um eine Vertre-
terin oder einen Vertreter des Verbandes, dem die Leistungsanbieterin oder der Leistungs-
anbieter angehört, zur Beratung hinzuzuziehen. Dies gilt selbstverständlich auch für die Hin-
zuziehung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes. Im Gegensatz zu früheren bun-
desrechtlichen Regelungen ist die zuständige Behörde nicht mehr verpflichtet, die Pflege-
kassen oder Sozialhilfeträger an dieser Besprechung zu beteiligen. Der Zweck dieses Ge-
setz unterstreicht seinen Auftrag für Menschen, die in einem Wohn- und Betreuungsangebot 
leben und sich dort in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden. Es ist daher vom bundesge-
setzlich geregelten Leistungsrecht des Sozialgesetzbuches unabhängig. Die Möglichkeit, 
Vertreterinnen und Vertreter der Pflegekassen oder Sozialhilfeträger freiwillig hinzuzuziehen, 
bleibt jedoch bestehen.  
Die „Soll-Verpflichtung“ zur vorrangigen Beratung greift nicht, wenn die Schwere des Man-
gels und der unmittelbar drohenden Gefahr ein sofortiges Einschreiten verlangt. Dann ist auf 
eine vorherige Beratung zu verzichten. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung übernimmt die bisherige Regelung, wonach gegenüber einer Leistungsanbie-
terin oder einem Leistungsanbieter Anordnungen erlassen werden können, die zur Beseiti-
gung einer eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung des Wohls der 
Nutzerinnen und Nutzer und zur Durchsetzung der ihnen gegenüber obliegenden Pflichten 
erforderlich sind. Damit berechtigt jeder festgestellte und nach Beratung nicht abgestellte 
Mangel zu einer Anordnung. Diese Regelung gibt der zuständigen Behörde das Instrument 
an die Hand, den Zweck des Gesetzes durch hoheitliche Anordnungen durchzusetzen. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass die Anordnungsbefugnis der zuständigen Behörde der 
Zweckbestimmung des Gesetzes entspricht. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung kann 
die Behörde allerdings nicht nur Maßnahmen treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung 
der Pflichten des Betreibers zu sichern, sondern sie kann auch Maßnahmen anordnen, die 
erforderlich sind, um diese Pflichten auch durchzusetzen. Gleichzeitig wird die Regelung 
übernommen, wonach als letztes Mittel auch die Untersagung des Betriebs eines Wohn- und 
Betreuungsangebotes möglich ist. Die bereits bestehende Verwaltungspraxis, einen Bele-
gungsstopp zu verhängen, wird gesetzlich geregelt. Ein Belegungsstopp wird vorrangig bei 
Mängeln in Betracht kommen, die sich bei steigender Auslastung des Wohn- und Betreu-
ungsangebotes noch verschärfen würden, also z. B. bei personeller oder sachlicher Minder-
ausstattung. Die zuständige Behörde ist ermächtigt, ihre Mittel (Beratung, Anordnung) auch 
schon vor Aufnahme des Betriebes zu ergreifen, wenn dort schon Mängel festgestellt wurden 
oder drohen.  
Im Gegensatz zur früheren bundesrechtlichen Regelung wird auch die Verpflichtung der zu-
ständigen Behörde, Anordnungen so weit wie möglich in Übereinstimmung mit Vereinbarun-
gen nach dem SGB XI oder XII zu treffen und mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern 
Einvernehmen anzustreben, nicht übernommen. Regelungszweck des Gesetzes ist der 
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Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, nicht aber die Gewährleistung leistungsrechtlicher Maß-
gaben und Einschränkungen. Dennoch muss sich die Behörde des Spannungsverhältnisses 
zwischen ordnungsrechtlichen Anforderungen und dem refinanzierbaren Leistungsumfang 
der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter bewusst sein. Im Rahmen der Ermes-
senentscheidung ist daher zu prüfen, wie die Maßnahme so gestaltet werden kann, dass sie 
unter Wahrung des Schutzzwecks den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern Ge-
legenheit gibt, die leistungsrechtliche Anpassung an die ordnungsrechtlichen Erfordernisse 
herbeizuführen. Grundsätzlich steht das Ordnungsrecht als Gefahrenabwehrrecht aber nicht 
zur Disposition der Leistungs- und Kostenträger. Dies gilt umso mehr, wenn eine Gefahren-
schwelle erreicht ist, die eine behördliche Anordnung erforderlich macht.  
 
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift gibt der Behörde die Möglichkeit, in den dort genannten Fällen eine Untersa-
gungsverfügung auszusprechen. Die Entscheidung steht im Ermessen der Behörde. 
 
Zu Absatz 4 
Diese Vorschrift wird im Wesentlichen aus dem WTG 2008 übernommen. Sie ermächtigt und 
verpflichtet die zuständige Behörde, sofern sie Mängel festgestellt hat, die eine gegenwärtige 
Gefahr für die Nutzerinnen und Nutzer darstellen, bei denen also erhebliche Pflegemängel 
vorliegen, die verantwortlichen Kranken- und Pflegeversicherungen zu ersuchen, dort eine 
Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung oder den Prüf-
dienst des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e. V. nach den Regelungen des SGB 
XI sicherzustellen. Im Rahmen der landesrechtlichen Regelungskompetenz, die die bundes-
rechtliche Kompetenz zur Prüfung von Pflegequalität zu beachten hat, werden damit die 
rechtlichen Möglichkeiten des Wohn- und Teilhabegesetzes ausgeschöpft, um die Bedin-
gungen für die Zusammenarbeit zwischen Pflegeversicherungen, Medizinischen Diensten 
der Krankenkassen, dem Prüfdienst des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e. V. 
und den zuständigen Behörden nach diesem Gesetz verbindlich vorzugeben. Sinn der Vor-
schrift ist es, in den Fällen, in denen Pflegemängel zu einer gegenwärtigen Gefahr für die 
Nutzerinnen und Nutzer geführt haben, eine umfassende Prüfung durchzuführen. Da die 
Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen zwar Bundesrecht ausführen, aber der 
Aufsicht des Landes unterliegen, ist der Landesgesetzgeber ermächtigt, insoweit auch vom 
Bundesrecht abweichende verfahrensrechtliche Regelungen zu treffen. Dies ergibt sich aus 
Artikel 84 Absatz 1 des Grundgesetzes. Um dabei jedoch der Selbstverwaltungsautonomie 
der Kranken- und Pflegekassen Rechnung zu tragen, sollen die Einzelheiten des Verfahrens 
durch eine Vereinbarung der Kommunen als zuständigen Behörden mit den zuständigen 
Verbänden der Kranken- und Pflegeversicherungen geregelt werden. Dabei muss insbeson-
dere berücksichtigt werden, dass der Medizinische Dienst der Krankenversicherung und der 
Prüfdienst des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e.V. die Qualitätsprüfungen im 
Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen grundsätzlich nach eigenen Regeln durchfüh-
ren und somit Herren des Verfahrens bleiben, nur der Zeitpunkt der Prüfung wird durch das 
Ersuchen der für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörde bestimmt. Da die 
Durchführung der Qualitätsprüfung nach dem SGB XI den Medizinischen Diensten der Kran-
kenversicherung und dem Prüfdienst des Verbandes der privaten Pflegeversicherung e. V. 
als eigene Aufgabe obliegt, handelt es sich somit nicht um ein Amtshilfeersuchen, so dass 
eine Erstattung von Kosten regelmäßig nicht in Betracht kommt.  
 
Zu Absatz 5 
Diese Regelungen übernimmt im Wesentlichen das bisherige Recht. Sie gibt der zuständi-
gen Behörde die Möglichkeit, Beschäftigungsverbote hinsichtlich der Beschäftigten oder an-
derer im Wohn- und Betreuungsangebot tätigen Personen auszusprechen, wenn sie die für 
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ihre Tätigkeit erforderliche Eignung nicht besitzen. Unter Eignung ist sowohl die fachliche als 
auch die persönliche Eignung, wie sie nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes 
vorausgesetzt wird, zu verstehen. Das Beschäftigungsverbot muss gegenüber der Leis-
tungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter ausgesprochen werden. Auch ehrenamtlich 
Engagierte können von einem Beschäftigungsverbot betroffen sein, sofern sie persönlich 
oder fachlich nicht geeignet sind.  
 
Zu Absatz 6 
Die Regelung enthält eine Spezialregelung zur Datenübermittlung. Wird die mangelnde Eig-
nung einer oder eines Beschäftigten festgestellt, darf und muss die zuständige Behörde Na-
men, Geburtsdatum und Anschrift an alle zur Durchführung dieses Gesetzes zuständigen 
Behörden übermitteln. Die Verpflichtung und Befugnis zur Datenübermittlung ist aber auf die 
genannten Daten beschränkt. Die Regelung soll sicherstellen, dass jede Behörde, in deren 
Zuständigkeitsbereich eine fachlich oder persönlich ungeeignete Person zieht, die Möglich-
keit hat, auf die mangelnde Eignung zu reagieren. Wird konkret bekannt, dass die betreffen-
de Person eine Tätigkeit in einem Wohn- und Betreuungsangebot auszuüben beabsichtigt, 
kann die dann örtlich zuständige Behörde von der Behörde, die die ursprüngliche Feststel-
lung getroffen hat, alle personenbezogenen Daten im erforderlichen Umfang erfragen.  
Beschäftigungsverbote werden gegenüber Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern 
ausgesprochen. Wechselt die oder der betreffende Beschäftigte in ein anderes Wohn- und 
Betreuungsangebot, ist das Beschäftigungsverbot der neuen Leistungsanbieterin oder dem 
neuen Leistungsanbieter regelmäßig nicht bekannt. Sofern die Gründe für ein Beschäfti-
gungsverbot weiter vorliegen, hat die Behörde also die Möglichkeit, in der Begründung auf 
diese personenbezogenen Daten zurückzugreifen. 
 
Zu Absatz 7 
Die Regelung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Gesamtbetreuung der Nutzerinnen und 
Nutzer auch durch mehrere Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter erfolgen kann. In 
diesem Fall richtet sich die ordnungsrechtliche Verantwortung nach der zwischen diesen 
Personen getroffenen Vereinbarung. 
 
Zu Absatz 8 
Hier wird von der durch § 80 Absatz 1 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung angeordneten Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht, von der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage abzu-
sehen. 
 
Zu § 16 
 
Die Regelung ist gegenüber dem bisherigen Recht neu. Sie gibt den Kommunen die Mög-
lichkeit - eine Verpflichtung besteht dazu nicht -, Ombudspersonen zu bestellen, die sich als 
ehrenamtlich Engagierte um die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer kümmern und insbe-
sondere auch bei Konflikten vermitteln können. Macht eine Kommune von der Möglichkeit 
Gebrauch, bietet die Norm den Ombudspersonen einen klaren Handlungsrahmen. U. a. sind 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter verpflichtet, ihnen Zutritt zu den gemein-
schaftlich genutzten Räumen zu gewähren.  
 
Zu § 17 
 
Zu Absatz 1, 2 und 3 
Die Vorschrift wird im Wesentlichen aus dem WTG 2008 übernommen. Sie regelt die Bildung 
einer Arbeitsgemeinschaft zur Beratung der Landesregierung. Die Vorschrift wird allerdings 
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neu gefasst. Die bisherige Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Verbänden, mit denen 
die Arbeitsgemeinschaft lediglich zusammenarbeitet, wird mangels Praxisrelevanz aufgege-
ben. 
Die Auswahl und Berufung der Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft obliegt dem zuständi-
gen Ministerium, das den Vorsitz und die Geschäfte führt. Hinsichtlich der Zahl der Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft und des Verfahrens der Berufung der einzelnen Mitglieder werden 
gesetzlich keine Vorgaben gemacht; die Entscheidung obliegt dem zuständigen Ministerium, 
das aber auf eine geschlechtsparitätische Besetzung achten wird. Neben den allgemeinen 
Aufgaben des Erfahrungsaustausches und der gegenseitigen Information hat die Arbeitsge-
meinschaft insbesondere die Aufgaben, Verfahrensregeln zur Koordination der Prüftätigkeit 
zu erarbeiten, einen landesweit verbindlichen Prüfkatalog für die Durchführung der Prüfun-
gen zu entwerfen, eine einvernehmliche Auslegung über die Anerkennung von Ausbildungs-
gängen als förderliche Ausbildung im Sinne dieses Gesetzes zu treffen und die oberste Lan-
desbehörde beim Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften durch Empfehlungen zu 
beraten.  
 
Zu Absatz 4 
Grundsätzlich müssen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ihre Kosten selbst tragen. Um 
aber Verbänden, die nur über ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ver-
fügen, eine gleichberechtigte Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen, können Fahrtkos-
ten in entsprechender Anwendung des Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetzes 
(AMEG) erstattet werden. 
 
Zu § 18 
 
Die Regelung enthält die Legaldefinition einer Einrichtung mit umfassendem Leistungsange-
bot. Sie orientiert sich weitgehend an der überlieferten Definition des Heimbegriffs, wie ihn 
auch das WTG 2008 und die anderen Landesheimgesetze übernommen haben. Maßgeblich 
ist der objektiv zum Ausdruck kommende Zweck, Nutzerinnen und Nutzern aufzunehmen 
(also in einen von der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter verantworteten Orga-
nisationsablauf einzugliedern), ihnen Wohnraum zu überlassen und ihnen Betreuungsleis-
tungen sowie hauswirtschaftliche Versorgung anzubieten. Einrichtungen sind also nach ih-
rem Zweck darauf ausgerichtet, Menschen eine umfassende Betreuung und Versorgung 
anzubieten, auch wenn nicht jede Nutzerin oder jeder Nutzer schon bei Einzug eine solche 
Betreuung und Versorgung benötigt.  
 
Der Begriff der Einrichtung wird definiert und von den Merkmalen einer organisatorisch 
selbstständigen Einheit, einer einheitlichen Leitungsstruktur und einer einheitlichen Perso-
naleinsatzplanung abhängig gemacht. Das soll es insbesondere ermöglichen, (selbstständi-
ge) Einrichtungen von (unselbständigen) Außenwohngruppen abzugrenzen. Die Regelung 
übernimmt die Rechtsprechung, wonach es maßgeblich nur auf den objektiven Zweck an-
kommt und nicht auf die konkrete Vertragsgestaltung und die Vertragspartnerinnen und Ver-
tragspartner (vgl. zuletzt OVG Niedersachen, 25. Mai 2011, Az 4 LA 306/08 m. w. N.). 
 
Die Merkmale der Einrichtung machen zugleich auch den wesentlichen Unterschied zu einer 
Wohngemeinschaft aus, für die das gemeinschaftliche Leben innerhalb einer "Wohnung" 
kennzeichnend ist. 
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Zu § 19 
 
Zu Absatz 1 
Die Regelung stellt die über die allgemeinen Anforderungen nach § 4 hinausgehenden be-
sonderen Anforderungen an Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot dar. Es han-
delt sich dabei um die Übernahme klassischer heimrechtlicher Anforderungen, die so schon 
im Heimgesetz und im WTG 2008 geregelt waren. Dazu gehören die Organisation der ärztli-
chen Versorgung einschließlich der allgemeinen ärztlichen Palliativversorgung soweit ange-
botsbezogen erforderlich. Die Verpflichtung umfasst für die Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter lediglich die organisatorischen Maßnahmen, die zur Inanspruchnahme der 
ärztlichen Versorgung seitens der Nutzerinnen und Nutzer erforderlich sind. Der ärztliche 
Sicherstellungsauftrag und das Recht auf freie Arztwahl bleiben unberührt. Weitere Pflichten 
betreffen die Aufstellung und Dokumentation der Pflegeplanung und der Förder- und Hilfe-
planung, die ordnungsgemäße Gabe der Arzneimittel, die an den Teilhabebedarfen und -
bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtete soziale Betreuung, die Sicherstel-
lung der hauswirtschaftlichen Versorgung, wozu vor allem die Versorgung mit Speisen und 
die Reinigung der Wäsche und der Räume gehört, und die Gewaltprävention.  
 
Dies alles muss schlüssig in einem Konzept dargelegt werden, das in der Einrichtung auch 
tatsächlich nachprüfbar umgesetzt wird. 
 
Zu Absatz 2 
Die Regelung zu den Voraussetzungen, unter denen ein Besuchsverbot ausgesprochen 
werden kann, war erstmals im WTG 2008 normiert. Vorher ergab sie sich nur aus den eigen-
tums- bzw. besitzrechtlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei deren Ausle-
gung die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer und die Grundrechte der Leistungsanbie-
terinnen und Leistungsanbieter im Sinne einer Konkordanz berücksichtigt werden mussten. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird an der bisherigen Regelung festgehalten, wobei ins-
besondere dem Kommunikationsrecht der Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Bedeutung 
beizumessen ist. Die Formulierung orientiert sich am Vorschlag von Höfling im Gutachten 
„Hausrecht in Heimen. Zur Regulierung der Außenkontakte von Heimbewohnern“, herausge-
geben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2004. Im Rahmen 
der Entscheidung über Besuchsverbote ist den Besuchsrechten von direkten Angehörigen 
eine sehr hohe Priorität einzuräumen, die nur im absoluten Ausnahmefall durch Interessen 
der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter bzw. der Gemeinschaft verdrängt werden 
kann. 
 
In Einrichtungen etwa der Suchthilfe können Besuche dem Therapieziel zuwider laufen. Da-
her sind hier Besuchsverbote durch den Zweck der Angebotsnutzung zu legitimieren. 
 
Zu Absatz 3 
Wenn eine Einrichtung von mehreren Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern betrie-
ben wird, sind sie insgesamt für die Erfüllung der Anforderungen verantwortlich. Ggf. erfor-
derlich werdende Anordnungen können also an alle Leistungsanbieterinnen und Leistungs-
anbieter erteilt werden. Dies ist der wesentliche Unterschied zu anderen Angeboten wie etwa 
zu den Wohngemeinschaften, bei der die Verantwortungsbereiche getrennt sind, vgl. § 26 
Absatz 2. 
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Zu § 20 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift benennt als allgemeine Anforderung, eine Ausrichtung der Einrichtungsgestal-
tung an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung. Sie ist überwiegend 
aus dem WTG 2008 übernommen, jedoch etwas modifiziert worden. Maßstab für die Wohn-
qualität sind die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer insbesondere im Hinblick auf die 
Barrierefreiheit und eine bauliche Struktur, die ein möglichst haushaltsähnliches Zusammen-
leben ermöglichen soll. Dies geschieht in den neueren stationären Einrichtungen, die auf 
Wohngruppenkonzepten basieren, ohnehin. Die baulichen Gegebenheiten müssen es insbe-
sondere ermöglichen, dass die Einrichtungen von den Nutzerinnen und Nutzern möglichst 
selbstständig genutzt werden können. Die Regelung dient damit auch der Konkretisierung 
des in § 1 dieses Gesetzes genannten Zweckes.  
 
Zu Absätzen 2 und 3 
Die Vorgaben zur Zulässigkeit von Doppel- und Mehrbettzimmern werden nunmehr auf 
Grund der grundsätzlichen Bedeutung für das Selbstbestimmungsrecht der Nutzerinnen und 
Nutzer und die Betriebsführung der Einrichtungen statt in der Verordnung im Gesetz selbst 
geregelt. Sie ersetzen dabei zugleich die bisherigen Regelungen in der DVO zum WTG als 
auch in den Verordnungen zum Landespflegegesetz. 
 
Das Gesetz setzt durch die Einräumung eines Wahlrechts auf ein Einzelzimmer die entspre-
chenden Vorgaben der UN-Konvention um. Da die einzelne Einrichtung zur Erfüllung dieses 
Wahlrechts ordnungsrechtlich nur im Rahmen der bestehenden räumlichen Kapazitäten ver-
pflichtet sein kann, müssen mindestens 80% aller Zimmer Einzelzimmer sein. In diesem Zu-
sammenhang ist die auch schon nach dem WTG 2008 (§ 2 a DVO WTG und § 3 DVO WTG 
i. V. m. der AllgFörderPflegeVO) bestehende Übergangsfrist zum 31. Juli 2018 zu beachten.  
In Neubauten sind zukünftig nur noch Einzelzimmer zulässig. Dies gilt entsprechend für Er-
satzbauten. Vor dem Hintergrund der heutigen Wohn- und Lebensgewohnheiten ist bei der 
Errichtung neuer Einrichtungen das Vorhalten von Doppelzimmern nicht mehr zu rechtferti-
gen. Der allgemeine Wohnstandard ist heute grundsätzlich im Hinblick auf den Schutz der 
Privatsphäre und die Selbstbestimmung das Einzelzimmer. Auf Wunsch von Personen, die in 
einer Partnerschaft leben, kann jedoch die Zusammenlegung von zwei Zimmern zu einer 
Nutzungseinheit ermöglicht werden. Soweit Menschen, die nicht in einer Partnerschaft leben, 
ausnahmsweise ebenfalls ein Doppelzimmer wünschen, kann diesem Wunsch durch eine 
Abweichung nach § 13 Rechnung getragen werden. Hierbei hat die Behörde umfassend zu 
prüfen, ob der Antrag tatsächlich auf einem Wunsch zur gemeinschaftlichen Lebensgestal-
tung bis in die Privatsphäre hinein beruht. Die Umsetzung im Rahmen des § 13 soll insbe-
sondere vermeiden, dass letztlich doch die Gebäudestruktur und Wirtschaftlichkeitserwä-
gungen ausschlaggebend sind. 
 
Ebenfalls aus dem WTG 2008 wird das Verbot der Mehrbettzimmer (Zimmer für mehr als 2 
Personen) in Absatz 3 übernommen. 
 
Da das WTG die Vorgaben zur Einzelzimmerquote und zum Mehrbettzimmerverbot aus-
drücklich formuliert, einzig zulässige Einschränkungen selbst benennt und sogar Eingriffe in 
den Bestandsschutz vornimmt, werden Abweichungen von den Vorgaben im Rahmen des  
§ 13 grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sein. Lediglich das explizit ausgeübte individuel-
le Selbstbestimmungsrecht kann hier bei genauer Prüfung (zwingend temporäre) Abwei-
chungen in einer Einrichtung legitimieren. 
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Zu Absatz 4 
Die Vorschrift konkretisiert das Selbstbestimmungsrecht der Nutzerinnen und Nutzer für den 
Bereich der Anforderungen an die Wohnqualität. Dem Wunsch nach Gestaltung des Indivi-
dualbereiches ist nachzukommen. Der Individualbereich umfasst die Privatzimmer der Nut-
zerinnen und Nutzer einschließlich der Sanitärräume. Wird ein Privatzimmer von zwei Nutze-
rinnen und Nutzern bewohnt, müssen deren ggf. widerstreitenden Interessen ausgeglichen 
werden. Diese Rechte der Nutzerinnen und Nutzer bestehen dabei selbstverständlich nur im 
Rahmen anderer einschlägigen Rechtsnormen. Auch in den Individualbereichen kann keine 
Gestaltung verlangt werden, die anderen zwingenden gesetzlichen Regelungen (Brand-
schutz etc.) widerspricht. Im Übrigen ist der Maßstab für Duldungspflichten der Nutzerinnen 
und Nutzer das, was zivilrechtlich (v. a. mietrechtlich) von ihnen verlangt werden kann.  
Soweit es um die Belegung eines Doppelzimmers mit einer anderen Nutzerin oder einem 
anderen Nutzer geht, ist den Nutzerinnen und Nutzern - auch als Ausprägung des durch die 
UN BRK abgesicherten Selbstbestimmungsrechts - ein Mitspracherecht einzuräumen. Eine 
Belegung gegen den Willen der Mitbewohnerin oder des Mitbewohners wird nur ausnahms-
weise zulässig sein, wobei das Mitspracherecht nicht dazu genutzt werden darf, eine gesetz-
lich noch zulässige und vertraglich vereinbarte Doppelzimmerbelegung bewusst gänzlich zu 
vereiteln. 
 
Zu § 21 
 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift regelt erstmals explizit, was nach bisherigen heimrechtlichen Vorschriften nur 
implizit Voraussetzung war: Jede Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot muss eine 
Einrichtungsleitung haben. Diese muss fachlich und persönlich geeignet sein.  
 
Unter Einrichtungsleitung ist die Person zu verstehen, der die Steuerung und Verantwortung 
für die wirtschaftliche Betriebsführung aber auch die Pflege- und Betreuungsprozesse obliegt 
und die lediglich den Inhabern oder den Aufsichtsgremien des Trägers gegenüber weisungs-
abhängig ist.  
 
Die fachlichen Anforderungen ergeben sich einerseits aus § 4 Absatz 9 des Gesetzes und 
darüber hinaus angebotsbezogen aus dieser Norm. Anders als bei den vorwiegend nur für 
Pflege- und Betreuungsprozesse verantwortlichen Leitungskräften kommt bei den Einrich-
tungsleitungen auch den betriebs- und personalwirtschaftlichen Kompetenzen eine besonde-
re Bedeutung zu. Zum einen kommen daher als Einrichtungsleitung auch Personen mit ent-
sprechenden Studienabschlüssen in Betracht. Zum anderen rechtfertig die besondere Ver-
antwortung für die Gesamtprozesse in einer größeren Angebotsform und die Bedeutung der 
Leitungskompetenz für die Qualität des Gesamtangebotes das Erfordernis, sowohl über 
grundsätzliche pflege- und betreuungsfachliche wie auch betriebs- und personalwirtschaftli-
che Kompetenzen zu verfügen. In beiden Kompetenzfeldern geht es dabei nicht um ein voll-
umfängliches Theoriewissen, sondern um die Kenntnis grundsätzlicher Zusammenhänge. Im 
pflegerischen Bereich ist zu berücksichtigen, dass die Einrichtungsleitungen zusätzlich durch 
eine Pflegedienstleitung unterstützt werden. Die konkrete Ausgestaltung der persönlichen 
Anforderungen ist in der Durchführungsverordnung geregelt. 
Verfügt eine Einrichtung ausnahmsweise über ein Kollegialorgan, so müssen entweder sämt-
liche Mitglieder die fachlichen Anforderungen an eine Einrichtungsleitung erfüllen oder es 
muss sichergestellt sein, dass innerhalb des Kollegialorgans nur die über die entsprechen-
den Kompetenzen verfügenden Mitglieder letztverbindlich in den einzelnen Kompetenzfel-
dern (Pflege und Betreuungsprozesse bzw. wirtschaftliche Betriebsführung) entscheiden. 
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Einrichtungen, die auf pflegerische Betreuung ausgerichtet sind, müssen darüber hinaus 
auch über eine Pflegedienstleitung verfügen. Sofern es sich, wie regelmäßig, um eine statio-
näre Pflegeeinrichtung handelt, wird diesem Erfordernis durch die verantwortliche Pflege-
fachkraft nach § 71 SGB XI genügt. 
 
Zu Absatz 2 
Die Vorschrift fordert zunächst, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten und ihre Qualifikation 
für die von ihnen zu leistende Tätigkeit ausreichen. Die Regelung übernimmt damit den bis-
her schon im Heimgesetz und im WTG 2008 geltenden abstrakten Maßstab. Um diesem 
Maßstab zu konkretisieren, stellt die Vorschrift nicht mehr vorrangig auf ein allgemein aner-
kanntes und wissenschaftlichen Anforderungen entsprechendes Personalbemessungssys-
tem ab, da ein solches derzeit - wie schon beim Erlass des WTG 2008 - nicht existiert. Wird 
die Entwicklung eines solchen Personalbemessungssystems erfolgreich abgeschlossen, 
kann es - auch für Teilbereiche - durch Rechtsverordnung zur Grundlage der Personalbe-
messung gemacht werden. 
 
Vorbehaltlich einer solchen Regelung stellt das WTG 2013 zur Frage des ausreichenden 
Personaleinsatzes im Rahmen einer Vermutungsregelung auf die Vereinbarung zwischen 
den Kostenträgern und den Einrichtungsbetreibern bzw. deren Verbänden ab. In der Praxis 
werden zumindest im Pflegebereich den Vergütungsvereinbarungen Personalmengen zu-
grunde gelegt, die sich an der Zahl der aufzunehmenden Nutzerinnen und Nutzer und deren 
Pflegebedarf, differenziert nach Pflegestufen, orientieren. Im Bereich der Eingliederungshilfe 
gibt es solche Vereinbarungen in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht. Hier muss die Feststel-
lung des ausreichenden Personalbestandes durch eine individuelle Prüfung erfolgen. Sofern 
das vereinbarte Personal tatsächlich eingesetzt wird, wird vermutet, dass dies zur Erfüllung 
der Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 ausreicht. Bei der Umsetzung dieser Regelung 
ist zu berücksichtigen, dass durch die Bezugnahme auf die Leistungsvereinbarungen der 
leistungsrechtlich vereinbarte personelle Maximalbestand zugleich zum ordnungsrechtlichen 
personellen Mindeststandard wird. Zwischen dem Maximal- und Minimalbestand besteht 
daher für die Träger keinerlei refinanzierbarer Spielraum. Daher kann unter Bezugnahme auf 
die Leistungsvereinbarung im Rahmen der Vermutungsregelung nur der dort tatsächlich ver-
einbarte Personaleinsatz verlangt werden; bezieht dieser sich auf Durchschnittswerte, muss 
sich auch die ordnungsrechtliche Prüfung hierauf beschränken. Wesentliche Unterschreitun-
gen von Durchschnittswerten können aber dann - und nur dann - zu einer ordnungsrechtli-
chen Beanstandung führen, wenn eine fachgerechte Versorgung durch das aktuell einge-
setzte Personal nicht mehr sichergestellt werden kann. 
 
Die Vermutungswirkung des Absatzes 2 Satz 2 wird zudem generell "erschüttert", wenn An-
haltspunkte dafür bestehen, dass zuwenig Personal vorhanden ist, weil etwa konkrete Pfle-
gemängel oder Mängel in der Betreuung auf personelle Unterbesetzung zurückzuführen 
sind. Dann kann und muss die Behörde die Angemessenheit des Personaleinsatzes eigen-
ständig prüfen und bewerten.  
Enthält die Leistungsvereinbarung keine nachprüfbaren Personalbemessungen, muss die 
Behörde wie bisher ohnehin eine eigene Entscheidung zu den Anforderungen eines ange-
messenen Personaleinsatzes im Einzelfall treffen. 
 
Auf jeden Fall ist sicherzustellen, dass die auch im bisherigen Recht geltende Fachkraftquote 
eingehalten wird. Danach muss mindestens die Hälfte der jeweils mit sozialen Betreuungs-
aufgaben oder der Pflege betrauten Beschäftigten Fachkräfte sein. Im Unterschied zum 
WTG 2008 wird also nicht mehr auf die Gesamtzahl der mit betreuenden Tätigkeiten betrau-
ten Beschäftigten abgestellt, sondern es ist erforderlich, dass jeweils die Hälfte der Pflege-
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kräfte und der Kräfte in der sozialen Betreuung Fachkräfte sind. Die Berechnung erfolgt da-
bei anhand der Vollzeitäquivalente, so dass Teilzeitkräfte entsprechend anteilig zu berück-
sichtigen sind. Wenn über die leistungsrechtlichen Vereinbarungen hinaus Beschäftigte ein-
gesetzt werden, etwa zusätzliche Nichtfachkräfte oder Kräfte nach § 87b SGB XI, dann muss 
dargelegt werden, wie diese für ihre Tätigkeit qualifiziert, angeleitet und von Fachkräften 
überwacht werden. Diese zusätzlichen Beschäftigten bleiben aber bei der Berechnung der 
Fachkraftquote außer Betracht.   
 
Zu Absatz 3 
Darüber hinaus muss mindestens eine Hauswirtschaftsfachkraft gem. § 3 Absatz 5 Satz 2 
vorhanden sein. Die Regelung soll sicherstellen, dass auch im hauswirtschaftlichen Bereich 
die personelle Qualifikation vorhanden ist, um den erforderlichen Standard in der hauswirt-
schaftlichen Versorgung zu erfüllen. 
 
In den Einrichtungen muss jederzeit mindestens eine Fachkraft anwesend sein, die den kon-
kreten Betreuungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer erfüllen kann. In Pflegeeinrichtungen 
ist dies eine Pflegefachkraft, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine Fachkraft der so-
zialen Betreuung. Es handelt sich dabei um eine Mindestbesetzung. Die Zahl der tatsächlich 
erforderlichen Pflegefachkräfte richtet sich nach der Grundregel des Absatzes 2 nach der 
Zahl der Nutzerinnen und Nutzer und deren Pflege- und Betreuungsbedarf. Somit kann die 
Mindestbesetzung in der Nacht oder an Wochenenden durchaus höher sein und die Behörde 
im Bedarfsfall eine entsprechende Anordnung treffen. In kleineren Einrichtungen kann die 
zuständige Behörde unter Berücksichtigung des Pflegebedarfs aber auch Ausnahmen von 
dem Erfordernis einer Hauswirtschaftsfachkraft oder einer ständig präsenten Fachkraft zu-
lassen.  
 
Zu § 22 
Die Vorschrift übernimmt im Wesentlichen die bisherige Regelung aus dem WTG 2008 und 
der WTG-DVO 2008, ordnet sie jedoch neu. 
 
Zu Absatz 1 
Nutzerinnen und Nutzer sollen in den Angelegenheiten des Betriebs der Einrichtung, die sie 
selbst betreffen, durch einen von ihnen gewählten Beirat mitwirken oder mitbestimmen. Je 
nach den Erfordernissen kann ein Beirat auch für mehrere Einrichtungen gebildet werden; in 
größeren Einrichtungen können auch mehrere Beiräte gewählt werden, die dann für Teile der 
Einrichtung zuständig sind. Unter Mitwirkung wird nach § 3 Absatz 6 eine Beteiligung des 
Beirates an Entscheidungen der Einrichtungsleitung insbesondere in Form von Informations- 
und Anhörungsrechten verstanden. Mitbestimmung ist dagegen nach § 3 Absatz 7 echte 
Mitentscheidung. Die unternehmerisch-betriebswirtschaftliche Führung der Einrichtung ist - 
wie bisher auch - nicht Gegenstand der Mitwirkungsrechte.  
 
Zu Absatz 2 
Die Interessenvertretung durch den Beirat hat wie in der bisherigen Praxis unbedingt gleich-
berechtigt zugunsten aller Nutzerinnen und Nutzer und unter Berücksichtigung ihrer individu-
ellen Bedürfnisse zu erfolgen. Persönliche Merkmale der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer 
wie sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, Herkunft, religiöse Überzeugung etc. 
dürfen bei Mitwirkung und Mitbestimmung weder im Hinblick auf die Zugehörigkeit zum Bei-
rat noch auf die gleichberechtigte Interessenvertretung eine diskriminierende Rolle spielen. 
Die Mitwirkung bezieht sich auf alle Gegenstände, die für das Leben der Nutzerinnen und 
Nutzer in der Einrichtung von Bedeutung sind. Näheres regelt die Durchführungsverordnung.  
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Die für den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer wesentlichen Fragen der Verpflegung, der 
Freizeitgestaltung und der Hausordnung unterliegen nicht nur der Mitwirkung, sondern der 
Mitbestimmung. Die Nutzerinnen und Nutzer sollen über die Grundsätze der Verpflegungs-
planung, z.B. über die zeitliche Lage der Mahlzeiten, Mahlzeitenangebote oder die Berück-
sichtigung regionaler oder saisonaler Besonderheiten, mitbestimmen können. Grenzen sind 
dieser Mitbestimmung jedoch durch die einzelvertraglich bzw. nach SGB XI oder XII versor-
gungsvertraglich vereinbarten Verpflegungsbudgets gezogen.  
 
Zu Absatz 3 
Die Vorschrift regelt das aktive und passive Wahlrecht. Wahlberechtigt sind die Nutzerinnen 
und Nutzer, die am Wahltag in der Einrichtung leben. Die Geschäftsfähigkeit oder das Feh-
len einer rechtlichen Betreuung wird nicht als Voraussetzung verlangt. Wählbar sind neben 
den Nutzerinnen und Nutzern auch deren Angehörige sowie die Mitglieder örtlicher Senio-
ren- oder Behindertenorganisationen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten sind Perso-
nen, die mit der Leistungsanbieterin oder dem Leistungsanbieter, mit denjenigen die die Ein-
richtung auf sozialrechtlicher Grundlage finanzieren (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) 
oder mit einer für die Prüfung der Einrichtung zuständigen Behörde in einem entgeltlichen 
Beschäftigungsverhältnis stehen oder mit dort verantwortlich tätigen Personen verwandt oder 
verschwägert sind, von der Wahl ausgeschlossen. 
 
Zu Absatz 4 
Der Beirat lädt einmal im Jahr zu einer Versammlung ein, auf der er einen Rechenschaftsbe-
richt abgibt. Die Einrichtungsleitung muss auf sein Verlangen daran teilnehmen und Fragen 
beantworten. 
 
Zu Absatz 5 
Wie bisher auch, soll auf Wunsch des Beirates auch ein Beratungsgremium aus Angehöri-
gen sowie Betreuerinnen und Betreuern gebildet werden, das den Beirat in seiner Aufga-
benwahrnehmung unterstützt. Mitglieder des Beirates können auch Personen aus dem sor-
genden sozialen Umfeld sein, sofern sie über eine entsprechende Vollmacht verfügen. Es 
handelt sich jedoch nicht um ein zusätzliches Organ, dem eigene Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechte zugewiesen werden. Es hat lediglich eine Unterstützungsfunktion. Unbe-
nommen bleibt es dem Beirat auch, sich der Beratungskompetenzen von Seniorenvertretun-
gen und Behindertenorganisationen zu bedienen. Leistungsanbieterinnen und Leistungsan-
bieter können die Einrichtung eines solchen Beratungsgremiums nicht verweigern. Bera-
tungsgremien können auch für mehrere Einrichtungen gebildet werden oder es können in-
nerhalb einer großen Einrichtung mehrere Beratungsgremien gebildet werden. Wer nicht in 
den Beirat wählbar ist, darf auch nicht Mitglied des Beratungsgremiums werden. Die Einzel-
heiten der Bildung des Beratungsgremiums werden in der Durchführungsverordnung gere-
gelt. 
 
Zu Absatz 6 
Auf Antrag der Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer können Abweichungen von den Best-
immungen zur Mitwirkung und Mitbestimmung zugelassen werden. Damit kann den beson-
deren Bedürfnissen in einer Einrichtung Rechnung getragen werden. Im Gegensatz zum 
WTG 2008 ist es nicht mehr erforderlich, dass der Antrag in einer Versammlung der Nutze-
rinnen und Nutzer gestellt wird. Von den Abweichungsmöglichkeiten kann die zuständige 
Behörde auf Antrag umfassend Gebrauch machen, um den individuellen Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. 
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Zu Absatz 7 
Die Vorschrift regelt ein Stufenverfahren für die Interessenvertretung der Nutzerinnen und 
Nutzer. An erster Stelle soll immer ein Beirat gebildet werden. Ist das nicht möglich, weil sich 
keine Nutzerinnen und Nutzer dazu bereit erklären oder ihr Gesundheitszustand oder ihre 
Behinderung dies nicht zulassen, wird ein Vertretungsgremium gebildet, das aus Angehöri-
gen, rechtsgeschäftlich wirksam Bevollmächtigten (Vorsorgevollmacht o.ä.) oder rechtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern besteht. Weil auch sie in den Beirat gewählt werden können, 
kommt die Einrichtung eines Vertretungsgremiums erst dann in Betracht, wenn gar keine 
Nutzerinnen und Nutzer gewählt werden können oder zur Wahl bereit sind. Die Bezeichnung 
als Vertretungsgremium unterstreicht, dass dieses Organ nur dann zu bestellen ist, wenn ein 
Beirat nicht gewählt werden kann. Kann auch kein Vertretungsgremium bestellt werden, hat 
die zuständige Behörde im Benehmen mit der Nutzerinnen- und Nutzermehrheit mindestens 
eine Vertrauensperson zu bestellen, in größeren Einrichtungen können zur effektiven Inte-
ressenvertretung auch mehrere Personen bestellt werden. Vertretungsgremium und Vertrau-
ensperson(en) haben die gleichen Rechte und Pflichten wie der Beirat. In Einrichtungen, die 
von rechtsfähigen Religionsgemeinschaften betrieben werden, muss aus verfassungsrechtli-
chen Gründen die Bestellung in deren Einvernehmen erfolgen, Art. 140 GG i. V. m. Art. 136 
ff. WRV. 
 
Zu Absatz 8 
Die Regelung übernimmt das bisher in der WTG-DVO 2008 geregelte Benachteiligungs- und 
Bevorzugungsverbot. Danach darf die Tätigkeit im Beirat, im Vertretungsgremium oder im 
Beratungsgremium nicht zu einer Bevorzugung oder Benachteiligung einer Nutzerin oder 
eines Nutzers führen. Der Verstoß dagegen ist bußgeldbewehrt. 
 
Zu Absatz 9  
Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter sind verpflichtet, den Mitgliedern des Bei-
rates, der ja auch aus externen Mitgliedern bestehen kann, des Vertretungs- und des Bera-
tungsgremiums sowie der Vertrauensperson Zutritt zu der Einrichtung zu gewähren. Das gilt 
nicht für die Zimmer der Nutzerinnen und Nutzer, die deren Hausrecht unterliegen. Satz 2 
eröffnet Vertretungen des Beirats, des Vertretungsgremiums oder der Vertrauensperson die 
Möglichkeit, in Gremiensitzungen der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters ihre 
Standpunkte darzulegen. 
 
Zu § 23 
 
Zu Absatz 1 
Im Gegensatz zur allgemeinen Regelung, wonach Prüfungen unangemeldet erfolgen kön-
nen, müssen in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot sowohl die Regelprüfun-
gen als auch die anlassbezogenen Prüfungen verpflichtend unangemeldet stattfinden. Die 
unangemeldeten Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Behörden ein realistisches Bild von 
der Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer in der Einrichtung gewinnen können. 
 
Zu Absatz 2 
Bei jeder Einrichtung wird grundsätzlich mindestens einmal im Jahr eine Regelprüfung vor-
genommen. Dies entspricht der bisherigen Rechtslage nach dem WTG 2008 und dem Heim-
gesetz, wird aber in der Neufassung durch eine Flexibilisierungsregelung ergänzt. Hiernach 
können die Regelprüfungen in einem Abstand von höchstens zwei Jahren stattfinden, wenn 
nach Auffassung der zuständigen Behörde die festgestellte Qualität in der Einrichtung so ist, 
dass ein Verzicht auf die jährliche Prüfung vertretbar ist. Das ist nach der Regelung in Ab-
satz 2 der Fall, wenn die Behörde keine wesentlichen Mängel festgestellt hat. Als „wesent-
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lich“ gelten Mängel, aufgrund derer die Behörde eine Anordnung erlassen hat und denen 
nicht alleine durch eine Beratung begegnet wurde.  
 
Die neue Regelung soll vor allem genutzt werden, um Doppelprüfungen gesetzlich vorge-
schriebener Prüfinstanzen in kurzen Abständen vermeiden. Bei der Verlängerung des Prüf-
zeitraumes handelt es sich um eine Ermessensentscheidung der zuständigen Behörde. Auch 
wenn die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen, ist die Behörde nicht grundsätzlich ge-
hindert, Regelprüfungen in geringeren Abständen vorzunehmen. Der in der Neuregelung 
zum Ausdruck kommende gesetzgeberische Wille zur Vermeidung unnötiger Prüfaufwände 
ist aber zu beachten.  
 
Zu Absatz 3 
Die Regelung übernimmt Vorschriften aus dem Heimgesetz und dem WTG 2008. Sie gibt 
der zuständigen Behörde die Möglichkeit, eine kommissarische Einrichtungsleitung einzuset-
zen. Wenn die Behörde ein Beschäftigungsverbot hinsichtlich der Einrichtungsleitung ausge-
sprochen hat, hat die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter zunächst die Möglich-
keit, eine neue geeignete Einrichtungsleitung einzusetzen. Erst wenn dies nicht geschieht, 
kann die zuständige Behörde auf Kosten der Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbie-
ters eine kommissarische Einrichtungsleitung einsetzen. Diese Einsetzung ist zeitlich be-
grenzt, kann aber erneuert werden. Sie ist aufzuheben, wenn die Leistungsanbieterin oder 
der Leistungsanbieter selbst eine geeignete Leitung bestellt hat. Sollte es der Einrichtung für 
lange Zeit nicht gelingen, eine geeignete Einrichtungsleitung zu finden, kommt letztlich eine 
Untersagung des Betriebes in Betracht. Gleiches gilt, wenn ein Beschäftigungsverbot nicht 
befolgt wird. 
 
Zu § 24 
 
Zu Absatz 1  
Als neue Angebotsform werden nunmehr auch Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistun-
gen vom Gesetz erfasst. Diese zeichnen sich nach Absatz 1 durch ein Zusammenleben 
mehrerer auf professionelle Unterstützung und/oder Pflege angewiesener Menschen in einer 
Wohnung mit gemeinsamem Hausstand aus, in der zugleich Betreuungsleistungen im Sinne 
dieses Gesetzes erbracht werden. 
 
Damit erfolgt in Abgrenzung zu den klassischen stationären Einrichtungen nunmehr erstmals 
eine genaue Beschreibung einer immer mehr an Bedeutung gewinnenden Wohnform. 
 
Wesentliches Abgrenzungskriterium insbesondere zu den Einrichtungen mit umfassendem 
Leistungsangebot ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer gemeinschaftlich in einer gemeinsa-
men „Wohnung“ leben und gemeinsam den Haushalt führen. Den „gemeinsamen Haus-
stand“ zeichnen insbesondere eine gemeinsame Versorgung, „Küche“, Einkaufsplanung, 
Haushaltskasse etc. aus. 
 
Unter „Haushalt“ ist dabei der Ort der privaten Lebens- und Wirtschaftsführung zu verstehen. 
Eine vollständige Versorgung der Nutzerinnen und Nutzern muss aus der Wohnung selbst 
heraus möglich sein. 
Dies umfasst die Möglichkeit, die im Haushalt üblicherweise anfallenden Verrichtungen, wie 
z. B. Kochen und Waschen selbst durchführen zu können. Dabei ist nicht erforderlich, dass 
die Nutzerinnen und Nutzer diese Aufgaben tatsächlich selbst erledigen. Die Hilfe anderer 
kann insoweit in Anspruch genommen werden. Gewährleistet sein muss jedoch, dass die 
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Nutzerinnen und Nutzer oder ihre gesetzlichen oder durch Rechtsgeschäft bevollmächtigten 
Vertreterinnen und Vertreter auf die Haushaltsführung Einfluss nehmen können. 
 
Grundsätzlich sind die Anforderungen an diese Wohnform auch im Zusammenhang mit dem 
diese Wohnform verfolgten Zweck zu sehen. Zweck der Wohngemeinschaft mit Betreuungs-
leistungen ist es, den Nutzerinnen und Nutzern ein weitestgehend selbstorganisiertes Leben 
mit unmittelbarem Anschluss an den Sozialraum unter Führung eines eigenen Haushalts zu 
ermöglichen. 
 
Da allerdings das reine familiäre Zusammenwohnen nicht vom Geltungsbereich erfasst sein 
soll, ist der Geltungsbereich nach Satz 2 nicht eröffnet, wenn lediglich in einer Partnerschaft 
lebende Personen oder Personen, die verwandt sind, in einem gemeinsamen Haushalt  
leben. Nicht vom Geltungsbereich erfasst werden damit nicht nur die in einem gemeinsamen 
Haushalt lebenden Ehepaare, sondern auch alle anderen in einer festen Partnerschaft  
lebenden Personen, wobei aus Achtung vor der der Privatsphäre das Vorliegen einer  
Partnerschaft alleine durch die entsprechende Erklärung bestätigt wird und nicht seitens der 
Behörde zu hinterfragen ist. Die Ausnahme vom Anwendungsbereich gilt auch für nach  
§ 1589 BGB miteinander verwandte Personen, also für das Zusammenleben der Eltern mit 
ihren Kindern oder der Geschwister.  
 
Die in Satz 3 aufgeführte Unterteilung in selbstverantwortete und anbieterverantwortete 
Wohngemeinschaften wird in Absatz 2 weiter ausgeführt. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 definiert positiv, wann eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft mit Betreuungs-
leistungen gegeben ist. Voraussetzung ist zunächst, dass die Wohnraumüberlassung von 
der Inanspruchnahme entgeltlicher Betreuungsleistungen unabhängig ist. Dies impliziert ins-
besondere, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Betreuungs- und Pflegedienste sowie Art 
und Umfang der Betreuungs- und Pflegeleistungen frei wählen können. Entscheidend ist 
zudem vor allem, dass die Nutzerinnen und Nutzer alle Angelegenheiten des Wohnens, der 
Betreuung sowie des Zusammenlebens in der Wohngemeinschaft selbst organisieren und 
verantworten. 
 
Daher werden in Absatz 2 Nr. 2 konkretisierend die Entscheidungsbefugnisse aufgeführt, die 
die Nutzerinnen und Nutzer oder ihre gesetzlichen oder durch Rechtsgeschäft bevollmächtig-
ten Vertreterinnen und Vertreter selbstverantwortet und ohne Einflussnahme Dritter ausüben 
oder gestalten müssen. Dazu gehört unter anderem die Wahlfreiheit hinsichtlich Inhalt, Um-
fang und Wechsel von Pflege-, Betreuungs- oder anderen Dienstleistungen durch Dritte. 
Dies kann auch, wie vielfach bereits üblich, durch eine in einem gemeinsamen Gremium 
gefundene Mehrheitsentscheidung der Nutzerinnen und Nutzer oder ihrer rechtlichen Be-
treuerinnen und Betreuer oder Bevollmächtigten erfolgen. Die Nutzerinnen und Nutzer müs-
sen die Dienstleistungen jederzeit innerhalb einer angemessenen Frist ohne Auswirkungen 
auf das Mietverhältnis kündigen können.  
 
Entscheidende Kriterien sind zudem zum einen die gemeinschaftliche Entscheidung über die 
Aufnahme von neuen Nutzerinnen und Nutzern - wobei die Vorschriften des Mietrechts in-
soweit unberührt bleiben - sowie die Ausübung des Hausrechts. Allen Nutzerinnen und Nut-
zern muss danach z. B. der Zutritt mit einem eigenen Hausschlüssel möglich sein. Auch ha-
ben die Dienstleitungsanbieter in einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft nur Gaststa-
tus. Daher ist eine selbstverantwortete Wohngemeinschaft insbesondere dann nicht mehr 
gegeben, wenn sich eine Leistungsanbieterin oder ein Leistungsanbieter dauerhaft innerhalb 
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der Wohngemeinschaft einrichtet und auf das Leben und den Alltag in der Wohngemein-
schaft bestimmenden Einfluss hat. 
 
Daneben gestalten die Nutzerinnen und Nutzer in selbstverantworteten Wohngemeinschaf-
ten auch die Gemeinschaftsräume selbst. Sie selbst verwalten die gemeinschaftlichen Fi-
nanzmittel und gestalten selbstbestimmt und gemeinschaftlich die Lebens- und Haushalts-
führung sowie das Alltagsleben. 
 
Zwingende Voraussetzung ist, dass die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter auf 
diese Entscheidungen keinen bestimmenden Einfluss haben. Da die Wohngemeinschaften 
sich in der Gründungsphase jedoch oftmals von Leistungsanbieterinnen oder Leistungsan-
bieter beraten lassen und diese in diesem Rahmen zum Teil auch bestimmend mitwirken, 
führt dies grundsätzlich nicht dazu, dass von einer Selbstverantwortung nicht mehr auszuge-
hen ist. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Selbstverantwortung der Nutzerin-
nen und Nutzer nach Abschluss der Gründungsphase nicht eingeschränkt ist. 
 
Zu Absatz 3 
Absatz 3 bestimmt, wann eine Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen anbieterverant-
wortet ist. Dies erfolgt durch einen Umkehrschluss zu den Voraussetzungen, die an eine 
selbstverantwortete Wohngemeinschaft gestellt werden. Die Wohngemeinschaft ist danach 
anbieterverantwortet, wenn die rechtliche Unabhängigkeit von Wohnraumüberlassung und 
Betreuungsleistungen im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 nicht gewährleistet ist. Die Wohnge-
meinschaft ist damit insbesondere dann anbieterverantwortet, wenn die freie Wählbarkeit der 
Pflege- und Betreuungsleistungen nicht gegeben oder eingeschränkt ist. Eine anbieterver-
antwortete Wohngemeinschaft ist zudem auch dann gegeben, wenn die ausschließliche Ent-
scheidungs- und Gestaltungsmöglichkeit der Nutzerinnen und Nutzer über die in Absatz 2 
Nr. 2 bezeichneten Angelegenheiten der Wohngemeinschaft nicht gegeben ist und die Leis-
tungsanbieterinnen und Leistungsanbieter auf die danach zu treffenden Entscheidungen 
bestimmenden Einfluss haben. 
 
Werden mehrere anbieterverantwortete Wohngemeinschaften in unmittelbarer räumlicher 
Nähe betrieben, etwa innerhalb eines Gebäudes oder in mehreren unmittelbar benachbarten 
Gebäuden, ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu prüfen, ob es sich tatsächlich noch 
um mehrere selbständige Wohngemeinschaften oder trotz anderslautender Bezeichnung um 
eine Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot handelt. Dabei ist insbesondere zu 
prüfen, ob eine einheitliche Leitungsstruktur und eine einheitliche Personaleinsatzplanung 
vorliegen, vgl. § 18 Satz 2 dieses Gesetzes. 
 
Die Einordnung als anbieterverantwortete Wohngemeinschaft soll ihre Umsetzung keines-
falls gefährden oder vereiteln. Die anbieterverantwortete Wohngemeinschaft ist die in der 
Praxis derzeit am häufigsten anzutreffende Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen. 
Da diese Wohnform jedoch in vielen Bereichen nicht die an Einrichtungen mit umfassendem 
Leistungsangebot gestellten ordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllen kann, müssen ty-
pengerechte Anforderungen aufgestellt werden, um auch diese Wohnform als Alternative zu 
den klassischen Einrichtungen zu ermöglichen und zu unterstützen. Daher enthält das WTG 
nunmehr spezifisch auf diese Wohnform abgestimmte Anforderungen, die jedoch eine ord-
nungsrechtliche Mindestqualitätssicherung gewährleisten. 
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Zu § 25 
 
Der mit selbstverantworteten Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 2 in erster Linie ver-
folgte Zweck ist es, den Alltag und das gemeinsame Leben selbst verwalten und gestalten zu 
können. Die Gestaltung und das Zusammenleben der Nutzerinnen und Nutzer ist nicht von 
Entscheidungen Dritter abhängig. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Verwirklichung der eige-
nen Bedürfnisse und Wünsche. Auf Grund dieses besonderen privaten und häuslichen Cha-
rakters in einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft soll ordnungsrechtlich im Hinblick 
auf die Anforderungen keine andere Behandlung erfolgen, als bei Nutzerinnen und Nutzern, 
die in der eigenen Häuslichkeit leben und betreut werden. Ordnungsrechtliche Anforderun-
gen werden deshalb nur an die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter gestellt, die in 
der Wohngemeinschaft ambulante Leistungen erbringen. Insoweit finden nach Absatz 2 die 
Regelungen des 2. Kapitels des allgemeinen Teils (§§ 4-10) auf die Angebote ambulanter 
Dienste Anwendung, die Betreuungsleistungen in einer selbstverantworteten Wohngemein-
schaft erbringen. 
 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist aber insoweit eröffnet, als die Nutzerinnen und 
Nutzer von selbstverantworteten Wohngemeinschaften ein Recht auf Information und Bera-
tung durch die zuständige Behörde haben. Treten Probleme mit einer Leistungsanbieterin 
oder einem Leistungsanbieter auf, weil z. B. pflegerische Leistungen mangelhaft erbracht 
werden, können sich die Nutzerinnen und Nutzer zudem an die zuständige Behörde wenden 
und ggf. um Überprüfung der WG-bezogenen Dienstleistungen bitten. Die zuständige Behör-
de entscheidet in ihrem pflichtgemäßen Ermessen im jeweiligen Einzelfall, ob sie eine ent-
sprechende Prüfung für erforderlich hält. 
 
Zu § 26 
 
Zu Absatz 1 
§ 26 regelt die grundsätzlichen Qualitätsanforderungen für anbieterverantwortete Wohnge-
meinschaften mit Betreuungsleistungen im Sinne des § 24 Absatz 3. Für diese Wohnform 
sollen nicht alle an die Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot gestellten Anfor-
derungen gelten. Vielmehr finden auf diese Wohnform angepasste Anforderungen Anwen-
dung. Ziel ist es, dadurch die Entwicklung auch und gerade solcher Wohnformen zu fördern 
und nicht zu behindern. Zudem soll durch eine Anpassung bzw. Flexibilisierung der Anforde-
rungen eine stärkere Orientierung an den tatsächlichen Wünschen und Bedarfen der betreu-
ten Menschen ermöglicht werden, wobei die erforderliche Mindestqualitätssicherung den-
noch zu gewährleisten ist. 
 
Vor diesem Hintergrund betont Absatz 1 besonders, dass Wohngemeinschaften in den Sozi-
alraum integriert werden sollen, damit eine umfassende Teilhabe ermöglicht wird. Für die 
Entscheidung für ein Leben in einer Wohngemeinschaft statt in einer Einrichtung mit umfas-
sendem Leistungsangebot ist in der Regel besonders kennzeichnend, dass neben einem 
weitestgehend selbstorganisierten Leben mit unmittelbarem Anschluss an den Sozialraum 
auch eine Atmosphäre gewünscht wird, die sich sehr stark an dem gewohnten häuslichen 
Leben orientiert. Damit muss aber auch eine höhere ordnungsrechtliche Toleranz einherge-
hen, die sich insbesondere in den von den betreuten Menschen mitgestalteten Rahmenbe-
dingungen niederschlägt. 
 
Zudem ist die Förderung der Teilhabe der Nutzerinnen und Nutzer am Leben in der örtlichen 
Gemeinschaft besonders zu berücksichtigen.  
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Wichtiges Kriterium für die Achtung der Würde des Menschen ist dessen Selbstbestimmung. 
Daher ist entscheidend, dass den Nutzerinnen und Nutzern auch die selbstbestimmte Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht wird.  
Auch der auf Betreuung und/oder Pflege angewiesene Mensch muss mit seinen Fähigkeiten, 
Möglichkeiten und Wünschen als Ausdruck seiner Selbstbestimmung wahrgenommen und 
bei der Ausübung dieser Freiheiten dahingehend unterstützt werden, dass dies auch in die-
ser Lebenssituation verwirklicht werden kann.  
 
Zu Absatz 2 
Da oftmals insbesondere in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften mit Betreuungs-
leistungen mehrere Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter im Rahmen einer Wohn-
gemeinschaft zusammenwirken, ist es erforderlich, dass die jeweiligen Verantwortungsberei-
che klar geregelt sind. 
 
Daher bestimmt Absatz 2, dass die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter in diesem 
Fall schriftlich festzuhalten haben, wer die Verantwortung und Abstimmung für welche Unter-
stützungsleistungen und Abläufe in der Wohngemeinschaft übernimmt. Im Sinne von Trans-
parenz müssen die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter ihre getroffene Festlegung 
auch den Nutzerinnen und Nutzern oder gesetzlichen oder durch Rechtsgeschäft bevoll-
mächtigten Vertreterinnen und Vertretern bekannt machen. 
 
Zu Absatz 3 
Konkretisierend zu Absatz 2 werden in Absatz 3 Kriterien aufgeführt, für die klar bestimmt 
sein muss, wer diese Vorgaben als verantwortliche Leistungsanbieterin oder verantwortlicher 
Leistungsanbieter erbringt. Dabei orientieren sich die Anforderungen im Wesentlichen an 
denen des § 19 Absatz 1 für Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot. 
 
Um den Nutzerinnen und Nutzern bei diesen wesentlichen Angelegenheiten die oben bereits 
angesprochene Mitgestaltung zu ermöglichen, können die Nutzerinnen und Nutzer die in 
Satz 1 aufgeführten Festlegungen auch eigenverantwortlich treffen. 
 
Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt den Fall, dass die Leistungen in der Wohngemeinschaft nur von einem Leis-
tungsanbieterin oder einem Leistungsanbieter alleine erbracht werden. Da diese Konstellati-
on organisatorisch mit der in einer Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot ver-
gleichbar ist, gilt hier hinsichtlich der Verpflichtungen aus Absatz 3 die aus § 19 Absatz 1 
bekannte Pflicht, die Umsetzung schlüssig in einem den Nutzerinnen und Nutzern bekannten 
Konzept darzulegen. 
 
Zu Absatz 5 
Die Regelung orientiert sich an der entsprechenden Regelung für Einrichtungen mit umfas-
sendem Leistungsangebot nach § 19 Absatz 2, wobei bei Wohngemeinschaften unter Um-
ständen auch mietrechtliche Vorschriften gesondert zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der 
Entscheidung über Besuchsverbote ist den Besuchsrechten von direkten Angehörigen eine 
sehr hohe Priorität einzuräumen, die nur im absoluten Ausnahmefall durch Interessen der 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter bzw. der Gemeinschaft verdrängt werden 
kann. 
 
In Einrichtungen etwas der Suchthilfe können Besuche dem Therapieziel zuwider laufen. 
Daher sind hier Besuchsverbote durch den Zweck der Angebotsnutzung zu legitimieren. 
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Zu Absatz 6 
Für Wohngemeinschaften mit Wohnraum für mehr als zwölf Nutzerinnen und Nutzer gelten 
insgesamt die Regelungen für Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot (§§ 18 - 
23) entsprechend, weil ein Leben in einer häuslichen Gemeinschaft mit gemeinsamer Füh-
rung eines Hausstandes in der Regel nur bei einem kleinen und überschaubaren Personen-
kreis möglich ist. Davon kann jedoch bei einer Personenzahl von mehr als zwölf Personen 
grundsätzlich nicht mehr ausgegangen werden. Die Regelung dient insbesondere dazu, Um-
gehungen der strengeren Anforderungen der §§ 18-23 durch eine „Umbenennung“ des An-
gebots zu umgehen. Dem gleichen Zweck dient auch die Beschränkung der insgesamt in 
einem Gebäude seitens einer Leistungsanbieterin/eines Leistungsanbieters angebotenen 
Plätze in Wohngemeinschaften auf vierundzwanzig. 
 
Zu § 27 
 
Zu Absatz 1 
Um dem Selbstbestimmungsrecht und dem Schutz der Privat- und Intimsphäre gerecht zu 
werden, sind in Wohngemeinschaften grundsätzlich nur Einzelzimmer zulässig, denn zu ei-
nem selbstbestimmten Leben gehört insbesondere die Möglichkeit, sich räumlich zurückzie-
hen zu können. Die Unterbringung pflege- und hilfsbedürftiger Menschen in Zimmern mit 
zwei oder gar mehr Betten ist mit heutigen Wohn- und Lebensgewohnheiten grundsätzlich 
auch nicht mehr zu vereinbaren. Vielmehr ist das Einzelzimmer der allgemein anerkannte 
Wohnstandard. Auf Wunsch von Personen die in einer Partnerschaft leben, kann jedoch die 
Zusammenlegung von zwei Zimmern zu einer Nutzungseinheit und damit auch eine gemein-
same Nutzung eines Schlafraumes ermöglicht werden. Anderweitige ausdrückliche Bele-
gungswünsche sind (nur) mit einer Ausnahme nach § 13 umsetzbar, wobei auf Grund der 
hohen Bedeutung des Einzelzimmergebots hinsichtlich des Wunsches auf ein gemeinsames 
Zimmer ein strenger Prüfmaßstab anzulegen ist. 
 
Zu Absatz 2 
Bei der baulichen Gestaltung hinsichtlich Größe, Anzahl und Gestaltung der Sanitär- und 
Gemeinschaftsräume ist neben der Erfüllung anderer gesetzlicher Vorgaben (z. B. IfSchG, 
BauO) auch dem Recht auf Privatsphäre Beachtung zu schenken. Die Nutzerinnen und Nut-
zer haben in der Wohngemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt, so dass Wohnlichkeit und Pri-
vatsphäre in ein sachgerechtes Verhältnis zu dem Sicherheitsbedarf der Nutzerinnen und 
Nutzer zu setzen sind. Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben müssen daher auch die 
räumlichen Verhältnisse so gestaltet werden, dass die Privatsphäre der Nutzerinnen und 
Nutzer weitestgehend gewahrt werden kann. 
 
Zudem müssen Größe, Anzahl und Gestaltung der Sanitär- und Gemeinschaftsräume den 
Erfordernissen einer funktionierenden Hausgemeinschaft entsprechen. Die Anforderungen 
werden in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz konkretisiert. 
 
Zu Absatz 3 
Da sich die Wohngemeinschaft als Lebensmittelpunkt und neues "Zuhause" für die Nutzerin-
nen und Nutzer darstellt, müssen sie auch über die Gestaltung der Individualbereiche ent-
scheiden können. Dies ist besonders beim Einzug in die Wohngemeinschaft, aber auch wäh-
rend des gesamten Aufenthalts bedeutsam und Grundvoraussetzung für ein selbstbestimm-
tes Leben. Eine Veränderung gegen ihren Willen ist daher nur ausnahmsweise zulässig, 
wenn diese Veränderung auch nach zivilrechtlichen Vorschriften (Mietrecht) zu dulden wäre 
oder aus Gründen der Betreuung oder medizinischen Versorgung zwingend erforderlich ist. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/3388 

 
 

 

107 

 

Zu § 28  
 
Zu Absatz 1 
Die Regelung stellt sicher, dass die Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer unter der  
Verantwortung einer fachlich und persönlich geeigneten Fachkraft erfolgt. Diese muss – wie 
sich aus dem Gesamtkontext des § 28 ergibt -  zwar nicht dauerhaft selbst in der Wohnge-
meinschaft anwesend sein, trägt aber vorbehaltlich abweichender Regelungen nach § 26 
Absatz 2 die Verantwortung für die Gesamtabläufe der Erbringung von Pflege- und Betreu-
ungsleistungen in der Wohngemeinschaft. 
Damit wird gewährleistet, dass Betreuungstätigkeiten, die eine bestimmte Sachkunde erfor-
dern, fachgerecht durchgeführt werden und Betreuungskräfte, die keine Fachkräfte sind, auf 
eine kompetente Ansprechpartnerin bzw. einen kompetenten Ansprechpartner zurück greifen 
können. Bei längerer Abwesenheit der verantwortlichen Fachkraft (Urlaub etc.) ist eine Ver-
tretungsregelung sicherzustellen. 
 
Zu Absatz 2 
In einer anbieterverantworteten Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen kann auf die 
ständige Anwesenheit einer Fachkraft dann verzichtet werden, wenn der Pflege- und Betreu-
ungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer dies nicht erfordert. Dann muss jedoch zumindest 
durch geeignete organisatorische Vorkehrungen sichergestellt werden, dass eine zur Leis-
tung des konkreten Betreuungsbedarfes der Nutzerinnen und Nutzer geeignete Fachkraft 
jederzeit in angemessener Zeit im Bedarfsfall zur Verfügung steht. Dies muss nicht die ver-
antwortliche Fachkraft nach Absatz 1 sein. 
 
Sollte jedoch der Betreuungsbedarf bereits einer Nutzerin oder eines Nutzers die ständige 
Anwesenheit einer Fachkraft erfordern, kann die zuständige Behörde diese anordnen. Bei 
der Entscheidung ist zur berücksichtigen, dass 
- in der Konzeption einer Wohngemeinschaft mit Betreuungsleistungen eine ständige Fach-
kraftanwesenheit die absolute Ausnahme sein sollte 
- immer vorab zu prüfen ist, inwieweit geringer qualifizierte Präsenzkräfte die Sicherstellung 
des Schutzzwecks nicht gewährleisten können, 
- bei fehlender leistungsrechtlicher Refinanzierung der Betreuungsbedarf einer Nutze-
rin/eines Nutzers durch die anderen mit finanziert werden müsste. 
 
Im Regelfall wird eine entsprechende Anordnung nur dann gerechtfertigt sein, wenn der 
Pflege- und Betreuungsbedarf so groß ist, dass auch leistungsrechtlich ein entsprechender 
Leistungsanspruch besteht. Um die ggf. erforderliche Abstimmung mit den Kostenträgern 
herbeizuführen, ist vorbehaltlich dringender Gefahren bei Ausbleiben einer sofortigen Anord-
nung eine ausreichende Frist zur Umsetzung der Anordnung zu setzen.  
 
Zu Absatz 3 
Nach Absatz 3 muss auch die Erbringung hauswirtschaftlicher Leistungen unter Beteiligung 
einer Hauswirtschaftsfachkraft erfolgen, wenn die Leistungsanbieterinnen oder Leistungsan-
bieter sich auch zur Erbringung hauswirtschaftlicher Leistungen verpflichtet haben. Denn 
ausschlaggebend für das Wohlbefinden und den Gesundheitszustand der Nutzerinnen und 
Nutzer kann in erheblichem Umfang auch die Versorgung im Verpflegungsbereich sein. Ins-
besondere im Hinblick auf eine ausgewogene Ernährung im Speisenangebot und eine mög-
liche Beratung der Nutzerinnen und Nutzer bei der Essens- und Getränkeauswahl sowie bei 
Problemen der Nahrungsauswahl kommt der Hauswirtschaftsfachkraft entscheidende Be-
deutung zu. 
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Dabei kann dies in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen 
auch durch eine verantwortliche Einbindung der Hauswirtschaftsfachkraft in die Konzeption 
und Überwachung der hauswirtschaftlichen Leistungserbringung - ggf. auf der Grundlage 
externer Dienstleistungsverträge - erfolgen. 
 
Zu § 29 
 
Zu Absatz 1 
Um auch in den durch eine geringe Personenzahl gekennzeichneten anbieterverantworteten 
Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen eine wirksame Interessenvertretung der 
Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen, werden die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte 
durch eine gemeinschaftlich mindestens jährlich stattfindende Versammlung aller Nutzerin-
nen und Nutzer oder ihrer gesetzlichen oder durch Rechtsgeschäft bevollmächtigten Vertre-
terinnen und Vertreter wahrgenommen. Diesen Personen ist daher auch Zutritt zu den ge-
meinschaftlich genutzten Räumen der Wohngemeinschaft zu gewähren. Das Grundrecht aus 
Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz wird insoweit eingeschränkt, vgl. § 46 dieses Gesetzes. 
 
Zu Absatz 2 
Das Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften 
mit Betreuungsleistungen ist ein Kernelement dieser Wohnform, welches besonderes durch 
die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter zu berücksichtigen ist. Ziel ist es, Nutze-
rinnen und Nutzern möglichst umfassend Gelegenheit zu geben, an der Gestaltung ihrer 
persönlichen Lebensverhältnisse mitzuwirken und dadurch die Lebensqualität in den Wohn-
gemeinschaften im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern. Die stärkere Mitbe-
stimmung kompensiert das teilweise Fehlen strengerer gesetzlicher Vorgaben. 
 
Daher sollen die Nutzerinnen und Nutzer in allen wesentlichen, die Einrichtung betreffenden 
Angelegenheiten mitwirken. Zudem haben die Nutzerinnen und Nutzer das Recht, neben 
den Grundsätzen der Verpflegungsplanung, der Freizeitgestaltung und der Gestaltung der 
Hausordnung auch über die Grundsätze zur Gestaltung von Unterkunft und Betreuung in der 
Wohngemeinschaft mitzubestimmen. Die Rechte werden in der Durchführungsverordnung zu 
diesem Gesetz weiter ausgeführt. 
 
Zu § 30 
 
Zu Absatz 1 
Anknüpfend an § 25 erfolgt bei selbstverantworteten Wohngemeinschaften auch hinsichtlich 
der Qualitätssicherung durch die zuständige Behörde auf Grund des besonderen privaten 
und häuslichen Charakters in einer selbstverantworteten Wohngemeinschaft keine andere 
Behandlung, als bei Nutzerinnen und Nutzern, die in der eigenen Häuslichkeit leben und 
betreut werden. 
Die zuständige Behörde nimmt lediglich eine Statusprüfung dahingehend vor, dass bei Be-
kanntwerden der Wohngemeinschaft und in regelmäßigen Abständen geprüft wird, ob die 
Voraussetzungen nach § 24 Absatz 2 vorliegen, also ob es sich tatsächlich um eine selbst-
verantwortete oder aber doch um eine anbieterverantwortete Wohngemeinschaft mit Betreu-
ungsleistungen handelt. Als regelmäßig wird ein Prüfintervall deutlich über der Regelprüfung 
in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften (2 Jahre) ausreichend sein. In etablierten 
selbstverantworteten Wohngemeinschaften ist eine Vergewisserung im 5-Jahres-Rhythmus 
sicher mehr als ausreichend. 
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Auch hier soll für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst umfassend die Gelegenheit zur Ein-
flussnahme als Teil ihrer Mitwirkungsrechte gewährleistet sein. Daher ist nach Satz 2 die 
Selbsteinschätzung der Nutzerinnen und Nutzer vorrangig zu berücksichtigen. 
 
Da im Übrigen nach § 25 ordnungsrechtliche Anforderungen grundsätzlich nur an die Leis-
tungsanbieterinnen und Leistungsanbieter selbst gestellt werden, bezieht sich auch die be-
hördliche Qualitätssicherung nach Satz 3 nur auf die in der Wohngemeinschaft erbrachten 
Leistungen ambulanter Dienste nach § 33. 
Die zuständige Behörde kann darüber hinaus auch dann die WG-bezogenen Dienstleistun-
gen überprüfen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das wünschen. 
 
Zu Absatz 2 
Die Prüfungsvorgaben von anbieterverantworteten Wohngemeinschaften mit Betreuungsleis-
tungen orientieren sich dagegen hinsichtlich des Verfahrens an den Vorgaben für Einrichtun-
gen mit umfassendem Leistungsangebot. Die zuständigen Behörden überwachen die Wohn-
gemeinschaften auch hier durch Regelprüfungen und anlassbezogene Prüfungen. Allerdings 
ist der geringere Prüfumfang auf Grund der angepassten Anforderungen zu beachten. 
 
Anders als bei den Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot findet hier mangels 
einer anderweitigen Regelung die Vorschrift des § 14 Absatz 2 Satz 1 aus dem allgemeinen 
Teil des Gesetzes Anwendung. Daher steht es bei anbieterverantworteten Wohngemein-
schaften mit Betreuungsleistungen im Ermessen der zuständige Behörde, ob sie die Prüfung 
unangemeldet oder angemeldet vornimmt. 
 
Grundsätzlich ist eine unangemeldete Prüfung im Hinblick auf die Sicherung der Interessen 
der Bewohner zwar vorzugswürdig. In anbieterverantworteten Wohngemeinschaften mit Be-
treuungsleistungen sind jedoch, auf Grund ihrer besonderen konzeptionellen Ausrichtung, 
nicht ständig die für eine Prüfung erforderlichen verantwortlichen Betreuungskräfte vor Ort. 
Um daher eine Prüfung überhaupt durchführen zu können, kann die zuständige Behörde die 
Prüfung kurzfristig vorher anmelden. 
 
Zu Absatz 3 
Die Regelprüfungen sollen grundsätzlich mindestens einmal im Jahr vorgenommen werden. 
Im Hinblick auf eine Optimierung der Prüfverfahren sowie der Nutzung von Synergieeffekten 
können entsprechend der Regelung für Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot 
auch hier Regelprüfungen in größeren Abständen bis zu höchstens zwei Jahren stattfinden, 
wenn bei der letzten Prüfung durch die zuständige Behörde keine wesentlichen Mängel fest-
gestellt wurden. 
 
Auch wenn die Voraussetzungen des Satzes 2 vorliegen, sind anlassbezogene Prüfungen 
vorzunehmen, wenn z.B. Beschwerden oder Mängelanzeigen beispielsweise von Nutzerin-
nen und Nutzern vorliegen oder die zuständige Behörde überprüfen will, dass den von ihr 
erlassenen Anordnungen oder sonstigen ordnungsrechtlichen Maßnahmen nachgekommen 
wird. Eine Überprüfung der Wohngemeinschaft in kürzeren Abständen ist insbesondere auch 
dann angezeigt, wenn sich Missstände in einer Wohngemeinschaft derart häufen, dass der 
Schutz der Nutzerinnen und Nutzer nur durch wiederholte, in kurzen Abständen vorgenom-
mene Kontrollen erreicht werden kann. 
Dabei kann die Prüfung auch über den jeweiligen Prüfungsanlass hinausgehen. 
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Zu § 31 
 
Zu Absatz 1 
§ 31 enthält eine Begriffsbestimmung von Angeboten des Servicewohnens.  
 
Von der Definition werden nicht nur die Fälle des sogenannten "Betreuten Wohnens" für älte-
re Menschen erfasst, vielmehr ist der Geltungsbereich des Gesetzes auch bei allen anderen 
Wohn- und Betreuungsformen, bei denen diese Tatbestandsmerkmale vorliegen, z. B. auch 
im Bereich der Eingliederungshilfe, eröffnet. 
 
Zu § 32 
 
Zu Absatz 1 
Da durch die Vertragskonstellation in Angeboten des Servicewohnens aufgrund der freien 
Wählbarkeit der Zusatzleistungen der Schutzzweck des Gesetzes nur gering tangiert ist und 
die ambulanten Dienste, die möglicherweise Leistungen in den Angeboten erbringen durch 
die Regelungen nach Teil 2 4. Kapitel einer eigenständigen Qualitätssicherung unterliegen, 
stellt das Gesetz an die Gestaltung der Angebote keine besonderen Anforderungen. Dabei 
ist auch berücksichtigt, dass für Angebote des Servicewohnens mit dem Qualitätssiegel „Be-
treutes Wohnen für ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen“ des Kuratoriums Betreutes 
Wohnen NRW bereits eine außergesetzliche und bewährte Form der Qualitätssicherung - 
gerade auch Verbraucherschutzsicht - besteht. Allerdings sieht es eine Meldepflicht vor, um 
den zuständigen Behörden einen vollständigen Überblick über alle im Zuständigkeitsbereich 
vorhandenen Angebote zu sichern und eine Überprüfung zu ermöglichen, ob - etwa bei feh-
lender Abschlussfreiheit für weitere Zusatzleistungen - statt eines Angebots des Service-
wohnens doch ein anderer Angebotstyp des § 2 vorliegt.  
 
Zu Absätzen 2 und 3 
Dem eingeschränkten Schutzbedarf entsprechend beschränkt sich die Qualitätssicherung 
durch das WTG darauf, den zuständigen Behörden bzgl. der Angebote des Servicewohnens 
die allgemeinen ordnungsrechtlichen Prüf- und Eingriffmöglichkeiten nach dem Ordnungsbe-
hördengesetz NRW zu übertragen.  
 
Absatz 3 stellt nochmals klar, dass ambulante Dienste mit den Leistungen in Angeboten des 
Servicewohnens den Regelungen nach Teil 2 Kapitel 4 unterfallen.  
 
Zu § 33  
 
§ 33 definiert die neu ins Gesetz aufgenommenen ambulanten Dienste. 
 
Die Einbeziehung der ambulanten Dienste war im Erarbeitungsverfahren zu diesem Gesetz 
umstritten. Sie ist zum einen erforderlich, da sie auch in den Angebotsformen der Wohnge-
meinschaften und des Servicewohnens die relevanten Pflege- und Betreuungsdienstleistun-
gen erbringen. Um in diesen Wohnformen durch den Verzicht auf zu detaillierte Qualitätsan-
forderungen ein hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen und gleichwohl kultursensible Be-
treuungs- und Pflegequalität im Rahmen des WTG verlässlich gewähren zu können, ist es 
erforderlich, auch die ambulanten Dienste in den Geltungsbereich des Gesetzes einzubezie-
hen.  
 
Zum anderen haben die von den Diensten in der eigenen Häuslichkeit betreuten Menschen 
mit der Einbeziehung der ambulanten Dienste in das Gesetz nunmehr die Möglichkeit, einen 
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verbesserten ordnungsrechtlichen Schutz zu beanspruchen. Dies ist erforderlich, da die auf 
Pflege- und Betreuungsleistungen angewiesenen Menschen nicht nur in Einrichtungen mit 
umfassendem Leistungsangebot oder anderen vergleichbaren Wohn- und Betreuungsange-
boten schutzbedürftig sind. Auch Menschen, die in der eigenen Häuslichkeit gepflegt und 
betreut werden, sind auf eine qualitativ gute Versorgung angewiesen, die insbesondere kei-
ne Gefahren für ihre Gesundheit verursacht. Bei mangelhafter Pflege und Betreuung ist un-
erheblich, an welchem Ort sie erbracht wird. Entscheidend ist allein, dass die betroffenen 
Personen den dann erforderlichen Schutz bekommen. Daher ist es wichtig, dass auch von 
staatlicher Seite den betroffenen Personen bei Bedarf geholfen werden kann.  
 
Zuvor bestand für die betroffenen Personen jedoch lediglich die Möglichkeit sich an die Kos-
tenträger zu wenden, die dann eine Überprüfung durch den MDK bzw. MDS vornehmen 
konnten, oder die allgemeine Ordnungsbehörde einzuschalten. Allerdings können die Kos-
tenträger bei festgestellten Mängeln durch eine Prüfung des MDK bzw. MDS lediglich die 
Versorgungsverträge kündigen. Weitergehende Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und 
Vermeidung von Gefahren sind nicht möglich. Mit der Einbeziehung in das Fach-
Ordnungsrecht kann nunmehr auf solche Mängel schneller und effektiver reagiert werden.  
 
Da die ambulanten Dienste jedoch regelmäßig nach den entsprechenden Sozialgesetzbü-
chern über eine Leistungszulassung verfügen und dementsprechend ihre Leistungsfähigkeit 
grundsätzlich unterstellt werden kann, erhält die zuständige Behörde lediglich ein einge-
schränktes anlassbezogenes Prüfrecht. Zur Vermeidung von Doppelprüfungen muss dieses 
Prüfrecht zudem in einem verbindlich vorgegebenen Abstimmungsprozess mit anderen für 
die Qualitätssicherung vorrangig zuständigen Stellen ausgeübt werden.  
 
Die Gesetzgebungszuständigkeit des Landesgesetzgebers umfasst auch die ordnungsrecht-
lichen Regelungen für ambulante Dienste. Denn unabhängig von der Frage, ob die aus-
schließliche Gesetzgebungszuständigkeit der Länder auf dem Gebiet des Heimrechts zu-
gleich auch die der ambulanten Dienste erfasst, haben nach Art. 72 Absatz 1 GG die Länder 
im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und 
soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat.  
 
Die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit bezüglich der ambulanten Dienste ergibt 
sich gem. Art. 74 Absatz 1 Nr. 7 GG aus der Zuständigkeit für die öffentliche Fürsorge. Diese 
Materie hat der Bund bisher im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzgebungszuständig-
keit bezüglich der ambulanten Dienste nicht umfassend geregelt.  
 
Zwar hat der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz im Bereich des 
Gewerberechts nach Art. 74 Absatz 1 Nr. 11 GG Gebrauch gemacht. 
Allerdings reicht eine bundesrechtliche Regelung allein nicht aus, um eine Sperrwirkung für 
landesrechtliche Regelungen zu begründen. Erforderlich ist vielmehr, dass das Bundesrecht 
die Materie erschöpfend regelt. Dies ist vorliegend nicht der Fall.  
 
Die Gewerbeordnung enthält keine ausdrücklichen Vorschriften über ambulante Dienste. Die 
Gewerbeordnung enthält lediglich eine Sondervorschrift für die Unternehmer von Privatkran-
ken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatnervenkliniken. Diesen kann nach  
§ 30 Absatz 1 Nr. 1a GewO dann eine Konzession versagt werden, wenn Tatsachen vorlie-
gen, welche die ausreichende medizinische und pflegerische Versorgung der Patienten als 
nicht gewährleistet erscheinen lassen. Genau dieses Risiko einer nicht ausreichenden pfle-
gerischen Versorgung oder Betreuung besteht aber auch im Bereich ambulanter Pflege- und 
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Betreuungsleistungen. Für diesen Bereich fehlen jedoch jegliche besondere gewerberechtli-
che Regelungen. 
 
Daher sind landesgesetzliche Regelungen zumindest zulässig, solange und soweit der Bun-
desgesetzgeber in diesem Bereich keine eigenen Regelungen getroffen hat. 
 
Zu § 34 
 
Nach § 34 richten sich die fachlichen Anforderungen an Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter von ambulanten Diensten nach den Regelungen des 2. Kapitels des allgemei-
nen Teils dieses Gesetzes. Dies gilt jedoch nur, soweit ambulante Dienste ihre Leistungen in 
Wohngemeinschaften nach § 24 Absatz 1 erbringen. Für alle anderen ambulanten Dienste 
besteht dagegen nur eine in § 9 und der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz weiter 
ausgeführte Anzeigepflicht, die in der Zielperspektive datenbankgestützt erfolgen soll. Im 
Übrigen unterliegen diese Dienste bis auf weiteres nur den Anforderungen des allg. Ord-
nungsrechts und natürlich einschlägiger Leistungsrechte. Ob dies zur Erreichung des 
Schutzzwecks ausreichend ist, wird begleitend zur Umsetzung des WTG 2013 zu prüfen 
sein. 
 
Zu § 35 
 
Zu Absatz 1 
Nach § 35 wird die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
von ambulanten Diensten nur durch anlassbezogene Prüfungen überwacht. Dies gilt jedoch 
nur, soweit die ambulanten Dienste Leistungen in selbstverantworteten Wohngemeinschaf-
ten nach § 24 Absatz 2 erbringen. Werden die Leistungen in anbieterverantworteten Wohn-
gemeinschaften nach § 24 Absatz 3 erbracht, richtet sich die behördliche Qualitätssicherung 
nach § 30 Absätzen 2 und 3, die Leistungen der ambulanten Dienste werden also im Rah-
men der in § 30 geregelten Prüfung der Wohngemeinschaft auf die Erfüllung der Anforde-
rungen nach diesem Gesetz hin überprüft.  
 
Da die ambulanten Dienste zudem regelmäßig nach den entsprechenden Sozialgesetzbü-
chern über eine Leistungszulassung verfügen, und ihre Leistungsfähigkeit daher grundsätz-
lich unterstellt werden kann, wird das anlassbezogene Prüfrecht bezüglich der ambulanten 
Dienste, die Leistungen in selbstverantworteten Wohngemeinschaften erbringen, noch durch 
einen verbindlich vorgegebenen Abstimmungsprozess mit anderen für die Qualitätssicherung 
vorrangig zuständigen Stellen eingeschränkt. 
 
So hat die zuständige Behörde vor einer Prüfung den Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung oder den Prüfdienst der privaten Pflegeversicherung zu informieren und ihm Gele-
genheit zur vorrangigen Prüfung zu geben, soweit die Leistungserbringung in deren gesetzli-
chen Zuständigkeitsbereich fällt. Eine eigene Prüfung durch die zuständige Behörde erfolgt 
in diesen Fällen nur, sofern eine umgehende eigene Prüfung wegen einer akuten Gefahr für 
die Nutzerinnen und Nutzer ausnahmsweise geboten ist, die Prüfung des Medizinischen 
Dienstes oder des Prüfdienstes der privaten Pflegeversicherung nicht zeitnah erfolgt oder 
keine hinreichende Entscheidungsgrundlage erbringt. 
Zudem muss die zuständige Behörde bei Vorliegen eines anlassbezogenen Prüfergebnisses 
des Medizinischen Dienstes oder des Prüfdienstes der privaten Pflegeversicherung, dieses 
ihren weiteren Entscheidungen zugrunde zulegen. 
Damit werden Doppelprüfungen vermieden und der Vermeidung eines zusätzlichen Prüf- 
und Bürokratieaufwandes besondere Beachtung geschenkt. 
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Zu Absatz 2 
Soweit ambulante Dienste ihre Leistungen außerhalb der Wohngemeinschaften nach  
§ 24 Absatz 1 erbringen, ist nach Absatz 2 nunmehr geregelt, dass die nach diesem Gesetz 
zuständige Behörde die Befugnisse der Ordnungsbehörde als Sonderordnungsbehörde gem. 
§ 12 OBG nicht nur bei Gefahr im Verzug nach § 43 Absatz 1 wahrnehmen kann, sondern 
auch bei einer im einzelnen Falle bestehenden konkreten Gefahr für eine Nutzerin oder ei-
nen Nutzer. Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn in dem zu beurteilenden konkreten Einzel-
fall in überschaubarer Zukunft mit dem Schadenseintritt hinreichend wahrscheinlich gerech-
net werden kann. 
 
zu § 36  
 
In § 36 werden die zusammenfassend als Gasteinrichtungen bezeichneten besonderen Pfle-
ge- und Betreuungsangebote definiert, die dem Zweck dienen, ältere oder pflegebedürftige 
Menschen oder Menschen mit Behinderungen nur vorübergehend aufzunehmen und ihnen 
Betreuungsleistungen anzubieten. Zu diesen Angebotstypen gehören die in Satz 2 aufge-
führten Hospize, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeiteinrichtungen.  
 
zu § 37 
 
Da die Betreuung in den einzelnen Gasteinrichtungen zum Teil auf unterschiedliche Ziel-
gruppen ausgerichtet ist und der Betreuung zum Teil entsprechend sehr unterschiedliche 
Betreuungskonzepte zugrunde liegen, wird in § 37 klargestellt, dass sich die Gestaltung der 
Anforderungen an den für die jeweilige Angebotsform vorhandenen Besonderheiten auszu-
richten hat. Daher ist von den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern eine an der 
entsprechenden Zielgruppe orientierte personelle, bauliche und sonstige Ausstattung vorzu-
halten.  
 
Satz 2 spezifiziert diese Regelung insoweit, als dass sich die Anforderungen an Einrichtun-
gen der Tages- und Nachtpflege nach dem 2. Kapitel des allgemeinen Teils dieses Gesetzes 
richten. 
 
Die in Hospizen und Kurzzeiteinrichtungen betreuten Menschen stehen ebenso wie die Men-
schen, die in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot betreut werden, in einem 
besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu den Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern 
und bedürfen daher eines entsprechend erhöhten staatlich gewährleisteten Schutzes. Die 
hinsichtlich des Betreuungsumfangs und der zu betreuenden Zielgruppe mit den Einrichtun-
gen mit umfassendem Leistungsangebot vergleichbaren Hospize und Kurzzeiteinrichtungen 
müssen sich daher auch an den umfangreicheren Anforderungen nach Teil 2 Kapitel 1 die-
ses Gesetzes orientieren.  
 
Dies gilt jedoch nur, soweit in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
 
zu § 38 
 
§ 38 regelt die angebotsspezifischen Anforderungen an die Wohnqualität. 
 
Zu Absatz 1 und 2 
In Hospizen sind nur Einzelzimmer zulässig. Dies schließt allerdings eine Übernachtungs-
möglichkeit für Angehörige im Zimmer nicht aus. 
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Auch müssen Grundriss und Gebäudeausstattung auf Grund der besonderen Versorgungssi-
tuation der dort betreuten Menschen besonderen Anforderungen dahingehend genügen, 
dass eine palliativ-medizinische und palliativ-pflegerische Versorgung sowie eine psychoso-
ziale und spirituelle Betreuung gewährleistet werden kann.  
 
Zu Absatz 3 
Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege müssen sich dagegen an den Bedürfnissen der in 
diesen Einrichtungen betreuten Menschen orientieren, die oftmals durch demenzbedingte 
Einschränkungen gekennzeichnet sind. Daher müssen sich die Räumlichkeiten in Einrich-
tungen der Tages- und Nachtpflege insbesondere auch im Hinblick auf Sicherheit und Mög-
lichkeiten der Orientierung an den Bedürfnissen dieser Menschen ausrichten. Zudem hat 
sich die räumliche Gestaltung an den Maßstäben von Wohnlichkeit und Normalität zu orien-
tieren und dem Recht auf Privatsphäre ausreichend Rechnung zu tragen.  
 
zu § 39  
 
Auf Grund der besonderen pflegerischen Bedürfnisse schwerstkranker und sterbender Men-
schen sind bei der fachlichen Eignung der Beschäftigten in Hospizen die für die Palliativver-
sorgung erforderlichen Kenntnisse besonders zu berücksichtigen. Näheres hierzu wird in der 
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz geregelt. 
 
zu § 40  
 
Da anders als in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot oder in Wohngemein-
schaften die Nutzerinnen und Nutzer oftmals nicht über einen längeren, über mehrere Jahre 
dauernden Zeitraum betreut werden und eine effektive Interessenvertretung durch gewählte 
Gremien ausscheidet, werden die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Nutzerinnen 
und Nutzer in Gasteinrichtungen durch eine von der zuständigen Behörde bestellte Vertrau-
ensperson wahrgenommen.  
 
Die Vertrauensperson vertritt die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer in Angelegenheiten 
wie Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Ordnung des Zusammenlebens, Ver-
pflegung und Freizeitgestaltung und setzt sich für ein Miteinander in der Einrichtung ein. Nä-
heres hierzu wird in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz geregelt. 
 
zu § 41  
 
Bei Gasteinrichtungen erfolgen anlassbezogene Prüfungen sowie regelmäßige Prüfungen im 
Abstand von höchstens drei Jahren. 
 
Das vorgegebene Prüfverfahren bei den Gasteinrichtungen ermöglicht damit den zuständi-
gen Behörden im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben im jeweiligen Einzelfall zu ent-
scheiden, ob und wann die Erfüllung der Pflichten der Leistungsanbieterinnen und Leis-
tungsanbieter geprüft wird. Da z. B. Kurzzeiteinrichtungen oftmals Teil von Einrichtungen mit 
umfassendem Leistungsangebot sind, bietet sich insoweit eine gemeinsame Prüfung an.  
 
Zu § 42  
 
Zu Absätzen 1 und 2 
Die Bestimmung entwickelt die Bußgeldbestimmungen des § 21 Wohn- und Teilhabegeset-
zes 2008 weiter und ist redaktionell angepasst bzw. inhaltlich ergänzt worden. Weiterhin 
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werden im Absatz 1 die einzelnen Tatbestände, nämlich Verstöße gegen Pflichten nach die-
sem Gesetz und den dazu erlassenen oder nach § 45 weiter geltenden Verordnungen oder 
Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen als Ordnungswidrigkeiten benannt, die mit Geldbu-
ßen geahndet werden können. 
 
Zu § 43 
 
Diese Vorschrift übernimmt im Wesentlichen die Zuständigkeitsregelungen des bisherigen  
§ 13 Wohn- und Teilhabegesetzes.  
 
Zu Absatz 1 
Wie bisher auch, sind die Kreise und kreisfreien Städte für die Überwachung der Betreu-
ungseinrichtungen zuständig. Auch nehmen sie diese Aufgabe weiterhin als Pflichtaufgabe 
zur Erfüllung nach Weisung wahr. Neu ist die Ermächtigung der nach diesem Gesetz zu-
ständigen Behörde bei Gefahr im Verzug als Sonderordnungsbehörde gem. § 12 Absatz 1 
Ordnungsbehördengesetz NW tätig werden zu können. Dies ist sinnvoll und erforderlich, da 
die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden die für dieses spezielle Aufgabengebiet er-
forderliche Fachkunde und praktische Erfahrung mitbringen. Gefahr im Verzug ist gegeben, 
wenn ohne ein unverzügliches Handeln der angestrebte Erfolg vereitelt würde. 
 
Zu Absatz 2 
Neu aufgenommen ist die örtliche Zuständigkeitsregelung in Absatz 2. Dies soll zum einen 
der Rechtsklarheit dienen. Zum anderen soll damit vermieden werden, dass Leistungsanbie-
terinnen und Leistungsanbieter, die ihre Leistungen in Nordrhein-Westfalen anbieten, sich 
nur deshalb in einem anderen Bundesland niederlassen, um den Anforderungen dieses Ge-
setzes nicht zu unterfallen. Daher ist die Beratungs- und Prüfbehörde örtlich zuständig, in 
deren Bezirk die angebotsbezogene Leistungserbringung nach diesem Gesetz erfolgt. 
 
Zu Absätzen 3 und 4 
Nach den Absätzen 3 und 4 fungieren weiterhin die Bezirksregierungen als mittlere und das 
Ministerium als oberste Aufsichtsbehörde. 
 
Absatz 3 Satz 2 ersetzt den bisherigen § 16 Absatz 1 WTG 2008. Die Bezirksregierungen 
müssen danach sicherstellen, dass es bei zuständigen Behörden, die zugleich rechtlich oder 
wirtschaftlich an Leistungsbieterinnen oder Leistungsanbieter von Angeboten nach diesem 
Gesetz beteiligt sind, nicht zu Interessenkollisionen kommt. Wie dies zu geschehen hat, ent-
scheiden die Bezirksregierungen in eigenem Ermessen. Die bisherige Vorlagepflicht bezüg-
lich der Prüfungsergebnisse durch die zuständige Behörde entfällt jedoch ebenso, wie die 
bisher für diesen Fall bei den Bezirksregierungen liegende Zuständigkeit für die Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten. Beide rein formalen Verfahrensregelungen machen ohne inhaltli-
che Prüfzielrichtung keinen Sinn. 
 
Das zuständige Ministerium ergibt sich aus dem Organisationserlass der jeweiligen Landes-
regierung. 
 
Zu Absätzen 5 und 6 
Diese Vorschriften werden unverändert aus dem bisherigen Recht übernommen. Sie enthal-
ten Bestimmungen über die Begrenzung des Weisungsrechtes, die nach Artikel 78 Absatz 3 
der Landesverfassung geboten ist. Soweit es um die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung 
geht, ist das allgemeine oder besondere Weisungsrecht der Überwachungsbehörden unbe-
schränkt. Soweit es um die zweckmäßige Aufgabenerfüllung geht, dürfen die Überwa-
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chungsbehörden nur allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Rechtsanwen-
dung im Lande zu sichern. Sie dürfen nur dann Einzelweisungen erteilen, wenn dies im Ein-
zelfall aus ihrer Sicht geboten erscheint, um den Zweck des Gesetzes zu sichern. 
 
Zu § 44  
 
Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 entspricht der bisherigen Regelung des § 17 Absatz 1 Wohn- und Teilhabe-
gesetz 2008. Absatz 1 verpflichtet alle Behörden, die für die Ausführung von in Betreuungs-
einrichtungen anzuwendenden Rechtsvorschriften zuständig sind, zusammenzuarbeiten und 
sich gegenseitig zu informieren. Im Gegensatz zur Bundesregelung bezieht sich diese Zu-
sammenarbeitsverpflichtung auf alle Behörden, die Rechtsvorschriften anwenden, die in 
Wohn- und Betreuungsangeboten gelten.  
Diese Regelung wird in Satz 2 zur Klarstellung noch insoweit ergänzt, dass bei bestehenden 
Anzeige- oder Mitteilungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften diese an die nach die-
sem Gesetz zuständigen Behörden oder innerhalb dieser Behörde an die für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes zuständige Stelle weiterzuleiten sind.  
Damit sollen bei bereits parallel zu diesem Gesetz bestehenden Anzeigepflichten, insbeson-
dere z. B. nach dem ÖGDG, Synergieeffekte genutzt werden.  
 
Die Berechtigung zur Datenübermittlung ergibt sich aus den einschlägigen datenschutzrecht-
lichen Vorschriften, insbesondere aus § 35 SGB I i. V. m. §§ 67 ff. SGB X. 
 
Zu Absatz 2 
Absatz 2 berechtigt und verpflichtet die in Absatz 1 genannten Behörden, Sozialversiche-
rungsträger und Prüfinstitutionen, die Erkenntnisse, die sie bei ihren Prüfungen machen und 
die auch für die Durchführung der jeweils anderen Prüfinstitution von Bedeutung sind, unter-
einander auszutauschen. Dies betrifft insbesondere Daten über die Pflegequalität und über 
die personelle Ausstattung. Die Vorschrift stellt klar, dass eine solche Datenübermittlung 
nicht gegen die Zweckbindung nach § 13 DSG NW verstößt. 
 
Zu Absätzen 3 und 4 
Bereits nach § 117 SGB XI besteht die Verpflichtung zur engen Zusammenarbeit der nach 
diesem Gesetz zuständigen Behörden mit den Medizinischen Diensten der Krankenkassen 
und den Prüfdiensten der privaten Pflegeversicherung. Nach dem Pflegeneuausrichtungsge-
setz besteht zudem nunmehr auch gem. § 117 Absatz 2 SGB XI die Möglichkeit ein Modell-
vorhaben zu vereinbaren, das darauf zielt, eine abgestimmte Vorgehensweise bei der Prü-
fung der Qualität von Pflegeeinrichtungen nach diesem Buch und nach heimrechtlichen Vor-
schriften zu erarbeiten. Entsprechend sollen die zuständigen Behörden nach Absatz 3 dieses 
Gesetzes mit den zuständigen Verbänden der Kranken- und Pflegeversicherungen zur För-
derung und weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb eines Jahres nach In-
krafttreten dieses Gesetzes unter Beteiligung der Aufsichtsbehörden, der Medizinischen 
Dienste der Krankenkassen und der Prüfdienste des Verbandes der privaten Pflegeversiche-
rung e.V., der Landschaftsverbände und der kommunalen Spitzenverbände eine Vereinba-
rung über die Koordination ihrer jeweiligen Prüftätigkeiten schließen. 
Gegenstand dieser Vereinbarung kann unter anderem eine verbindliche Abstimmung der 
Prüfgegenstände, des Prüfverfahrens, der Prüftermine und der Berücksichtigung jeweils an-
derweitig erhobener Tatsachenfeststellungen sein. Ziel ist die Herbeiführung eines einheitli-
chen Prüfverfahrens. 
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Um die Bürokratieeffizienz darüber hinaus noch weiter zu steigern und insbesondere Dop-
pelprüfungen weitestgehend zu vermeiden, ergänzt Absatz 4 diese Vorgaben noch durch 
eine Modellklausel. Danach können die genannten Stellen mit Zustimmung des zuständigen 
Ministeriums vereinbaren, dass gesetzliche Aufgaben befristet von anderen als den eigent-
lich zuständigen Stellen oder gemeinsam wahrgenommen werden. Zur Ermöglichung solcher 
Modellvorhaben kann das zuständige Ministerium dann entsprechend die zuständigen Be-
hörden von ihren Verpflichtungen nach diesem Gesetz teilweise entbinden. 
 
Ziel ist es, damit im Sinne der Entbürokratisierung Synergieeffekte besser zu nutzen. 
 
Zu § 45  
 
§ 45 enthält die Ermächtigungsnormen (Verordnungsermächtigungen) zum Erlass der zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen. 
Das WTG 2008 enthielt in § 16 Absatz 4 eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer 
Gebührenordnung. Da es sich bei den Amtshandlungen nach dem WTG um Pflichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung handelt, genügt § 1 Absatz 1 Nummer 1 GebG NRW als Er-
mächtigungsgrundlage; eine Regelung im Rahmen dieser Vorschrift ist nicht erforderlich. 
 
Zu § 46  
 
Nach dem Zitiergebotes des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes muss ein grund-
rechtseinschränkendes Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. In § 46 
werden entsprechend die nach diesem Gesetz erfolgenden Einschränkungen des Grund-
rechts der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) zusam-
mengefasst benannt. Dieses Recht wird durch die Vorschriften der §§ 14 Absatz 4 und 5, 16, 
22 Absatz 9 und 29 eingeschränkt. 
 
Zu § 47  
 
Zu Absatz 1 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten, die 
bisher nicht unter das Wohn- und Teilhabegesetz gefallen sind, müssen den Betrieb bis zum 
30. Juni 2014 bei der zuständigen Behörde anzeigen. Zudem wird diesen Leistungsanbiete-
rinnen und Leistungsanbietern eine Zeit von einem Jahr gegeben, die Anforderungen nach 
diesem Gesetz zu erfüllen. Sofern es jedoch im Einzelfall zur Abwehr einer Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Nutzerin oder eines Nutzers erforderlich ist, hat die zuständige 
Behörde schon vorher das Recht zur Wahrnehmung der nach diesem Gesetz zustehenden 
Befugnisse. 
 
Macht die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter geltend, das Angebot sei bisher 
nach anderen Rechtsnormen ausdrücklich zulässig gewesen und eine nachträgliche Erfül-
lung der Anforderungen des WTG sei technisch und baulich unmöglich oder wirtschaftlich 
nicht leistbar, kann die Behörde im Rahmen des § 13 Abweichungen zulassen. Hierbei ist 
das Bestandsschutzinteresse gerade hinsichtlich baulicher Fragen im Rahmen der behördli-
chen Ermessensentscheidung besonders zu berücksichtigen. Zudem spricht die schon vor-
her erfolgte Zulassung und Finanzierung des Angebots nach den sozialrechtlichen Leis-
tungsgesetzen für die Zulassung einer Abweichung. 
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Zu Absatz 2 
Auf Grund der Abkehr des Systems eines einheitlichen Einrichtungsbegriffs hin zu einem 
System, das nach Wohn- und Betreuungsformen differenziert, ist es notwendig auch für den 
Fall des Wechsels eines Wohn- und Betreuungsangebotes hin zu einem anderen Wohn- und 
Betreuungsangebot mit entsprechenden anderen Anforderungen, Übergangsregelungen 
aufzunehmen. Daher stellt Absatz 2 insoweit klar, dass für diesen Fall spätestens drei Mona-
te nach Feststellung dieser Tatsache durch die zuständige Behörde die Anforderungen an 
das neue Wohn- und Betreuungsangebot zu erfüllen sind, wobei die zuständige Behörde im 
Einzelfall diese Frist im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens auf bis zu ein Jahr verlän-
gern kann.  
Macht die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter geltend, das Angebot sei bisher 
sowohl nach dem WTG wie auch nach anderen Rechtsnormen ausdrücklich zulässig gewe-
sen und eine nachträgliche Erfüllung der Anforderungen des WTG sei technisch und baulich 
unmöglich oder wirtschaftlich nicht leistbar, kann die Behörde im Rahmen des § 13 Abwei-
chungen zulassen. Hierbei ist das Bestandsschutzinteresse gerade hinsichtlich baulicher 
Fragen im Rahmen der behördlichen Ermessenentscheidung besonders zu berücksichtigen. 
Zudem spricht die schon vorher erfolgte Zulassung und Finanzierung des Angebots nach 
den sozialrechtlichen Leistungsgesetzen für die Zulassung einer Abweichung. 
 
Zu Absätzen 3, 4 und 5 
Da die Vorgaben bezüglich der Einzelzimmer nunmehr im Gesetz und nicht mehr wie bisher 
in der Durchführungsverordnung bzw. durch einen entsprechenden Verweis in die AllgFör-
derPflegeVO dort geregelt sind, ist es erforderlich auch die entsprechenden Übergangsvor-
schriften im Gesetz selbst zu regeln. 
 
Nach Absatz 3 haben die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter von Einrichtungen 
mit umfassendem Leistungsangebot weiterhin die Verpflichtung, bis zum 31. Juli 2018 ein 
Angebot von mindestens 80% Einzelzimmer gem. § 20 Absatz 2 vorzuhalten. Da nach  
§ 17 Abs. 3 des Landespflegegesetzes Nordrhein-Westfalen eine Nichterfüllung der  
80 % Quote ursprünglich nur den Verlust des Pflegewohngeldanspruchs zur Folge haben 
sollte, konnten diese Einrichtungen erst 2008 durch die Formulierung und Begründung des 
WTG und der DVO WTG (§ 2 a DVO WTG und § 3 DVO WTG i. V. m. der AllgFörderPflege-
VO) zwingend erkennen, dass die Quotenerfüllung ordnungsrechtlich auch dann ab 2018 
gefordert sein wird, wenn man ab dieser Frist auf Pflegewohngeld verzichten wollte. Zur 
Vermeidung unbilliger Härten kann daher die Frist im Einzelfall um maximal 5 Jahre verlän-
gert werden, damit auch diesen Einrichtungen insgesamt die ab 2003 ursprünglich vom Ge-
setzgeber vorgesehene 15-Jahres-Frist zur Verfügung steht. Allerdings setzt eine solche 
Verlängerung voraus, dass sich die Einrichtungen auf ein Vertrauen auf § 17 PfG NRW beru-
fen und tatsächlich - wie es in § 17 PfG NW vorgesehen war - ab dem 31. Juli 2018 auf die 
Inanspruchnahme von Pflegewohngeld verzichten. 
 
Neu aufgenommen wird eine für die anbieterverantworteten Wohngemeinschaften mit Be-
treuungsleistungen angepasste Übergangsfrist. Da bei diesen Wohngemeinschaften nur 
Einzelzimmer zulässig sind, ist für diese neu aufgestellte Anforderung eine entsprechend 
angemessene Übergangsfrist erforderlich. Daher ist diese Vorgabe nach Absatz 4 spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2023 umzusetzen. Da die anbieterverantworteten Wohngemein-
schaften mit Betreuungsleistungen jedoch bisher in der Regel auch schon unter den Gel-
tungsbereich des Gesetzes fielen, haben auch sie bereits bis zum 31. Juli 2018 ein Angebot 
von mindestens 80% Einzelzimmer vorzuhalten. 
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Im Übrigen haben nach Absatz 5 bereits bestehende Einrichtungen oder Wohngemeinschaf-
ten hinsichtlich der anderen Anforderungen an die Wohnqualität weiterhin Bestandsschutz.  
 
Dabei ist jedoch zu unterscheiden zwischen Heimen im Sinne des Heimgesetzes, deren Bau 
bis zum Ablauf des 09. Dezember 2008 genehmigt wurde und Betreuungseinrichtungen, 
deren Bau in der Zeit vom 10. Dezember 2008 bis vor Ablauf des (Inkrafttreten dieses Ablö-
sungsgesetzes) genehmigt wurde. 
Für Erstere richten sich die Anforderungen an die Wohnqualität nach dem Heimgesetz vom 
7. August 1974 in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 (BGBl. I  
S. 2970) und der Heimmindestbauverordnung in der Fassung vom 3. Mai 1983. Für Letztere 
richten sich die Anforderungen an die Wohnqualität dagegen nach dem Wohn- und Teilha-
begesetz und der Durchführungsverordnung zum Wohn- und Teilhabgesetz in der bis vor 
Ablauf des (Inkrafttreten dieses Ablösungsgesetzes) geltenden Fassung. 
 
Dieser Bestandsschutz ist zeitlich nicht beschränkt. Auch gilt der Bestandsschutz nach Ab-
satz 4 beim Wechsel einer Leistungsanbieterin oder eines Leistungsanbieters weiter. Zudem 
soll die Leistungsanbieterin oder der Leistungsanbieter nicht gezwungen werden, die gesam-
te Einrichtung oder Wohngemeinschaft den neuen Vorschriften anzupassen, wenn sie oder 
er nur geringfügige bauliche Maßnahmen durchführt, die im Erscheinungsbild der Einrichtung 
oder Wohngemeinschaft bereits angelegt sind und die sich als sinnvolle Erhaltungsmaß-
nahmen anbieten. Daher richten sich die Anforderungen nur dann nach diesem Gesetz oder 
nach auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, wenn Einrichtungen oder 
Wohngemeinschaften neu gebaut werden oder wenn bestehende Einrichtungen oder Wohn-
gemeinschaften wesentlich umgebaut oder modernisiert werden. Wesentliche Umbauten 
oder Modernisierungen sind solche, die das Erscheinungsbild der Einrichtung oder Wohn-
gemeinschaft sichtbar und deutlich oder die Art der Nutzung grundlegend verändern.  
 
Darüber hinaus lassen Umbaumaßnahmen, die zur Erfüllung der Einzelzimmervorgaben 
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 und 2 oder § 27 Absatz 1 vorgenommen werden, den Bestand-
schutz unberührt. 
 
Zu § 48  
 
Zu Absatz 1 
Satz 1 ist aus dem bisherigen Gesetz übernommen und berücksichtigt die Interessen der 
Beschäftigten, die nach bisher geltendem Recht als Fachkräfte berücksichtigt worden sind, 
nach neuem Recht jedoch nicht mehr als Fachkräfte gelten sollen. Sie können weiterhin bei 
der Berechnung der Pflichtfachkraftquote berücksichtigt werden, soweit und solange ihre 
Tätigkeit nicht Anlass zur Beanstandung gibt. Dies gilt auch beim Wechsel eines Beschäftig-
ten in ein anderes Wohn- oder Betreuungsangebot. 
 
Auch diese Bestandsschutzregelung ist zeitlich nicht befristet. Erst wenn ein Anlass zur Be-
anstandung der Tätigkeit der oder des Beschäftigten gegeben ist, kommt eine weitere Be-
rücksichtigung als Fachkraft nicht mehr in Frage. Hier wird man insoweit die gleichen Anfor-
derungen stellen müssen, die für ein Beschäftigungsverbot nach § 15 Absatz 5 gelten. 
 
Neu ist die Möglichkeit nach Satz 2, dass auch Beschäftigte als Fachkräfte berücksichtigt 
werden können, die in anderen Ländern nach landesrechtlichen Vorschriften als Fachkraft 
anerkannt wurden. 
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Absatz 2 
Absatz 2 berücksichtigt die Interessen der schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes tätigen 
Einrichtungsleitungen, die jedoch nicht die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 erfüllen. Ent-
sprechend der Regelung in Absatz 1 können sie ihre Tätigkeit weiterhin ausüben, soweit und 
solange ihre Tätigkeit nicht Anlass zur Beanstandung gibt. 
Allerdings müssen sie eine fehlende nunmehr verpflichtend vorgeschriebene Weiterbildung 
nach § 21 Absatz 1 innerhalb von drei Jahren nachholen. Da der Bestandsschutz auch für 
Einrichtungsleitungen gilt, die weder Fachkräfte sind noch in einer mindestens dreijährige 
Ausbildung oder einem Studium umfassende betriebswirtschaftliche und personalwirtschaft-
liche Fähigkeiten und Kenntnisse erworben haben, müssen diese sowohl eine Weiterbildung, 
die die erforderlichen betriebs- und personalwirtschaftlichen Kompetenzen als auch eine 
Weiterbildung, die die erforderlichen pflege- oder betreuungsfachlichen und sozialen Kompe-
tenzen vermittelt, nachholen. 
 
Zu § 49  
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten, die Ersetzung von Bundesrecht und die Evaluations-
verpflichtung. 
 
Zu Absätzen 1 und 2 
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege 
(Wohn- und Teilhabegesetz) vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 738) in der Fassung 
vom (einsetzen: Datum und Fundstelle) außer Kraft. 
 
Da zudem nach Artikel 125a Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes das bisherige Bundes-
heimgesetz weiterhin fort gilt, bis es durch Landesrecht ersetzt wird, regelt Absatz 2 wie bis-
her auch, dass das vollständige Heimgesetz auch mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in Nord-
rhein-Westfalen keine Anwendung mehr findet. Es wird insoweit gemäß Artikel 125a Absatz 
1 Satz 2 des Grundgesetzes durch Artikel 1 dieses Gesetzes ersetzt. 
 
Zu Absatz 3 
Die einzelnen Regelungen des Gesetzes sollen fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten unter 
Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft nach § 17 evaluiert werden. Eine Befristung des Geset-
zes kommt wegen des dauerhaften Schutzbedarfes der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- 
und Betreuungsangeboten nach diesem Gesetz und der zu erwartenden demographischen 
Entwicklung nicht in Betracht. 
 
Zu Absatz 4 
Nach Durchführung der nach dem Konnexitätsausführungsgesetz vorgesehenen Kostenfol-
genabschätzung besteht mit den kommunalen Spitzenverbänden Einigkeit, dass mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf im Ergebnis jedenfalls keine wesentliche Belastung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände verbunden ist und daher keine Ausgleichsverpflichtung 
des Landes (Belastungsausgleich) zu schaffen ist. Allerdings sind die zukünftigen Entwick-
lungen insbesondere im Bereich der Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen derzeit 
nicht absehbar. Da dies hinsichtlich der Prüf- und Beratungsaufwände der örtlichen Auf-
sichtsbehörden zu möglichen Mehrbelastungen der Kommunen gegenüber dem WTG 2008 
führen könnte, soll erstmals zum 1.1.2017 und danach alle fünf Jahre überprüft werden, ob 
entgegen dem Ergebnis der vorgenommenen Kostenfolgenabschätzung bei den Kommunen 
zukünftig doch eine wesentliche Belastung im Sinne des Konnexitätsausführungsgesetzes 
entsteht. Sofern im Zuge der Evaluation festgestellt werden sollte, dass das WTG zu einer 
wesentlichen Belastung bei den Kommunen führt, ist diese durch eine Änderung des WTG 
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(z. B. Verlängerung der Prüfzyklen, Absenkung der Prüfstandards etc.) zu beseitigen. Das 
Entstehen einer Ausgleichsverpflichtung des Landes (Belastungsausgleich) nach dem Kon-
nexitätsausführungsgesetz ist zu vermeiden. 
 


